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VOR W' R T 

Mit de~ vorlierrenden Bericht über die soziale Lare 1q79 

wurden einersei ts die Bemühun,rren um eine aktlJelle Bericht­

erstattung fortpesetzt und andererseits konnte die Inte­

gration der beiden vormals ,c;etrennten Berichte über die 

soziale La~e und über die T~tirrkeit des Bundes~inisteriurns 

für s07iale Verwaltun2: abp'eschlossen werden. 

Den anl~ßlich der Debatte um den Bericht üher die soziale 

La.r;e 1976 - 77 vorp:ebrachten Anreo:unr:en eini.",:er Ab,c:;eordne­

ter fol[Tend, war ich bemüht, unter Berücksichti""l.m!=" der 

Greifbarkeit von Daten und des Umfan~es des Berichtes die­

sen Wünschen zu entsnrechen. Daher wurde die reo:iona1 e r;Iie­

derun.r" insbesondere im Bereich der Arbeitsmarktförderl111.n: 

und Einkommensverteilunq erweitert oder überhmlut neu Auf­

genommen, die EntwicklunR: der Versichertenst~nde vvurde nach 

Arbeitern und An<:;estellten getrennt und die Zahl der Klein­

rentner fand Aufnahme in dem Berjcht. Be7:ü!Tlich des Wun­

sches nach Aufnahme eines Kapi tels über die 1a0"e der Fevnilie 

verweise ich auf den Bericht über die Situation derF'amilie 

in Österreich (p8milienbericht 1(79) d8s Bundesk8nzlerrHntes, 

der de~ Par18rrent bereits vor.rrele.o:t wurde. 

Dpm Kani tE'Ü über d ie I~inkomrnensverteilunc. in 0sterrpich 

lie,rren Berechnuncren des Instituts Für Höhere Studien 71l 

rrrunde. Die Bei tr~ge der Interessenvertretunr-en wurden im 

Einvernehmen mit diesen al1f den T~tipkeitsbericht des Sozial­

ministeriums eingeschränkt - dies ~""':eht auch aus dem Unter­

titel dieses "Perichtes hervor - und stellen ausschließlich 

neren ~\neinun"" o<lr. 

Abschljeßend danke ich allen Mitarbeitern an diesem Bericht, 
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insbesondere auch jenen des Hfluptverbandes der österreichi­

sehen S07.ia.lversicherunp.,"strä.ger, des Österreichischen flta.ti­

stischen Zentralamtes und des Instituts für Höhere Studien, 

für ihre Mitwirkun~. 

Wien, im Juni 1979 Gerhard Weißenber~ 
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ZUSAMMENFASSUNG 

WICHTIGER ERGEBNISSE 

und 

SOZIALPOLITISCHE VORSCHAU 
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ZUSAMMENFASSUNG WICHTIGER ERGEBNISSE 
==================================== 

Zur sozialen Lage 

Das 3rutto-Inlandsprodukt nahm 1978 nominell um 6,4 % zu, 

nachdem es 1977 um 8,9 % gewachsen war. Diese Verlangsa­
mung des Wachstumstempos zeigte sich auch beim VolKsein­

kommen, das 1978 Um 6,6 % expandierte (gegenüber 9,1 % 
1977) . 

Die Lohnquote stiesr 1978 auf 74,5 % (von 73,4 % 19'""77). 
Schaltet man die Veränderun~ der Erwerbstäti~enst~Jktur 

(~estie~ene Zahl der Arbeitnehmer) aus, er2ibt sic~ ein 

Anstieg- der "bereinigten LOhnquote" auf 64,1 %. 

Infolge der Umstellung der Familienförderung von S~euer­

absetzbeträgen auf Familienbeihilfen stiegen sowotl die 
Abzüge als auch die Transfereinkommen überdurchschnlttlich. 

Bei einem Wachstum der Leistungseinkommen von 7,6 % (nacL 

10,3 % im Vorjahr) betrug 1978 die Steigerung der Aozüge 

21,2 % (1977: 15,9 %), diejenige der Transfereinkommen 14,1 % 
(1977: 9,9 %). Daraus errechnet sich insgesamt eine Zuna~me 
der Masseneinkommen (Löhne und Transfers) von brut~o 9,4 % 
und netto 7 % (1977: 10,2 % und 9,1 %). Da aber n~cht nur 

das Wirtschaftswachstum, sondern auch die Inflatio~srate 1978 
geringer war als im Vorjahr (gemessen am Verbraucherpreis­

index 3,6 % gegenüber 5,5 %), erhöhten sich clie Ne1;to-Massen­

einkommen im Jahr 1978 real etwa im gleichen Umfang wie '977 
(3,3 % gegenüber 3,4 %). 

Die Kollektivvertragsabschlüsse der wichti2"sten Aroei tne!",­

mergruppen lagen 1978 wieder deutlich unter den VO~J~~res­

werten. 
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Die Lohnstufenstatistik 1978 zei~t 7.e~enüber 1977 eine leich­

te Erhöhung der Einkornmensunterschiede unter den unselbständi~ 
Erwerbstät{~en (mit Ausnah~e der pra~atisierten Beamten der 

Gebietskörperschaften). Für die Gesamtheit der in der 
Lohnstufenstatistik erfaßten Arbeitnehmer hat der Einkom­
mensanteil der untersten 40 % geringfügig abgenommen. Diese 
Anteilsverluste und eine weitere geringfügige Abnahme im 

gehobenen mittleren Einkommensbereich gingen zu Gunsten der 

obersten 10 % der unselbständig Erwerbstätigen. 

Im Jahre 1978 hatten die obersten 10 % der Arbeitnehmer 
einen Anteil von 23,4 % des Gesamteinkommens der unselb­

ständig Erwerbstätigen. 

Nach den letzten verfügbaren Einkommensteuerstatistiken 

aus dem Jahr 1975 konnte das oberste Zehntel fast genau 

die Hälfte des Gesamteinkommens für sich beanspruchen, wäh­

rend das untere Zehntel nur einen Anteil von 1,2 % erreich­

te. 

Die ungleichmäßigste Einkommensverteilun~ bei den Selbstän­
digen wiesen Wien und das Bur~enland sowie Salzburg au~, die 

~leichmäßigste Einkommensverteilunq hatte Vorarlberg. 

Bei den Unselbständigen wiesen nach den letzten verfüg-

baren Lohnsteuerstatistiken aus 1973 Wien und Tirol die 

ungleichmäßigste, Steiermark .und Niederösterreich die gleich­
mäßigste Einkommensverteilung auf. Die absoluten Einkommens­
unterschiede in den einzelnen Bundesländern sind beträcht-

lich. Das höchste mittlere Einkommen hatte Wien, auch Salz­

burg, Tirol, Vorarlberg und Oberösterreich hatten über­

durchschnittlich hohe Einkommen, die anderen Bundesländer unter­
durchschnittliche, das Burgenland das niedrigste. 
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Was die Soziale Sicherheit betrifft, stieg 1978 der Anteil 
der durch die soziale Krankenversicherung geschützten Per­
sonen an der Gesamtbevölkerung auf 99,1 %. 

Die Gesamtzahl aller Pensionen und Renten aus der Unfall­
und Pensionsversich~rung betrug im Dezember 1978 1,569.751 
und war damit um 13.661 höher als vor Jahresfrist. 

Im Jahresdurchschnitt 1978 entfielen auf je 1000 Pensions-
. versicherte 516 Pensionen. Im Bereich der Pensionsversiche­

rung der Unselbständigen entfielen auf 1000 Pensionsverslcher­
te 469 Pensionen, im Bereich der Pensionsversicherung der 
Selbständigen aber 819 Pensionen. Im Jahre 1977 betrugen die 
Vergleichswerte im Bereich der Unselbständigen 467 und im 
Bereich der Selbständigen 790. Im Dezember 1978 betrug die 
durchschnittliche Alterspension für Arbeiter S 3.979,--, für 
Angestellte S 6.113,--, für Gewerbetreibende S 4~157,-- und 

für Bauern S 2.734,--. 

Seit Jänner 1977 können von den Pensionsversicherten unter 
bestimmten Voraussetzungen Anträge auf nachträglichen Ein­
kauf von Versicherungsmonaten gestellt werden. In den Jahren 
1977 und 1978 wurden 21.164 Anträge auf Einkauf von Versiche­
rungszeiten gestellt. Durch Bescheid wurden 12.585 Anträge 
angenommen, wofür ein Betrag von 524 Millionen Schilling 

aufgewendet wurde. 

Betrug die Pensionsanpassung im Jahre 1978 6,9 %, so wurden 
die Richtsätze für Ausgleichszulagen um rund 8,1 % angehoben. 
In der gesamten Pensionsversicherung wurden im Dezember 1978 
335.668 Ausgleichszulagen ausbezahlt, um 8.329 weniger als im 
gleichen Monat des Jahres 1977. Da die Gesamtzahl der Pensi­
onen anstieg, die Zahl der Ausgleichszulagen sich aber ver­
ringerte, hat sich der Anteil der Pensionen mit einer Aus­
gleichszulage von 24,1 % im Dezember 1977 auf 23,3 % im Dezem­

ber 1978 verringert. 
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Die durchschnittliche Ausgleichszulage je Empfänger er­

höhte sich von Dezember 1977 auf Dezember 1978 um 9,4 %. 

Die Sozialversicherungsträ~er konnten das Jahr 1978 mit 
einem Geba~ngsüberschuß in der Höhe von 2.975 Millinonen 

Schilling abschließen. Durch das mit 1. Jänner 1978 wirk­

sam gewordene Sozialversicherungs-Änderungsgesetz einerseits 

und durch die günstige Entwicklung des Beschäftigten(Ver­
sicherten)standes andererseits ergab sich für die Kranken­

versicherungsträger im Berichtsjahr eine günstige finanziel­
le Situation. Es entstand ein Gebarungsüberschuß von 1.146 

Millionen Schilling. Für die Leistungsposition "Ärztliche 

Hilfe" betrug die Ausgabensteigerung 11,2 %, bei der Anstal tSlJ~ eFE 
23,7 %, der Heilmittelaufwand verringerte sich um 1,9 %. 

der Pens ionsvers).cner'J ' 
Der Anteil der Versichertenbeiträge an den Gesamteinnahmenl 
betrug im Jahre 1978 72,2 ~ in der Pensionsversicherung der 

Unselbständigen 81,3 % und in der Pensionsversicherung der 

Selbständigen 26,3 %. 

Die Zahl der Beschäfti~ten erhöhte sich im Jahresdurch­

schnitt um 20.600 oder 0,8 % auf rund 2,758.000. Die Ar­

beitslosigkeit stieg zwar um 7.400 auf 58.600, doch blieb 

die Arbeitslosenrate mit 2,1 % innerhalb der Grenzen, welche 
der Vollbeschäftigung entsprechen. 

Diese günstige Entwicklun~ geht unter anderem auf zwei 
Ursachen zurück: 

Einerseits wurde das Arbeitskräfteangebot durch eine wei­
tere Verrin~erung des Standes an ausländischen Arbeitskräf­
ten reduziert. Die Zahl der beschäftigten Ausländer sank 

im Jahresdurchschnitt um 12.200 oder 6,5 %. Andererseits 

nahm der tertiäre Sektor - wie schon in den ver~an~enen Jah­
ren - unverhältnismäßig viele Arbeitskräfte auf, nämlich 
26.200. 
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Das Arbeitskräfteangebot und die Beschäftigung stie~en mit 

Ausnahme von Wien in allen Bundesländern. Am kräftiz sten 

war der prozentuelle Anstie~ in Vorarlberg, ~efolgt von 
Bur~enland. Aus~enommen Vorarlber~ verzeichneten alle Bundes­

länder steigende Arbeitslosenzahlen. Auch die Zahl der offe­

nen Stellen wies mit Ausnahme von Vorarlber~ und Kärnten 

sinkende Tendenz auf. 

Die Ausstattung der Wohnungen zeigt sich gegenüber den 

letzten Jahren stark verbessert; verfügten im März 1974 zwei 

Drittel aller bewohnten Wohnungen über ein Badezimmer oder 

eine Duschnische, waren es im März 1978 bereits 74 %. Die 

Anteile der Substandardwohnungen (nur Wasserentnahme oder 

keine Installation) gingen im selben Zeitraum von 22 % auf 16 % 
zurück. 
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Tätigkeit des Bundesministeriums für soziale Verwaltung 

Im Mittelpunkt der Täti.gkei t des Sozialministeriums ·standen 1978 
die weitere Sicherung der Vollbeschäftigung durch die Ar­
beitsmarktpolitik, Vorarbeiten für wesentliche sozialpoli­
tische Vorhaben wie das Arbeiter-Abfertigungsgesetz und das 
Gleichbehandlungsgesetz, die Weiterführung der Kodifikation 
des Arbeitsrechts und die Vorbereitung von Aktivitäten im 
Kampf gegen die Armut, die Novelle zum Invaliden-Einstellungs­
gesetz sowie der weitere Ausbau des Arbeitsrechts und der 
Sozialversicherung (Mutterschutzgesetz-Novelle, Einbeziehung 
von Freiberuflern in die Sozialversicherung, Beginn der So­
zial versicherungskodifikation, überproportionale E.rhöhung 
der Ausgleichszulagen). Die Finanzlage der Sozialversicherung 
wurde durch weitere Maßnahmen verbessert. 

Zu der auch im Jahre 1978 herrschenden Vollbeschäftigung 
in Österreich hat die A~beitsmarktpolitik wieder einen 
aktiven Beitrag geleistet. Für arbeitsmarktpolitische Maß­
nahmen wurden im Jahre 1978 insgesamt 939,7 Mio.S aufge­
wendet. Dav~n entfielen auf die Mobilitätsförderung 
410,2 Mio.S; für Arbeitsbeschaffung wurden 231,5 Mio.S, 
für Lehrausbildung und Berufsvorschulung 123,6 Mio.S, 
für Behinderte 83 Mio.S, für Ausstattungsmaßnahmen 42,9 Mio.S 
und für Ausländer 1,2 Mio.S aufgewendet.Der Aufwand für 
Arbeitsmarktinformation betrug 47 Mio.S. Mit Ausnahme 
der Förderung von Ausstattung, die sich im wesentlichen 
auf bereits begonnene Projekte beschränkte, lagen die Aus­
gaben für alle übrigen Beihilfenarten zum Teil beträchtlich 
über denen des Vor~ahres. 

Einen Schwerpunkt der Aktivitäten im Jahre 1978 bildete 
das Arbeitsmarktservice. In diesem Zusammenhang wurden 
die Bemühungen zur Weiterentwicklung in einem auf Leistungs­
fähigkeit und Kundenfreundlichkeit gerichteten Sinn fortge­
setzt. Besonders wichtig in diesem Zusammenhang war die 
weitere Erprobung von EDV-Techniken zur besseren Erfassung 
der Vorgänge auf dem Arbeitsmarkt. 
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Die Beratungs- und Vermittlun~sdienste leisteten auch wie­

der einen Beitrag zur nahezu vollständi~en Unterbrin~lng des 

Schulentlaßjahrganges 1978 auf Lehrstellen und Ausbildungs­

plätzen. Von rund 185.000 von der Berufsberatung betreuten 
Personen waren rund 150.000 Jugendliche und Schüler. 

Auch auf dem Leistungssektor wurden Verbesserungen durch­
geführt, wie z.B. die mit 1. Juli 1978 wirksam gewordene 

Anhebung der Einkommensgrenze für die Gewährung von Indi­

vidualbeihilfen nach dem Arbeitsmarktförderungsgesetz 

von S 7.700,-- auf S 8.200,--. Bei den Schulungsmaßnahmen 
wurde mit der Konjunkturabschwächung eine Verlagerung der 

Priorität vorgenommen. Die Schwerpunkte der Arbeitsmarkt­
politik lagen nunmehr bei Maßnahmen mit vorrangig beschäfti­
gungssicherndem Charakter und betrieblichen Fortbildungsmaß­

nahmen. In diesem Sinne war es erforderlich, in einer Reihe 

von exportorientierten Branchen derartige Maßnahmen als kon­

·struktive Alternative zur Kurzarbeit oder zu Freisetzungen 
durchzuführen. Auch der Einsatz von Fernkursen als neue Form 
der Schulung ist in diesem Zusammenhang zu sehen. Von Schu­

lungsmaßnahmen wurden rund 20.000 Personen erfaßt. 

Für Maßnahmen zur Beschaffung zusätzlicher Arbeitsgelegen­

heiten für Arbeitslose oder für Arbeitskräfte, die in näch­

ster Zeit infolge einer Betriebseinstellung, -einschränkUng 

oder -umstellung von Arbeitslosigkeit betroffen werden, wur­

de ein Betrag von rund 65 Millionen Schilling aufgewendet. 

Insgesamt wurden auf diese Art rund 6.600 Arbeitsplätze in 

128 Betrieben gefördert. Dabei standen Betriebe der Wirtschafts­
klassen Erzeugung von Textilien und Bekleidung, Erzeugung 

und Verarbeitung von Papier und Pappe, Be- und Verarbeitung 

von Holz sowie des Metallsektors im Vordergrund. 

Zum Ausgleich längerfristiger Beschäftigungsschwierigkeiten 

wurden rund 2.900 Arbeitsplätze in 39 Betrieben gefördert. 

Die dafür aufgewendeten 18 Millionen Schilling kamen groß-

'--- - - - - --- -
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teils Betrieben der Metall-, Bekleidungs- und Holzindustrie 
zugute. 

Im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Unterbringung jugendli­
cher Arbeitskräfte wurden an 23.300 Lehrlinge Ausbildungs­
beihilfen gewährt. Der finanzielle Aufwand dafür betrug 
68,5 Millionen Schilling. Das seit dem Jahr 1976 bestehende 
Sonderprogramm zur Förderung zusätzlicher Lehrstellen wurde 
fortgesetzt, um die Aufnahme von Schuläbgängern in oder aus 
Problemgebieten in ein Lehrverhältnis zu erleichtern. Im 
zweiten Halbjahr 1978 wurde für 1.631 zusätzliche Lehrstel­
len ein Betrag von 27 Millionen Schilling ausgegeben. 

Mit 1.7.1978 traten auf dem Gebiet der Arbeitslosenversicherung 
eine Reihe von Leistungsverbesserungen in Kraft. Dazu ge-
hören insbesondere die Anrechnung von Zeiten einer kranken­
versicherungspflichtigen Beschäftigung als Lehrling auf die 
Anwartschaft, die Erhöhung des Familienzuschlags, die 
Dynamisierung der Notstandshilfe sowie die Herabsetzung 
der Anwartschaftszeit für Karenzurlaubsgeld~ 

Nach dem am 1.1.1978 wirksam gewordenen Insolvenzent­
geltsicherungsgesetz wurden an rund 9.000 Personen ' 
260 Mio.S an Insolvenzausfallgeld ausgezahlt. 

Auch im Jahre 1978 hat das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung seine' Aktivitäten zur Verbesserung und Neuge­
staltung der Arbeitsrechtsordnung fortgesetzt. Eine Reihe 
gesetzlicher Bestimmungen wurde neu geschaffen oder geändert. 
In einigen Fällen konnten die in früheren Jahren begonnene~ 
Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen und Gesetzentwürfe 
zur Begutachtung ausgesendet oder dem Ministerrat zuge­
leitet werden. So wurde durch Novellierung des Mutterschutz­
gesetzes die Schutzfrist für Mütter nach Kaiserschnittent­
bindungen von 8 auf 12 Wochen verlängert und die Rücker­
stattung des nach dem EFZG fortgezahlten Entgelts durch 
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Novellierung des Entgeltfortzahlungsgesetzes auf eine neue 

Basis gestellt. 

Das Bundesministerium für soziale Verwaltun~ hat im Be­
richtszeitraum bedeutende sozialpolitische Vorhaben vor­

bereitet, die in der Folge in der Gesetzgebung ihren Nie­
derschlag gefunden haben. So beruhen sowohl das Arbeiter­

Abfertigungsgesetz als auch das Gleichbehandlungsge-

setz auf Vorarbeiten des BMS. Darüber hinaus wurden die 
Vorarbeiten an der Kodifiaktion des Individualarbeitsrechts 

·weitergeführt. Auf Grund der vorangegangenen Beratungen 

der Kodifiaktionskommission wurde der Entwurf eines Ent­

geltsicherungsgesetzes ausgearbeitet tmd bereits dem Begut­
achtungsverfahren unterzogen. Ein die Probleme der Be­

endigung des Arbeitsverhältnisses regelnder Gesetzentwurf 

ist in Vorbereitung. Auch die Vorarbeiten an einem Arbeits­
ruhegesetz sind bereits weit gediehen. 

Im Jahre 1978 hat der Gesetzgeber auf dem Rechtsgebiete der 

Sozialversicherung eine sehr umfangfeiche Tätigkeit entfaltet, 
die sowohl auf den Ausbau und die finanzielle Absicherung 

des Systems der sozialen Sicherheit, wie auch auf eine Rechts­
vereinheitlichung und eine Anpassung sozialversicherungsrecht­

licher Vorschriften an den aktuellen Stand der Familienrechts­

reform gerichtet war. 

Als Beispiele für den Ausbau und die VerbesserUng des Systems 

können insbesondere eine neuerliche außertourliche Erhöhung 
der Richtsä~ze flir die Ausgleichszulagen der Pensionsbezieher 
und sonstige Leistungsverbes-

serungen in der Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung, 

aber auch die Einbeziehung weiterer, relativ umfangreicher Per­
sonenkreise in den Schutz der gesetzlichen Sozialversicherung 

angeführt werden. In diesem Zusammenhang wäre vor allem das 
Bundesgesetz liber die Sozialversicherung freiberuflich selb­

ständig.Erwerbstätiger und die dazu ergangene Verordnung zu er-
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wähnen, es sollte aber auch die Ausdehnung des Versicherungs­

schutzes auf eine Reihe weiterer Personen nicht unbeachtet blei­

ben. 

Von großer Bedeutung für eine Vereinheitlichung des Rechtes 

der Sozialversicherung wie auch für eine Vereinfachung der 
Verwaltung sind zweifellos die im Berichtsjahr vorgenommenen 

Zusammenfassungen verschiedener Vorschriften auf dem Rechtsge­

biete der oäuerlichen Sozialversicherung durch das BSVG einer­
sei ts und auf dem der in dergewerblichen Wirtschaft selbständig 

Erwerbstätigen durch das GSVG andererseits. 

Was die bereits erwähnte Anpassung des Sozialversicherungs­

rechtes an den aktuellen Stand der Familienrechtsreform an­

belangt, so wurde diesem Erfordernis im Jahre 1978 in erster 

Linie auf dem Gebiete der Vorschriften über die Witwen(Wit­
wer)pension Rechnung getragen; es kann aber als bekannt voraus­

gesetzt werden, daß dieser Reformprozeß noch nicht abgeschlos­
sen ist und im besprochenen Rechtsgebiet auch "in Zukunft noch 
seinen Niederschlag finden wird. 

Schließlich konnten im Jahre 1978 auch die im Vorjahr in grö­

ßerem Umfang eingeleiteten Maßnahmen zur Stabilisierung der 

finanziellen Gebarung im Bereich der gesetzlichen Sozialver­
sicherung so erfolgreich fortgesetzt werden, daß in Anbetracht 

der günstigen Lage auf diesem Sektor eine einjährige Sistie­
rung des Bundesbeitrages zum Ausgleichsfonds der Krankenver­
sicherungsträger ermöglicht und auf diese Weise der Bund fi­
nanziell entlastet werden konnte. 

Am 1. Jänner 1978 ist die 3. Etappe der Novelle zum Kriegs­

opferversorgungsgesetz, BGB1. Nr. 94/1975, wirksam geworden. 

Sie brachte 101.733 Beschädigten und 83.305 Witwen eine Er­
höhung der Grundrenten über die Anpassung hinaus. 
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Im Zuge der Maßnahmen zur Sicherung der Arbeitsplätze wurden 

durch die letzte Novelle zum Kriegsopferversorgungsgesetz, 

BGBl. Nr. 614/1977, auch die Bestimmungen über die berufliche 
Rehabilitation entsprechend den vergleichbaren Regelungen in 
der Sozialversicherung ausgebaut. Da von den rd. 102.000 

Kriegsbeschädigten ca. die Hälfte das 60. Lebensjahr noch 

nicht erreicht hat, ist zu erwarten, daß diese Verbesserungen 

dazu beitragen, Beschädigten ihre Arbeitsplätze zu sichern bzw. 

ihnen erforderlichenfalls die Erlangung geeigneter Arbeits­
plätze zu erleichtern. 

Auf Grund des im Jahre 1977 erstellten Rehabilitationskonzepts 
kam den Arbeiten für eine Novellierung des Invalideneinstel­
lungsgesetzes besondere Bedeutung zu. Die angestrebte Regelung, 

die im Jahre 1979 in Kraft getreten ist, geht daher von dem 
Grundgedanken aus, die Bestimmungen über die Rehabilitation 

der von diesem Bundesgesetz umfaßten Behinderten zusammenzu­

fassen, und zwar sowohl für die auf dem Arbeitsmarkt in der 
freien Wirtschaft Tätigen als auch für jene Behinderten, die 
auf dem freien Arbeitsmarkt noch nicht oder nicht mehr unter­

gebracht werden können. 

Die Förderungsmaßnahmen für Behinderte und Dienstgeber, die 
Behinderte beschäftigen oder zusätzliche Arbeitsplätze für 

sie bereitstellen können, sollen verstärkt die Unterbringung 

von Schwerbehinderten auf geeigneten Arbeitsplätzen ermögli­

chen. 

Trotz der gemeinsamen Bemühungen aller Rehabilitationsträger, 
Behinderte auf für sie geeigneten Arbeitsplätzen unterzubrin­

gen, ist der Erfolg - insbesondere bei geistig Behinderten -
oft negativ. Für diese sollen nunmehr größere Möglichkeiten 

der Beschäftigung in einer geschützten Werkstätte und durch 
Förderungen solcher Werkstätten aus Mitteln des Ausgleichs­

taxfonds geschaffen werden. 

Zur DurchfUhrung des Rehabilitationskonzepts aus dem Jahr 1977, 
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mit dem der Ausbau von geschützten Werkstätten unter Wahrung 

des Prinzips, primär die Beschäftigung Behinderter auf dem 

offenen Arbeitsmarkt zu erreichen, angestrebt wird, wurde eine 

Arbeitsgemeinschaft konstituiert, der Vertreter des So­
zialministeriums, der Sozialversicherung und der Landesre­

gierungen angehören. Die Arbeitsgemeinschaft hat Grundlagen 

für die Errichtung und den Ausbau geschützter Werkstätten er­

arbeitet. 

Im Rahmen des Kampfes ge~en die Armut wurde im vergangenen 

Jahr eine Enquete der Bundesregierung abgehalten, auf der ein 

Leistungsbericht und Forschungsergebnisse vorgelegt wurden. 
Auf dieser Enquete wurde u.a. dargelegt, daß an die Stelle 

der traditionellen materiellen Armut größerer Bevölkerungs­

gruppen durch die getroffenen Maßnahmen, die Vollbeschäftigung 

und die Steigerung des Wohlstandes heute neue Formen sozialer 

Schwäche getreten sind, bei denen ein geringes Einkommen 

mit gesellschaftlicher Desintegration, gesundheitlichen 
Schäden usw. zusammentrifft und die sich auf kleinere Rand­

gruppen de~ Gesellschaft konzentrieren. Es wurden Arbeits­

kreise eingesetzt, die einen Maßnahmenkatalog erarbeiteten, 

der im Laufe des heurigen Jahres der Öffentlichkeit vorgelegt 

werden soll. 

Gemeinsam mit' den in ßetracht kommenden Stellen wurden die 

Arbeiten zur Neugestaltung des Jugendwohlfahrtsrechtes 

fortgesetzt. 

Im Hinblick auf die geänderte Rechtslage auf dem Gebiete. 
der Sozialhilfe bedarf das dzt. bestehende Abkommen zwi­
schen Österreich und der Bundesrepublik Deutschland einer 

Änderung. Der Entwurf eines neuen Abkommens wurde bereits 
erarbeitet und mit den Bundesländern abbesprochen. Mit dem 

Abschluß dieses Abkommens ist im Herbst 1979 zu rechnen. 

Was den Arbeitsschutz betrifft, unterstehen auf Grund des 

Bundesbediensteten-Schutzgesetzes seit 1. Jänner 1978 auch 
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die Bundesdienststellen der Aufsicht der Arbeitsinspektion. 
In diesen Dienststellen sind u.a. Bestimmungen des Arbeit­
nehmerschutzgesetzes und der Allgemeinen Dienstnehmerschutz­
verordnung einzuhalten, sodaß für sie somit dieselben Arbeit­
nehmerschutzvorschriften .gelten wie für Betriebe des Gewer­
bes und der Industrie. 

Weiters wurden im Jahre 1978 die Arbeiten am Entwurf einer 
Flüssiggas-Tankstellen-Verordnung abgeschlossen; die Ver­
ordnung ist am 1. Jänner 1979 in Kraft getreten. Durch die­
se Verordnung werden sowohl zum Schutz der Nachbarn als auch 
zum Schutz der Arbeitnehmer Sicherheitsvorschriften für 
Flüssiggastankstellen erlassen, die Flüssiggas als Treib­
stoff über Flüssiggas-Zapfsäulen an Kraftfahrzeuge abgeben. 

Vom Zentral-Arbeitsinspektorat wurden im Jahre 1978 Ent­
würfe einer Novelle zum Arbeitsinspektionsgesetz 1974, ei­

ner Verordnung über Anforderungen an die Verpackung und Kenn­
zeichnung von gefährlichen Arbeitsstoffen, einer Allgemeinen 
Maschinen-Schutzvorrichtungsverordnung und einer Landarbeits­
gesetz-Novelle 1979 vorbereitet. 

Die Arbeitsinspektion hat im Jahre 1978 u.a. annähernd 70 % 
der insgesamt rund 153.000 vorgemerkten Betriebe und aus­
wärtige Arbeitsstellen, in denen rund 1,800.000 Arbeitnehmer 
beschäftigt waren, inspiziert. Sie war trotz eines durch­
schnittlichen Personalstandes von nur 196 Arbeitsinspektoren 
bemüht, ihre umfangreichen und vielgestaltigen gesetzlichen 
Aufgaben nach besten Kräften zu 'erfüllen, jedoch wird eine 
Weiterentwicklung der Arbeitsinspektion nur durch eine ent­
sprechende Vergrößerung des Personalstandes möglich sein. 

Die Vorarbeiten für ein Institut für arbeitswissenschaftliehe 
Forschung wurden im Jahr 1978 soweit geführt, daß dieses In­
stitut 1979 gegründet werden konnte. Es soll die arbeitswis­
senschaftliehe Forschung zwischen Regierungsstellen, Sozial­
partnern, Sozialversicherung und Wissenschaft koordinieren. 
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SOZIALPOLITISCHE VORSCHAU 

Fol~ende Schwerpunkte der sozial~olitischen Täti~keit sind 
für die nächste Zeit ~eolant: 

- weitere Sicherung der Vollbescbäftizun~ im Bereich 
der Arbeitsmarktpolitik,insbesondere Sicberun~ der 
Ju?endbeschäfti~n~ 

- Fortführu~g des Kampfes ~e~en die Armut 
- Weiterführung der Kodifikation des Arbeitsrechtes 

unter besonderer Berücksichtigun~ der Gleichbehand­
lung von ·Arbeitern und An~estellten 

Wei terführun?, der GJ .eichstellunB: von Mann und 
Frau im Arbeits- und Sozialrecht 

- weitere VerbesserunB: des Arbeitnehmerschutzes ins-
besondere der cetriebsärztlichen Dienste 

- Ausbau und Kodifikation der Sozialversicherunz 
- VerwirklichunB: des Rehabilitationskonzeptes 
- Intensivierung der internationa.len Sozial ooli tik 

Aus der prognostizierten Entwicklung ergibt sich für die 
Arbeitsmarktnolitik, daß für das Jahr 1979 als oberstes Ziel 
neben der Sicherung bestehender Beschäftigung die Unterbrin­
gung des zusätzlichen inländischen Arbeitskräfteangebotes so­
wie die Eindämmung der Arbeitslosigkeit unter den prognosti­
zierten Wert gelten wird müssen. 

Im Mittelpunkt der Aktivitäten der Arbeitsmarktpolitik wer­
den daher folgende konkrete Maßnahmen stehen müssen: 

Hilfeleistung bei der Erhöhung von Beschäftigungsmöglichkei­

ten; 

Bereitstell~~ von Überbrückungsmöglichkeiten im Falle vor­
übergehender Unterbeschäftigung von Arbeitskräften in Betrieben, 
vor allem durch adäquate Fortbildungsmaßnahmen; 
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Weiterführung der durch die demo~raphische Entwicklun~ be­
dingten Sondermaßnahmen zur Förderun~ der beruflichen Aus­
bildun~ von Ju~endlichen; 

Weitgehender Zulassun~sstoup neueingereister Ausländer. 

Um diese Ziele realisieren zu können, bedar~ es entsprechender 
Maßnahmen in den Bereichen Arbeitsmarktservice, Arbeitsmarkt­
förderun~ und Ausländerbeschäftigun~. 

_. ... - - . . 

Zur besseren Überschaubarkeit des Arbeitsmarktes und zur Er-
höhung der Ausgleichsmögliehkeiten müssen die Kontakte zu 
den Betrieben und den betrieblichen Arbeitnehmervertretungen 
intensiviert werden. Die Anregung von freiwilligen Meldungen 
'offener Stellen durch die Betriebe sowie die Vorbeugung gegen 

Beschäftigungsprobleme kann durch erhöhtes Zusammenwirken mit 
den Interessenvertretungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
begünstigt werden. Gleichzeitig kann durch Darlegung von in 

Betracht kommenden arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen der Kon­
takt zwischen den Betrieben und der Arbeitsmarktverwaltung 
sowie die Mitwirkungsbereitschaft der Arbeitgeber bei diesen 
Maßnahmen angeregt werden. 

Das' nunmehr in Kraft · ~etretene Frühwarnsyste~ wird so ein~e­

setzt werden, daß es als vorbeu~ende Maßnah~e soziale Härten 
bei StrukturanuassunC! verringert, indern nun'!1ehr durch recht­
zeiti~e Beratun~en und r,egenmaßnah~en Kündiqun~en ve~ieden 

werden können und, wenn dies nicht mö~lich ist, die Er~as­
sunp" , Beratuna, VeI"TIittlun,q und allenf'alls U'TIschulunf:' von 

Arbeitssuchenden zeit~erecht durch~e~ührt werden kann. 

Der Kundendienst der Arbeitsmarktverwaltuna ~Jrde bereits 
in den verQ"anf"enen Jahren we sentl ich au srrebaut; i.n näch ster 
Zeit sollen Vorschlä~e für eine weitere VerbesserunC! des 
Arbeitsrnarktservices ausf"earbeitet werden. 
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Die Verhandlun~en Uber e i ne Be k~~ pTun~ des Mißbrauchs durch 
den Verleih von Arbeitskrä fte n sollen auf der Bas i s des 
Entwurfs über ein Verbot der Le iharbe i t fort~eset z t werden. 

Im. Bereich der Arbeitsmarktförderung werden die nicht inve­
stiv~n Förderungsleistunge~ i m Vordergrund stehen. 

Betriebliche Fortbildungsmaßnahmen sowie Schulungen in Be­
trieben und Einrichtungen zur Vorbereitung auf einen anderen 
Arbeitsplatz werden verstärkt einzusetzen sein, wobei be-

_____ s_o~n_d_er_~ zu beacht~~J:_~~, .~~ _~d~s aJ?:gestrebte Schulungszi~_l _~=-::= 
mit einem möglichst sparsamen Ei nsatz von Förderungsmit-
teln erreicht wird. Betriebe wären als Schulungsträger 
heranzuziehen, wenn sie die Kosten verbi lligen helfen oder 
Aussicht auf eine spätere Übernahme in ein Dienstverhältnis 
bieten. Bietet sich keine andere Möglichkeit, steht das 
Instrument der Fernkurse zur Verfügung. 

Zur Erleichterung der Unterbringung von Jugendlichen auf -dem 
Arbeitsmarkt wurde durch Schaffung des Sonderprogramms zur 
Förderung zusätzlicher Lehrstell en vorgesorgt. Die Voraus­
setzungen für diese Förderungsmögli chkeit könnten durch ge­
eignete 'Information mit Unterstützung der Interessenvertretun­
gen den Zielgruppen dieser Maßnahme verdeutlicht werden. 

Von den Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung haben jene, die zur 
Sicherung von Arbeitsplätzen dienen, Vorrang. Vor Einsatz 
der- Förderung ist jedoch eine eingehende Beurteilung der Er­
haltungswürdigkeit des zu fördernden Betriebes notwendig. 
Für die Schaffung von Arbeitsplätzen ist in erster Linie 
durch Sonderprogramme vorgesorgt, die den Einsatz der Ar­

beitsmarktförderung in strukturschwachen Räumen, wie z.B. 
in grenznahen Problemgebieten, vorsehen. Jedenfalls können 
alle arbe i tsplatzs'ichernden und arbeitsplatzschaffenden Maß-
nahmen nur dann eingesetzt werden, wenn sich andere Stellen 
und Einrichtungen - insbesondere die Länder - finanziell an 
der Maßnahme in angemessenem Ausmaß beteiligen. 
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Einen wesentlichen Beitra~ zur Lösung der Arbeits~arkt­
uroble~atik werden in Zukunft auch die ~esetzlich be­
schlo ssene Erleichterunq der newährun~ der Sonderunter­
stützung und die Mö~lichkeit einer Haftun~sücernahme in 
der Arbeits~arktförderun~ darstellen. 
Die Ausländerbeschäftirunqs,?olitik ist nach reqionalen und 
branchenmäßiqen Notwendi.2:keiten zu 9"estalten mit dem Ziel, 
ausreichende Unterbringunqsmöqlichkeiten für das inlän­
dische Arbeitskr~ftean?ebot auf de~ Arbeitsmarkt zu er­
reichen. 
Unabhänqi q von der Konjunkturlage finden bestim~te Gruu"gen 
we qen in ihren persönlichen Verhältnissen geleaenen Um­
ständen nur erschwert Zu~ang zu~ Arbeitsmarkt und bedür 4'en 
daher der besonderen Betreuun~ durch die Arbeitsmarkt~olitik. 
Daher sollen auch 1979 die ange4'ührten Maßnahmen besonders 
zur Unterbrin~ng und Beschäftigungssicherung folaender Gruppen 
ein~esetzt werden: 

a) Angehörige jüngerer Jahrgänge, die mit oder ohne abge­
schlossene Ausbildung" in das Berufsleben eintreten; 

b) Behinderte im Sinne des § 16 AMFGj 

c) Frauen, deren berufliehe Besserstellung ein allgemeines 
gesellschaftspolitisches Anliegen ist; 

d) ältere Arbeitnehmer, die nicht nur infolge der allgemei­
nen demographischen Entwj.cklung, sondern insbesondere auch 
bei konjunkturellen Abschwächungen allzuleicht in die La­
ge kommen, ihren Arbeitsplatz zu verlieren bzw. schwieri­
ger einen neuen finden; 

e) Bewohner von Gebieten mit ungünstiger Wirtschaftsstruk-
tur und einer zu geringen Anzahl von Arbeitsplätzen in 
aussichtsreichen Branchen, deren Situation auf dem Arbeits­
markt durch diese Umstände gefährdet ist. 
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Bei der Entscheidung, durch welche Maßnahmen das arbeitsmarkt­
politische Schwerpunktprogramm realisiert werden soll, ist 
darauf Bedacht zu nehmen, daß die betreffenden Maßnahmen nicht 
nur kurzfristigen Bedürfnissen im Rahmen der aktuellen Ziel­
setzung der ArbeitsmarktpQlitik, sondern weitestmöglich auch 
längerfristigen strukturpolitischen Erfordernissen Rechnung 
tragen sollen. _ 

Weiters soll die Effizienz der Bestimmungen des Insolvenz­
Ent~eltsicherungsgesetzes, die sich dem Grunde nach bewährt 
haben, verbessert werden. 

Die vßrstärkte Inanspruchnahme der Arbeitsmarktförderung 
und überhaupt die Ausweitun~ der aktiven Arbeitsmarktpolitik 
werden auch eine Ausweitung ihrer ~inanziellen Basis zur 
Fol g-e haben. 

Die Entwicklung des Arbeitsmarktes in den ersten Monaten des 
Jahres 1979 war besser als es die ungünstigen Prognosen hätten 
erwarten lassen. Ende Mai waren mit 2,758.428 um 19.387 mehr 

~ -Be-sehäf-tigt-s zu verzeichnen als zum selben Zeitpunkt im Jahre 
-------:--------------------~-~~ ~~-- - - -" .-_. -_. __ .- . .. ..:.=-. --~---

1978, die Arbeitslosenrate lag mit 1,7 % weiterhin im Voll­
beschäftigungsbereich. Trotz ungünstiger WeltwirtschaftSlage, 
Wirtschafts- und Arbeitsmarktprognosen wird es mit den ge­
nannten Maßnahmen auch 1979 möglich sein, die Lehrstellen­
suchenden auf geeigneten Lehrplätzen unterzubringen und die 
Vollbeschäftigung in Österreich zu sichern. 

_. _- - -- ---_._ ... .. -. - - - -- -_ .. _-._ -
Im Kamuf ze ~en die Armut sollen die in den Arbeitskreise~ er­
arbeiteten Vorschläge für ein Maßnahmenpro~ram~ in einer 
neuerlichen Enquete der Bundesre~ierung besprochen und, soweit 
es sich um Aufgabenbereiche des Sozialministeriums handelt, im 
Rah~en dieses Bereiches nach Maß~abe der finanziellen ~öglich­
keiten verwirklicht werden. Die restlichen Empfehlun~en sollen 
den zu ihrer Durchführun~ zuständi~en Stellen, also den be­
treffenden Ministerien, den Bundesl~ndern und rre~einden ~it 

de"!! Ersuchen UlTl 'Tlö Fdichste Berücksichti.::unf:" übe I"Tl i ttel t wern.en. 
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Die Arbeiten an der Kodifika+' i. on des Tndividualarbeits­

rechtes werden fortEesetzt, wobei zwei The~enkreise i~ Vor­
der '!rund. stehen : einerseits die ProblelTle der Ent.ael tsicherunf! 
und Schadensha.ftun.g- der Arbei tneh'"!ler, anderersei+'8 (1i~ '1'1 i t 

der BeendiQUn g- des Arbei tsverhäl tnisses i~ ZlJsarn",enha.n7 ste­
henden Fraf!en. Die Fort~üh~lnf! der Kodifikationsarbeit.en er­

Tol 7t unter de~ Aspekt, ~öf!lichst ~roße Teile des Arheits­
vertra ~srechtes ~odern zu re ~eln und svstematisch zu er~assen. 

Neben den Kodifikationsarbeiten werden Vorbereitun~en zu 
treffen sein, um in einzelnen Bereichen arbeitsrechtliche 
Sonder7esetze an die f!eänderten Bedürfnisse der von diesen 
Sonder'!esetzen er~aßten Arbeitneh~er~runpen anzupassen. Dies 
betriff't vor allem den Bereich der Kulturscha.&'fenden (Schau­

spieler, Journalisten und dal.). Neben der VerbesserunfZ' der· 
Rechtsstellun~ der in eine~ Arbeitsverhältnis stehenden Jour­
nalisten wird auch die sozialrechtliche Stellung- jener 

Mediemni tarbei"ter (insbesondere Journalisten) zu verbessern 

sein, die als ständi~e Mitarbeiter in wirtschaftlicher Ab­

hängigkeit von einem Medien~nternehmen täti~ sind. Diese~ An­
liegen entspricht der neuerlich dem Nationalrat zuaeleitete 
Entwurf eines Medienmitarbeiter~esetzes. Aber auch für andere 
Berufsf!ruppen werden die erforderlichen ÄnderunfZ'en und Er­

'!änzungen ihrer Tür sie notwendig-en Sonderrechte vorzuneh~en 
sein (z.B. f ür Hausan~estellte, Haus~ehilfen, Hausbesor~er). 

Einen. weiteren Schwerpunkt wird der Abschluß der Beratungen 
über den Entwurf eines Arbeitsruhegesetzes sowie der dazu ge­
hörenden umfas~enden Durchführungsverordnung (Ausnahmekatalog) • 
b.liden. Die beabsichtigte Novelle zum Kinder- und Jugendrichen­
Beschäftigungsgesetz wird Regelungen über die Nachtarbeit Jugend­
licher während ihrer Ausbildung und d.ie Anrechnung von Pausen, 
Weg- und Unterrichtszeiten auf die Arbeitszeit berufsschul­
pflichtiger Jugendlicher beinhalten. Eine Novelle zum Arbeits­
platzsicherungsgesetz soll die Abgeltung des Verdienstentganges 
aus Anlaß der Stellung und der Ableistung von Waffenübungen 
auf arbeitsrechtlicher Basis vorseheno 
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Die Bemühun~en um e i ne z ei t~e~äße Re qelun~ des Wohnun qs­

beilhilfenrechtes im E inverneh~en mit de n beteiliqten Int er­

essenvertretun~en sol len fo rt qe setzt werden. 
Ferner soll en Lösu n Q"en f ür eine überbe t r iebl i chen Au s g-le i ch 

höherer Ab ~erti~ln~sbe t rä~e , d i e inshesond ere i n Zusa~~enhanQ" 

mit der Pensionierunp.: anfa l len , gesucht werden. 

Die Anwendung des 1974 in Kraft getretenen Arbeitsver­
fassungsgesetzes hat eine Reihe von Problemen und Rechtsfragen 
aufgeworfen, die weder von der Lehre noch von der Rechtsprechung 
zufriedenstellend gelöst werden konnten und daher eine 
Novellierung des Gesetzes erforderlich erscheinen lassen. 
Darüber hinaus wurden zahlreiche Anregungen auf Verbesserung 
der Stellung der Arbeitnehmerschaft und ihrer Organe eingebracht, 
die ebenfalls in die Diskussion über eine Novellierung des 
Arbeitsverfassungsgesetzes einzubeziehen sein werden. Nicht zu­
letzt werden auch grundsätzliche Überlegungen hinsichtlich eines 
weiteren Ausbaus der Betriebsverfassung anzustellen sein, die den 
Erfahrungen mit den bestehenden Vorschriften und den Vorstellungen 
in den verschiedenen Mitbestimmungskonzept en Rechnung tragen. 

Im Jahr 1979 wird nach § 3 des Gleichbehandlungsgesetzes, 
BGEl Nr 108/79, eine Gleichbehandlungskommission zu errichten 
sein, die ab Juli 1979 i hre Tätigkeit im Interesse der berufs­
tätigen Frauen aufnehmen wird. Zur Vorbereitung für die Tätigkeit 
dieser Kommission wird eine Verordnung über die Geschäftsführung 
erlassen, wodurch vor allem der Einsatz der Ausschüsse geregelt 
wird, die sich mit der Behandlung von Diskriminierungen im Einzel­
fall befassen. 

Die Förderung· der Chancengleichheit und Gleichbehandlung 
weiblicher Arbe·i tnehmer ble i bt international und national eine 
Zielvorstellung, die durch Aktivitäten und Maßnahmen der Frauen­
abteilung des BundesmiDisteriums für soziale Verwaltung schritt­
weise verwirklicht werden sollen. Um Vorurteile gegenüber der 
Berufstätigkeit von Mädchen und Frauen in männlich dominierten 
Berufen abzubauen, werden audio-visuelle nilfsmittel vorbereitet. 
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Die Publikationstätigkeit wird auch 1979 weiter fortgesetzt, 
unter anderem mit dem Handbuch "Aktiv statt passiv", das über 
den Buchhandel zu einem subventionierten Preis einer Frauenzeit­
schri~t in ganz Österreich erhältlich sein wird. 

Eine stete Weiterentwicklung des Arbeitnehmerschutzes 
auf technischem und arbeitshygienischem Gebiet sowie auf 
dem Gebiet des Verwendungsschutzes wird auch in Zukunft im 
Hinblick auf ständige Fortschritte und neue Erkenntnisse 
in der Technik und Medizin erforderlich sein. Vor allem 
werden Maschinen, Anlagen, Transportmittel und Arbeits­
stoffe neu entwickelt sowie neue und verbesserte Arbeits-· 
verfahren und Arbeitsvorgänge eingeführt. Die von den Ar­
beitsinspektoraten hiebei gewonnenen Erfahrungen werden . 
d~r Weiterentwicklung des Arbeitnehmerschutzes zu Gute 
kommen, insbesondere durch eine Anpassung der Vorschriften 
auf dem Gebiet des Arbeit:O.ehmerschutzes an den modernen 
Stand der Sicherheitstechnik und der Arbeitsmedizin. Da­
raus' ergibt sich auch weiterhin die unbedingte Notwendig­
keit der Förderung der Arbeitsinspektion in sachlicher 
und personeller Einsicht, damit diese ihren umfangreichen 
gesetzlichen Aufgaben,. insbesondere durch den ständig 
größer gewordenen Zuständigkeitsbereich, gerecht werden 
kann. 

In Fachausschüssen der Arbeitnehmerschutzkommission 
werden derzeit Entwürfe einer Allgemeinen Arbeitnehmer­
schutzverordnung sowie einer Verordnung über Beschäfti­
gungsverbote und -beschränkungen für Jugendliche beraten. 
Dadurch sollen die seit über 25 Jahren in Geltung stehende 
Allgemeine Dienstnehmerschutzverordnung sowie de+ Anhang 
zum Bundesgesetz über die Beschäftigung von Kindern und 
Jugendlichen durch moderne, den Erkenntnissen der Technik 
und Medizin entsprechende Regelungen ersetzt werden. Im 
Entwurf einer Allgemeinen Arbeitnehmerschutzverordnung 
soll auch von der Möglichkeit,die Verwendung gefährlicher 
Arbeitsstoffe und die Anwendung bestimmter Arbeitsverfahren . 
zu untersagen, Gebrauch gemacht werden, wie durch Verwen-· 
dungsbeschränkungen von Asbest. 

L _ 
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Neuregelungen werden auch auf dem Gebiet des Maschinen­
schutzes und der Kennzeichnung von gefährlichen Arbeits­
stoffen vorbereitet. Ein Entwurf einer Allgemeinen Maschinen­

Schutzvorrichtungsverordnung und einer Arbei tsst'off- - - - _. .. 

Kennzeichnungsverordnung wurde im Zentral-Arbeitsinspektorat 
bereits ausgearbeitet. Die Zielsetzungen auf dem Gebiet des 
Maschinenschutzes wurden bereits im Bericht üoer die so­
ziale. Lage 1977 aufgezeigt. Durch die Arbeitsstoff-Kenn­
zeichnungsverordnung sollen Regelungen über die Kenn­
zeichnung von gefährlichen Arbeitsstoften, wie giftigen, 
ätzenden oder leicht entzündlichen, durch den Erzeuger 
oder Vertreiber sowie über die Beibehaltung dieser Kenn­
zeichnung durch den Arbeitgeber im Betrieb getroffen werden; 
reine Stoffe, lösem~ttelhaltige Zubereitungen sowie An­
str~chmittel, Druckfarben, Klebstoffe u.dgl. sollen einer 
Kennzeichnungspflicht unterworfen werden. Diese Verordnung 
8011 gemeinsam von den Bundesministern für soziale Verwal­
tung, für Handel, Gewerbe und Industrie sowie für Gesund-

...... __ ._hei t- und Umweltschutz erlassen werden., .. Wei ters ist beabsich­
tigt, die Verwendun~ von Klebemitteln, die als Lösemtttel 
n-Hexan enthalten,. in der Heimarbeit zu untersagen. 
Schließlich wurde i~ Zentral-Arbeitsinspektorat der Entwurf 
einer Landarbeitsqesetznovelle ausgearbeitet und bereits dem 
Begutachtun~sverTahren zu~eleitet. Durch diese Novelle sollen 
unter weit~ehender Anlehnun~ an das Arbeitnehmerschutz~es~tz 
grundsätzliche Re~elun~en über den technischen und arbeitshy~ie­
nischen Dienstnehmerschutz in das Landarbeits~esetz aufqenommen 

werden. 

Im Zentral-Arbeits inspektorat Wird. eine ~esetzliche Neuregelun~ 

der betriebsärztlichen Dienste vorbereitet, wodurch eine mö~­
liehst ~roße Zahl von Arbeitnehmern einer ärztlichen Betreuun~ 
zu~eführt werden soll; dies soll auch durch die SchaTfunq 
betriebsärztlicher Zentren e~öqlicht werden. 

III-9 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 29 von 371

www.parlament.gv.at



- 24 -

Eine wichti~e Auf~abe der Arbeitsinsuektion in Zukunft wird 
eine weiterhin verstärkte Übervvachun~ der EinhaI tun.q der 
gesetzlichen Vorschriften und behördlichen Verf'ü81ng-en auf 

dem Gebiet des Arbeitnehmerschutzes sein. So werden vor 

allem auf dem Gebiet ,des Verwendun.2:'sschutzes, wie dem Arbei ts­
zeit~esetz, der Fahrtenbuchverordnun~, dem Bundesgesetz über 
die Beschäfti ,Q.Ung von Kindern und Ju,g-endlichen, dem Bundesge­

setz über die Nachtarbeit der Frauen sowie den Sonn- und 
Feiertal?"sruhevorschriften, gezielte Kontrollen in Betrieben, 

in denen diese Vorschriften in erhöhtem Maße übertreten werden 

sowie auch gezielte Kontrollen an Grenzüberl?"än~en durch?e­
führt werden. Eine verstärkte Kontrolle der Einhaltung der 
Vorschriften auf dem Gebiet des Bundesbedienstetenschutzes 
wird ebenfalls er~orderlich sein; dies setzt jedoch einen 

dementsprechenden personellen Ausbau der Arbeitsinspektion 

voraus. Mit einer Novelle des Arbeitsinspektionsgesetzes soll 

eine höhere Ef~izienz der Täti~keit der Arbeitsinspektorate 
erreicht werden. 

Im Bereich der Sozialversiche~Jn~ ist ~it de~ Inkrafttreten 
des Sozialrechts-Änderun~sgesetz 197~ und der beiden Kodi­
fikationen des Sozialversicherun~srechtes der Selbständi~en, 
nämlich des GSVG und BDVG sowie des Bundes~esetzes über die 
Sozialversicherun~ freiberuflich selbständig- Erwerbstäti~er 

am 1. Jänner 1979 eine fl"ewisse Zäsur ein,g'etreten, da dan'li t wich­

tige und lanl?"e vorbereitete Gesetzesvorhaben in der XIV.GP 

des NR abgeschlossen werden konnten. Mit dem BeP.'inn der XV.GP 
nach dem Zusammentritt des neu~ewählten Parlaments wird sich die 
legistische Täti~keit voraussichtlich auf folQ'ende Schwerpunkte 

konzentrieren: 

Im Bereich der Unfallversiche:n,m~ erscheint eine VerbesserunR' 

des Unfallversicherun~sschutzes der Mitfl"lieder der Freiwilli~en 

Feuerwehren vordrinE!lich. In diesem ZusammenhanQ' werden aller­
din~s auch die schon in den Erläuterungen zur Reg-ierunf'"svor­

laf'"e der 32. Novelle zum ASVG (191 der BeilaP.'en zu den steno~r. 
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Prot. des NR XIV.GP) angedeuteten Überle~n ~en darüber an­

-R"estell t werden müssen, "ob und bejahendenfa.lls wie die R"e­
setzliche Unfallversicherun~ zu jenem Instrument um ~estellt 

werden kann, das sie - wie auf Grund vieler Äußerun gen anqe­

nommen werden kann - nach Meinun~ der Betroffenen sein soll: 
eine E inrichtunp' auf dem Boden de s So z ia.l versicherun.9'srechte s, 

die die ~esamte Bevölkerun~ in jeder Lebenslaqe vor den Fol­
~en eines Unfalles schützt. Daß die Erreichunq dieses Zieles 

eine ~rundle~end andere Konstruktion, aber auch eine andere 

Finanzierung voraussetzt, lie~ auf der Hand. Es wird daher, 

auch wenn eine solche Umgestaltun~ tatsächlich das Ziel 
breiter Gruppen der Bevölkerun~ sein sollte, und auch wenn 
sich die Beteiligten dazu bekennen, noch eini ~er Zeit bedür~en, 
bis dieser Umbau vollzo&.'en sein wird." 

~ Bereich aller Versicherungszweige, insbesondere 

aber in-der Eensionsversicherung wird die An~as~ ~ 

die bereits vollzogene RefCOIldes Familie:crechtes im Sinne 

der vom Nationalrat anläßlich der Verabschiedung der 

32. Novelle. zum ASVG gefaßten Entschließung vorgenommen 

werden müssen. Im Hinblick auf die beträchtlichen finanziellen 

Auswir~en, die jede tiefgreifende Änderung im Bereich 

der Eensionsversicherung nach sich zieht, kann dies durchaus 

der Anlaß für ein grundsä.tzliches Umdenken hinsichtlich.' 

de·r Gestaltu..1"lg der Hinterbliebenenversorgung in der gesetz-

lichen Pensionsversicherung mit dem Ziel seLn, die aufge-

wendeten Mittel möglichst sinnvoll einzusetzen . 

Ausgelöst durCh die Judikatur des Verfassungsgerichts-

hofes wird ferner die Frage der Subsidiarität in der Pensions-

versicherung der Selbständ_~gen, d.h. die Regel~ de~ Beitrags-
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pflicht und Leistungsberechtigung bei mehrfacher gleich­

zeitiger an sich pensionsversicherungspflichtiger Erweros­

tätigkeit qereinigt werden müssen.· Auch die hier ~~ treffenden 

Maßnahmen können tiefgreifende Veränder~en ~ Gefüge der 

Pensionsversicher~ zur Folge haben. . 

Schließlich wird nach dem Abschluß der Kompilations­

arbeiten im Bereich der Sozialversicherung der Selbständigen 

und nach dem Inkrafttreten der neuen Sozialversicherungs­

gesetze für- die Selbständigen (GSVG, BSVG) d~e ~_iegistische 

~eubearbei~ des durch 33 Novellen und viele andere Ge­

setze vö12ig unübersichtlich gewordenen ASVG einschließlich 

der zah]bsen Übergangsbestiwmlngen in ~ff genommen werden. 

Diese Reform wird, wie dies schon bei der Ko~ikation des · 

S·oziaJ.versicherungsrechtes der Selbständigen der· Fall war, 

mit Hil.fe der elektronischen .Datenverarbei t1.mg durchgeführt 

werden. Bei dieser Gelegenheit wird besonderes Gevncht auf 

eine Bereinigung verschiedener von der Entwicklung über­

holter Strukturen der einzelnen im ASVG zusammengefaßten 

'Tersicherungszweige und auf einen Abbau dar bereits über­

quellenden Kasuistik im Sinne einer möglichst weitgehenden 
-( 

Vereinfachung und übersichtlichen Gestaltung des Gesetzes-

texte s ge~egii werden •. 

Die Dokumentation des Sozialversicherungsrechtes mit 

Hilfe der elektronischenpatenverarbeitung, die sich in der 

Zeit ihres Aufbaues bisher nur auf den Bereich der Sozial-

versiCherung der Selbständigen erstreckte, wird mit der Ein­

speicherung der einschlägigen Gesetzesvorschriften und zuge­

hörigen Materialien .einschließlich der Judikatur und Literatur 
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auch auf den Bereich der Sozialversicherun~ der Unselbständi~en 
ausaedehnt werden. Den interessierten Benützern wird dadurch 
in absehbarer Zeit der Zugriff auf den ~esamten Bereich des 
innerstaatlichen Sozialversicherungsrechtes e~öalicht werden. 
Ferner sollen Lösun gen für die GewährunP.' eines Muttersc~afts-
9."eldes an Mütter aus dem Kreise der Selbständi ~en .c-esucht wer­

den. 
Die finanzielle Laae der Krankenversicherun~ konnte durch 
die beschlossenen Maßnahmen wesentlich verbessert werden, 
sodaß in der Krankenversicherun~ und bei der Unfallverslcherun~ 
eine ~sti~e Situation besteht. Solan~e die Vereinbarun~ ~it 
den Ländern aufrecht bleibt, sind weitere Maßnah'!len in der 
Krankenversicherun~ nicht er~orderlich. Bei der Pensionsver­
sicherun~ wurde durch eine Beitra~serhöhun~ der Anteil des 
Bundesbeitrages an den Gesamtaus~aben wesentlich ~esenkt. 

Im Sinne der Zielsetzung des Rehabilitationskonzeptes des 

Bundesministeriumsfür soziale Verwaltung wurden nunmehr auch 
im Rechtsbereiche des Invalidene-instellungsgesetzes 1969, BG. 
vom 23.2.1979, BGBl. Nr. 111. die Möglichkeiten zur Förderung 
der Beschäftigung von behinderten Mitbürgern erweitert. Diese 
Förderung ers~reckt sich nunmehr u.a. auch auf Geldleistungen 
zur Schaffung von Arbeitsplätzen, die für begünstigte ~valide 
besonders geeignet sind, auf die Zuerkennung besonderer Aner­
kennungsprämien an Dienstgeber, die über die Pflicht zahl hinaus 
behinderte Dienstnehmer beschäftigen, ebenso auf die Möglichkeit 
der Gewährung von Lohnzuschüssen für beschäftigte begünstigte 
Invalide-, welche infolge ihrer Behinderung die volle Leistungs­
fähigkei t nicht zü. -e"rreichen vermögen. 

Darüber hinaus wurde die legistische Grundlage für dia Errich­
tung, den Ausbau und die Führung von Geschützten Werkstäten ge­
schaffen. Diese Einrichtungen sollen es den begünstigten Inva­
I -iden ermöglichen, ihre Leistungsfähigkeit mit dem Ziel der 
Eingliederung in den freien Arbeitsmarkt zu entwickeln, zu er­
höhen oder wiederzugewinnen. 
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Durch die Einbeziehung von behinderten Lehrlingen ist nunmehr 
auch eine Erweiterung des Kreises der begünstigten Invaliden 
erreicht worden. 

Die Voraussetzung für eine den wirtschaftlichen Verhältnissen 
angepaßte Finanzierung der Förderungsmaßnahmen wurde letztlich 
durch eine entsprechende Erhöhung der Ausgle~chstaxe geschaffen. 

In Zukunft wird es 'darum gehen, im Rahmen der weiteren Ver­
wirklichung des Rehabilitationskonzeptes die Errichtung ge­
schützter Werkstätten vorzubereiten und die Beratungseinrichtunge 
sowie die Unterbringung der Behinderten in den Betrieben zu 
verbessern. Auf Grund der im Jahr 1978 gegründeten Arbeitsge­
meinschaft des Bundes mit den Bundesländern und der Sozial­
versicherung wurden bisher einvernehmlich Richtlinien für 
Gründung und Betrieb von Geschützten Werkstätten geschaffen, 
die im Laufe des heurigen Jahres mit den noch offenen Bereichen, 
insbesondere den betriebswirtschaftlichen Fragen vorläufig ab­
geschlossen werden sollen. Gleichzeitig werden die Verhandlungen 
über konkrete Einzelprojekte fortgeführt • 

• 
Weiters ist eine Intensivierung der Unternehmenskontakte und 
des Services geplant, um mehr Behinderte in einer angemessenen 
Weise in der Wirtschaft unterbringen zu können. 

Die bei den Landesinvalidenämtern seit dem 1.1.1976 eingerich­
teten Auskunfts- und Beratungsdienste für den von diesen Behör­
den zu betreuenden Personenkreis und für sonstige Behinderte 
werden nicht nur am Sitz der Dienststellen, sondern auch in 

Form von Beratungen außerhalb derselben je nach Bedarf ange­
boten. Die Inanspruchnahme dieser Dienste weist eine steigende 
Tendenz auf. Es kann daher ausgesagt werden, daß dieser dem Bund 
als Träger von Privatrechten obli~genden Vorsorge fUr die an­
geführten Dienste auch weiterhin große soziale Bedeutung zukommt . 

Die Arbeiten zur Neugestaltung des Jugendwohlfahrtsrechtes wer­
den fortgesetzt. 

L_ 
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Über die noch offenen Forderungen der Kriegsopfer haben be­
reits Verhandlungen stattgefunden. Unter dem Aspekt der vor­
aussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung Österreichs werden 
die Verhandlungen fortgesetzt werden. 

Der Bundesregierung werden nach P~ung der Frage einer 
möglichen Rati~ikation bzw Verwirklichung der au~ der 64. Tagung 
der Internationalen Arbeitskon~erenz im Jahre 1978 angenommenen 
Übereinkommen (Hr. 150) über die Ro~le, Aufgabe und Aufbau der 
Arbeitsverwaltung und (Hr. 15'1) über den Schutz das Vereinigungs­
rechtes und über Verfahren zur Festsetzung der Beschäftigungs­
bedingungen im öffentlichen Dienst sowie der Empfehlungen eHr. 158) 
betreffend die Rolle, Au~gaben und Aufbau der Arbeitsverwaltung 
und (Hr. 159) betre~~end Verfahren zur Festsetzung der Be­
schäftigungsbedingungen im ö~fentlichen Dienst entsprechende 
Berichte vorgelegt werden. Die Bestrebungen, weitere von der 
Internationalen Arbeitskonferenz angenommene Übereinkommen einer 
Rati~ikation zum~führen, werden weiter verfolgt. 

Für 1979 ist auf dem Gebiete der inter.na~~9~alen 

Sozialen Sicherheit folgendes zu erwarten: 

1) Das Inkrafttreten des Zweiten Zusatzabkommens 

vom 30.11.1977 zum österreichisch-schweizerischen Ab­

kommen über Soziale Sicherheit sowie der Zweiten Zu­

satzvereinbarung zur Durch!ührungsvere~barung zum ge-

nannten Abkommen; 

2) das Inkrafttreten des vierseitigen Abkommens 

zwischen österreich, der Bundesrepublik Deutschland, 

der Schweiz und Liechtenste,in über Soziale Sicherheit 

sowie der Durchführungsvereinbarung zu diesem Abkommen; 
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3) die Unterzeichnung des österreichisch-griechi­

sehen Abkommens über Soziale Sicherheit; 

4) die Unterzeichnung eines Zusatzabkommens zum 

östeJ:I!e,ich.isch-franz.ö·sischen. Al1.gem.einen Abkommen über 

Soziale Sicherheit; 

5) die Unterzeichnung ' eines Zweiten Zusatzab­

kommens zum österreichisch-tüxkischen Abkommen über 

Soziale Sicherheit; 

6) die Unterzeichnung eines Zusatz abkommens zum 

österreichisch-jugoslawischen Abkommen über Soziale 

Siche'rheit; 

7) die Unterzeichnung eines Zusatzabkommens zum 

österreichis-ch-spanischen Aakommen über Sozi'ale Siche·r-

heit. 

Eine Reihe von Expertenbesprechungen bzw. Ressort­

yerhandlungen werden der Vorbereitung des Abschlusses neuer 

Abkommen und der Revision bereits bestehender Abkommen 

.dienen. 

Der Entwurf' eines neuen Abkommens über die Sozialhilfe 

zwischen Österreich und der Bundesre~ublik Deutschland 
wurde bereits erarbeitet. Dieses ' Abkommen wird voraus­

sichtlich im Herbst 1979 ab~eschlossen werden können. 

L ___ _ 
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II 

ZUR 

~OZIALEN LAGE 

III-9 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 37 von 371

www.parlament.gv.at



- 32 -

Bevölkerung und Erwerb~tätigkeit 

Die Bevölkerungszahl Österreichs betrug nach den Ergebnis­
sen der Volkszählung 1971 7,456 Mio. Personen. Der Mikro­
zensus Juni 1977 ergibt einschließlich der Bevölkerung in 
Anstaltshaushalten 7,520 Mio. Einwohner. In der nachstehenden 
Übersicht werden die Werte des Mikrozensus Juni 1978 hin­
sichtlich der Wohnbevölkerung Österreichs nach Bundesländern 
1md dem Geschlecht aufgeschlüsselt ausgewiesen. Die Wohn­
bevölkerung Österreichs bestand im Berichtsjahr aus 3,496 Mio. 
bzw. 47 ~ männlichen und 3,917 Mio. bzw. 53 ~ weiblichen Ein­
wohnern. Auf 1.000 männliche Personen entfielen demnach 1.120 
weibliche Personen. 

~ohnbevölkerung1 Österreichs nach Bundesländern und dem Geschlecht 
(Mikrozensus Juni 1978) 

Wohnbevöl- davon 
Bundeslana kerung männlich 

Burgenland 26lt.300 127.900 
Kärnten 522.900 252.100 
Niederösterreich 1,38lt.900 652.900 
Oberösterreich 1,225.500 595.000 
Salzburg lt20.500 199.600 
steiermark 1,174.200 555.600 
Tirol 569.800 278.600 
Vorarlberg 293.000 1lt1.700 
Wien 1,557.900 692.900 

lieiblich 

136.ltOO 
270.300 
752.000 
630.500 
220.900 
618.600 
291.200 
151.300 
865.000 

Österreich 7,lt13.000 3,lt96.300 3,916.700 

1) Ohne Bevölkerung in Anstaltshaushalten. 

Die Mikrozensusergebnisse im Jahresdurchschnitt 1978 über 
die Wohnbevölkerung Österreichs werden in der folgenden 
Tabelle nach Bundesländern und Wirtschaftsabteilungen ge­
gliedert und die Anteile der Bundesländer an den einzelnen 

Sektoren ausgewiesen. 
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.... ohnbevölkerung1 Österreichs nach Bunoesländern und 'tiirtschaftsabteilungen 
(Mikrozensus Juni 1978) 

Wirtschaftsabteilungen Beruf slose 

Primärer Sekundärer Tertiärer unbekannt Einkommens-
Bundesland Sektor Sektor Sektor (ohne Be- empfänger 

triebs<Jn- (Pensionisten, 
gabe) Rentner usw.) 

Burgenland 34.400 98.400 62.500 2.000 67.000 
Kärnten 52.400 171.500 167.800 5.700 ~2).500 
Niederösterreich 159.000 461.500 402.400 18.900 3t, ~ .100 
Oberösterreich 126.700 487.100 351.900 14.100 21,5.700 
Salzburg 38.300 126.100 164.500 9.700 tli.900 
Steiermark 131.800 410.700 337.300 20.600 273.800 
Tirol 52.000 161.300 226.800 12.600 117. '100 
Vor Jr lberg 13.700 133.200 92.400 4.400 49.300 
wien 8.400 378.100 696.200 34.800 1,.,0.400 

Österreich 616.700 2,427.900 2,501.800 122.800 1,'/'13.800 

1) Ohne Bevölkerung in Anstaltshaushalten 

Aus den Erhebungen des Mikrozensus Juni 1978 stehen 
Daten über die Beteiligung der Bevölkerung am Erwerbs­
leben zur Verfügung. Die folgende Aufstellung vergleicht 
die entsprechenden Ergebnisse des Juni 1978 mit den Daten 
der Volkszählung 1971. 

Wohnbevölkerung nach der Teilnanme am Erwerbsleben 

volkszählung Mürozensus 
1971 .juni 197B 

in 1000 in % in 1000 in % 

Wohnbevölkerung 7.456 100,0 7.5094) 100,0 

Beruf stä tige Selbständig Berufstätige 
(BeSChäftigte und mithelfende 
und Familienangehörige 656 B,8 545 7,3 
Arbei tslose) Unselbständig 

Berufstätige 2.t,1t2 32,7 2.511, 33,4 

Zusammen 1) 3.098 41,5 3.0)0 40,7 

III-9 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 39 von 371

www.parlament.gv.at



34 -

Volkszählung Mikrozensus 
1971 Juni 1976 

in 1000 in % in 1000 in % 

nicht Pensionisten, Rentner 
1.3722) berufstätige usw. 18,~ 1.413 18,8 

Erhaltene 
Personen 2.986 ~O, 1 3.040 ~0,5 

Zusallllllen 4.358 58,5 ~.4533) 59,3 

1) Erwerbsquote = Anteil der Berufstätigen an der gesamten Wohnbevölkerung. 
2) Einschließlich von 67.000 Personen ohne Beruf s- und Berichtsangaben. 
3) Einschließlich der erhaltenen Personen in Anstaltshaushalten. 
4) Einschließlich der 'Personen in Anstaltshaushalten. 

Laut Mikrozensus Juni 1978 entfielen auf 1000 Berufstäti­
ge 1.457 nicht berufstätige Personen (1977 entfielen auf 
1000 Berufstätige 1.479 nicht berufstätige Personen). 

Nach den Ergebnissen der Volkszählung 1971 waren in Öster­
reich insgesamt 3,097.986 Personen berufstätig und zwar 

1,898.331 Männer und 1,199.655 Frauen. Die nachstehende 
Tabelle weist Mikrozensusergebnisse Juni 1978 hinsicht­
lich der Anzahl der Berufstätigen in den einzelnen Bundes­
ländern aus und schlüsselt sie nach den Geschlecht auf. 

~erufstätigel) Österreichs nach Bundesländern und dem Geschlecht 
(Mikrozensus Juni 1978) 

Bundesland Berufstätige d a von 
männlich weiblich 

Burgenland 109.300 70.200 39.100 
Kärnten 202.800 133.300 6':1.500 
~iederösterreich 553.300 350.500 202.800 
Oberösterreich 517.000 317.600 199.~00 
Salzburg 175.800 107.800 68.000 
Steiermark 473.400 297.800 175.600 
lirol 215.600 142.300 73.300 
Vor arlberg 113.900 75.~00 38.500 
Wien 695.000 378.000 317.000 

Österreich 3,056.100 1,872.900 1,103.200 

1) Beschäftigte und Arbeitslose 
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Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die An­
zahl der Berufstätigen in den einzelnen Sektoren der 
Wirtschaft. 

Berufstätige1) Österreichs nach Bundesländern und Wirtschaftsabteilungen 
(Mikrozensus Juni 1978) . 

Unbekannt 
Bundesland Prilllärer Sekundärer Tertiärer (ohne Be-

Sektor Sek tor Sektor triebsan-
gabe) 

Burgenland 20.500 52.000 36.400 ~OO 
Kärnten 25.000 79.500 97.000 1.300 
Niederösterreich 85.900 235.000 231.500 900 
Oberösterreich 73.900 2~2.~00 200.100 600 
Salzburg 19.000 59.800 95.200 1.800 
Steiermark 72.300 198.600 200.800 1.700 
firol 22.300 73.900 119.100 300 
Vorarlberg 5.800 60.900 ~6.800 ~OO 
Wien 5.300 230.000 457.600 2.100 

Österreich 330.000 1,232.100 1,484.500 9.500 

1) Beschäftigte und Arbeitslose 

Von den anläßlich der Volkszählung 1971 festgestellten 
3,097.986 Berufstätigen Österreichs waren 426.478 Per-
sonen (13,8 10) in der Land- und Forstwirtschaft (Primärer 
Sektor), 1,297.034 Personen (41,9 %) in der Industrie und 
dem Verarbeitenden Gewerbe (Sekundärer Sektor) und 1,313,673 
Personen (42,4 10) im Dienstleistungssektor (Tertiärer Sek­
tor) tätig. Von 60.801 Personen (1,9 10) war unbekannt, wel­
chem Wirtschaftsbereich sie angehören. Nach den Mikrozensus­
ergebnissen Juni 1978 ergaben sich insgesamt "),056 Millionen 
Berufstätige, von denen 10,8 % dem primären, 40,3 10 dem 
sekundären und 48,6 % dem tertiären Sektor angehören; von 
0,3 10 blieb die Zugehörigkeit unbekannt. 

In der nachstehenden Tabelle werden die Ergebnisse des 
Mikrozensus Juni 1978 hinsichtlich der Berufstätigen 
Ö'sterreichs nach der Stellung im Beruf gegliedert. 
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Berufstätige1) nach der Stellung im Beruf 
(Mikrozensus Juni 1978) 

B e ruf s t ä t i g e 

Bundesland Selb- Mithelfende Unselbständige 

Burgenland 
Kärnten 
Niederösterreich 
Oberösterreich 
Salzburg 
Steiermark 
Tirol 
Vorarlberg 
Wien 

Österreich 

1) Beschäftigte und Arbeitslose 

ständige 

18.400 
26.700 
76.500 
68.400 
27.400 
70.900 
31.700 
12.900 
56.700 

389.600 

Familienan-
gehörige 

7.400 
10.500 
38.000 
34.300 
10.300 
31.900 
13.200 
3.200 
6.500 

155.300 

Angestellte 
Beamte Arbei ter 

32.300 51.200 
81.600 81t.GOO 

219.100 219.700 
190.500 223.800 
79.500 58.600 

171.500 199.100 
102.200 6d.500 
57.200 40.600 

411.700 22C.1OO 

1,345.600 1,165.600 

Nach den endgültigen Ergebnissen der Volkszählung 1971 
waren von den 3,097.986 Berufstätigen Österreichs 427.919 
Personen (13,8 %) selbständig erwerbstätigr 228.143 Per­
sonen (7,4 %) mithelfende Familienangehörige und 2,441.924 
Personen (78,8 %) unselbständig erwerbstätig. Die 2,441.924 
unselbständig Berufstätigen setzten sich aus 1,099.709 
Angestellten und Beamten (45 %), 409.835 Facharbeiter (16,8 '%) 
und 932.380 sonstigen Arebitern (38,2 %) zusammen. Die 
Werte des Mikrozensus Juni 1978 ergaben, daß von den 3,056 
Millionen Berufstätigen 12,8 % Selbständige, 5,1 % mit­
helfende Familienangehörige, 44,0 % Angestellte und Beamte 
und 38, 1 % Arbeiter waren. . , 

Die bei den folgenden Übersichten schlüsseln die Mikro­
zensuswerte Juni 1978 hinsichtlich jener Personen auf, 
die über kein eigenes Einkommen verfügen und als er­
haltene Personen anzusehen sind bzw. die berufslose Ein­
kommensempfänger, wie Pensionisten, Rentner usw. sind. 
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Erhalten e Personen 1) 
(Mikrozensus Juni 1978) 

Insgesamt männlich 

103.800 36.900 
232.800 78.300 
558.000 191.700 
521.900 194.900 
186.100 63.700 
501.700 170.500 
277 .800 98.100 
145.800 51.000 
488.100 174.500 

3,016.000 1,059.600 

1) Ohne erhaltene Personen in Anstaltshaushalten. 

weiblich 

66.900 
154.500 
366.300 
31:7 .uuo 
122.400 
331.200 
179.700 
94.800 

313.600 

1,956.400 

Am Stichtag der Volkszählung 1971 wurden in Österreich 
insgesamt 2,9860159 Personen gezählt, die überwiegend 
von anderen Hauhaltsmitgliedern erhalten wurden. Ferner 
wurden 1,372,258 berufslose Einkommensempfänger ermit­
telt. Nach dem Mikrozensus Juni 1978 ergaben sich 
3,016.000 erhaltene Personen und 1,412.900 berufslose 
Einkommensempfänger. 

Bundesland 

Burgenland 
Kärnten 
Niederösterreich 
Oberösterreich 
Salzburg 
steiermark 
firol 
Vorar lberg 
Wien 

Österreich 

Be ruf los e Ein kom m e n sem p f ä n ger 1) 
(Mikrozensus Juni 19~) 

InsgesallIt männlich 

51.700 20.900 
90.000 41.000 

285.500 114.500 
198.800 85.800 
64.600 29.100 

208.900 90 .400 
82.900 39.900 
36.200 16.500 

394.300 146.000 

1,412.900 584.100 

weibliCh 

30.800 
49.000 

171.000 
113.000 
35.500 

118.500 
43.000 
19.700 

248.300 

828.800 

1) Pensionisten, Rentner usw. einschließlich der Personen ohne Berufs- und BetriebsangaDe. 

III-9 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 43 von 371

www.parlament.gv.at



- 38 -

ARBEITSMARKTLAGE 

Im Laufe des Jahres 1978 stabilisierte sich die 
Konjunktur in Österreich. Ab dem zweiten Quartal 
zeigten sich zunehmend Symptome einer konjunkturellen 
Besserung. Diese Stabilisierung ist das Ergebnis 
gegenläufiger Tendenzen von inländischer und aus­
ländischer Nachfrage. Während die Inlandsnachfrage 
durch die Maßnahmen zur Sanierung der Zahlungsbilanz 
bewußt gedämpft wurde, hielt die kräftige Belebung 
der Exporttätigkeit bis zur Jahresmitte an. 

Die Exportnachfrage' war im abgelaufenen Jahr das 
tragende Element der leichten Konjunkturerholung. 
In Folge des kräftigen Konjunkturwachstums und 
der Stagnation der Importe verr~ngerte sich das 
Defizit der Handesbilanz in den ersten sieben Monaten 
um 8 Milliarden S und jenes der Leistungsbilanz dank 
einer guten Winterreisesaison sogar um 12,5 Milliarden S. 
Der Ausfall an Inlandsnachfrage betrifft nach wie vor 
die Ende 1977 vorweggenommenen Käufe von dauerhaften. 
Konsumgütern (insbesondere Fahrzeuge) und einigen 
Investitionsgütern. 

Zur Dämpfung der Inlandsnachfrage trugen auch das 
geringe Einkommenswachstum und die abwartende Haltung 
vieler Investoren bei • . Um die Jahresmitte, knapp be­
vor alle neuen Lohnabschlüsse, die durchwegs niedriger 
als im Vorjahr , e~lagen,in Kraft getreten waren, erreichten 
die verfügbaren Realeinkommen einen sehr geringen Vor­
jahresabstand. Die Investoren (vor allem von AUsrüstungs- ~ 

investitionen) andererseits scheinen die Inangriffnahme 
von Projekten aufgeschoben zu haben, bis dasrneue Zins-

. niveau, die administrative Konkretisierung der Investitions­
förderung feststanden. Rela tiv günstig entwickelten sich 
die Bauinvestitionen. 
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Die Dämpfung der Inlandsnachfrage durch die Maßnahmen 

zur Zahlungsbilanzsanierung traf nicht nur die Importe, 

sondern auch die Inlandsproduktion. Die Industriepro­

dukt~on stieg im Jahresdurchschnitt real nur um 1 % 
und das Gewerbe um 2 %. Die Reaktion auf die Vorzieh­
käufe zu Jahresende 1977 verursachte im Handel sogar 
einen Leistungsrückgang. Insgesamt expandierte das 

reale Bruttonationalprogukt 1978 um 1,5 10. 

Dieses vergleichsweise schwache Wachstum hatte geringe 
Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt. Auch 1978 blieb 
in Österreich die Vollb~häftigung erhalten. Die Zahl 
der Beschäftigten erhöhte sich im Jahresdurchschnitt 
um 20.600 oder 0,8 % auf rund 2,758.000. Die Arbeits­
losigkeit stieg zwar um 7.400 auf 58.600, doch blieb 
die Arbeitslosenrate mit 2,1 10 innerhalb der Grenzen, 
welche der Vollbeschäftigung entsprechen. 

Stände Veränderung Stände Veränderung 
1978 1976 1977 1976 auf 1977 1977 auf 1978 

, 
Tausend l.n 

Arbeitskräfte- 2.741,1 2.788,3 + 47,2 2.816,3 + 28,0 
potential 
Beschäftigte 2.685,9 2.737,1 + 51,2 2,757,7 + 29,6 
Arbeitslose 55,3 51,2 4,1 58,6 + 7,4 
Arbeitslosen-
geld- u.Not-
standshilfe-
bezieher 40,3 38,9 1,4 44,8 + 5,9 
Ausländer-

. Beschäftigung .173,9 188,9 + 15,0 176,7 - 12,2 
in Prozenten 

Rate der 
. Arbeitslosigkeit 2,0 1,8 . 0,2 2, 1 + 0,3 
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Unselbständig Beschäftigte 

1978 

Jahre s durch- Veränderungen gegenüber 
schnitt dem Vorjahr 

absolut in ~ 
männlich. 1,663.850 + 5.592 + 0,3 
weiblich 1,093.855 + 14.965 + 1,4 
insgesamt 2,757.705 + 20.557 + 0,8 

Jahres durch- Veränderungen gegenüber 
schnitt dem Vorjahr 

absolut in % 
1975 2,471.261 + 32.679 + 1,3 
1976 2,511.960 + 40.699 + 1,6 
1977 2,548.285 + 36.325 + 1,4 
1978 2,580.996 + 32.711 + 1,3 

Der Beschäftigungszuwachs führte auch zu einer weiteren 
Steigerung der Erwerbsquote. 

Erwerbsquotenentwicklung 

Gesamtbe- Berufs- Nichtberufs- Erwerbs-
völkerung , 'tätige tätige I quote 

Volkszählung 
1961 7.074 3.370" 3.704 47,6 
Volkszählung 
1971 7.456 3.0g8 4.358 41,6 

1976 *) 7.475 3.179 .4,296 42,5 

1977 *) 7.463 3.186 4.276 42,7 

1978 *) 7.450 3.213 4.236 43,1 

*) laut Berechnungen des Österr.lnstituts für Wirtschaftsforschung 

III-9 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)46 von 371

www.parlament.gv.at



ft 1975 

11 1976 

11 1977 

ft 1978 

- 41 -

Diese günstige Entwicklung geht unter anderem auf 
zwei Ursachen zurückJ 

Einerseits wurde das Arbeitskräfteangebot durch eine 
'weitere Verringerung des Standes an ausländischen Ar­
beitskräften reduziert. Die Zahl der beschäftigten Aus­
länder sank im Jahresdurchschnitt um 12.200 oder 6,5 %. 
Andererseits nahm der tertiäreSektou - wie schon in 
den vergangenen Jahren - unverhältnismäßig viele Ar­
beitskräfte auf, nämlich 26.200. 

Ausländische Arbeitskräfte in 
Österreich 1975 bis 1978 

Ausländische Arbeits- Veränderung gegen das 
kräfte ·insge- Vorjahr 

samt absolut in ! 
185.200 - 33.100 - 15,1 
173.900 - 110300 6,1 
188.900 + 15 •. 000 + 8,6 
176.700 - 12.200 6,5 

Der Abgang aus selbständiger Erwerbstätigkeit war im 
Jahre 1978 merklich geringer als im Durchschnitt der 
letzten 10 Jahre. Die Zahl der Selbständigen und Mit­
helfenden in der Land- und Forstwirtschaft betrug im 
Jahresdurchschnitt 272.000, das sind um 9.600 (- 3,4 %) 
weniger als im Vorjahr. Damit lag der Abgang merklich 

, 

unter dem längerfristigen Trend, was als Folge der ent­
spannten Arbeitsmarktlage zu werten ist. Einerseits war 
kein Nachfragesog der UnternePmen zu verspüren, andererseits 
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war der Angebotsdruck von Unselbständigen auf grund 
der demographischen Entw,icklung so stark, daß die Ab­
wanderung der Selbständigen nachließ. Diese Entwidaung 
führte zu einer Erhöhung der Arbeitskraftreserve in 
der Landwirtschaft und damit zu einer Verlangsamung 
der Strukturverschiebung von der Landwirtschaft zum 
Produktions- und Dienstleistungssektor. 

Die Situation im nicht landwirtschaftlichen Bereich 
ist ähnlich. Auch hier lag der Abgang gegenüber dem 
Vorjahr mit 500 (- 0,2 %) merklich unter dem länger­
fristigen Trend. Hiefür dürfte aber zusätzlich zu den 
Faktoren in der Landwirtschaft eine gegenüber der Ver­
gangenheit neue Entwicklung verantwortlich sein. In 
gewissen Bereichen (Handel, Verkehr, Baugewerbe) ist 
wieder eine vermehrte Vorliebe zur Selbständigkeit zu 
. bemerken, wofür zum Teil auch das im Vergleich zu 
den Jahren der Hochkonjunktur mit Arbeitskräfteknappheit 
geringe Angebot an lukrativen Arbeitsplätzen verantwortlich 
sein dürfte. 

Entwicklung der Selbständigen. 1) 

Landwirtschaft Gewerbliche Wirtschaft 2) 
( 

Stand 3) Veränderung , S'cand 3) Veränderung 
gegen Vorjahr gegen Vorjahr 
absolut in " absolut in " 

308.600 -10.300 -3,2 237.300 -3.400 -1,4 
300.300 - 8.300 -2,7 234.200 -3.100 -1,3 
281.600 -Hl.700 -6,2 231.400 -2.800 -1,2 
272.000 - 9.600 -3,4 230.900 500 -0,2 

1) Einschließlich der mithelfenden Familienangehörigen. 
2) Industrie, Gewerbe und Dienstleistung~n. 
3) Fortschreibung des Österr.Instituts für Wirtschafts~ 

forschung 
*) Vorläufige Zahlen. 
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Bewegungen auf dem Arbeitsmarkt 

Die An- und Abmeldungen zur Krankenversicherung können 
einen Eindruck von den Bewegungen auf dem Arbeitsmarkt 
vermitteln. In der Zahl der Anmeldungen sind neben Per­
sonen, die erstmalig ins Berufsleben eintraten, auch 
solche, die ohne Betriebswechsel zeitweise das Arbeits­
verhältnis unterbrechen (z.B. Saisonarbeiter), Ummeldungen 
vom Arbeiter- zum Angestelltenverhältnis sowie Stellen­
wechsler. 

An- und Abmeldungen der ,: Gebietskrankenkassen 

1977 1978 . Differenz 

Anmeldungen: männlich 765.053 744.838 20.215 
weiblich 481.188 485.363 + 4.175 
zusammen 1.246.241 1.230.201 16.040 

Abmeldungen: männlich 744.081 736.441 7.640 
weiblich 464.623 472.194 + 1-7• 571 
zusammen .1.208.704 1.208.635 69 

Das Bestreben der Arbeitsmarktverwaltung geht dahin, 
möglichst viele der fluktuierenden Arbeitskräfte im 
Rahmen ihrer Dienste zu betreuen, um die Vermittlung 
der Arbeitsuchenden in möglichst sichere und produk­
tive Bereiche zu ermöglichen. Bei steigenden Beschäf­
tigungszahlen ging sowohl die Zahl der Anmeldungen als 
auch die der Abmeldungen (diese in auffallend gering­
fügigem Maße) zurück. Nicht zuletzt dürfte dies auf den 
Konjunkturverlauf zurückzuführen sein, der .viele zu 
einem vorsichtigeren D~onieren bei Arbeitsplatzwechsel 
veranlaßte. 
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Altersgliederung der unselbständig Beschäftigten 
und der Arbeitslosen 

Ein Vergleich der Zahl der unselbständig Beschäftigten 
zeigt Ende Juli ~ 1978 gegenüber Ende Juli 1977 einen 
Anstieg um rund 13.000 Arbeitskräfte. Geringer wurden 
die Beschäftigtenstände in der Altersgruppe der 20-
29 jährigen, der 40-49.-jährigen sowie der über 60 -
jährigen. In den beiden erst~enannten Altersgruppen 
wird die Entwicklung hauptsächlich von Frauen .beein­
fluBt, die sich aufgrund ihrer Familienpflichten aus 
dem Erwerbsleben zurückziehen und solchen, die ins­
besondere als Hilfs- und Anlernkräfte tätig und eher 
auf dem Arbeitsmarkt gefährdet sind. Bei der Gruppe 
der über 60-jährigen liegt der Hauptgrund an ihrem 
rückläufigen Anteil an der Beschäftigung in der Mög­
lichkeit,in den Ruhestand treten zu können. 

Arbeitslose 

Alt ergrupp en Ende August 1977 Ende August 1978 

bis 19 2.533 3.140 
20 - 29 8.400 9.964 

30 - 39 6.957 8.705 
40 - 49 5.130 6.136 

50 - 59 5.737 7.008 
60 - 64 473 521 
65 und mehr 154 158 
insgesamt 29.384 35.632 
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Wie die voranstehende Darstellung zeigt, verteilt sich 
der Anstieg der Arbeitslosenzahlen ziemlich gleichmäßig 
auf alle Altersgruppen. Die niedrigste Rate wiesen 
(abgesehen von den über 64 jährigen, die von der Zahl 
her kaum ins Gewicht fallen) erfreulicherweise nach wie 
vor die Jugendlichen auf, woran die Arbeitsmarktver­
waltung durch ihre Bemühungen, Schulabgänger auf Lehr­
stellen unterzubringe~ entsprechenden Anteil hat. 
Prozentuell von Arbei tslosi g kei t ~m stärksten betroffen 
war wieder die Altersgruppe der 50-59 jährigen" Sie 
stellte aber auch einen beträchtlichen Arbeitskräfte­
zuwachs. Das Problem dieser Altersgruppe liegt darin, 
daß sie in einem Zeitpunkt ausreichenden Arbeitskräfte­
angebots nicht die geforderte Mobilität aufweist bzw. 
einen Großteil der nur bedingt Vermittlungsgeeigneten 
stellt. Die Arbeitsmarktverwaltung versucht durch Ein­
satz ihres Instrumentariums den aus Altersgründen nicht 
mehr so mobilen Personenkreis gegen unzumutbare Härten 
auf dem Arbeitsmarkt, denen diese Personen aus eigenem 
Leistungsvermögen nicht mehr wirksam begegnen können, 

besser zu schützen. 

Arbeitsmarktsituation nach Sektoren 

Die günstige Entwicklung der Gesamtbeschäftigung im 
Jahre 1978 ist wiederum der Aufnahmefähigkeit des 
tertiären Sektors zuzuschreiben. Während die Sachgüter­
produktion per Saldo 5000 Arbeitskräfte freistellte, 
nahm der tertiäre Sektor 26.200 auf. Darin drückt sich 
der seit Jahren bestehende Trend zur Beschäftigungsaus­
weitung in den Dienstleistun~aus. Er geht einerseits 
auf die beträchtlichen Leistungsausweitungen im tertiären 
Bereich zurück, teilweise werden aber auch die Belegschaften 

auantitative 
ausgeweitet, wenn keine unmittelbare/Leistungssteigerung 
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verzeichnet werden konnte. Das gilt etwa für den 
Handel, der 1978 sogar Umsatzeinbußen hinnehmen 
mußte, dessen Beschäftigung aber um 1,6 ~ wuchs. 
Bei den Banken und Versicherungen führte die Frei­
gabe der Filialgründungen z~vergleichsweise 
stärksten Au~weitung (+ 4,6 10) im Dienstleistungs­
sektor. Auch im Fremdenverkehr läßt sich der Zu­

wachs (+ 4 10) nicht allein mit der günstigen Reise­
saison erklären. Selbst der öffentliche Bereich 
erhöhte trotz Budgetenge seinen Stand um 2,1 ~. 

Veränderung der unselbständig Beschäftigten im 
Durchschnitt 1978 

Wirtschaftszweig absolut in ~ 

Land- und Forstwirtschaft 589 - 1,4 
SachgUterproduktion 4.016 - 0,4 

Baugewerbe 152 - 0,1 

Energie- und Wasserversorgung 581 - 1,8 

Dienstleistungen + 33.799 + 2,3 
Handel + 5.502 + 1,6 
Banken und Versicherungen + 3.643 + 4,6 
Wirtschaftsdienste + 2.160 + 3,7 

Verkehr - + 1.236 + 0,9 
Öffentlicher Bereich + 10.048 + 2,1 

Sonstige Dienste + 7.236 + 3,1 

Beherbergungs- und Gastgewerbe + 3.974 + 4,0 

Zusammen + 28.461 + 1,0 

In e1n1gen wichtigen Wirtschaftszweigen war die Ver­

änderung folgendermaßen: (siehe nachstehende Tabelle). 
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Wesentliche Veränderungen der Zahl der unaabständig Beschäftigten *) 

im Jahresdurchschnitt 

~---------------.----------------------.------------------------------------~--------------------------------------------, 
Wirtschaftszweig 

Land- und Forstwirtschaft 
ßergbrul, Steine und Erden 
Erzeugung von Textilien und Textilwaren 
Erzeugung von Bekleidung und Bettwaren 
Bearbeitung von Holz, Holzplattenerzeugung 
Erzeugung von Waren aus Gummi und Kunststoffen 
Erzeugung von Eisen' und NE - Metallen 
Erzeugung von Metallwaren 
Erzeu~ll1g von Maschinen (ausgenommen Elektromaschinen) 
Erzeugung von elektrotechnischen Einrichtungen 
Erzeugung von Transportmitteln 
Bauwesen 
Großhandel 
Einzelhandel 
Eeherbergungs- und Gaststättenwesen 
Verkehr, NachrichtenUbermittlung 
Geld- u. Kreditwesen,Privatversicherung,Wirtschaftsdienste 
Persönliche,soziale u. öffentliche Dienste,Haushaltung 

1978 

40.578 
26.720 
56.184 
53.165 
18.561 
26.963 
64.700 
60.798 
66.046 

76.983 
82.920 

259.779 
156.098 
201.720 
104.172 
156.366 

142.746 
712.024 

*) Nach Fortschreibungsergebnissen des Bundesministeriums fUr soziale Verwaltung 

Veränderung 

589 
643 

- 3.446 
- 2.904 

244 
+ 188 

734 
+ 144 
+ 675 
+ 465 
+ 735 

152 
+ 2.880 
+ 2.861 

+ 3.974 
+ 308 

+ 5.803 
+18.212 
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Die Arbeitsmarktsituation nach Bundesländern. 

Das Arbeitskräfteangebot und die Beschäftigung stieg 
mit Ausnahme von Wien in allen Bundesländern. Am 
kräftigsten war der prozentuelle Anstieg in Vorarlberg, 

gefolgt von Burgenland. Ausgenommen Vorarlberg ver­

zeichneten alle Bundesländer steigende Arbeitslosen­

zahlen. Auch die Zahl der offenen Stellen wies mit 

Ausnahme von Vorarlberg und Kärnten sinkende Tendenz 

auf. 

Diese Entwicklungen illustrieren damit regionalisiert · 
, 

die allgemeine Arbeitsmarktsituation. Die entsprechenden 
Bundesländerdaten sind aus nachstehender Tabelle er­
sichtlich. 
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Arbei tsmarktdaten im J ahresdurchschni tt ~l978 nach Bundesländern 

Arbei tskräfteangebot ; Beschäftigte *) I Arbeitslose offene Stellen 
. Verä'nderung Veränderung Yeränderung Veränderung ! gegenüber dem gegenüber dem .' gegenüber dem gegenüber dem 
I Vorjahr , Vorjahr Vorjahr Vorjahr 

absolu~ I 

Stand absolut ~n % Stand absolut in % Stand in % Stand absolut in % 

Wien 797.610. - 2.52: - 0.,3 786.32E - 4.984 - 0.,6 11.284 + 2.459 + 27,9 7.579 - 1.116 - 12,8 
NO 437.285 + 7.15' + 1,7 428.645 + 6.o.3E + 1,4 8.640. + 1.115 + 14,8 4.486 ~ 721 - 13,8 

Stmk. 395.551 + 3.31C + 0.,8 384.752 + 1.428 + 0.,4 10..799 + 1.882 + 21,1 2.40.7 - 528 - 18,0. 

Kärnten 177.759 + 2.731 + 1,6 168.60.0. + 2.0.86 + 1,3 9.159 + 645 + 7,6 2.379 + 10.2 + 4,5 

0.0 450..430. + 8.1o.~ + 1,8 442.30.4 + 7.346 +. 1,7 8.126 + 757 + 10.,3 4.710. - 299 - 6,0. 
I Slbg. 176.0.36 2.739 + 1,6 173.115 + 2.446 + 1,4 2,921 293 + 11,1 1.919 141 6,8 + + - -0'" 

.q 

Tirol 5,1 20.5.548 + 2.671 + 1,3 20.0..50.0. + 2.30.5 + 1,2 5.0.48 + 366 + 7,8 3.167 - 169 ..,. 
I 

Vorarlbg 113.729 + 2.60.4- + 2,3 113.111 + 2.798 + 2,5 618 - 194 - 23,9 1.920. + 468 + 32,2 

Bgld 62.327 + 1.176 + 1,9 60..352 + 824 + 1,4 1.975 + 82 + 4,3 838 - 327 - 28,1 

Osterreich 
2,816.275 + 27.962 + 1,0. 2,757.70.5 +20..557 + 0.,8 58.570. + 7.40.5 + 14,5 29.40.5 - 2.731 - 8,5 

===================================================d==c====================================_========_======= 

*) Nach der Meldung des Hauptverbandes der österr.Sozialversicherungsträger 
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E INKOMMENSENTWI CKLUNG 

· 1.1 Einkommenszuwächse1 ) 

Das Brutto-Inlandsprodukt· nahm 1978 nominell um 6.4\ zu, 

nachdem es 1917 um 8.9% gewachsen war . Diese Verlangsa-
,-

mUhg des Wachstumstempos zeigte sich auch beim Volks ein-

._ kommen, das 1978 um 6.6% expandierte (gegenübe~ 9.1% 1971). 

-.) ./Die Brutto-Entgel t~ fUr unselbstä"ndige Arbeit erreichten 

eine Höhe von 463.3 Mrd.S. Das entspricht einer Steige­

rungsrate von 8.2% gegenüber dem Vorjahr (1917 : 10.4%); 

Übersicht 1. 

Die Lohnauote stieg 1978 auf 74.5% (von 73.4% 1917). 

Schaltet man die Ver~nderung der Erwerbstätigenstruktur 

aus, ergibt sich ein Anstieg der "bereinigten Lohnauote" 

auf Basis 1964 von 64.1\ auf 64.7%~ Übersicht 2. 

Infolge der Umstellung der Familienförderung von Steuer­

absetzbetr~gen auf Familienbeinilfen stiegen sowohl die 

Abzüge als auch die Transfereinkommen überdurchschnittlich. 

Bei einem Wachstum der Leistungseinkommen von 7.6% (nach 

10.3% im Vorjahr) betrug 1978 die Steigerung der Abzüge 

21.2% (1977 : 15.9%), diejenige der Transfereinkommen 

14;1\ (1977 : 9.9%). Daraus errechnet sich insgesamt eine 

Zunahme der Masseneinkommen (Löhne und Transfers) von 

brutto 9.4% und netto 7% (1977 : 10.2% und 9.1%). Da aber 

nicht nur das Wirtschaftswachstum, sondern auch die In­
flationsrate 1978 geringer war als im Vorjahr (gemessen 

1) Da es seit dem Erscheinen des vorjährigen Berichtes 
zu einer Revision der Volkseinkommensrechnung durch 
das Statistische Zentralamt gekommen ist, stimmen 
die Werte für 1977 mit den entsprechenden Werten des 
Vorjahresberichtes nicht überein. 
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am Verbraucherpreisindex 3.6% gegenüber 5.5\), erhöhten 

sich die Netto-Masseneinkommen im Jahr 1978 rea~ etwa im 

gleichen Umfang wie 1977 (3 .• 3% gegenüber 3.4-\); Obersicht 3 . 

In der rndustrie stiegen die Monats.verdienste je Bes chc!f­
tig"ten mit 6.1% etwas schwächer als in der Gesamtwirt­
schaft • In der' Bauwirtschaft war die Steigerung l:Lingegen 
größer (7.9%), was auf einen noch unter anderen Bedin­
gungen abgeschlossenen zweij.ährigen Kollektivvertrag zu­
rückzuführen ist; Obersicht 4-._ 

Die gegenüber dem Vorjahr etwaS. geringeren Zuwachsraten 
der nominellen Brutto-Bezüge waren eine Folge der (durch 
die sinkenden Inflationsraten ermöglichten) Zurückhaltung 
der Tarifpartner bei den Kcllektivvertragsabschlüssen. 
Die KollektivvertragsabschJ.:Usse.der wichtigsten Arbeit­
nehmergruppen lagen 1978 W±eder deutlich unter den Vor­
jahreswerten; Übersicht S. 

Die Tariflöhne der Arbeiter stiegen mit 6.5% etwas mehr 
als die Tariflöhne der Angestellten (6.1%). Nach Branchen 
gegliedert, erreichten sowohl Arbeiter wie Angestellte 
im Baugewerbe den höchsten Tariflohnzuwachs (8.9% bzw.8.6%). 
Innerhalb der Arbeiter erzielten die Hilfsarbeiter eine 
Tariflohnsteigerung von 6.7%-,_ die Facharbeiter von 6.6% 
und die angelernten Arbeiter von 6.3%; Obersichten 6 und 7. 

'. 
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Diese Zurückhaltung bei den Kollek~ivver~ragsabschlüssen 

is~ wegen der mäßigen Konjunkturen~icklung auch nicht durch 
erh~h~e Oberzahlungen zunich~e gemacht worden. Die gesam~­
wirtschaftliche Lohndrift war 1978 mit einem Zehntel-Prozent 
nur unwesentlich. Bei den Arbeiterlöhnen (ohne Sonderzahlun­
gen) und in der Bauwirtschaft setzte sich der negative 

Trend der Lohndrift des Jahres 1977 weiter fort; übersicht 8. 

1.2 Einkommensverteilung 

Die Lohnstufenstatistik 1978 zeigt gegenüber 1977 eine leichte 

Erhöhung der Einkornmensunterschiede unter den unselbständig Erwerbs­
tätigen (mit Ausnahme der pragmatisierten Beamten der Ge­
bietskörperschaften). Die Entnivellierung tritt zwar bei 
jeder Teilgruppe (Männer, Frauen, Arbeiter, Angestellte) 

auf, ist aber so schwach, daß sie noch innerhalb des Un­
schärfebereiches liegt, der sich aus den Einkommensgrup­
pierungen und den verwendeten Berechnungsmethoden ergibt. 

Für die Gesamtheit der in der ,Lohnstufensta~istik erfaßten 
Arbeitnehmer hat der Einkommensanteil der untersten 40% 
geringfügig abgenommen. Diese Anteilsverluste und eine 
weitere geringfügige Abnahme im gehobenen mittleren Ein­
kommensbereich gingen zu G~nsten der obersten 10% der 
unselbständig Erwerbstätigen. Auch die statistischen Kon­
zentrationsmaße zeigen diese ger'ingfügige Erh~hung der 
Einkommensunterschiede . Diese Tendenz ist bei allen er­
faßten Arbeitnehmergruppen festzustellen, also bei Männern, 
Frauen, Arbeitern und Anges,tell ten. 

Im Jahre 1978 hatten die obersten 10% der Arbeitnehme~ 

einen Anteil von 23.4% des Gesamteinkommens der unselb­
ständig Erwerbstätigen. Die untersten 10% können schlecht 

III-9 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)58 von 371

www.parlament.gv.at



- 53 -

zu einem Vergleich herangezogen werden, da s.ie vor allem 

aus Lehrlingen bestehen. 

Der Median ist jenes mittler.e Einkommen, über dem bzw. 
unter dem jeweils die Hälfte aller Einkommen liegt. Im 
J"ahre 19'78 betrug er innerhalb der. Arbeitnehmer im nicht­

öffentlichen Bereich 8.4,04 .S, .das ist um 489 S mehr als 

1977. Der Median der Frauen betrug 6.577 S, der der 
Männer 9.988 . 5. Der Angestelltenmedian lag bei 9.533 S, 

der Arbeitermedian bei 7.840 S; Obersichten 9 - 14. 

2. EINKOMMENSTEUERSTATISTIK 1974/75 

Die Veröffentlichung der Einkommensteuerstatistik 1975 gibt 

die Möglichkeit - wenn auch mit beträchtlicher Verspätun~ -
auf die. Entwicklung der einkommensteuerpflichtigen Einkünfte 

im Rezessionsjahr 1975 n~her einzugehen. 

2.1 Gesamtentwicklung 

Zwischen den Einkunftsarten ergaben sich e~n~ge Anteilsver­

schiebungen zwischen 197~ und 1975. Der Anteil der Einkünf~e 

(nach Ausgleich mit Verlusten) aus "selbs1:ändiger Arbeit lf 

s-t;ieg um 1.5 Prozentpunkte auf 15.3%, der Anteil aus "Ge­
werbebetrieb" fiel um 2.3 Prozentpunkte auf 50.3%, der 

Anteil aus·~ichtselbständiger Arbeit' stieg um einen Prozent­
punkt auf 24.8%; Obersicht 16. 

Die Verteilung des einkommensteueroflichtigen Einkommens auf 

die (nach der Einkommenshöhe geschiChteten) Zehn-Prozent~ruppen 
erfuhr 1975eine leichte Erhöhung der Einkommensunterschiede • Unterhalb 

des Medians verloren alle Zehnprozent-Gruppen zwischen einem 
und zwei Zehntel Prozentpunkten an Einkommensanteilen gegen­
über 1974. Das zeigen auch der Gini~Koeffizient (1974:0.587; 

1975:0.596) und der auf Verschiebungen im unteren Einkommens-
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bereich sensitive Atkinson-Koeffizient (1974:0.622; 1975: 
0.681) 1). Das oberste Zehnt.el konnte fast genau die Hälfte 

des Gesamteinkommens für sich beanspruchen, während das 
untere Zehnte~ nur einen Antei~ von 1.2\ erreichte; Ober­

sicht 17. 

2.2 Regionale Unterschiede 

Rund 30\ der einkommenssteuerpflichtigen Einkünfte fällt 

in Wien an; je rund 15\ in Ober- und Niederösterreich; dann 
folgt die Steiermark mit 10\. Der Anteil aller anderen Bun­
äesländer liegt unter 10\. Diese Anteile haben sich zwischen 
1974 und 1975 kaum verschoben; Obersicht 18. 

Der Median für Gesamtösterreich lag 1975 bei 88 430 S. In 

Vorarlberg erreichte der Median 110 924 S, in Wien 96 017; 

den niedrigsten Median wies das Burgenland mit 71 964 S 
auf~ Das 1. Dezil lag in Vorarlberg bei 36 318 S, in Wien 
bei 30 390 S, im Burgenland bei 24 733 S·; Obersicht 19 .• 

· D~r Anteil der einzelnen Zehnnrozentgrunnen der einkommen­
steuerpflichtigen Einkommen variierte deutlich zwischen den 
verschiedenen Bundesländern. Etwa erzielte das mittlere 
Zehntel in Vorarlberg einen Einkommensanteil von 5.9\, .in 
Wien.dagegen nur von 4.1\, während umgekehrt das oberste 
Zehntel in Wien 50.8\, in Vorarlberg aber nur ~4.~% er-

. reichte; übersicht 20. 

1) Der Atkinson-Koeffizierit ist SO"WI.e der Gini-Koeffizient 
ein Konzentrationsmaß. rür den Atkinson-Koeffizienten 
wurden die Parameter so gewählt, daß vor allem ·Verände­
rungen am unteren Ende der Einkommensverteilung registriert 
wurden. 
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Aus diesen Unterschieden lassen sich allerdings nur schwer 

Schlüsse ziehen, da die Zusammensetzung der einkommensteuer­

pflichtigen Einkommen nicht in allen Bundesländern gleich 
war., 

Das gilt auch für die regionalen Unterschiede in den sta­

tistischen Kennzahlen der Einkommenskonzentration. Den 
höchsten Gini-koeffizienten wies Wien auf (0.618). Dann 
folgten Salzburg (0.617) und Oberösterreich (0.599). Den 
niedrigsten Gini-Koeffizienten hatte Vorarl.berg mit 0.512., 

Der in den unteren Einkommensbereichen besonders sensitive 
Atkinson-Koeffizient ergibt eine etwas andere Rangordnung: 
an erster Stelle steht nun das Burgenland (0.745), gefolgt 

von Wien (0~727) und Salzburg (0.686). An letzter' Stelle 

befindet sich wieder Vorarlberg mit 0.626; Obersicht ,22. 

3. LOHNSTEUERSTATISTIK 1973 

Seit dem vorjährigen Bericht ist keine neue Lohnsteuer­
statistik vorgelegt worden. Es kann daher für Gesamtöster­
reich auf die Analysen des Berichtes 1976/77 verwiesen 

werden. Heuer soll nur ein kurzer regionaler Vergleich noch 
nachgetragen werden. 

Im Vergleich zu den einkommensteuerpflichtigen Einkommen 
,streut die Verteilung der Bruttobezüge der ganzjährig Be­
schäftigten regional nur schwach. So lag 1973 der Anteil 
des mittleren Zehntels.der Beschäftigten zwischen 8.1 (Wien) 
und 8.6 (Steiermark, Niederösterreich). Der Anteil des 
obersten Zehntels lag zwischen 22.3 (Burgenland) und 25.1 
(Wien); übersicht 23. 
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Auch die Gini- und · Atkinson-Koeffizienten . der einzelnen 
Bundesländer fallen in ein relativ enges Intervall. Den 
größten Gini-Koeffizienten wiesen Wien und Tirol auf 
(0.318), den niedrigsten die Steiermark und Niederöster­
reich (0.305). Den höchsten Atkinson-Koeffizienten er­
reichte Tirol (0.397), den niedr~gsten Wien (0.3~1); 

übersicht 25. · 

Die absoluten Einkommensunterschiede zwischen den einzelnen 
Bundesländern sind beträchtlich. So lag der größte Median 
bei 89 634 S (Wien), der niedrigste ·Median bei 78549 S­
(Burgenland). Das erste Dezil erreichte in Wien den Wert 
vo~ ~1 903 S, im Burgenland dagegen nur 31 ~11 S. Bezogen 
auf Gesamtösterreich wiesen Wien, Salzburg, Tirol, Vor­
arlberg und Oberösterreich überdurchschnittlich hohe Mediane, 
die anderen Bundesländer dagegen unterdurchschnittlich 
hohe Mediane auf; Obersicht 26. 

Abschließend sei darauf hingewiesen, daß die hier wiederge­
gebenen Daten über die Einkommensverteilung mit Ausnahm~ 
derjenigen über ~ie Masseneinkommen nur die primäre Einkom-

. me·nsverteilung (im wesentlichen Löhne und Gewinne) betref­
fen' hingegen aber keine Aussage über die Auswirkung der 
Steuer- und Sozialpolitik auf diese Einkommen-machen. 
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Netto-Nationalprodukt 

-- .--- ... -_.-.. . . . _ 0,- .. ' 

Mrd.S 
1977 1978 

Brutto-Entgelte für 
unselbständige Arbeit ~28 .. 20 ~63.30 

Unverteilte Gewinne der 
Kapitalgesellschaften 59.80 

17~.73' 

ISonstige ~inkünfte aus 
,BeSitz u. Unternehmung 108.06 

. 
jEinkünfte des Staates aus 
,Besitz und Unternehmung 10.~0 11.30 
I 

I Zinsen für die 
Staatsschuld -1.~.80 -18.~3 

Zinsen für 
Konsumentenschulden -8.60 -9.20 

Netto~Nationalprodukt 
zu Fak1:orkosten 583.06 621.70 

I . 

i 

i 

übersicht 1 

Ve~änderung gegen 
das Vorjahr in \ 

1977 1978 

+10.~ +8.2 

+11.5 

+~.1 

+6. ~ 

+6.~ +8.7 

+21'.6 +2~. S 

+36.5 +7 .. 0 

+9.1 +6.6 

Quelle: österreichisches Statistisches Zentralamt; 
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Lohnquoten 

Jahr Lohnquote Bereinigte 
- Lohnquote1 ) 

,1970 63.8 60.5 

19i'1 66.5 62.0 

19·72. 66 •. 8' &'1.11-· 

1973 69 •. 2 62.3 

197~ 70.0 6'2 .11-

1975 7'3.1 64.9 -
1976· 72.,6 64.1 

1977 . 73.~ 6~ .. '1 

1978 7~.S' 64 •. 7' . 

'1) Lohnquote bereinigt gegenüber 
Veränderungen in der Erwerbs­
t~tigenstruktur (=Lohnquote 
dividiert durch Index der Quote 
der unselbständig Besch~ftigten 
an den Erwerbst~tigen) auf Basis 
1964. 

Quelle: österreichisches Statistisches 
Zentralamt .. 

Obersicht 2 
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+) 
Einkommensentwicklung-1977/78 

1977 1978 

Veränderung gegen 
das·" V~:r.j ahr in \ 

. Leistungseinkommen 10.3 7.6 

Transfereinkommen 9.9 14.1 

Brutto-Masseneinkommen 10 .. 2 9.4 

Abzüge 15.9 21.2 

Netto-Masseneinkommen 9.1 7.0 

Netto-Masseneinkommen, 3.4 3.3 
real . 

. Verfügbare~ persönliches 7.8 6.2 
Einkommen 1 

Verfügbares persönliches 2.2 2.5 
Einkommen, real 

Obersich"t 3 

1978 

Index 
1976=100 

118.7 

125.4 

120.6 

140.5 

116.7 

106.8 

114.5 

104.8 

1) Nach Abzug der Zinsen für die Konsumen"tenschuld. 
+) Die Veränderungen der Wer"te 1977 gegenüber dem 

Vorjahresberich"t sind auf die inzwischen erfolgte 
Revision der Volkseinkommensrechnung zurückzuführen. 

Quelle: österreichisches S"tatistisches Zentralam"t; 
WIro. 
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Obersicht 4 

Effe~ivverdienste 

1977 1978 1978 

Veränderunq qeqen Index 1976-100 
das Vorjahr in % 

GESAMnn~SCRAE'r 

Leistunqseinkommen 
je Beschäfti~ten 

brutto 7,9 7,0 115,5 ' 

1::Irutto, re~l 2,3 3,3 105,6 
. 

mpOSTRIE 

Monatsverdienste 

brutto, je Beschäftigten 8,8 6' ,1 115,4 
brutto,' je Arbeiter 8,4 5,7 114,6 
brutto, je Anqestellten 9,5 6,0 116,1 ' 

netto, je Beschäftigten 7,4 2,3 109,9 

brutto, je Beschäftiqten 
ohne Sonderzahlunqen 8,8 6,3 115,. 7 

Stundenverdienste 

brutto, je Arbeiter 8,8 5,7 115,0 
ohne Sonderzahlungen 8,7 5,6 114,8 

BAOWIRTSCEAFT 

Monatsverdienste 

brutto, je Beschäftiqten 9,6 7,9 "8,3 

Stundenverdienste 

brutto, je Arbeiter 8,5 ' 8,0 117,2 

Quelle: Österreichisches Statistisches Zentralamt; WIFOj 

eigene Berechnungen 
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Ko~ek-~vver~agsabsch~üsse wich~iger 

Arl:leit:iehmergruppen 1917/7 g 

Erhöhung der Kollektivvert=ags­
' löhne und -gehä~~er 

in % 

I~bei~er Anges~el~~e 5ediens~e~e 

.J~nner 1917 ' , 

.. 
' ' 

Industrie 1/2 ?aoie.rvarar'b. 9 ' ' 7 1/2 
Schuhi:~dustr.ie 7 lJ2 6 1/2. 
Bekleidungs L~ciuseie 11 10 
Xi!.chindus~ie 13 

. a 1/2 
Eandel a 8 8 . 
sa..'"'l.'<~~ ~'"1d Sparkassen , , 8 . . 8 
Sund : .:t lJ2 l -
Feb:-ua=- 1977 . 
Sro:d .... d. ~~d -gewerbe 9 8 

i"!cÜ"z 1977 . t . . 
Checische Industt-ie S a 1/2" 
Eisen- ~~ci. Metal.l.i"'1d •. ' 9 1/2 a 'l/4-

. 
Aüril 1917 ' 

Eaugewerbe 9 10 
aau:'1eben- u. ::-H"il fsgew·. 9 9 3/L;. 
Ft"'iseure 11. 1/2 9 
Stein- u. keram. Ind. 9 l./2 5 1/2 
?apierindustrie, 8 8 
3augewerbe .. 8 1/2 9 1/2 
~ndus~ieanges~e~!.te ' 9 1/2 8 

Hai 1977 
Eisen- u.Metallgewerbe. 9 1/2 , 6 
Eolzverarb.Indus-::=ie 9 9 3/4 
Gas-c-,5chank- u.Beherber- , 
gungsbetriebe 1 9 1/2 - 9 1/2 
Ge.werbeangestallte ) , . 9 7 1/2 

" 

Auzust ' 1977 

Srauereien 
. 

1 1./2. 7 1/2 
N'ovembe:- 1977 

Vers ich e--u..~g en 6 1/2 6 1/2 
Dezer.loer 1977-

'taba..'<induSt:::'i e 6 5 1/2 

I 
I 
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Fortsetzung Obersich~ 5 

Kolle~1vvertragsabschlasse wichtiger 
Arbeitnehmergruppen 1977/78 

Erhöhung der Kollektivvertra~s­
löhne und -gehä.lter 

in \ 

Arbeiter Angestellte BediensteteIJahresra;~ 

J.!nner 1978· 

Bund · 
Handel 
Banken u.Sparkassen 
Februar 1978 

Pa~ier-, Zellulose-, 
Hoizstoff-, Pappe 
März 1978 

Fleischer 
Landw.Gutsbetriebe 

. A~ril 1978 

Baugewerbe 
Baugewerbe 
Bauneben-u.-Hilfsgew. 
Stein-u.keramische Ind. 
Chemische Industrie 
Mai 1978 

Chemische Industrie 
Holzverarb. Industrie 
Bekleidung 
Gast-,Schank-,Beher­
bergungs betriebe 
Juli 1978 

Eisen-u.Metal~industrie 
Eisen-u.Metallindustrie 
Bä.cker 
Papier 
August 1978 

Eisen-u.Metallgewerbe 
Se~tember 1978 

Friseure 

1) ohne Vorarlberg 

6 
6 

7 
6 1/2 

9 

9 
9 
5 

9 
5 1/2 

6 

7 1/2 

6 
6 1/2 

7 1/2 

6 1/2 

8 
6 

8.1/2 

6 

7 

Quelle: öste~eichisches Statistisches Zentralamt; WIrO 

+) Die Standardisierung der Kollektivvertragserhöhungen 
auf den Zeitraum eines Jahres erfolgt durch Division 
der Kollektivvertragserhöhung durch die Anzahl der 
Monate seit der vorhergehenden Erhöhung und Multipli­
kation mit 12. 

8 
6 
6 

7 

5 
6 1/2 

9 
8 1/2 
9 
9 
~ 1/2 

5 1/2 
9 
l.j. 

6 

5 1/2 
6 
~ 

5 

6 

l.j. 1/2 
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Übersicht 6 

Tariflohnentwicklung nach Branchen und Qualifikationsstufeni)" 

Facharbeiter Angelernter Arbeiter Hilfsarbeiter Arbeiter 

1977 1978 1978 1977 1978 1978 1977 1978 1978 1978 

\ gegen das Index , gf!gen das Index \ gegen das Index Index 
Vorjahr 1976=100 Vorjahr 1976=100 :. Vorjahr 1976=100 1976=100 

Gewerbe 9.6 - 7.3 117.6 9.2 7.3 117.2 9.9 7.6 118.3 117.7 

Industrle 2) 9.1 5.9 115.5 8.9 5.9 115.3 9.4 6.1 116.1 115.5 

Handel 8.1 5.9 114.5 8.1 5.8 114.4 8.2 5.8 114.5 114.5 

Verkehr 8.8 7.0 116.4 7-.7 6.8 115.0 7.8 7.6 116.0 115.3 . 
Fremdenverkehr 9.3 7.3 117.3 9.6 7.2 117.5 9.1 7." 117.2 117.lf 

Land- und Forst-
wirtschaft 8.6 6.8 116.0 8.3 G.lf 115.2 9.0 6.9 116.5 - 116.1 

Insgesamt 9.3 6.6 116.5 8.8 6.3 115.7 9.3 6.7 116.6 116.2 
-

1) WochenlOhne 

2) inklusive Bauindustrie und Elektrizitätswerke 

Quelle: Usterreichisches Statistisches Zentralamt 

0\ 
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Ohersicht 1 

Tariflohnentwicklung nach Branchen und sozialrechtlicher Stellung 

Arbeiter1 ) Angestellte 3) Bedienstete 

1911 1978 1978 1977 1978 1978 1977 1978 1978 

\ gegen das Index \ gegen das Index \ gegen das Index 
Vorjahr 1916=100 Vorjahr 1976=100 Vorjahr 1976=100 

Gewerbe 9.5 7.5 117.7 8.9 6.2 115.7 

Baugewerbe 10.6 8.9 100. tl 10.1 8.6 119.6 

Industrie 
2) 9.1 5.9 115.5 8.1 5.9 111t .5 

lIandel 8.2 5.8 11 t •• 5 8.2 . 5.8 lllt .5 . 
Verkehr 7.8 7.0 115.3 8.9 6.6 116.1 6.5 8.9 116.0 

Fremdenverkehr 9.1t 1.3 117.1t 9.2 6.9 116.7 . 
Geld-, Kredit- und 
Versicherungswesen 8.2 6.3 115.1 

Land- und forst-
wirtschaft 8.7 6.7 116.0 8.1 6.9 115.6 

Uffentlicher Dienst 5.8 8.7 115.0 
- --_. 

Insgesamt 9.1 6.5 116.2 8.3 6.1 11'*.9 

1) Wochenlöhne 2) inklusive Bauindustrie und Elektrizitätswerke 3) Monatsgehälter 

Quelle: Usterreichisches Statistisches Zentrala~t. 

I 
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- 65 

Obersicht 8 

Lohndrift 1) 

1977 1978 

Veränderung gegen 
. . . . . . . .das Vorj.ah.J: . .in % . 

Gesamtwirtschaft + 0,1 + 0,1 

Industrie., alle Beschäftige 0,0 + 0,2 

Industrie, Arbeiter ohne 
Sonder zahlung - 0,4 - 0,3 

Bauwi.rtschaft - 0,9 - 1,0 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ... 

1) Die Lohndrift ist hier definiert als die Differenz 
zwischen den Veränderungsraten (in Prozent. gegenüber 
dem Vorjahr) von Ist- und Tariflöhnen. 

Quelle: österreichisches Statistisches Zentralamt; 
WlfO; eigene Berechnungen. 

III-9 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 71 von 371

www.parlament.gv.at



- 66 -

Übersicht 9 

Verteilung der Einkommen aus unselbs~ändiger Arbei~ 

Sc:h.ic:htunq der Erbwerbstät.iqen 1) Einkommensanteile in , Ari ~hmet. Mittel 
~nsqesamt nach B8he des - des Gesamte.inkommens in Sc:hillinq 
Einkommens 1977' 1978 1977 1978 

unterstes Zehntel 2,2 2,2 1941 2021 

2. Zehntel 4,5 4,4 3954 4116 

3. Zehntel 6,3 6,2 5508 5814 

4. Zehntel 7,5 7,4 6533 6941 

5. Zehntel 8,5 8,5 7444 7916 

6. Zehntel 9,6 9,6 8401 8940 

7. Zehntel 10,9 10,8 9515 10133 

8. Zehntel 12,5 12,5 10899 11672 

9. Zehntel 14,9 15,0 13036 14039 

oberstes Zehntel 23,0 23 ,4 20075 21904 

-
Statistisc:he Kennzahlen 1977 1978 

Var1ationskoeff1zient 0,604 0,621 

Loq.Standardabweic:hunq 0,649 0,662 

Gin1-Koeffizient 0,308 0,314 

Atkinsonkoeffizient (1.-2) 0,359 0,375 

,Theil-Koeffizient , 0,163 0,170 

1) Hierunter sind alle unselbständiq Erwerbstät.iqen mit Ausnahme 
der praqmatisierten Beamten der GebietskörpersC:haften zu verstehen 

Quelle: Lohns~fensta~is~ik 1977; Lohns~fenstatistik '1978; 

Hauptverband der Os~err. Sozialversicherungsträger; 
eigene Berechnungen. 
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Übersicht 10 

Verteilung der Einkommen aus ~~selbst~ndige~ 

Arbeit : Männer 

Schichtung der männlichen Einkommensanteile in \ Mittleres Einkommen 

Erwerbstä.tigen nach Höhe des Gesamteinkommens in Schilling 

des Einkommens 1977 1978 1977 

unterstes- Zehntel 2,2 2,9 230-2 

2. Zehntel 5,3 5,2 5~99 

3. Zehntel 5,9 6,8 _ 7038 

4. Zehntel 7,8 7,7 8003 

5. Zehntel 8,7 8,6 8911 

6. Zehntel 9,6 9,6 9875 

7. Zehntel 10,7 10,7 10989 

B. Zehntel 12,1 12,1 12462 

9. Zehntel 14,4 14,5 1~B35 

oberstes Zehntel 22,2 22,6 22775 

S~atistische Kennzahlen 1977 197 B 

Variationskoeffizient 0,562 0,579 

Log. Standardabweichung 0,617 0,637 

Gini.- Koef-fizient 0,285 0,292 

Atkinson-Koeffizient (f.=2) 0,335 0,357 

Theil-Koeffizient 0,143 0,150 

Quelle: Lohnstufenstatistik 1977; Lohnstufenstatistik 1978; 
Hauptverband ' der öster~eichischen Sozialversicherungs­
träger; eigene Berechnungen. 

1978 

23~5 

5733 

7~79 

853~ 

9484 

10533 

11767 

13382 

16010 

24909 
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Übersicht 11 

Verteilung der Einkommen aus unselbständiger 

Arbeit : Frauen 

~chichtung der weiblichen Einkommensanteile in , Mittleres Einkommen -Erwerbstätigen nach Höhe des Gesamteinkommens in Schilling 
des E..1nkommens 1977 1978 1977 

, , , , , , , , 

-
unte~stes Zehntel 2,5 2,5 1650 

2. Zehntel 4,8 4,7 3128 

3. Zehntel 6,6 6,5 4324 

4. Zehntel 7,9 7,8 5159 

5. Zehntel 9,0 8,9 5845 

6. Zehntel 9,9 9,9 6488 

7. Zehntel 11 ,0 11 ,0 7187' 

8. Zehntel 12,5 12,4 8152 

9. Zehntel 14,7 14,7 9626 

oberstes Zehntel 21,0 21 ,5 13739 

-
Statistische Kennzahlen 1977 1978 

Variationskoeffizient 0,526 0,540 

Log. Standardabweichung 0,601 0,609 

Gini-Koeffizient 0,281 0,286 

Atikinson-Koeffizient (~=2) 0,318 0,328 

Theil-Koeffizient 0,133 0,138 

Quelle: Lohnstufenstatistik 1977; Lohnstufenstatistik 1978; 

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungs­

träger; ei~ene Berechnungen. 

1978 

1752 

3280 

4563 

5457 

6224 

6913 

7666 

8651 

10269 

14983 
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übersicht 12 

Verteilung der Arbeiterlöhne 

SChichtung der Arbeiter ~inkommensantei"le in , Mittleres Einkommen 

insgesamt .nach Höhe des des Gesamteinkommens in Schilling 

Einkommens 1977 1978 1977 1978 ... ., . , , .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. 
unterstes Zehntel 2,3 2,2 1727 1790 

2. Zehntel 4,6 4,5 3516 3607 

3. Zehntel 6,7 6,7 5116 5359 

4. Zehntel 8,1 8,1 6146 6508 

5. Zehntel • 9,2 9,2 6968 7418 

6. Zehntel 10,3 i 10,3 7805 8282 

7. Zehntel 11 ,5 I 11 ,5 I 8725 9232 
i 

8. Zehntel 12,9 i 12,9 9822 10406 
i 

9. Zehntel 14,9 I 14,9 11328 12038 I 

oberstes Zehntel 19,6 
I 

19,7 14890 15884 

. . . . . . .. . . . .... . .. . . 

Statistische Kennzahlep 1977 1978 

Variationskoeffizient 0,493 0,500 

Log. Standardabweichung 0,623 0,6 35 

Gini-Koeffizient 0,274 0,278 

Atkinson-Koeffizient (l=2) 0,337 0,351 

Theil-Koeffizient 0,126 0,130 
.. 

Quelle: Lohnstufenstatis~ik 1977; Lohnstufenstatistik 1978; 

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger; 

eigene Berechnungen. 
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Obersicht 13 

Ver~eilung der Anges~elltengehälter 

. 
~ch.1chtunq der Anqestellten Einkommensanteile' in , Mittleres Einkommen 

1nsqesamt nach Behe des des Gesamteinkommens in SchJ.llinq 

Einkommens 19.77 1978 1977 

. 
unterstes Zehntel 2,3 2,3 2384 . . 
2. Zehntel · 4,5 4,4 4638 

3. Zehntel 5,9 5,9 6126 

4. Zehntel 7,0 6,9 7222 

5. Zehntel 8,1 8,0 8333 

6. Zehntel 9,3 9,2 9567 

7. Zehntel 10,7 10,7 11002 

8 •. Zehntel 12,5 t2,6 '2934 . 

9. Zehntel 15,5 15,6 16025 

oberstes Zehntel 24,1 24,5 24857 

Aufgrund ven Rundungsfehlern kann die Spaltensumme von 100 abweichen • 

. 
~ ta tist.1sche Kennzahlen '977 1978 

Variat.1onskoeffizient 0,635 0,650 

Loq.Standardabweichunq 0,652 0,664 

Gini-Koeffizient 0,325 0,331 

Atkinson-Koeffizient ( -2) 0,357 0,372 

Theil-Koeffizient 0,177 0,'84 
I- • 

Quelle: Lohns~ufenstatistik 1977; Lohnstufenstatistik 1978; 
Hauptverband der asterreichischen Sozialversicherungs­

tr~ger; eig~ne Berechnungen. 

1978 

2.505 
4872 

6499 
7673 
8868 

10225 
11845 

14005 

17364 

27162 
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Übersicht 14 . 

Soziale Stellung 

Angestellte, männlich 

Arbeiter, männlich 

Angestellte, weiblich 

Arbeiter, weiblich 

Angestellte, insgesamt 

Arbeiter, insgesamt 

Männer, insgesamt 

Frauen, insgesamt 
. 

Erwerbstätige, insgesamt 1) 

. . 

Verteilunr, der Einkommen aus unselbständiger Arbeit 

nach Geschlecht und sozialrechtlicher Stellung .1978 

Dezile· In ·Schilling· .. .. . .. - . .. 
. . . ... . . . . ., . 

. .. 

1 2 ··3 .. . .. ·· 4 .. .. ·· 5 .. .. . ·6 ... . ... · 7 . . . . . . . . . 

5899. 80'19 969'1 11166 12102 1'1'150 165 116 

3021 6398 1556 8391 918-5 10012 10985 

3086 111 110 58'19 6111 1561 .811'13 9531 

211'1 3'120 '1439 5115 5805 6365 6921 

3115 5813 1088 8238 9533 10981 1219B 

2610 '1603 601'1 6963 18'10 81'13 9119 

3851 6058 8035 9001 9988 11109 .12 1188 

2501 3989 5065 5861 6511 1266 8099 

30P6 5108 6'143 1'131 8404 9505 10826 

8 9 

19521 2'1582 

12236 1'1161 

10931. 13311 

1603 8663 

15353 19931 

11111 13153 

111433 18135 

930 11 11503 

12640 15863 

1) Hierunter sind alle unselbständig Erwerbstätigen mit Ausnahme der pragmatisierten Beamten der Gebiets­
körperschaften zu verstehen. 

Quelle: Lohnstufenstati'stik 1970, IIauptverband der österreichischen Sozialversicheru'ngstr:Jger; 

eigene Berechnungen 
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Übersicht 15 

Verteilung der Einkommen aus unselbständiger Arbeit: 

Veränderung 1977/78 

. 
. PedlwacblJ"tüm "in , (1977=1QO) ... .. , 

. . . . 

Soziale Stellung 1 2 ·· 3 .... .. ·· 4 . .. ·· 5 .. ·6 .. . ... 7 .. 6 9 . . . . . . . . . 

Angestellte, männlich 106,2 106,8 107,1t 107',6 100,0 108,5 100,1 108,4 108,9 

Arbeiter, männlich 98,9 105,0 lOG ,'2 106,2 106,1 106,1 106,2 106,3 106,3 

Angestellte, weiblich 105,2 105,8 106,0 106.0 106,3 105,6 106,5 107,2 108,1 

Arbeiter, weiblich 105,0 104,7 104.9 105,1 106,3 106,4 106,fj 106,7 105,6 

Angestellte, insgesamt 103,8 106,0 ~05,7 106.0 106,8 107,5 108,0 108,2 108,6 

Arbeiter, insgesamt 102,5 103,9 105,7 106,0 106',2 106,1 106,0 106,1 106,2 

Männer, insgesamt 99,9 105,8 106,5 106.5 106,4 106,9 107,3 107,8 108,3 

Frauen, insgesamt 103,9 105,0 105,8 106,5 106,8 106,6 106,4 106,2 107,2 

Erwerbstätige, insgesamt 1) 103,3 1011,7 106,2 106,5 106,2 106,5 106,8 107,4 10B,l I 

-------

1) Ilierunter sind alle unselbständig Erwerbgtätigen mit Ausnahme der praßmatisierten Beamten der Gebiets­
körperschaften zu verstehen. 

Quelle: Lohnstufenstatistik 1977; Lohnstufenstatistik 1978; Ilauptverband der österreichischen Sozialver­

sicherungsträger; eigene Berechnunp,en. 

,. 
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Ober'sicht 16 

Einkünfte <nach Ausgleich mit Verlusten) nach Einkunftsarten 

. Anteil d. Fälle1 ) Anteil der Einkünfte Durchschnittliche Einkünfte 
' in \ aller er- <nach Ausgleich mit 

Einkunftsarten faßten Fälle Verlusten) je Fall 

19711 1915 197 11 1975 1874 1915 . 

Land- u. forstwirtschaft 9,0 0,7 2,2 1,9 . 260911 25015 

selbständige Arbeit 7,1 7,0 13,0 15,3 1897711 222983 

Gewerbebetrie9 31,1 31,C 52,6 50,3 . 1785118 185694 

Nichtselbstl1ndige Arbeit 26,11 26,5 23,8 24,8 95046 107263 

Kapitalvermögen 5,1 11,7 2,1 . 2,2 43980 53170 

Vermietung u. Verpachtunr. 15,5 15,1 3,6 3,6 24397 26331 

Sonstige EinkUnfte 5,2 5,6 1,9 1,9 37721 39853 

10P ;0 100 , .~ 100,0 100,0 

1) nie Zahl der erfaßten fälle der Einkünfte a·us den sieben Einkunftsarten Übersteigt die Zahl 
der Einkommensteuerpflichtigen bei weitem. Das bedeutet, daß beim Uberwiegenden Teil der 
Veranlagten das steuerpflichtige Einkommen aus zumindest zwei Einkommensquellen stammt. 

Quelle: Einkommensteuerstatistik 1974, ÖStZ. 

Einkommensteuerstatistik 1975, ÖStZ. 
eigene Berechnungen. 
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- 74 

Ver~ailung der einkommens~euerpflich~igen 

Einkommen in österreich 

Schichtunq der Einkcmmens~ Anteil am qesamten einkommens-
steuerpf11chtiqen 'nach der steuerpflichtiqen Einkommen in 
Ei.nkommenshöhe 1974 

unterstes Zahntel 1,3 
2. Zehntel 2,2 

3. Zehntel 2,9 

4. Zehntel 3,6 

5. Zehntel 4,5 

6. Zehntel 5,5 . 
7. Zehntel 7,0 

8. Zehntel 9,2 

9. Zehntel 14,1 

oberstes Zehntel 49,6 

oberstes Bunderatel 20,1 

Statistische Kennzahlen 1974 

Variationskoeffizient 3,178 

loq.Standardabweichunq 0,978 

Gini-Koeffizient 0,587 

Atkinson-Koeffizient (l-2l 0,622 

Theil-Koeffizient 0,873 

Quelle: Einkommens~euers~atistik 197~, öStZ. 

Einkommens~euers~atistik 1975, öStZ. 
eigene Berechnungen. 

1975 

1,2 

2,0 

2.,7 

3,5 

4,4 

5,5 

7,0 

9,4 

14,4 

49,9 

19,7 

1975 

3,002 
1 ,011 

0,596 

0,681 

0,870 

Obersicht 17 

, 
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Qbersicht 18 

Einkommenssteuerpflichtige und EinkÜnfte (nach Verlustausgleich) 

nach Bundesländern 

Bundesland Anteil Steuerpflichtige 

1974 . 1975 

Burgenland 2,9 2,8 

Kärnten 5,8 5,7 

Niederösterreich 16,6 1,6,8 

Obertlsterreich 15,6 15,3 

Salzburg 6.,9 6,9 

Steiermark 10,9 "10,7 

Tirol 8," 8,6 

Vorarlberg 6,3 6,5 

Wien " 26,6 26,7 

Usterreich 100,0 100,0 

Quelle : Einkommensteuerstatistik 1971&, UStZ. 

Einkommensteuerstatistik 1975, UStZ. 

eigene Berechnungen 

Anteil EinkÜnfte ' (nach Durchschnittliche EinkÜnfte Ausgleich mit Verlustero je Steuerpflichtigen an den GesamteinkÜnften 

1974 1975 197 .. 1975 

1,9 2,0 119 456 135 095 

5,6 5,3 173 893 179 723 

14,1 14,1 151 786 162 61&0 

15,3 15,3 176 174 194 206 

7,7 7,6 199 378 215 502 
. 

11,2 10,5 18'1 795 191 804 

8,1 8,3 171 .. 22 106 356 

6,2 6,2 177 188 187 701 

29,9 30,7 202 000 223 21&1 

100,0 100,0 179 '*2" 194 280 

- -

I 

i 

I 
I 

I 
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Verteilung der einkommensteuerpflichtigen Einkommen 

nach Bundesländern 1915 

lJundesland 1 2 3 

ßurgenland 24733 35277 46187 

Kärnten 28772 40.797 54149 

NiederHsterreich 27612 37170 . 117524 

Oberösterreich 31842 4.4188 571150. 

Salzburg 29760. 43746 5820.7 

Steiermark 31366 11113115 57513 

!'irol 30.5111 115388 61641 

Vorarlberg 36318 57394 76167 

Wien 30.390. 4390.4 58395 

österreich gesamt 2991 11 112761 56386 

Quelle: Einkommensteuerstatistik 1975, öStZ. 

eigene Berechnungen. 

Dezile in Schilling 

4 5 6 7 

50337 7196 11 ·8900.9 113362 

68316 04289 10.5549 13870.9 

59260. 73271 92686 122158 

70.566 85291 10.360.7 1338111 

137611 90.926 1152311 1119977 

7230.8 90257 115165 . 1491f60. 

77214 93821j 116297 146824 

93360. 110.924 129711 149271 

75160. 960.17 125880. 168115 

7120.6 88430. 110.864 1114428 

Obersicht 19 

8 9 

148823 254156 

191f91f6. 333815 

172196 29615 11 

1881165 31f1f 311 

216653 31363 11 

213351 369315 

20.2880. 2 .. 40.0.6 

180.512 21"80.0. 

241583 110.911 .. 

20.1551 347163 

--l 
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Verteilunr. der einkommenssteuerpflichtigen Einkommen 

nach Bundesländern 1975 

Obersicht 20 

Einkommensanteile in \ nach Zehntelgruppen der Population 

unterstes 2. ] . 4. 5. 6. 1. . 8. 9. oberste 
Bundesland Zehntel Zehntel Zehntel Zehntel Zehntel Zehntel Zehntel Zehntel Zehntel Zehntel 

Burgenland 1,0 2,14 3,3 14,2 5,2 6,14 7,9 10,3 111,9 .... ,3 

Kärnten 1,2 2,1 2,9 3,7 4,6 ',5,7 7,2 9,9 15,6 "7,1 

Niederösterreich 1,4 2,1 2,8 3,5 It," 5,6 6,7 9 ,.6 1",5 119,5 
. ' ; 

joberösterreich 1,3 2,2 2,8 , 3,6 11,3 5,2 6," 8,8 111,2 51,2 

Salzburg 1,1 1,9 2,5 3,3 14,3 ",9 6,6 8,8 1",8 51,9 

Steiermark 1,3 2,2 2,8 3,7 ",7 5,5 '7, .. 9,9 16,3 "6,2 

rlrol 1,2 2,3 3,1 ",1 6,0 6,0 7,6 10,0 15,6 1J5,2 

Vorarlberg 1,3 2,8 3,9 5,0 5,9 7,0 8,2 9,7 11,8 .... ,4 

Wien 0,9 1.,8 2,11 3,2 '*,1 5,1 7,0 9,1 15;7 50,8 

Quelle: Einkommenssteuerstatistik 1975, ÖStZ.; eigene Berechnungen. 
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Bundesland 1 

ßurgenland , 82.5 

Kärnten 96.0 

Niederösterreich 92.1 

Oberösterreich 106.2 

Salzburg 99.3 

Steiermark 1011.6 

Tiro'l 101. 8 

Vorarlberg 121. 2 

Wien 101." 

Usterreich gesamt 100.0 

Verteilung der einkommensteuerpflichtigen Einkommen 

nach Bundesländern 1975 

Übersicht 21 

Indexwo~~,. der D .. ~11e na~h Bundesländern (Österreich gesamt = 100) " 

2 3 It 5 6 7 8 9 

82.5 81.9 81 ~ 9 81.It 80.3 78.5 73.8 73.2 

9S.1t 96.0 95.9 95.3 95.2 96.0 96.7 96.2. 

86.9 0".3 83.2 82.9 83.6 81f.6 8S.1f 85.3 

1011.7 101.9 99.1 96.5 93.5 92.7 93.5 99.2 

102.3 103.2 103.6 102.8 103.9 103.8 107.5 107.6 

103.7 102.0 101.5 102.1 103.9 103.5 105.9 106.1f 

106.1 109.1 108.1f 106.1 101f.9 101.7 100.7 99.1 
I 

13 11.2 135.1 131.1 125.1t 117.0 103.1t 89.6 79.2 

102.7 103.6 105.6 108.6 113.5 116.1t 119.9 117.8 

100.0 100.0 100.0 . 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
- - -- - - --- -- --- --

Quelle: Einkommensteuerstat1stik 1975, ÖStZ. 

eigene Berechnungen. 
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ßundesland V.ariationskoeffizient 

1974 1915 

Hureenland 1,513 1',552 

Kärnten 1,898 1.7 118 

Niederösterreich 2.066 1.941 

Ollerösterreich 2,053 1.980 

Salzburg 2.130 2.058 

Steiermark 1.877 1.695 

Tirol 1,651 ~.646 

Vorarlberg 2,130 1,766 

'.4ien 1,926 1.974 

Quelle: Einkommensteuerstatistik 1974, OStZ 

Einkommensteuerstatistik 1975, UStZ 

eigene Berechnungen. 

'. 

Verteilung der einkommensteuerpflichtigen Einkommen 

nach Bundesländern 

statistische Kennzahlen 

log. Standard aJj"eic'Jlu~lg Gini-Koeffizient Atkinson-Koeffizient 

197 11 1975 1914 1915 1914 1975 

1,052 1,092 0,519 0,542 0.128 0.145 

0.985 1,011 o t 578 0.576 0.6S" 0.668 

0.951 0.985 0.581 0.581 0.643 0;b51 

0.935 0.969 0,589 0.599 0.62'1 0.643 

1,004 1.03'1 0,610 0,617 0.671 0.686 

0.979 0.991 0"583 0,513 0,6 115 0,648 

0,958 0.987. 0.546 0,557 0.629 0.648 

0,887 0.916 0.529 0.512 0,616 0,626 

1,053 1,097 0,603 0,618 0.700 0,727 

Übersicht 22 

Theil-Koeffizient 

1914 1975 

0.558 0.!>93 

0,739 0.694 

0,167 0,75" 

0,799 0.799 

0.850 0.848 

0.136 0,675 

0.623 0,640 

0.716 0.614 

0.786 0,825 i 

I 
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unterstes. 
Bundesland Zehntel 

Burgenland 2,0 

Kärnten 2,0 

Nlederösterreich 2,3 

Oberösterreich 2,2 

Salzburg 2,3 

Steiermark 2,1 

'rirol 2,0 

Vorarlberg 1,3 

iell 2,7 

Verteilung der ßruttobezUge der ganzjährig Beschäftigten 

nach Bundesländern 1913 

Übersicht 23 

Anteile in \ der Summe der BruttobezUge nach Zehntelgruppen d. Population 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. oberste 
Zehntel Zehntel Zehntel Zehntel Zehntel Zehntel Zehntel Zehntel Zehntel 

",1 6,2 1," 8,5 9,8 11,1 . 12,8 15,2 22,3 

",7 6,11 1,1 8," 9,6 10,1 12,2 I1f,7 23,5 

1',8 . 6,3 1,5 8,6 9,5 10,8 12,3 IIf,1 23,3 

11,6 6,2 1," 8,5 9,6 10,8 12,3 IIf,1 23,8 

1f,6 6,3 1,1f 8,11 9,5 10,7 12,2 I1f,7 23,8 

1f,8 6,If 1,6 8,6 9,1 10,9 12,3 IIf,6 23,0 

",5 6,2 7,5 8,3 9,6 10,8 12,3 IIf,8 21f,0 

11,8 6,3 1,5 8,2 9,If 10,1 12,2 llf,8 23,8 

",8 6,1 7,2 8,1 9,2 10,If 11,9 IIf,6 25,1 

Quelle: Lohnsteuerstatistik 1973, öStZ.; eigene Berechnungen. 
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Verteilune der Brutto~ezUge der ganzjährig Beschäftigten 

nach Bundesländern 1913 

Übersicht 24 

Indexwerte der Dezile nach Bun'desländern (tlsterr.eich gesamt = 100) 

Dundesland 1 2 3 

Burgenland 86,8 89,1 91,2 

Kärnten 89,1 91,2 98,3 

NiederHsterreich 90,7 93,2 93,7 

OberHsterreich 93,8 96,1 98,3 

Salzburg 102,9 10 1, ,0 105,2 

SteLermark 92,0 91,S 98,9 

'flrol 90,0 91,3 100," 

Vorarlberg 100,3 101,5 101,3 

\'I1en 115,8 107,9 106,3 

Usterreich gesamt 100,0 100,0 100,0 

- ------~-----

Quelle: Lohnsteuerstatistik 1973, UStZ. 

eigene Berechnungen. 

4 

92.0 

91,8 

93,7 

99,6 

105,3 

99,2 

100,9 

101,0 

105,6 

100,0 , 

5 6 7 0 9 

93,0 9'1,1 95,0 9'1,9 93,0 

91,11 91,2 96,2 95,1 95,5 

93,'1 93,8 92,5 92,9 92,3 i 

100, I, 100,5 100,'1 99," 98,1 

105,2 10 1
" .. 101',7 105,6 106,9 

99,2 99,0 98,'1 96,3 9",9 

101,5 101,6 101,8 101,1 102,2 

101,2 101,2 101.8 102,7 103,0 

106,1 106,1 106,8 109,1 113,1 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

----- - - --- ---~-
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Bundesland 

Burgenland 

Kärnten 

Niederösterreich 

Oberösterreich 

Salzburg 

Steiermark 

Tirol 

VOI'arlberg 

Wien 

Verteilung der BruttobezUge der ganzjährig Beschäftigten 

nach Bundesländern 1973 

statistische Kennzahlen . 
Variations- log.Standard- Gini-Koeffizient Atkinson-
koeffizient abweichung Koeffizient 

(f,.= 2) 

0,596 0,679 0,307 0,385 

0,638 0,676 0,309 . 0,386 

0,635 0,650 0,305 0,361 

0,660 0,669 0,31'1 0,379 

0,642 0,657 0,310 0,370 

0,619 0,666 0,305 0,377 

0,661 0,691 0,318 0,397 

0,637 0,65'1 0,311 0,366 

0,709 0,625 0,318 0,3lf1 

Quelle: Lbhnsteuerstatistik 1973, öStZ.; eigene Berechnungen 

Obersicht 25 

TheU-
Koeffizient 

0,161 · 

0,170 

0,165 

0,17'1 

0,169 

0,163 

0,179 

0,169 . 

0,183 

.1 

CO 
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Verteilung der ßruttobezUge der ganzjährig Beschäftigten 0 

nach Bundesländern 1973 

Bundesl~nd 1 2 3 

Burgenland 31qll l17q58 59012 

Kärnten 32463 51799 63602 

NiederHsterreich 32813 -lf9624 60594 

Oberösterreich 33932 51lf81 6360'1 
: 

Salzburg 37221 55414 68052 

Steiermark 33288 51923 63971 

'firol 32571 518'11J 64949 

Vorarlberg 36297 540'13 65517 

Wien '11903 57480 68126 

Usterreich gesamt 36113 53265 61J678 

--

Quelle: Lohnsteuerstatistik 1913, UStZ. 

eigene Berechnungen. 

Dezile in Schilling 
0 -

4 5 6 7 

68650 78Sq9 89919 102123 

129lf8 8223lf 9221lf 103492 

69922 788lf3 890lflf 99 1137 
- -

1Q303 8lf758 95423 101983 

78517 88836 99090 112598 

7'1011 8376Q 93998 105847 

75309 85701 96470 109'162 

75353 851J43 96020 109'15 11 

78801 89631J 10011J0 111J 883 

_ 74607 8'1452 911911 107537 

-

Obersicht 26 

~ 

a 9 

118252 11J5143 

119249 11J9028 

115.693 1 11391'1 

123825 153012 

131465 166719 

119988 1Q8038 

126691 _159365 

127818 160643 

135855 111282 

12'15'15 155986 

----- - ---
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SOZIALVERSICHERUNß 

Entwicklung der Versichertenstände 

Im Jahresdurchschnitt 1978 waren 1n der sozialen K r a n -

k e n ver s i . c her u n g 7,438.000 Personen leistungsbe­

rechtigt, davon waren 4,751 ·.000 beitrags zahlende Versicherte und 

2,687.000 mitversicherte Angehörige. Der Anteil der durch die 

soziale Krankenversicherung geschützten Personen an der Gesamt­

bevölkerung - diese betrug im Jahresdurchschnitt 1978 7,508.000-

stieg somit auf 99'1 %. 

Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich die Zahl der beitrags­

zahlenden Versicherten um 27.531, während die Zahl der ohne Bei­

tragsleistung mitversicherten Angehörigen um 2.000 zurückging. In 

diesem Zusammenhang muß darauf hingewiesen werden, daß die Zahl 

der mitversicherten Angehörigen nur schätzungsweise ermittelt wird, 

so daß kleinere Abweichungen zur tatsächlichen Zahl auftreten können. 

Die Tabelle 1 zeigt die Entwicklung der österreichischen 

Bevölkerung und der geschützten Personen in den letzten zehn Jahren. 

Von der Gesamtzahl der beitragszahlenden Personen entfiel~n 

87'9 % auf die Krankenversicherung der Unselbständigen und 12'1 % 
auf die Krankenversicherung der Selbständigen. Die Zahl der in der 

Krankenversicherung der Selbständigen versicherten Personen zeigt 

langfristig eine fallende Tendenz, während die Zahl der in d~r 

Krankenversicherung der Unselbständigen versicherten Personen 

ständig zunim~t. 

Durch das ASVG wurden im Jahre 1978 3,708.502 Personen, 

das sind 78 % aller Versicherten, erfaßt. Die Zahl der krankenver­

sicherten Arbeiter betrug im Jahresdurchschnitt 1978 1,389.659 und 

die Zahl der krankenversicherten Angestellten 1,038.965. Während 
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die Zahl der Arbeiter nur geringe n Schwankungen unterworfen ist 

und etwa konstant bleibt, steigt die Zahl der Angestellten von 

Jahr zu Jahr an. Seit 1970 erhöhte sich die Zahl der Angestellten 

um mehr als 300.000. (Tabelle 1a) 

In der U n f a I I ver s ~ c her u n g betrug die 

Zahl der unfallversicherten Personen 4,993.029. Die Zahl der 

unfallversicherten Unselbständigen betrug 2,691.589 und die Zahl 

der unfallversicherten Selbständigen betrug 933.930. Durch die 

32. Novelle zum ASVG wurden auch 1,367.510 Schüler und Studenten 

in den Unfallversicherungsschutz einbezogen. 

Im Jahre 1977 erfolgte eine grundlegende Änderung ~n der Er­

fassung der unfallversicherten Selbständigen ~n der Land- und 

Forstwirtschaft. Die Basis für die Erfassung der Zahl der unfall­

versicherten Mithelfenden in der Land- und Forstwi+tschaft bildet 

nicht mehr die Mikrozensuserhebung des Statistischen Zentralamtes, 

sondern ' die von der Sozialversicherungsanstalt der Bauern 

statistisch erfaßte Zahl der Betriebsführer. Durch diese Änderung 

• 

ist ein Vergleich mit den Vorjahren für den Bereich der Selbständigen 

in der Land- und Forstwirtschaft nicht mehr möglich. 

In der P e n s ion s ver s ich e run g waren im 

Jahre 1978 2,783.833 Personen versichert; 2,413.314 ~n der Pen­

sionsversicherung der Unselbständigen und 370.519 in der Pensions­

versicherung der Selbständigen. Während im Bereich der Unselbständigen 

die Zahl der Pensionsversicherten um 10.668 zunahm, verringerte sich 

die Zahl der Pensionsversicherten im Bereich der Selbständigen 

um 7.961. 

Entwicklung der Pensionen und Renten 

Die Gesamtzahl aller Pensionen und Renten aus der Unfall-

und Pensionsversicherung betrug im Dezember 1978 1,569.751 und 

war damit um 13.661 höher als vor Jahresfrist. Die relative Er­

-höhung des Pensionsstandes war im Jahre 1978 mit 0'9 % u,m 0'3 %-Punkte 

niedriger als im Jahre 1977. 

In den einzelnen Bereichen wurde folgende Anzahl von Pen­

s~onen und Renten ausbezahlt: 
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Pensionsversicherung der Unselbständigen: 1,138.237 

Pensionsversicherung der S e lbständigen: 304.622 

Unfallversicherung: 126.892 

Im Jahresdurchschnitt 1978 entfielen auf je 1000 Pensions­

versicherte 516 Pensionen. Im Bereich der Pensionsversicherung 

der Unselbständigen entfielen auf 1000 Pensionsversicherte 469 Pen­

sionen, im Bereich der Pensionsversicherung der Selbständigen aber 

819 Pensionen. Im Jahre ' 1977 betrugen die Vergleichswerte im Be­

reich der Unselbständigen 467 und im Bereich der Selbständigen 790. 

Bei rückläufigen Versichertenständen werden hier von Jahr zu Jahr 

mehr Pensionen im Stande ,geführt (Tabelle 2). 

Seit Jänner 1977 können von den Pensionsversicherten unte~ 

bestimmten Voraussetzungen Anträge auf nachträglichen Einkauf von 

Versicherungsmonaten gestellt werden. Im Jahre 1.977 wurden 12.464 An­

träge eingebracht (2.468 von Männern und 9.996 von Frauen). Im Jahre 

1978 wurden 8.700 neue Anträge eingebracht (1.992 von Männern und 

6.708 von Frauen). In den Jahren 1977 und 1978 wurden somit 

21.164 Anträge auf Einkauf von Versicherungszeiten gestellt. Durch 

Bescheid wurden 12.585 Anträge angenommen. 3.156 Anträge wurden 

abgetreten oder es kam zu einem Verfahrensabbruch bzw. zu einer 

sonstigen Erledigung. 4.319 Anträge waren am Ende des Jahres 1978 

.noch unerledigt. Insgesamt wurden in den Jahren 1977 und 1978 

1,176.122 Versicherungsmonate eingekauft, wofür ein Betrag von 

524 Millionen Schilling aufgewendet wurde. 

Pensionsanpassung und Pensionshöhe 

Für das Jahr 1978 wurde der Anpassungsfaktor mit 1'069 fest­

gesetzt. Mit 1. Jänner 1978 wurden die Pensionen und Renten demnach 

um 6'9 % angehoben. Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung 

der Anpassungsfaktoren seit dem Jahre 1970. Im Zeitraum 1970 bis 

'1978 wurden die Pensionen um 106'4 % angehoben. Im gleichen Zeit­

raum stieg der Verbraucherpreisindex für Pensionisten um 70'5 %. 
Die reale Pensionssteigerung beträgt demnach + 21'1 %. 
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JAHR PENSIONSANPASSU NG IN % 

1970 + 5'4 

1971 + 7' 1 

1972 + 7'4 

1973 + 9'0 

1974 + 10'4 

1.7.]974 + 3'0 

197'5 + 10'2 

1.7.1975 + 3'0 

1976 + 11 ' 5 
1977 + 7'0 

1978 + 6'9 

Die tatsäcblicheSteigerung der Durchschnittspensionen und 

-renten gegenüber dem Vorjahr lag bei den meisten Versicherungs­

trägern über dem Wert des Anpassungsfaktor.s. Dies ist darauf zu­

rückzuführen, daß nicht nur die jährliche Anpassung, sondern auch 

die Fluktuation im Pensionsstand den Durchschnittswert beeinflußt. 

Die wegfallenden Pensionen und Renten sind im allgemeinen betrags­

mäßig niedriger als die neu anfallenden Pensionen. Aber auch eine 

Änderung in der Zusammensetzung des Pensionsstockes beeinflußt den 

Gesamtdurchschnitt. 

Die tatsächliche Erhöhung der Durchschnittspension und -rente 

im Vergleichszeitraum Dezember 1978 zu Dezember 1977 bei den ein­

zelnen Pensionsversicherungsträgern kann der folgenden Aufstellung 

entnommen werden. 
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DURCHSCHNITT S-
ERHÖHUNG 

VERSICHERUNGSTRÄGER 
PENSION(RENTE) 

GEGENÜBER DEZEr.1BER 1977 -DEZEMBER 1978 
S S % 

PVA d.Arbeiter 3.266 245 8' 1 
VA d. öst. Ei senbahnen 2.930 245 9' 1 
PVAd.: Angestellten 4.907 364 8'0 
VA d.öst.Bergbaues 4.466 370 9'0 
SVA d . ge w . \0/ i r t s c h a f't 3.475 298 9'4 
SVA d.Bauern -2.442 323 15'2 
VA d.öst.Notariates 13.260 1.080 8'9 

Eine vergleichende Darstellung der Durchschnittspensionen, 

die sich nur auf den Bereich der Alterspension beschrinkt, gibt 

ein den tatsächlichen Verhiltnissen besser entsprechendes Bild. 

Stellt doch für den überwiegenden Teil der aus dem Erwerbsleben 

ausgeschiedenen Personen die Alterspension die einzige finanzielle 

Sicherung ihres Lebensstandards dar. In der folgenden Aufstellung 

wird daher die Entwicklung der durchschnittlichen Alterspension 

in den letzten fünf Jah~en - getrennt nach Versicherungstrigern -

angegeben. 

Durchschnittliche Alterspension 

(in Schilling) 

VERSICHERUNGSTRÄGER 
DEZ E M B E R 

1974 1975 1976 1977 

PVA d.Arbeiter 2.716 3.082 3.442 3.701 
VA d.öst.Eisenb. - 2.906 3.348 3.780 4. 110 

PVA d.Angestellten 4.204 4.737 5.296 5.689 
VA d.öst.Bergbaues 4.993 5.675 6.353 6.850 

SVA d.gew.Wirtschaft 2.593 3.015 3.446 3.794 

SVA d.Bauern 1. 418 1 .674 1 .926 2.357 

STEIGERUNG 
1974 - 1978 

1978 IN % 

3.979 46'5 
4.451 53'2 
6. 113 45'4 
7.361 47'4 

4.157 60'3 

2.734 92'8 
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Wie aus" obiger Tabelle er ß ichtlich ist, stiegen vor allem 

die Alter s pensionen bei der Sozi a lversicherungsanstalt der ge­

werblichen Wirtschaft und bei der Sozialversicherungsanstalt der 

Bauern überproportional. Bei der Sozialversicherungsanstalt der 

Bauern macht sich vor allem die Umwandlung der bäuerlichen Zu­

schußrenten in Ubergangspensionen bemerkbar. 

Ausgleichszulagen 

Erreicht das Gesamteinkommen nicht die Höhe des Richtsatzes, 

so hat der Pensionsberechtigte einen Anspruch auf eine Ausgleichs­

zulage zur Pension, und zwar in der Höhe der Differenz zwischen Ge­

samteinkommen und Richtsatz. Für 1978 standen die einzelnen Richt­

sätze in folgender Höhe in Geltung: 

Für Pensionsberechtigte aus ab 1. Jänner 1978 
eigener Pensionsversicherung, Schilling 
wenn sie mit dem Ehegatten 
(Ehegattin) im gemeinsamen 
Haushalt leben ..................................... 4.422 

Alleinstehende 3.092 

Für Pensionsberechtigte auf 
Witwen-(Witwer)pensionen .................•......... 3.092 

Für Pensionsberechtigte auf 
- Waisenpensionen: 
bis zur Vollendung des 24. Leb-
bensj ahres ............................... o' • • • • • • • •• 1.155 
falls beide " ~lternteile ver-
storben sind ....................................... '.735 
nach Vollendung des 24. Le-
bensjahres ........ . ................................ 2.051 
falls beide Elternteile verstorben 
sind ................................................. 3.092 

Betrug die Pensionsanpassung im Jahre 1978 6'9 %, so wur­

den die Richtsätze für Ausgleichszulagen um rund 8'1 % angehoben. 

- Dies ist ein deutliches Beispiel für die Maßnahmen im Kampf gegen 

die Armut. 

In der gesamten Pensionsversicherung wurden im Dezember 1978 

335.668 Ausglei"chszulagen ausbezahlt, um 8.329 weniger als im 
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gleichen Monat des Jahres 1977. Dn. die Gesamtza.hl der Pensionen 

anstieg, die Zahl der Ausgleichszulagen sich a.ber verringerte, 

hat sich der Anteil der Pensionen mit einer Ausgleichszulage von 

24'1 % im Dezember 1977 auf 23'3 % im Dezember 1978 verringert. 

Die durchschnittliche Ausgleichszlage je Empfänger be-

trug l.m 

Dezember 1970 ...•... S 

Dezember 1977 ..•.•.. S 

432,56 

989,66 

Dezember 1978 S 1.082,64 

Die durchschnittliche Ausgleichszulage Je Empfänger er­

höhte sich demnach im Zeitraum Dezember 1970 - Dezember 1978 

um S 650'08 bzw. um 150'3 % und von Dezember 1977 auf Dezember 1978 

um 9'4 %. 

Seit dem Jahre 1974 liegt eine getrennte statistische Er­

fassung der Bezieher von Ausgleichszulagen zu Direktpensionen 

nach Alleinstehenden und Verheirateten vor. Im genannten Zeit­

raum war folgende Entwicklung festzustellen: 

Alleinstehende Verheiratete 

Dez. 1974 132.005 90.879 
Zahl der Dez. 1975 130.339 86.717 
AZ-Bezieher Dez. 1976 126.915 79.912 

Dez. 1977 122.549 76.694 
Dez. 1978 120.654 72.139 

De z. 1974 747'11 797'75 
Schilling Dez. 1975 854'59 914'92 
je AZ-Fall De z. 1976 948'28 1.022'48 

Dez. 1977 1.032 '65 1.126'25 
Dez. 1978 1.123'72 1 .239 ' 23 
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Vorläufige Gebarungsergebnisse 

S 0 z i a I ver s ich e run ginsgesamt 

Das für das Jahr 1978 einstweilen nur vorläufig vorliegende Ge­

barungsergebnis der Sozialversicherungsträger ergab Gesamteinnahmen 

in der Höhe von 126.006 Millionen Schilling denen Ausgaben von 123.031 

Millionen Schilling gegenüberstanden. Die Sozialversicherungsträger 

konnten das Jahr 1978 mit einem Gebarungsüber5chuß in der Höhe von 

2.975 Millionen Schilling abschließen. Im Vergleich zum Jahre 1977 sind 

die Gesa·mteinnahmen um 10'7 % und die Gesamtausgaben um 10'6 % gestiegen. 

BEZEICHNUNG 1977 '978 ' ) VERANDERUNG 
IN % 

Einnahmen 113.779 126.006 + 10'7 

Ausgaben 111.245 123.031 + 10'6 

Saldo + 2.534 + 2.975 --

1) Vorläufige Erfolgsrechnung 

K r a n k e n ver s ich e run g 

Durch das mit 1. Jänner 1978 wirksam gewordene Sozialversiche­

rungs-Änderungsgesetz einerseits und durch die günstige Entwicklung 

des Beschäftigten(Versicherten)standes andererseits, ergab sich für 

die Krankenversicherungsträger im Berichtsjahr eine günstige finanzielle 

Situation. Im Jahre 1978 betrugen die Gesamteinnahmen aller Krankenver­

sicherungsträger 34.355 Millionen Schilling und die Gesamtausgaben 

33.209 Millionen Schilling, so daß ein Gebarungsüberschuß von 1.146 Mil­

lionen .Schilling entstand. Die prozentuelle Steigerung der Ges~mtein­

nahmen gegenüber dem Jahre 1977 betrug 15'0 % und der Gesamtausgaben 

12'1 %. 

Die ASVG-Kassen erzielten einen Überschuß in der Höhe von 

4~4 Millionen Schilling, die nach dem B-KUVG eingerichteten Kranken­

versicherungsträger in der Höhe von 517 Millionen Schilling und die 

Sozialversicherungsanstalt der Bauern (als Krankenversicherungsträger) 

in der Höhe von 231 Millionen Schilling. Die Sozialversicherungsanstalt 

der gewerblichen Wirtschaft schloß in der Krankenversicherung das Ge-

8 ~ häftsjahr mit einem Abgang in der Höhe von 46 Millionen Schilling ab. 
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Betrüee ~n Millionen Sch il ling 

BEZEICH NUNG 1977 19781) STEIGERUNG 
IN % 

Einnahmen 29.885 34.355 + 15'0 

Ausgaben 29.613 33.209 + 1 2' 1 

Saldo + 272 + 1 . 146 --

1) Vorläufige Gebarungsergebnisse 

Betrachtet man die Ausgabenseite, so ist bei den wichtigsten 

Leistungsarten folgende Entwicklung zu beobachten: 

Für die Leistungsposition 11 Ä r z t 1 i 'c h e H i 1 fe" haben 

die Krankenversicherungsträger im Jahre 1918 8.600 Millionen 

Schilling aufgewendet, das sind um 867 Millionen Schilling mehr als 

im Jahre 1977. Die relative Steigerung betrug bei dieser Leistungs­

position 11'2 %. 

Zur betragsmäßig größten Ausgabenposition ist im Jahre 1918 

mit 8.998 Millionen Schilling die Leistungsposition 11 A n -

s tal t s p f 1 e ge" geworden. Gegenüber dem Jahre 1971 betrug 

die Steigerung 1.123 Millionen Schilling bzw. 23'7 %. Das über­

proportionale Ansteigen der Aufwendungen für Anstaltspflege ist 

darauf zurückzuführen, daß die Krankenversicherungsträger 3'15 % der 

Beitragseinnahmen für pflichtversicherte Erwerbstätige, für frei­

willig Versicherte und für Arbeitslose an den Krankenanstalten 

Zusammenarbeitsfonds zu überweisen haben. 

Die drittgrößte Leistungsposition ist der Aufwand für 

11 H eil mit tel ". Im Jahre 1918 haben die Krankenversicte­

rungsträger 4.396 Millionen Schilling für Heilmittel ausgegeben. 

Gegenüber dem Vorjahr verringerte sich der Aufwand um 86 Millionen 

Schilling bzw. um 1 '9 %. Diese positive Entwicklung bei den Heil­

mittelaufwendungen ist vor allem auf die Maßnahmen, die auf diesem 

Sektor getroffen wurden (Anhebung der Rezeptgebühr, kleinere 

Packungen etc.) zurückzuführen. 
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Der Aufwand für fI Z ahn b e h a n d 1 u n g Z ahn -

e r s atz" betrug im Jahre 1918 2.863 Millionen. Schilling. Die 

Aufwandssteigerung gegenüber 1977 betrug 256 Millionen Schilling ' 

bzw. 9'8 %. 

U n f all ver s ~ c her u n g 

Die Unfallversicherung hat das Geschäftsjahr 1978 mit einem 

Gebarungsüber~chuß in der Höhe von 292 Millionen Schilling abge­

schlossen. Den Gesamteinnahmen in der Höhe von 5.217 Millionen 

Schilling standen Gesamtausgaben in der Höhe von 4.985 Millionen 

Schilling gegenüber. 

STEIGERUNG 
BEZEICHNUNG 1977 1978 . GEGENÜBER VORJAHR 

IN % 

Einnahmen 4.878 5.277 + 8'2 

Ausgaben 4.548 4.985 + 9'6 

Saldo + 330 + 292 --

1) Vorläufige Gebarungsergebnisse 

Von den Gesamtausgaben entfällt rund die Hälfte auf Renten­

zahlungen und etwa ein Viertel auf Unfallheilbehandlung. 

P e n s ion s ver s ich e run g 

Die Gesamteinnahmen in der Pen.,ionsversicherung betrugen 

86.374 Millionen Schilling, um 7.358 Millionen Schilling oder 

9'3 % mehr als im Jahre 1977. Die Aus g aben betrugen 84.837 Mil­

lionen Schilling; sie erhöhten sich gegenüber dem Jahre 1977 um 

1.153 Millionen Schilling oder 10' 1 %. Das Rechnungsjahr 1971 wur­

d~ mit einem Mehrertrag in der Höhe von 1.537 Millionen Schilling, 

das sind 1'8 % der Gesamteinnahmen, abgeschlossen. 
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BEZEICHNUNG 1977 19781) DIFF,ERENZ 
IN % 

Einnahmen 79.016 86.374 + 9'3 

Ausgaben 77.084 84.837 + 10' 1 

Saldo + " 1 ;932 + " 1 .537 --
1) Vorläufige Gebarungsergebnisse 

Der Anteil der Versichertenbeiträge an den Gesamteinnahmen 

betrug im Jahre 1978 72'2 % - in der Pensionsversich~rung der Un­

selbständigen 81'3 % und in der Pensionsversicherung der Selbstän­

digen 26'3 %. 

In der Pensionsversicherung werden die erforderlichen Geld­

mittel nicht nur durch Versichertenbeiträge allein, sondern auch 

durch öffentliche Mittel, das sind Bundesbeiträge sowie Ersätze für 

Ton den Pensionsversicherungsträgern geleistete Ausgleichszulagen 
und Wohnungsbeihilfen, aufgebracht . 

Die derzeitige Regelung für die Verteilung des Bundesbei­

trages sieht vor, daß 100'5 % der Ausgaben gedeckt sein müssen. 

Durch die Einführung des Zusatzbeitrages in der Pensionsversiche­

rung der Unselbständigen in der Höhe von 2'0 % ist für den Bund 

eine Entlastung eingetreten . Mußten im Jahre 1977 im Bereich der 

PensionsversiCherung der Unselbständigen noch 20'9 % der Gesamtaus­

gaben durch einen Bundesbeitrag gedeckt werden, so waren es ~m 

Jahre 1978 nur noch 11'8 %:JDurch die Ausfallshaftung des Bundes ist 

aber gewährleistet, ~aß jedem Pensionsversicherungsträger die für 

die Leistungserbringung benötigten Mittel zur Verfügung stehen. 

Betrachtet man die "Bereiche der Pensionsversicherung der 

Unselbständigen und d~r Selbständigen getrennt, so ist ersichtlich, " 

daß für den Bereich der Pensionsversich~rung der Selbständigen be­

deutend höhere Bundesbeiträge im Vergleich zum Pensions aufkommen 

notwendig sind. 

. .. -" 
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Stell t man den Bundesbeitrag dem Pensionsaufwand gegenüber,. 

dann ergibt sich im Jahre 1978 bei den einzelnen Versicherungsträgern 

nachstehendes Ergebnis: 

in % des Pensionsaufwandes 

Sozialversicherungsanstalt der Bauern 

Sozialversicherungsanstalt der 
gewerblichen Wirtschaft 

Versicherungsanstalt des 
österreichischen Bergbaues 

Versicherungsanstalt der 
österreichischen Eisenbahnen 

Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter 

Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten 

73' 1 % 

50'9 % 

25'4 % 
21'1 % 

Die Versicherungsanstalt des österreichischen Notariates ­

hat als einziger Pensionsversicherungsträger keinen Anspruch auf 

einen Bundesbeitrag. 

Im Jahre 1978 betrugen die Bundesmittel 

in der Pensionsversic~erung 'der Unselbständigen 

Bundesbeitrag 

Ersätze für Ausgleichszulagen 

Ersätze für ~ohnungsbeihilfen 

in der Pensionsversicherung der Selbständigen 
" . .. . ~M • • ' .... .. • I \..... .. " . ' ,, ' _ ~ .. .. ... Co ·· ~ .~. : .. ..... ,.,., •. : • " .. t . • •• •. , 

,- Bundesbeitrag einschließlich -der . Uberweisung' 
( " aus dem Aufkommen an - Gewerbesteue~ _ und ein- . 
, ~,~ - ,; . . ·: sehließlich . des Betrages. gemäß' §. -19 Abs '~1 ._ ; 
'.,::< .... : .. . , B-PVG ' sowie der Überweisung· gemäß'. §. 12 Abs '.3: 

';~. ", · ... :-J,~9:e~: WohI?-~sbeihi~f:e~e~et~~s" ,,, ~.'--, :i;·. :: .. --, -, " :-1 
Ersätze für Ausgleichszulagen 

Ersätze für Wohnungsbeihilfen 

in der Pensionsversicherung insgesamt 

S 

" 
" 

S 

" 
11 

8.317,085.000 

3.052,269.000 

262,254.000 

8.266,892.000 

2.203,876.000 

97.000 

S 22.102,473.000 
--------------------------------
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Die Gebarungsergebnisse ~n d er Pensionsversicherung, ge­

gliedert nach einzelnen Leistungspositionen, für die Jahre 1977 

und 1978 " zeigt die Tabelle 11. 

Beitragsgrundlagen und Beitragssätze 

Die Tabelle 13 gibt einen Überblick über die Entwicklung der 

Beitragsgrundlagen und der Beitragssätze in den Jahren 1978 und 1979. 

In dieser Tabelle werden die für die Beitragsbemessung maßgeblichen 

Höchst- und Mindestgrenzen angeführt. "Die Darstellung bezi~ht sich 

sowohl auf den Bereich des ASVG als auch auf die Bereiche des GSVG 

und BSVG. 
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JAHR 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

Tabelle 1 

- 97 -

Geschützte Personen 1n der sozialen Krankenversicherung 

BEVÖLKERUNGl ) 
IM JAHRES-

DURCHSCHNITT 

AUF 

7,350.000 

7,373.000 

7,391.000 

7,456.000 

7,495.000 

7,525.000 

7,533.000 

7,520.000 

7,513.000 

7,518.000 

7,508.000 

GESCHÜTZTE PERSONEN 

ZUSAMMEN VERSICHERTE ANGEHÖRIGE 

1000 PERSONEN GERUNDET 

6,703.000 4,308.000 2,395.000 

6,742.000 4,344.000 2.398.000 

6.782.000 4,375.000 2,407.000 
: 

6,857.000 4,435.000 2,422.000 

6,946.000 4 .,423,000 2.523.000 

7,164.000 4,521.000 2,643.000 

7,259.000 4,589.000 2,670.000 

7,284.000 4,600.000 2,684.000 

7,293.000 4,624.000 2,669.000 

7,413.000 4,724.000 2,689.000 

7,438.000 4,751 .000 2,687.000 

ANTEIL DER 
GESCHÜTZTEN 

PERSONEN 
AN DER 

BEVÖLKERUNG 
IN % 

91 '2 

91 '4 

91 '8 

92'0 

92'7 

95'2 

96'4 

96'9 

97' 1 

98' 6 

99' 1 

1) Quelle: Österreichisches Statistisches Zentralamt 
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1970' 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

- 98 -

Die Entwicklung des Versichertenstandes 
in der allgemeinen Krankenversicherung 

Tabelle 1a 

insgesamt Arbeiter Angestellte 

3,285.176 1,374.664 ·727.323 

3,360'.893 1,397.389 767.242 

3,426.857 1,410'.435 80'7.045 

3,526.987 1,435.866 870'.408 

3,584.170' 1,426.868 924.60'4 

3,594.20'8 1,382.970' 964.755 

3,615.764 1,378.220 990'.275 

3,670'.0'91 1,399.751 1,0'15.135 

3,708.50'2 1,389.659 1,0'38.965 

·1) jeweils im Jahresdurchschnitt 

III-9 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)104 von 371

www.parlament.gv.at



Tabelle 2 
- 99 -

Pensionsversicherte : Pensionsbezieher 

Jahresdurchschnitte 1974 - 1978· 

AUF JE 1000 PENSIONSVERSICHERTE 
VERSICHERUNGS BEREICH ENTFALLEN PENSIOl~BEZIEHER 

(VERSICHERUNGSTRÄGER) 
1974 1975 1976 1977 1978 

Pensionsversicherung 
492 504 510- 511 516 ins g e sam t 

Pensions versicherung 
457 467 470 467 469 der Unselbständigen 

~--------------------- ------ ------ ------ ------ ------
Pensionsversicherungsanstalt 

557 584 591 586 592 !ler Arbeiter 

Versicherungsanstalt 646 612 608 605 622 der österr. Eisenbahnen 

Pensionsversicherungsanstalt. 200 278 200 282 284 der Angestellten 

Versicherungsanstalt 
1.573 1.603 1.668 1.757 1.885 des österr. Bergbaues 

Pensionsversicherung 
760 790.-

.. 
819 690 727 der Selbständigen 

-----------~----------1------- ------ ------ ------1-------
Sozialversicherungsanstalt 652 685 715 733 746 der gewerblichen Wirtschaft 

Sozialversicherungsanstalt 
723 763 799 840 886 der Bauern 

Versicherungsanstalt 
545 547 565 582 601 

- des österr. Notariates 

I 
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\'EIlSI CHERlINGS­
TRÄGER 

Alle ~er der 
Pensionsvor­
sicllerung der 
UlllIelbständigen 

Penaiollll­
versicherungs­
anstalt der 
Arbeiter 

Versicberungs­
ans taJ. t der 
österreicb1schen 
Eisenbahnen 

PeDsions­
versicheI\l1l89-
ans ta! t der 
Angestellten 

Versicherwl8s-
anstalt des 
öeterreicb1schen 
Bergbaues 

'Piol! 1iHl,.~a rlfl~ D..!.11 " h!1("hnitt~J?f?n:1it:'!" "'n:?) 
in der Pen~ 'i ono:vp.r3 i-; 1'l el~ tne; der Unsclbst;:.inrJil7f?n 

Tabelle 3 

PENSIONS ART 

Pensionen inagesamt 
-------------~-----

Pellllionen wegen gem.Arbeitsf. 

Alterspellllionen 

davon gem.§§ 253, 276 ASVG 

" ,,§§ 253s, 276a ASVG 

• ,,§§ 253b, 276b ASVG 

Knappscbaftssold 

Vitwenpensionen 

Vaisenpension:en 

-~~~~~~~~~~~~------
Invaliditätspellllionen 

.Al terspensionen 

davon gem.§ 2;3 ASVC 

" • § 253~ ASVG 

" n § 253b ASVG 

Witwenpensionen 

Waisenpensionen 

- 100 -
1-___ W __ lL_ D_ER_ ~1~_I_C_llEN_'_' ___ I- __ PEI_I_3_IO_llSAlJFWAKD TI! lCOJ S DURCHSCHNITT III S _I 

DEZ E H _~ E R D B Z E M BJ;:.JL-_-+-_--tD,-"-E-'Zll:LQl!JL_ 

1978 I 1977 i 1976 , 978 i 1977 1 1976 1978, 1977 : ' 976 
i! ;. ! i 

~~~~21~~'_!~22:2~2_i~-!-1~~~~ ~~~?_!~~~~~72~~~~~1_!~ 1.!.?~~~1~~6~-~~TI.. 
235.739 i 236.184 i 237.477 856,496 i 790,139 : 731,802 3.633 : 3.345' 3.082 

! I l ! l 

482.779 i 475.831 ! 468.086 2,,276,798 i 2,,079,175 ! 1,,895,530 4.716 4.370 
I I ! I 

430.321 i 424.92<1 : 416.423 1,,947,286 i 1,,779,481 ! 1,,610,932 4.525 4.188 

4.128 ! 3.524 1 3.057 16,796 13,473 ! 10,925 4.069 .3.823 

48.330 i 47.383 i 48.606 312,716 286,221 I 2TI,673 6.470 6.041 
i 1 I 

2.516 1 2.457 1 1.030 1,320 1,206 i 327 525 491 

357.393 i 354.226 1 350.754 1,,037,258 945,004 1 859,368 2.902 2.668 
i , 

59.81O l 59.214 : 58.650 65,869 59,911 1 54,577 1.101 ! 1.012 , 

4.050 

3.069 

3.574 

5.630 

317 

2.450 

931 

I ! 
793.606 ! 791.993 1 789.595 -----T-----l----·--

i : 

~2~~~~_~2~~~1~~1~~~_l~~~j~~~Ll~~_ 

185.726 1 186.811 :.' 188.588 

316.193 1 315.911 I 314.463 

284 . 556 i 283.467 ! 200.156 
1 i 

2.944 \ 2.571 I 
28.693 ! 29.873 i 

245.049 1 242.892 1 

46.638 i 46.379 ! 

2.330 

31.977 

240.438 

46.106 

1 i I I 

632,614 ; 585,403 : 544,'037 3.406 i 3.134 1 2.885 

1"258,116 : ,,,,69,243 1 1,,082,227 3.979 1 3.701 l 3.442 

I" 083,497 i 998.709 1 912,102 3.0CI8 1 3.523 

3.643 ! 3.465 10,725 ! 8,908 : 7,547 

163,894 : 161,626 : 162,578 5.712 1' 5.410 
! 

653,013 ! 
47,785 ; 

594,260 I 
43,665 1 

539,557 

39,982 

2.665 

1.025 j 

2.447 

941 i 

3.256 

3.239 

5.084 

2.244 

861 

i ! 
Pensionen insgesamt 15.810 I 15.845 ! 15.878 
~------------------r-----i------i------

46,331 : 42,544 1 38,835 2.930 ! 2.685 : 2.446 

Invaliditätspensionen 2.510 i 2.566 1 2.601 
! 

-----'------r----------T---i----
8,065 : 7,558 i 6,934 3.213 i 2.945 i 2.660 
I! i i 

J.lterspensionen 

davon gem.§ 253 ASVC 

n ft § 253a ASVC 

.. ft § 253b ASVG 

Wi twen pensionen 

Waisenpensionen 

Berufsunfähigkeitspensionen 

Alterspensionen 

davon gem.§ 253 ASVG 

" "§ 253a ASVG 

• "§ 253b ASVG 

Vitwenpensionen 

Vaisenpensionen 

Pensionen inagesamt 
~-----------------
Pensionen wegen gem.!rbeitsf. 

davon Knappschaftspens. 
.. Knappschaftsvollpens. 

Knappscbaftsal t erspeosionen 

davon gem.§ 276 ASVG 

• n § 276a ASVG 

n "§ 276b ASVG 

Knappschaftssold 

Witwenpensionen 

Waisenpensionen 

4.699 j 4.636 ! 4.571 2O,915 ! 19,056 1 17,276 4.451 i 4.110 1 3.700 

4.205 1 4.152 i 
I I 

4.097 

6 

17,720 16,134 1 14,635 4.214 3.886 ; 3. 572 

10 I 91 
484 i 475 ! 

! ! 

36 

468 3,159 

19 3.564 

2,622 6.527 

r 
2.997 \ 3.128 

6.095 I 5.602 , 
8.045 ! 8.093 : 8.131 

569 

16,755 

596 

2,895 1 

15,400 I 
530 i 

14,138 

487 

2.083 . 1.903 : 1.739 
! 

556 ! 550 i 1.071 , 964 : 856 

i ! 
297 .823 ! 289.126 i 200.983 

------r-----~------
39.275 : 38.576 ! 38.013 

155.417 1 
i 

146.864 : 
i 

1,,461,433 ' 1.313,560 ; 1;181,696 
-----~-----~------

172,683 : 157,789 ! 
i 

144,576 

i:J03-..f _~~l~ J !.-22~ 

4.397 i 4.090 i 3.003 

I 

136.004 1 

851 J 

131.943 ! 
626 J 

142.743 

126.949 

417 

950,138 : 

605,459 : 

3,842 

846,896 i 
728,098 1 

2,501 ! 

755,943 

651,067 

1,686 

5.689 ! 5.296 
; 

5.518 i 5. 129 

4.156 : 4.043 

6.113 i 
5.922 i 
4.515 i 

18.562 : 16.295 i 15.377 140,837 116,197 103,190 7.587 7.131 ; 6.711 
! i ! 

92.106 i 91.113 ! 90.051 323,583 295,546 i 269,333 3. :13 3. 244 2.991 
i . 1 : 

11.025 j 10.573 j 10.176 15,029 13,329 i 11,844 1.31>3 1.261 1.\64 
1 : ! 

i! ! ~ ! ; 

__ ~_=_92~L_12:~J--~.:.?~'- __ 1182~2.~~~1~1_2_'2~27..0 __ ~!6~~J!_02~~l·~1. ) 
! i 1 : i i 

8.228 i 8.231 I 8.269 43,134 1 39,389 ·36, 255 5.242 j 4.786 ! 4 . 384 

2.138 ! 2.160 I 2.152 5,878 ! 5,430 4,955 2.749 i 2.514 2.302 

6.090 1 6.071 i 6.117 37,256 i 33,959 31,300 6.118 5.594 5.117 

6.470 i 6.420 I 6.309 47,629 1 43,900 40,084 7.361 6.850 6.353 

5.556 \ 5.362 1 5.221 40,610 ; 36,540 33,128 7.:.09 1 6.815 6. 345 

323 i 318 1 304 2,193 j 1,937 1,673 6.791 ' 6.092 5.504 
I i ! I 

591 ! 740 1 784 4,826 ! 5,503 5,283 8.166 : 7.436 6. TI8 
i I i i 

2.516 i 2.457 i 1.030 1,320 i 1,206 327 525 I 
!! i I 

12.193 ! 12.128 i 12.134 43,907 : 39,798 36,340 3.601 i 3.282 2.995 

1. 591 ' 1.712 1 1.799 2,459 : 2,387 2, 264 1.545 : 1.394 1.258 

317 491 

2) Einochließlich aller Zulagen (ohne Fomilienbei hilfe). 
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VERSICHERUNGS­
TRÄGER 

Sozial­
versicherungs­
anstalt der 
gewerblichen 
Wirtschaft 

Sozial­
versicherungs­
anstalt der 
Bauern 

Versiche1'U1lf.{S­
anstslt des 

- 10 1 -
Tabelle 4 

Die !feiho der Du,·chschnit b F"nsi. .,nc .,2) 

in der Pensi onsversicherull,g: der s"nnttindimn ,. 

ZAHL DER PB!iSIONEN mlSIONSAUFWAND III 10C() S DURCHSClUII'I'I' IN S 
DEZ E ~I B E R::-----t-----:D:--::E~Z~E:-:::-1-:B:-::-E-..&.;: -.... ======t===~D~;E~~Z=E~:;;M=-B~ -..!!E~-R!!.. -_ ---j PENSIOl:5ART 

1978 1977 I 1976 1978 ! 1977 ; 1976 1978 i 1977 ! 1976 

I i ' .. :. ; 
Pensionen insgesamt 131.292 , 130.375 ! 128.977 456,107· i 414,220 ! 373,037 
------------------~-----l------f------~-----I------l------

Erverbsunfähigkeitspensionen 16.928 I 16.499 I 16.263 56,773,: 5',349 i 46,899 

I 67 
I 6 ' i I· i 

Alterspensi)nen 67.843 I .998 i 7.353 282,,039, 257,900 i 232,109 

dann gem. ~§ 72, 75 GSPVG 61.073 i 60.515 i 59.150 255,.735 i 231,632 i 206,451 

" " § 72a GSPVO 2.971 I 3.035 I 2.977 14,:032 I 13,467 i 12,157 

" " §; 93/1 GSPVG 3.799 i 4 448 1
1 

5 226 12,:272 12 881 I 13,501 

W~:::::O;·;7. 7B OS". ;::: i :~:: i :~::: ';::,: I ~~:,; I ::: 
" • § 193/2 GSPVG 8.671 I 9.456 I 10.315 21,"627 I 21,326 i 20,977 

Waisenpensionen 

davon gem. § 79 GSPVG 

" " § 193/2 GSPVO 

Höherversicherungspensionen 

5.867 

5.587 

i I !! i 5.839 I 5.836 6,278 I 5.579 ! 

! 5.555 ! 5.548 5,478 ! 4,891 ! 

200 ,.1.

1 
284 ,! 288 aoo I 688 ! 

10 1 14 ! 14 9 I 11 i 

5,014 

4,412 

602 

7 

i i 
Pensionen insgesamt 172.988 ! 171.457 i 167.347 f-----.------------- ------T-----1------

i i 
~3~!~_l]0L~i_L~2L~_ 

i i 
Erverbsunfähigkeitspensionen 37.981 35.367 j 32.326 

, i 9J,701 ' 00,912 I 65,445 

61,430 I 49,291 

19,482 i 16,154 
i 

davon gem. § 69 B-PVG 

" § 151a B-PVG 

Alterspensionen 

davon gem. § 68 B-PVG 

" " 
" 

§ 68a B-PVG 

§ 151a B-PVG 

Wi twenpensionen 

davon gem. §§ 73, 74 B-PVG 

" " § 151a B-PVG 

Waisenpenaionen 

davon gem. § 75 B-PVG 

" " § 151a B-~VG 

~o~erversichp.rungspensionen 

Berufsunfähigkeit9pensionen 

28.247 i 24.976 1 21.276 

9.734 I 10.391 ! 11.050 
i , 

81.642 
i ! 

83.065 ! 82.268 
1 

37.421 i 
4.230 I 

39.991 i 
; 
i 

42.743 i 
, 

8.731 i 
34.012 : 

! 
10.620 

I 
! 5.538 
I 
i 5.082 
I 

2 ! 
; 

35.649 ! , 
3.035 ' I 

44.381 ' 
I 

42.303 I 
7.245 ! 

35.058 ! 
! 

10.720 i 
i 

5.1t4 ! 
5.606 ! 

I 
2 ! 

i 

:53.401 

48.867 

41.767 

5.836 

35. 931 

10.984 

4.839 

6.145 

2 

73,749 

21,952 

223,234 

110,272 , 

15,175 

97,787 

92,408 

'8,9
'

1 

73,497 

11,056 ' 
! 

3,979 ! 
7,017 ! 

i 
i 

8 I 

195,794 i 158,469 

97,024 84,654 

10,345 ' 
; 

88,425 ' 73,815 
! 

76,m 

14,356 

62,631 

1 62 ,71 5 
; 10,639 
, 

6,280 ! 
i 

7 1 

52,076 

8,457 

2,927 

5,530 

8 

I i 1 j 

342 I 337 I 332 4,535 ! 4 105 ! 3,159 
------,------r------------l--~---T----~-

3 1 2 1 2 50 ! 33 1 29 
I I I 

I , 

3.475 : 3.177 i 2.892 ----T----l----
3.354 1 3.,1212.084 

4.1571 3.794 ·3.446 

4.\87 i 3.828

1

' 3.490 

4.723 I 4.437 4.084 , 
3.230 I 2.896 I 2.584 

2.733 i 2.481 I 2.253 

2.796 , 2.551 , 2.330 , , 
2.494 I 2.255 I 2.034 

1.070 ; 1955 i 859 
! t 

981 !. 880 I 795 

2.857 : 2.421 ! 2.091 I 
I I 

917 i aoo I 503 
: i 

2.442 , 2.119 ! 1.763 ----1---:--'-----
2.520 ! 2.288 I 2.025 

2.611 , 2.460 ! 2.317 
I ! 

2.255 ! 1.875 ! 1.462 

I I 
2.734 i 2.357 i 1.926 

I 2.947 ! 2.722 1 2.534 
, I 

3.588 ! 3.409 1 
I 

2.445 ! 1.992 j 1.511 
i I 

2.162 : 1.820 I 1.502 

2.166 [ 1.~1 i 1.823 
! 2.161 
! 
i 

1.041 ! 
719 i 

1.787 ! 
901 j 

660 I 
1.393 1 1.120 1 

1.449 

710 

! ! 
4.214 1 3.707 ; 3.684 

I I 
13. 260 ! 12.180 i 9.515 ----i----r----
16.834 ; 16.314 1'4.578 

! i 
österreichischen Alterspensionen 
N.)tariates 

96 ,' 91 I. 84 2,191 I 1,916 : 1,496 I I 
j I . i 

209 ! 210 I· 211 2,158 :,' 2,029 ! 1,543 

22.819 : 21.059 i 17.810 
I i 
i I 

Witwcnperulionen 

Waisenpensionen 

10.326 : 9.559 : 7.311 
I i 

3.995 : 3.743 ! 2.606 
I ! 

34 i 34 ! 35 136 i 1 27 : 91 

2) Einschließlich aller Zulagen (ohne Familicm'teihilfe). 
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B~traesangaben in Schilling 

S U M M E 
BERICHTS-

BEZEICHNUNG !'ENS. VERS. 
MONAT 

SPALTE .!±2::t!.Q. 

PENS. VERS. DER 
FVA DER, ) VA DER OOT. PVA DER VA DES OOT. 

m;SEIJlsTÄNDIGElI 
SPALTE 2 BIS 8 ARBEITER EISENBAHNEN ANGESTELLTEN BE!l.GBAUES 

SV! DER 
SVA DER 

GE'tIElUlLI~, 
BAUEiUI 

t.'IR?SCHAF':" 
1 2 , 4 5 6 7 8 10 

Zahl der Pensionen 1,082.'91 982.659 715.540 15.427 221.027 30.665 99.732 
Deze:nber Zahl der Ausgleichszulagen 307.104 257.366 231.685 2.557 17.152 5.972 49.738 

1958 kusgleichszulegen in % des PeneiDn3standes 28'4 26'2 32'4 \6'5 7'8 19'5 49'9 
Durchschnittliche ~ohe der Ausgleichszulagen '65'79 326'16 330'16 276'69 276'86 333'72 570'84 

Zahl der P~nsionen 1,110.609 1,007.092 732.361 15.592 228.503 30.636 103.517 
Dezember Zahl der Ausgleichszulegen 305.648 256.155 231.162 2.493 16.677 5.823 49.493 

1969 Ausgleichszulagen in % des Pensionsstandes 27'5 25'4 31'6 16'0 7'3 19'0 47'8 
Durchschnittliche Höhe der Ausgleichszulasen 393'04 352'68 357'11 299'44 297'77 356'85 601 '00 

-
Zahl der Pensionen 1,132.949 1,025.881 744.780 15.527 235.226 30.348 107 .068 

Dezember Zahl der Ausgleichszulsgen 302.944 254.060 230.967 2.414 15.372 5.307 48.834 
1970 ~usgleichszulagen in % des Pensionsstandes 26'7 24'8 31 '0 15'5 6'5 17'5 45'7 

Durchschnittliche Höhe der Ausgleichszulsgen 432'56 389'')8 394'08 321 '99 331 '20 384'14 656'98 

Zahl der Pensionen 1,295.220 1,040.668 752.760 15.579 242.169 30.160 109.442 145.110 
Dezember Zahl der Ausgleichuzulagen 370.630 257.264 235.038 2.428 14.851 4.947 48.642 64.724 

1971 Ausgleichszulagen in % des Pensionsstandes 28'6 24'7 31 '2 15'6 6'1 16'4 44'4 44'6 
Durchschni ttliche !fohe der Ausgleichszulsgen 517'54 476'66 482'16 390'16 408 'TI 461 '40 771 '55 489'17 

Zahl der Pensionen 1,325.700 1,056.573 761.808 15.663 249.057 30.045 113.611 155.516 
Dezember Zahl der Auzgleichszulagen 383.478 255.737 233.911 2.30' 14.779 4.744 48.971 78.770 

1972 Ausgleichszulagen in % des Pensionsstandes 28'9 
,Durchschnittliche Höhe der Auagleichszulagen 552'9' 

-

24'2 30'7 ' 14'7 5'9 15'8 
508'71 514'10 416'14 441'48 497'40 

43'1 50'7 

~ 
...... 

003'54 540'66 0 
I\) 

Zahl der Pensionen 1,343.580 1,067.061 767.410 15.621 254.017 29.953 117.206 159.313 
Dezember Zahl der Ausgleichszulagen 379.989 252.123 230.9TI 2.249 14.281 4.616 47.934 79.9'~2 
, 1973 Ausgleichszuls&en in % des Pensionsstandes 28'3 23'6 30'1 14'4 5'6 15'4 40'9 5~'2 

Durchschnittliche !fohe der Ausgleichszulegen 617'35 564'86 570 'TI 460'27 492'34 544'41 884'48 622'72 

Zahl der Pensionen 1,367.738 1,083.~ 776.043 15.683 261.987 29.935 122.ClO3 162.007 
Dezecber Zahl der Ausgleichszulagen 372.704 244.813 224.184 2.212 13.9TI 4.440 47.352 80.539 

1974 !usgleichszu1agan in % des Pensions standes 27'2 22'6 28'9 14'1 5'3 14'8 38'8 49'7 
Durchschnittliche lfohe der Ausgleichszulagen 707'40 645'76 652'15 527'31 566'21 6'2'48 981'82 733'42 

Zahl der Pensionen 1,395. 166 1,102.786 784.7f:f. 15.933 272.230 29.837 126.146 166.234 
Dezember Zahl der Ausgleichszulagen 367.413 239.016 218.861 2.189 13.734 4.232 46.714 81 .ES3 

1975 Ausgleichszulagen in % des Pensionsstandes 26'3 21 '7 27'9 13'7 5'0 14'2 37'0 49'1 
~~chschnittliche lfohe der Ausgleichszulegen 811'88 737'78 744'86 597'75 650'12 728'55 1.101 '22 863'25 

Zahl der Pensionen 1,412.321 1,115.997 789.595 15.878 200.983 29.541 128.977 167.>17 
Dezeeber Zahl der Ausgleichszulagen 354.400 229.294 209.710 2.113 13.455 4.016 45.063 6O.~3 

1976 j,'Jsgleichszulegen in % des Pensionsstandes 25'1 20'5 26'6 0'3 4'8 13'6 34'9 47'8 8 
Durchschnittliche lfohe der Ausgleichszulagen 905'16 819'50 827'73 653'85 720'03 810'08 1.201 '95 983'405 P' 

0' 

Zahl der Pensionen 1,429.744 
Dezember Zahl der Ausgleichszulagen 343.997 

1,127.912 791.993 15.845 289.126 30.948 
223.6TI 204.523 2.107 13.215 3.f;32 

130.375 171 .~S7 
~ 
~ 

43.(00 TI.232 ~ 
19TI AU3/:1eichszulagen in % ded Pensionsstandes 24 'I 19'8 25'8 13'3 4 '6 12'4 33'0 45'0 ~ 

Durchschnittliche' lfohe der Ausgleichszulagen 989'66 896'47 904'56 713'48 001'51 892'88 1.276'55 1.099',1 
VI 

Zahl der Pensionen 1,442.517 1,138.237 793.606 15.810 297.823 30.998 131.292 172.998 
Dezember Zahl der Ausgleichszulagen 335.668 218.666 199.662 I 2.097 13.141 3.766 41.570 75.432 

1978 Ausgleichn~ulagen in % des Pensionsstandes 23'3 
DurchschnJttliche Höhe der Ausgleichszulagen 1.082'64 

19'2 25'2 

I 
13'3 4'4 12'1 

969'70 978'76 TII '25 865'59 963'14 
31 '7 43'0 

1.356'95 1.258'ö5 
----

III-9 der B
eilagen X

V
. G

P - B
ericht - 01 H

auptdokum
ent (gescanntes O

riginal)
108 von 371

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



VERS! CIIEIlUNCS­
TllÄCEll 

Alle Träger 
der Unfall­
versicherung 

Allgemeine 
ODfall­
vereicherungs­
anstalt 

Sozial­
versicheI'Ull8S­
anstalt der 
Bauern 

Versichei-ungs­
anstalt der 
oaterreichischen 
Ei8enbahnan 

Versicherungs­
anstal t 
öflfen '.lich 
Bodien.stoter 

Tabelle 6 
in dt:lr Unffl llvcrnicho1"ung 

- 103 -

ZAHL DER RENTF.N RE!rrF.NAlJF'~·ANP I;I 1000 3 DURCIlSClü~m I1I S 

RENTEl/ART I----':-D E- Z-E ~l il·i:-n----t----n- E z-·i-!(B-'<..--",E·~n::::::=~:=-,-D~~E~-Z~--,,!E-...!!:!.J!...f.~ 
1978 I 1977 I 1976 1978 i 1977 I 1976 1978 I 1977 i 1976 

I: ! I ! I 
Renten insgeeamt 126.892 i 126.009 ; 125.325 ~~.!.~Q.--I-.!.~,7!.3~~";I_!.41t3.2.'L 1.351 ! 1.249 I t .143 

~~r~::t~::~~n--------- --~~~-1-~.~~-i-~7~~2~- 121,472 I 111,228 I 101,050 -~~~1-~~~1-;.~~-
Witwenrenten 16.695 I 16.555 I 16.489 34,182 I 31,562 I 28,700 2.048 1 1.907 1 1.745 

Wawenrenten 10.854 I 10.899 i 11.'144 15 ,583 ,' 14,3

20

34

2 

1,1 13,276 1.436 ! 1.3151 1.191 

Eltern(Cesch"'ister)renten 153 i 162 : 166 203 , 191 1.326 1 1.245 i 1.151 

~~~~_~s~s~~ _______ _ 

Alle Versehrtenrenten 

Teilrenten bis 49 v.R. 
c 
o 
~ Teilrenten 50 - 99 v.R. 

Vollrenten 

Alle Witwenrenten 
c 

100 v.H. 

~ Witwenrenten 20 v.R. d.m. 
'" '" Witwenrenten 40 v.R. d.m. 

Waisenrenten 

E1tern(Cesch~ster)renten 

Renten insgesamt 
~-----------------
Alle Versehrtenrenten 

ä 
Teilrenten bis 49 v.R. 

~ Teilrenten 50 - 99 v.R. 

Vollrenten 100 v.R. 

Alle Witwenrenten 

§ Witwenrenten 20 v.R. d.m. 
~ Witwenrenten 40 v.R. d.m. 
Waioenrenten 

Eltern(Ceschvister)renten 

i i : i! !., 
-~~.!.~-~-~~~.!._~_~~~~ __ ~~~~_+J~~~1_+J~.!.~2_r.!.~~~~.!.~~~.!.~_ 

63.258 I 62.478 I 61.939 , 95,674 I 87,391 ! 79,069 1.512 i 1.399 i l.m 
55.500 I 54.707 I 54.115 64,442 I 58,638 ! 52,709 1.161 i 1.072 974 

6.717 I 6.748 ,I 6.833 23,062! 21,339 I 19,768 3.433 i 3.162 2.893 

1.041 1.023 991 8,170 I 7,414 i 6,592 7.~9 1 7.247 6.652 
f ! i 

11.718 I 11.677 27,683 I 25,547 I 23,200 2.338: 2.100 1.987 

5.630 i 5.557 9,878 , 8,851 i 7,961 1.708 i 1.572 , 1.433 

11.840 

5.784 
1 

6.056 I, 

7.888 

6.088 1 6.120 17,005 i 16,696 i 15,239 2.940 i 2.742 ! 2.49) 
t! : 

! 
7.860 ; 8.011 12,921 ! 11,852 i 10,910 1.638 1.508 : 1.362 

155 ; 158 198 ! 197 I 186 1.353 ' 1.269 ! 1.178 146 j 

i! i i 
36.536 i 36.552 l 36.304 21,437 l 19,818 ' 18 182 

--~~~-T-~~~-r-~~~~-r-~~;:l-~~~~-T-~;';~-
l! I I 

27.934 ! 27.874 i 27.573 12,452 I 11,481 ; 10,524 

2.768 : 2.006 i 2.791 3,752 i 3,539 I 
293 1

1 
289 i 29B 83O ! 723 , 

3.301 i 3.273 I 3.241 2,957 i 2,720 

1.252 

2.049 

! 1 .217 i 1 .205 B87 1 792 i 
i i ! i 

i 2.056 ! 2.036 2,070 i 
j! ! 

2.236 I 2.306 ! 2.396 1,444 i 
4 ! 4 : 52 ! 

1,928 i 

1,353 1 
z ! 

3,233 

642 

2,494 

716 

1,778 

1,281 

2 

. 
__ 5~i-3.1~~_~~ 

550 : 
446 ' 

470 

382 , 
1.356 : 1.261 i 1.158 

2.832 ! 2.503 i 2.154 

896 ' 831 i 770 

709 651 I 594 

1.010 938 ! Ern 

646 

554 ' 

5B6 i 
! 

518 i 
537 

465 

i i 
Renten insges!l.Ct 5.087 i 5.226 ! 5.298 
~------------------------~------T------

i j ~ j 
9,139 ! 8,719 ; 8,249 1.797 · 1.668 i 1.557 

-----1------1------~---1----1-----

Alle Versehrtenrenten 3.449 ; 3.561 ! 3.598 5,001 i 5,558 ' 5,243 1.682 ; 1.561 i 1.457 

3,2';1 ! 3,092 2,896 1.160 i 1.071 I 997 Teilrenten bis 49 v.R. 
g 
> Teilrenten 50 - 99 v.R. 
~ 

Vollrenten 100 v.R. 

Alle Witwenrenten 

a Vi twenrenten 20 v.!!. d.m. 
§ Wit;venrol'ten 40 v.R. d.m. 
Waisenrenten 

Eltern(Geschwister)renten 

Alle VersehrtenrenteD 

Teilrenten bis 49 v.B. 
a 
: Teilrenten 50 - 99 v.R. 

~ Vollrenten 100 v.R. 

Alle Witwenrenten 

§ Witwenrenten 20 v.R. d.m. 
> 
.:J Witwenrenten 40 v.B. d.m. 
Waisenrenten 

Eltern(Ceschwister)renten 

2.002 ! 
i 

556 ! 

91 ,I 

2.006 ! 
500

1 

2.905 

598 

95 

1,896 i 1,828 1,761 3.410 i 3.1521 2.945 

95 I 654 ! 638 586 7.189 : 6.720 I 6.164 

2,677 i 2,544 2,417 2.239 l 2.CEn ! I.934 1.196 1.221 ! 

435 I 
761 I' 

439 

! 
440 I 

1.250 

453 

797 

441 

655 I 61 5 , 594 1.505 1.3981 1.311 

781 i 2,022 i 1,929 i 1,823 2.658. 2.469 ! 2.288 

658! 614 i 5B6 1.498 1.393 1 ,.312 
I 

3 i 

I 
! 

441 

3 1 3 3 I 3 ! 3 1.022 i 956 ! 894 

i i f ~ 
2.137 i 2.020 : 1.938 4,388 ' 3,002 ; 3,501 

------T------T------~-----1------------
1.488 i 1.385 ! 1.327 2,963 1 2,536 ! 2,339 

1.342 ! 1.245 ! 1.198 2,149 I 1,79) ! 1,692 

123 i 121! 113 593 i 579 i 512 
! i r ! 

23 ! 19 i 16 221 i 167 I 135 

3:8 I 343 I 321 865 I 751 ! 669 

248 i 243 I 229 491 I 437 I 385 

110 1 100 I 92 374 ! 314 1 284 

291 i, 292! 29) 560 I 515 ' 
i ! i - i - - f -- ~ 

493 

, i 

2.053 : 1.882 i 1.007 ----____ --i ___ _ 

1.991 ! 1.831 i 1.763 
i 

1.601 , 1.431 j t .413 

4.822 ! 4.786 

9.602 ! 8.795 

2.417 i 2.19) 

1.982 ' 1.799 

3.397 

1.924 

- J 

3.1 '38 

1.763 

.', '''~ 2 

8.459 

2.082 

1.680 

3.085 

1.699 

2) Einechließlich aller Zulagen (ohne Fnmilienbeihilfe). 
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Tabel '. e 1 

- 104 -

Mittel der Sozialversicherung im Vergleich zum 

Bruttonationalprodukt und Bundesbudget 

BRUTTONATIONAL- BUNDES- 2 ) MITTEL DER SOZIALVERSICHERUNG 

JAHR PRODUKT BUDGET IN PROZENT VON 
IN MILL.S 

MILLIONEN · SCHILLING SPALTE 2 SPALTE 

1 2 3 4 5 6 

1968 304.850 86.174 37.417 12' 3 43'4 

1969 333.230 93.194 41 .098 12'3 44' 1 

1970 373.760 101.584 44.897 12'0 44'2 

1971 416.900 112.567 51 .5·08 12'4 45'8 

1972 473.450 127.889 57.728 12' 2 45' 1 

1973 532.290 ,4,.'5' 66.196 12'4 46,'9 

1974 610.080 167.133 77.281 12 '7 46'2 

1975 652.640 196.697 88.600 13,' 6 45'0 
1976 722.600

'
) 221;900 103.005 14'31) 46'4 

1977 785.670 1 ) 236.658 113.779 14'5
'

) 48' 1 
1978') 835.000 267.491 126.006 1 5 ' 1 47' 1 

1) Vorläufige Zahlen 

2) Ausgaben des Bundeshaushaltes 

3 

; 
\' 
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Tabelle 8 

105 -

Gebarungsergebnisse in der Krankenversicherung 

1977 und 1978 

Beträge in 1.000 S 

BEZEICHNUNG 1977 

Gesamteinnahmen 29.885,225 

Beiträge für Versicherte 26.301 ,068 

Beiträge des Bundes 526,048 

Sonstige Einnahmen 3.058,109 

Gesamtausgaben 29.613,204 

Ärztliche Hilfe 7.733,109 

Heilmittel 4.482,106 

Heilbehelfe 542,430 

Zahnb ehandl ung , Zahnersatz 2.607,227 

Anstaltspflege, Hauskran-
7.278,453 

y ~ npflege 

Überweisung an d.Sonder-
2) --fonds 

Krankenunterstützung 1.577,29 4 

Mutterschaftsleistungen 1.538,034 

Gesundheitsförderung, 426,698 Krankheitsverhütung 

Jugendl.u.Gesundenunter- 96,176 suchung 

Bestattungskostenbeitrag 459,231 

Fahrtspesen und Transport-
390,619 kosten 

Allgemeiner Verwaltungs- 1.140,374 aufwand 

Sonstige 'Ausgaben 829,930 

Zuweisung an Rücklagen 5'1,523 

Saldo + 272,021 

1) Vorläufige Gebarungsergebnisse 

2} Gemäß § 447f ASVG 

1978' ) 

34.354,843 

30.106,411 

554,387 

3.694,045 

33.208,947 

8.599,814 

4.395,592 

586,233 

2.862,922 

8.209,695 

793,414 

1.880,233 

1.674,734 

463,928 

111,915 

507,975 

447,805 

1.235,987 

836,0 4 3 

602,657 

+ 1.1 4 5,896 

VERÄNDERUNG 
IN % 

+ 15'0 

+ 14'5 

+ 5'4 

+ 20'8 

+ 12' 1 

+ 11 ' 2 

- 1 '9 

+ 8 ".1 

+ 9'8 

+ 12'8 
-

-
+ 19'2 

+ 8'9 

+ 8'7 

+ 16'4 

+ 10' 6 

+ 14'6 

+ 8'4 

+ 0'7 

+ 17'8 

-
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DER ÖSTER.'illIC"ciISCHEH 
SOZIALVERSICIIERUl:GSTRÄGER 

Angaben in 1000 S 

- 106 - " 

. ' - . 

Gebarungsübersicht - Krrullcenversicherung1
) • 

Jänner - Dezember :1978 

I , 

Tabelle 9 

".:," 

'1 KIlA1lKEN- 'I · I~='NG !I-
DAVON nACH DEM 

BEZEICHNUNG I I 
ASVG B-KUVG GSKVG B-KVG 

I Ein nah m e n insgesamt I 34,,354,843 J~2?,,606,g]O , 4,,806,105 1,,830,012 2,,111,756 
-, -

I ' 
, Beiträge"rur ', Versicherte 30,,106,411 I' 22,,850,934 411 248,033 1,,950,326 1 " 057 " 118 

Beiträge' des Bundes 554,387 .. : : 554,3f57 -- - -
" ~{ohnUngsbeihilfenbei träge 11,776 11,776 - - -

2.744.260 i ', . 

161,430 .' Sqnstige Einnahmen ' " 3,,682,269 ' 558,072 ' 218,507 

.. Auflösung von Rücklagen 
I. 

- ,I - - 1 " '" 

e " , 
-

I 

~ 25" 1'63,172 I I 

Ausgaben insgesamt 33,,200,947 4,,289,224 : 2,,157,501 r 1" 599,050 
I1 

Ärztliche Hilfe 8,,599,814 I 6,,279,752 1,,341,550 648,762 329,750 

Heilmittel . " 
411395,592 

I 
3,,174,329 614,112 310,449 296,702 

'" 
.. 

,Heilpehelf e 586,233 438,674 I ,83,051 36,010 28,498 

Zalmbehandlung, Zahnersatz 2,,862,922 I 2,,092,921 I 458,1221 206,826 105,053 

6" 1 07, 41 4 I Anstaltspflege 8,,204,903 

11 

961,587 629,318 506,584 

Hauskrankenpflege 4,792 4,520 - 194 78 

Überweisung an den Sonderfonds2) 793,414 I 608,998 92. 336 1 50,000 42,080 1 

Krankenunterstützung 1,,880,233 I 1,,862,888 I 17 ,345 

i 76, 1361 

-
Mutterschaftsleistungen 1,,674,734 1" 560, 134 8,232 30,232 

1 
Gesundheitsförderung, 463,928 237,240 184,370 15,141 27,177 Krankhei t sverhütung 
Jugendl.(Gesunden)untersuchung 111 ,915 94,652 7,213 1,470 8,580 

Bestattungskostenbeitrag 507,975 384,567 44,834
1 

33,625 44,949 

Fahr'j;spesen und Transportkosten I 447,805 
t 

362,129 35,735
1 

20,108 29,833 

Allgemeiner Verwaltungsaufwand I 1,,235,987 

I 
875,492 161 , 397 1 104,295 94,803 

Sonstige Ausgaben 836,043 689,125 87, 686
1 38,722 20, 510 

i 
Zuweisung an Rücklagen 602,657 I 390,337 ! 141,095 i 37,Q04 34,221 

I I e 

S a 1 d 0 i + 1.145.896 + 443,7981 + 516,881 I 45,745 + 230, 962 
I -

I 

.. 1) Erstellt auf Gr~d der vorlauf2gen Gebarungsergebn2sse • 1 

2) Gemäß § 447f ASVG. 

I 
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~arungsergebnisse der Unfallversicherung 

1977 und 1978 

Beträge in 1.000 S 

BEZEICHNUNG 1977 1978 1 ) 

Gesamteinnahmen 4.877,977 5.276,990 

Beiträge für Versicherte 4.464,460 4.830,602 

Bundesbeitrag gem. § 72 ASVG 139,063 150,876 

Sonstige Einnahmen 274,,454 295,512 

Gesamtausgaben 4.547,626 4.985,203 

Rentenaufwand 2.328,016 2.519,840 

Unfallheilbehandlung 1.163,578 1.367,597 , 

KV der Rentner 309 232 

Sonstige Leistungen 231,313 248,106 

Zustellgebühren 9,780 9,152 

Verwaltungs aufwand 432,237 447,067. 

Sonstige Ausgaben 379,918 389,282 

Zuweisung an I!ücklagen 2,475 3,927 

Saldo + 330,351 +291,787 

1) Vorläufige Gebarungsergebnisse 

Tabelle 10 

VERANDERUNG 
IN % 

+ 8'2 

+ 8'2 

+ 8'5 

+ 7'7 

+ 9 ' "6 

+ 8'2 

+ 17' 5 

- 24'9 

+ 7'3 

- 6'4 

+ 3'4 

+ 2'5 

+ 58'7 

-
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Ta.bel~e 11 

- 108 

Gebarungsergebnisse in der Pensionsversicherung 

1977 und 1978 

Beträge in 1.000 S , 

BEZEICHNUNG 1977 1978 1 ) VERANDE.RUNG 
IN % 

Gesamteinnahmen 79.015,942 86.374,263 '+ 9'3 

Beiträge für Vers i chert e ' 51.182,356 62.334,413 + 21 '8 

Bundesbeitrag 21.144,863 16.583,977 - 21 '6 

Ersätze für Ausgleichszulagen 4.947,178 5.256,145 + 6'2 

Sonstige Einnahmen 1.741,545 2.199,728 + 26'3 

G es amt aus gab en 77.084,016 84.836,617 + 10' 1 

Pensionsaufvand 61.399,739 67.651,132 + 10'2 

Ausgleichszulagen 4.947,178 5.256,145 + 6'2 

Gesundheitsvorsorge und 909,168 1.021,839 12'4 
Rehabilitation + 

Beiträge zur KV der 4.650,587 5 • 109 , 179 9'9 Pensionisten 
+ 

Sonstige Leistungen 1.051,407 1.047,484 - 0'4 

Zustellgebühren 105,911 96,831 - 8'6 

Allgemeiner Vervaltungs- 2.367,248 2.540,562 + 7'3 aufwand 

Sonstige Ausgaben 1.551,238 , 2.085,992 + 34'5 

Zuveisung an ~ücklagen 101,540 27,453 - 73 '0 

Saldo + 1.931,926 + 1.537,646 -

1) Vorläufige Ergebnisse 

-
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JIAUITVERBAND 
DEn ÖCTErJlEICllISClf:;:N 
)ZIAL\r~ICHERmfGSTRÄGER 

Tabelle 12 

109 -

Erstattung der Arbe i t,geb~rauf,.,endunljcnl ) 

für das Jahr 1 978 

. 
AUF\iAND AUF\'TAND ZAHL DER. ZAHL :1) KASSE TAGE IN 

PRO TAG SCHILLING PERSO ' PRO PERSON 
Icsp., :S?2) (SP.3:SP.4) 

1 2 3 4 '5 6 

(nsgesamt 17,456.660 5,,832,923.257 1,298.998 334'14 4.490'33 

JÜmme GKK 16,596.863 5,,462,730.124 1,251.236 329'14 4.365'66 

acre \'lien 4,295.678 1,,472,497.076 305.074 342'79 4.826'69 
It N.Ö. .2,864.369 956,605.316 207.200 333'97 4.616'82 
It Burgenland' 377.973 104,744.485 30.469 277'12 3.437'74 
It o.ö. 3,265.547 1"096,064.331 225.133 335'64 4.868'52 
It Steiermark 2,357.456 724,397.208 171 .2.92 307'28 4.229'02 

" Kärnten 950.168 287,828.654 79.497 302'92 3.620'62 
It Salz burg 776.578 259,152.004 77.504 333'71 3.343'72 
11 Tirol 1,021'.226 327,505.215 96.619 320'70 3.389'66 
11 Vorarlberg 6fr7.868 233,935.835 58.508 340'09 3.998'36 

; um m e BKK 473.937 204,085.725 25.267 430'62 8.077'16 

OCK Staatsdruckerei 12.938 6,491.135 797 501'71 8.144'46 
11 Tabakwerke 26.694 11,651.402 1.271 436'48 9.167'11 

" SemIierit 158.166 60,728.127 6.949 383'95 8.739'12 

" Neusiedler 11.354 . 5,690.946 764 501 '23 7.448'88 .: 

11 Donawitz 95.175 46,695.801 5.656 490'63 8.255'98 

" Zeltweg 29.177 12,341.735 1.884 423'00 6.550'81 
• 

" Kindberg 16.343 7,691.233 1.021 470' 61 7"~533' 04 
." 

11 Y.apfenberg 106.504 46,126.378 5.891 433'10 7.829'97 

" Pengg 17.586 6,668.968 1..034 379'22 6.449'68 
. _. 

rA d.öst.Bergbaues 265.178 123,035. 1 84 12.824 463'97 9.594'13 

rA d.öst.Eisenbahnen 120.682 43,072.224 9.611 356'91 . 4.481 '55 

I) Lt.Formular EF/r1. 
!) 12-Monats-Durchschnitt. 

TAGE PRO 
PERSON 

(SP.2:SP,4) 

7 ~ 

13'4 I 
I 

13'3 

14'1 

13'8 I 
I 

12'4 
! 

14'5 

13'8 I 
12' 0 I 
10' 0 

10'6 

11'8 

I 
18'8 

16' 2 

21' 0 , 

I 

22'8 

14'9 

16'8 I , 
15'5 

, 
I 
I 

16' 0 

18'1 . i 

17' 0 I 

I 

I 
20'7 

, 

12'6 ; 
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Beitragsgrundlagen und Beitrags5ätze 
- 110 -

Tabelle 13 

Höchst- und Mindestgrenzen sowie Beitragssitze 

in den Jahren 1978 und 1979 

B E Z EIe H NUN ~ 

Höchstbeitragsgrundlage in S 

in der Krankenversicherung (ASVG) ................ 
in der Arbeitslosenversicherung (A1VG 1977) ...... 
in der Unfallversicherung (ASVG) ................. 
in der Pensionsversicherung (ASVG) ............... 
für den Arbeitgeberbeitrag nach dem EFZG ••••••••• 

für den Schlechtwetterentschidigungsbeitrag •••••• 

für die Arbeite~kammerumlage •••••••••••.•••.••••• 

für den WOhnbauförderungsbeitrag ••••••••••••••••• 

für den besonderen Beitrag zum Wohnungs-
beihilr~nges etz ................................ . 

Beitragssätze in % 

in der Krankenversicherung (ASVG) 

für Dienstnehmer, deren Beschäftigungsverhältnis 
durch das Angestelltengesetz, Gutsangestelltenge­
setz, Journalistengesetz oder Schauspielergesetz 
geregelt ist, für Vertragsbedienstete, die zur 
Pensionsversicherung der Angestellten gehören, 
iowie für Krankenpflege- und Hebammenschülerinnen 

für Dienstnehmer, die unter den Geltungsbereich 
des EFZG fallen, auch für Hausgehilfen, Lehrlinge 
und Heimarbeiter, sowie 

rUr Dienstnehmer, deren Beschäftigungsver­
hiltnis dem Landarbeitsgesetz unterliegt ••••.••. 

für die übrigen Vollversicherten •••••••••••••••• 

in der Unfallversicherung (ASVG) 

in der Pensionsversicherung der Arbeiter und der 
Angestellten (ASVG) •••••••••••••••••••••.•••••••• 

in der knappschaftlichen Pensionsversicherung 
(ASVG) •••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••• 

für den Zusatzbeitrag in der Pensionsversicherung 
( A SV G ) ••••••••••••••••• ••••••• ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

MONATLICH 
1978 10 79 r 

12.600,- 13.800,-

12.600,- 13.800,-

16.800,- 18.600,-

16.800,- 18.600,-

16.800,- 18.600',-

16.800,- 18.600,-

12.600,- 13.800,-

12.600,- 13.800,-

12.600,- 13.800,-

,I 
': 

,I 

5'0 5'0 

6'3 6'3 

7'5 7' 5 
I 

1 ' 4 1 ' 5 

17' 5 17' 5 

23'0 23'0 

2'0 2'0 

I 
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- 111 -

B E Z E ICH NUN G 

in .·der Arbeitslosenversicherung (A1VG 1~77) 

für den Schlechtwetterentschädigungsbeitrag 

für die Arbeite~kammerumlage •••••••••.•••••••••. 

für den WOhnbnuförderungsbeitrag •••••••••••••••• 

für den besonderen Beitrag zum WOhnungsbeihilfen-
gesetz ......................................... . 

Geringfügigkeitsgrenze in S ••••••••••••.•••.••.••• 

Höchstbeitragsgrundlage in der Krankenversicherung 
nach dem B-KUVG in S •••••.••••••••••••••••••.••••• 

Mindestbeitragsgrundlage in der Krankenversicherung 
nach dem B-KUVG in S •••••••••••••••••• ~ ••••••••••• 

Beitragssatz in der Krankenversicherung nach dem 
B-KUV Gin % ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

zuzüglich Beitrag des Dienstgebers für erweiterte 
Heilbehandlung in % ..............•..........•... 

Beitragssatz in der Unfallversicherung nach dem 
ß - KUVG in % ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Beitragssatz in der Krankenversicherung der pragma­
tisierten Bundesbahnbeamten in % •••••••••••••••••• 

zuzüglich Beitrag des Dienstgebers für erweiterte 
Heilbehandlung in % ...•...••...•.....•.......... 

Pensionsversicherung nach dem GSVG 

Höchstbeitragsgrundlage in S •••••••••••••••••••• 

Mindestbeitragsgrundlage in S ••••••••••••••••••• 

Beitragssatz in % · ............................. . 
Krankenversicherung nach dem GSVG 

Höchstbeitragsgrundlage in S •••••••••••••••••••. 

Mindestbeitragsgrundlag .. e in S ••••••••••••••••••• 

Beitragssatz in % 
für d~n Grundbeitrag •.•••.••••.••.•••••••••••• 
für den Familienbeitrag (Ehegattin) •••••.••••• 

Pensionsversicherung nach dem BSVG 

Höchstbeitragsgrundlage in S •••••.•••••••••••••• 

Mindestbeitragsgrundlage in S ••••••••••••••••••• 

Beitragssatz in % · ............................. . 
Krankenvers~cherung nach dem BSVG •••••••••• 

Höchstbeitragsgrundlage in S ••.••••••••••••••••• 

Mindestbeitragsgrundlage in S ••••••••••••••••••• 

Beitragssatz in % · ............................. . 

Tabelle 13n 

MONATLICH 
1971J 1979 

2' 1 2' 1 

1 ' 4 1 '4 

0'5 0'5 

1 '0 1 '0 

0'4 0'4 

1 .604,- 1.708,-

13.600,- 11~ . 200,-

2.720,- 2.840,-

6'4 6'4 

0'4 ()', 28 

0'32 0'39 

7'7 7'7 

0'5 0'35 

19.600,- 21.700,-

5.000,- 5~325,-

10' 5 

14.700,-

5.000,-

7'7 
3'85 

19.600,-

2.217,-

10'0 

10'5 

1 6 • 100,-

5.325,-

7'7 
3'85 

21.700,-

2.361,-
10'25 

16.100,-

2·.361 ,­

~'8 

I 
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.SOZIALHILFE UND JUGENDWOHLFAHRTSPFLEGE 

Seit 1973 wurde das Fürsorgerecht durch neue Sozialhilfe­
gesetze der Länder abgelöst. Im Jahre 1977 standen für 
die einzelnen Bundesländer folgende Gesetze in Kraft: 

Burgenland Landesgesetzblatt Nr. 7/1974 
Kärnten Landesgesetzblatt Nr. 40/1974 
Niederösterreich ' Landesgesetzblatt Nr. 78/1974 
Oberösterreich Landesgesetzblatt Nr. 66/1973-
Salzburg Landesgesetzblatt Nr. 19/1974 
Steiermark Landesgesetzblatt Nr. 1/1977 
Tirol Landesgesetzblatt Nr. 105/1973 
Vorarlberg Landesgesetzblatt Nr. 11/1973 
Wien Landesgesetzblatt Nr. 11/1.973 

Der Leistungsaufwand im Bereich Sozialhilfe/fürsorge (So­
zialhilfe und Blindenbeihilfe) betrug im Jahre 1977 3,987 
Mio. Schilling. 

Die nachstehenden Tabellen geben einen Überblick über diesen 

Aufwand. 

Zahl der Dauerunterstützungen in der Sozialhilfe/fürsorge 

1970 1971t 1977 
Haupt- und Alleinunterstützte 22.490 19.414 21.040 
Mi tunterstützte 6.380 8.463 10.742 
Dauerunterstützte Pflegekinder 10.164 10.927 10.850 
Dauerunterstützte insgesamt 39.034 38.804 42.632 

Jahresbruttoaufwand für Dauerunterstützungen 

1970 
1974 
1977 

Aufwand für Haupt-, Allein- und Mit­
unterstützte 

in S 1.000 

277.9321) 
378.280 
542.276 

+) in S 
9.627 

13.570 
17 .062 

Aufwand für dauer unterstützte 
Pflegekinder 

in S 1.000 ++) in S 

107.428 10.569 
159.394 14.587 
227.631 20.980 

1) Außerdem richtsatzmäßige Mietzinsbeihilfen und Wohnbeihilfen in Wien für 6.911 fälle mit 
einem Auf'<land von S 21,313.000. 

+) Pro Dauer unterstütztem ++) Pro Pflegekind 
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Statistik der Behindertenhilfe der Länder 

Leistungen der Behindertenhilfe ergehen an jene Personen, 

denen aus dem Grunde einer Behinderung auf Grund anderer 
Vorschriften (z.B. Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, 

Kriegsopferversorgungsgesetz) kein Anspruch zusteht. Hiezu 

zählen Behinderungen, die auf angeborene Fehler, Krankhei­
ten oder solche Unfälle zurückgehen, die nicht den Charak­

ter von Arbeitsunfällen haben. Neben der Gewährung des Pfle­

gegeldes kennen die Behindertengesetze verschiedene Maßnah­
men der Eingliederungshilfe, deren Zweck es ist, den Behin­

derten in die Gesellschaft und das Erwerbsleben einzuglie­
dern oder seine Stellung in 'der Gesellschaft und ErWerbsleben 
zu erleichtern und zu festigen. 

Nach den Landesgesetzen sind geschützte Arbeitsplätze solche 

' Arbeitsstellen, die aus Mitteln der Länder und des Bundes mit 

bestimmten Arbeitsgeräten eingerichtet wurden oder für die 

besondere Bedingungen geschaffen wurden, durch die der Behin­

derte zu einer ausreichenden Arbeitsleistung in die Lage ver­

setzt wird. Zum Teil wird dem Träger des geschützten Arbeits­
platzes der Unterschied zwischen dem Wert der tatsächlichen 

Arbeitsleistung und dem kollektivvertraglichen Arbeitsplatz­
entgelt vergütet. Betriebe in denen sich ausschließlich ge­

schützte Arbeitsplätze befinden, 'gelten in den Ländern als 

geschützte Werkstätten. 
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Behindertenhilfe der Bundesländer 

Art der Leistung 

Heilbehandlung 
(~Iedizinische INiederherstellung) 

Orthopädische Versorgung (Kärperersatz~ 
stücke, orthopädische Behelfe und an~ 
dere Hilfsmittel) 

Hilfe zur Erziehung und Schulbildung 
Hilfe zur beruflichen Eingliederung 
Hilfe zur sozialen Eingliederung 

(Eingliederung in die Gesellschaft) 
PersönlIche Hilfe 
Hilfe zum Lebensunterhalt 

Geschützte Arbeitsplätze in geschützten 
werkstätten 

Geschützte Arbeitsplätze auBerhalb 
geschützter Werkstätten 

Beschä f tigungsther apie / Ar bei ts therapie 
Reisekostenersatz 
Sonstige Leistungen 

Pflegegeld 
(Pflegehilfe) 

INSGESAMT 

Kindertagesheime 

Anzahl der fälle 

2.333 

1.617 
4.745 

. 1.617 

149 
2.041 

175 

700 

1.346 
1.832 

926 
1.675 

19.156 

13.187 

Jahresbruttoaufwand 
in S 1.000 

25.095 

7.259 
228.228 
" 64.346 

3.102 
1.342 

583 

51.240 

28.871 
7~.101 

6.481 

20.350 

507.998 

292.744 

Die folgende Tabelle weist für das Arbeitsjahr 1977/78 die 
Zahl der Anstalten des Kindertageshe"imwesens aus. Es erfolg­
te eine Aufschlüsselung nach den geführten Formen des Kin­
dertagesheiwesens (Säuglingskrippe, Kleinkinderkrippe, All­
gemeiner Kindergarten, Hort). 
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Z a il 1 der Ans tal t e n des Kin der hai m wes e n s n ach 
B und e s 1 ä n der n 
(Arbeitsjahr 1977/1978) 

Säuglings- Kleinkinder- Allgemeine Horte Summe Kinder-krippen krippen gärten 

Burgenland 165 2 167 
Kärnten 3 130 14 147 
Niederösterreich 3 754 26 783 
Oberösterreich 4 10 558 47 619 
Salzburg 3 183 19 205 
Steienark 2 4 430 27 463 
liral 1 3 256 13 273 
Vorarlberg 148 1 149 
Wien 22 129 585 298 1034 

Österreich 29 155 3209 447 3840 

Gesetzliche Amtsvormundschaft 

Die gesetzliche Amtsvormundschaft der Bezirksverwaltungs­
behörden erstreckt sich nach § 17 des Jugendwohlfahrtsge­
setzes (JWG) auf alle unehelichen Kinder österreichischer 
Staatsbürgeschaft, soweit nicht deren Mutter zum Vormund 
bestellt ist, sowie auf staatenlose uneheliche Kinder, wenn 
die Mutter zur Zeit der Entbindung ihren Aufenthalt 
in Österreich hat. Bestellte Amtsvormundschaften werden den 
Bezirksverwaltungsbehörden vom Vormundschaftsgericht mit 
ihrer Zustimmung in Fällen übertragen, auf die sich die 
gesetzliche Vormundschaft nicht erstreckt. Gemäß § 22 JWG 
kann das Vormundschaftsgericht die Bezirksverwaltungsbehörde 
mit ihrer Zustimmung auch zum Kurator eines Minderjährigen 
oder zum Mitvormund bestellen (Bestellte Amtskuratel). Die 
wichtigste Gruppe bilden jene Fälle, in denen die Bezirks­
verwaltungsbehörde zwecks Durchsetzung der Unterhaltsan­
sprüche Minderjähriger gegen ihren ehelichen Vater zum Kurator 

bestellt werden (UnterhaltskurateI). Neu erfaßt wurden 1976 
die Sachwalterschaften nach § 198 ABGB. ·Dabei handelt es sich 
um eine Vormundschaft, die, bei entsprechender Eignung, der 
r!: .~tter des ehelichen Kindes anvertraut wird. 
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Seit 1977 werden auch die Sachwalterschaften nach § 9 
Unterhaltsvorschußgesetz ausgewiesen. Vertritt die Be­
zirksverwaltungsbehörde das Kind nicht ohnedies als Amts­
vormund oder als Sachwalter wird sie zur Durchsetzung der 
Unternaltsansprüche von Gesetzes wegen besonderer Sach­
walter des Kindes • . 

Die nachstehende Übersicht enthält eine Gegenüberstellung 

der von denBezirksverwaltungsbehörden zu f'ührenden Vor­
mundschaften und Kuratelen in den Jahren 1970 und 1977 • 
. Die Zahl der gesetzlichen Amtsvormundschaften zeigt in 
diesen Jahren - entsprechend dem Rückgang der Zahl der 
unehelich Geborenen - fallende Tendenz, jene der Fälle 
von Unterhaltskuratel hat bis zum Jahr 1975 wegen der an­
steigenden Zahl der Ehescheidungen zugenommen. Zum Rückgang 
der gesetzlichen Amtsvormundschaften hat auch die seit 1971 
bestehende Möglichkeit beigetragen, an Stelle der Bezirks­
verwaltungsbehörde die Mutter zum Vormund unehelicher· Kinder 
zu bestellen. Der beträchtliche Rückgang der gesetzlichen 
und bestellten Amtsvormundschaften von 1972 auf 1973 beruht 
allerdings vorwiegend auf der Herabsetzung der Volljährig­
keit von 21 auf 19 Jahren durch das Bundesgesetz Nr. 108/1973. 

Amtsvormundschaft und Amtskuratel 

stand am 31. Dezember 

Jahr Gesetzliche . Bestell te 

Amtsvormundschaften 

1970 171.693 6.702 
19'P1 166.897 6.287 
1972 158.506 6.233 
1973 137.556 5.644 
1974 132.419 5.604 
1975 125.231 5.468 
1976 119.311 5.288 
1977 115.367 5.158 

Bestellte 
Amts­
kuratel 

i8.448 
20.105 
21.979 
22.604 
25 .463 
28. 517 
27. 629 
30.059 

1) Rückgang der Fälle von Unterhaltskuratel bedingt durch 
Zunahme der' Sachwal terschaften. 

davon 
Unterhalts­

kuratel 

16.496 
18.219 
i9.775 
20.674 
23.543 
26.575 
25.2791 ) 17.142 
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Erziehungsmaßnahmen des Jugendwohlfahrtsgesetzes 

Die Erziehungsmaßnahmen des Jugendwohlfahrtsgesetzes werden 

von den Bezirksverwaltungsbehörden qurchgeführt. Soweit sie 

nicht- in freiwilligem Zusammenwirken mit den Erziehungsbe­
rechtigten durchgeführt werden können, bedürfen sie einer 

Anordnung durch das Vormundschaftsgericht. 

Die Erziehungshilfe wird auf Antrag der Erziehungsbere'chtigten 
oder von Amts wegen einem Minderjährigen unter 18 Jahren ge­
währt, dem es an der nötigen Erziehung fehlt, ohne daß die 

Voraussetzungen für die Erziehungsaufsicht oder die Fürsorge­

erziehung vorliegen. Sie umfaßt alle Maßnahmen, die dem Ziel 

einer verantwortungsvollen und sachgemäßen Erziehung dienen, 
wie Erziehungsberatung, anderweitige Unterbringung, Einweisung 

in einen Kindergarten, einen Hort, eine, Tagesheimstätte, ein 
' Jugendheim oder Erholungsheim. 

Die Erziehungshilfe kann nur im Einvernehmen mit den Er­

ziehungsberechtigten gewährt werden. Wenn die Erziehungs­

berechtigten ihre Erziehungsgewalt mißbrauchen oder die 

damit verbundenen Pflichten nicht erfüllen, kann sie als 

Gerichtliche Erziehungshilfe vom Vormundschaftsgericht 

auch gegen den Willen der Erziehungsberechtigten angeordnet 
werden. 

Die Erziehungsaufsicht besteht in der Überwachung und An­

leitung eines Minderjährigen bei Belassung in seiner bis­

herigen Umgebung. Sie wird vom Vormundschaftsgericht auf 

Antrag oder von Amts wegen angeordnet, wenn sie zur Be­
seitigung körperlicher, geistiger, seelischer oder sittlicher 

Verwahrlosung eines Minderjährigen notwendig ist. 

Die Fürsorgeerziehung schließlich besteht in der Unter­

bringung des Minderjährigen in einer geeigneten Familie 
oder einem Fürsorgeerziehungsheim'. Sie wird vom Vormund­

schaftsgericht auf Antrag oder von Amts we gen angeordnet, 

wenn dies zur Beseitigung geistiger, seelischer oder sittli-
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eher Verwahrlosung eines Minderjährigen notwendig und die 

Entfernung des Minderjährigen aus ·seiner bisherigen Umgebung 
erforderlich ist. 

Die folgende Übersicht zeigt für die Jahre 1971 bis 1977 
die Anzahl der Fälle, in denen Erziehungsmaßnahmen nach 
dem Jugendwohlfahrtsgesetz Anwendung gefunden haben. Die 
von 1972 auf 1973 festzustellenden Tendenzänderungen er­
klären sich zum Teil aus der Herabsetzung der Volljährigkeit 
und der damit verbundenen Entlassung von Personen aus den 
Erziehungsmaßnahmen. Dies ist insbesondere bei der Erzie­
hungshilfe und der Gerichtlichen Erziehungshilfe der Fall. 
Auf den weiteren Rückgang bei der Erziehungsaufsicht und der 
Fürsorgeerziehung hat die Herabsetzung der Volljährigkeit 
hingegen kaum Auswirkungen, weil von diesen Maßnahmen schon 
in den letzten Jahren nur wenige Personen zwischen 19 und 
21 Jahren betroffen waren. 

ErziehungsmaBnah.en des Jugendwohlfahrtsgesetzes 

Stand am 31. Dezember 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Crziehungs- m. 15.271 15.854 15.259 15.326 15.119 15.193 15.477 
hilfe '01. 10.534 11.217 10.637 10.745 10.624 10.941 11.364 

z. 25.805 27.071 25.896 26.071 25.743 26.134 26.841 

Gerichtliche m. 3.822 3.845 3.666 3.571 3.408 3.337 3.280 
Erziehungs- w. 3.290 3.318 3.190 3.161 3.088 3.058 2.950 
hil fe z. 7.112 7.153 6.856 6.732 6.496 6.395 6.230 

Erziehungs- m. 1.145 991 844 767 696 607 561 
aufsicht '01. 614 577 473 439 392 343 325 

z. 1.759 1.568 1.317 1.206 1.088 950 886 

rür~orge-1) m. 2.113 1.997 1.818 1.720 1.541 1.342 1. 199 
erZlehung . w. 1.488 1.406 1.337 1.232 1.142 1.055 964 

z. 3.601 3.403 3.155 2.952 2.683 2.397 2.163 

m.= männlich '01.= weiblich Z.= zusammen 

1) Ab 1970 einschließlich der vorläufigen rürsorgeerziehung gemäß § 31 JWG. 
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Das Unterhaltsvorschußgesetz ist mit 1. November 1976 in 
Kraft getreten. Die Bestimmungen dieses Gesetzes dienen 
der Sicherung des Unterhalts minderjähriger Kinder. In 
der folgenden Tabelle wird für den Zeitraum 1. November 
1976 bis 31. Dezember 1977 die Zahl der Minderjährigen, für 
die das Jugendamt Anträge auf Unterhaltsvorschuß gestellt 
hat, sowie die Zahl der Minderjährigen für die während der 
Berichtszeit der Antrag bewilligt wurde, ausgewiesen. Fälle,. 
bei denen der Antrag auf Vorschuß nicht vom Jug~ndamt ge­
stellt wurde, scheinen in dieser Übersicht daher nicht auf. 

UnterhaltsvorschuB: Tätigkeit der Jugendämter 
(1. November 1976 - }1. Dezember 1977) 

Burgenland 
Kärnten 
Niederosterreich 
Oberosterreich 
Salzburg 
Steiermark 
Tirol 
Vorarlberg 
Wien 

Österreich 

Minderjährige, für die das 
Jugendamt Anträge auf unte,; 2) 
haltsvorschuB gestellt hat · 

292 
1.208 
2.52B 
2.652 
1.15~ 
2.107 
1.163 

607 
5.279 

16.990 

.Minderjährige, für die wäh­
rend der Berichtszeit d~5 
Antrag bewilligt wurde 

292 
1.182 
2.502 
2.691 
1.13~ 
2.17} 
1.119 

582 
~.675 

16.350 

1) Einschließlich jener Fälle, in denen das Jugenda~t das Kind als Amtsvorm~nd oder als besonderer 
Sachverwalter vertritt. 

2) Minderjährige, für die während der Berichtszeit mehrmals Unterhaltsvorschüsse beantragt oder 
bewilligt werden, sind nur einmal gezählt. 

III-9 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 125 von 371

www.parlament.gv.at



120 

Wohnungsbestand und Wohnbautätigkeit 
==================================== 

Vom Österreichischen Statistischen Zentralamt wurden im 
Heft 519 der Beiträge zur österreichischen Statistik 
die Wohnungsdaten 1977/78 veröffentlicht; die folgenden 
Ausführungen basieren auf Angaben ' dieser Publikation. 

Wohnungsbestand 

Der im Rahmen der "Erweiterten Wohnungserhebung" für 
März 1978 ermittelte Bestand an bewohnten Wohnungen geht 
aus nachstehender Übersicht hervor; zu Vergleichszwecken 
werden Daten aus der Häuser- und Wohnungszählung 1971 
herangezogen: 

Bundesland 

Burgenland 
Kärnten 
Niederösterreich 
Oberösterreich 
Salzburg 
Steiermark 
firol 
Vorarlberg 
Wien 

österreich 

Wohnungsausstattung 

B e W 0 h n t e W 0 h nun gen 

Häuser- und Wohnungs­
zählung 1971 

76.000 
1~8.000 
453.000 
359.000 
119.000 
346.000 
146.000 
72.000 

712.000 

2,~32.000 

Hikrozensus 
März 1978 

81.000 
171.000 
472.000 
389.000 
1~3.000 
375.000 
17~.000 
89.000 

730.000 

2,624.000 

Die Ausstattung der Wohnungen zeigt sich gegenüber den 
letzten Jahren stark verbessert; verfügten im März 1974 
zwei Drittel aller bewohnten Wohnungen über ein Badezimmer 
oder eine Duschnische, waren es ' im März 1978 bereits 74 %. 
Die Anteile der Substandardwohnungen (nur Wasserentnahme 
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oder keine Installation) gingen im selben Zeitraum von 
22 % auf 16 % zurück. 

Wie auch im österreichischen Durchschnitt, hat sich die 
Wohnungsausstattung seit März 1974 in allen Bundesländern 
bedeutend verbessert. Die Anteile der gut ausgestatteten 
Wohnungen (mit Badegelegenheit) nahmen vom März 1974 bis . 
März 1978 im Burgenland und in Vorarlbe'rg um je 12 Prozent­
punkte sowie in der Steiermark und in Kärnten um je 11 Pro­
zentpunkte zu. Etwas geringer war die Zunahme der gut aus­
gestatteten Wohnungen in Niederösterreich (9 Prozentpunkte) 
sowie in Oberösterreich, Tirol und Wien (je 8 Prozentpunkte). 
In Salzburg stieg der Anteil gut ausgestatteter Wohnungen 
hingegen nur um 7 Prozentpunkte; dieses Bundesland wies aller­
dings bereits im März 1974 den höchsten Anteil (78 %) an Kom­
fortwohnungen auf. 

Über Badezimmer oder Duschnische verfügten im März 1978 he­
reits jeweils 85 % der Wohnungen in Salzburg und Vorarlberg 
sowie 82 % der Wohnungen in Tirol. In Oberösterreich hatten 
79 % der bewohnten Wohnungen eine Badegelegenheit, in Kärnten 
waren es 78 %. Im Burgenland wird mit einem Anteil von 74 % 
der österreichische· Durchschnittswert erreicht, die Steier­
mark liegt mit 73 % nur wenig darunter. Etwas mehr als zwei 
Drittel der Wohnungen sind in Niederösterreich (69 %) sowie 
in Wien (68 %) gut ausgestattet. 

Substandardwohnungen (nur Wasserentnahme oder keine Installa­
tion) haben weiterhin im Osten Österreichs die höchsten An­
teile (Burgenland und Wien je 22 %, Niederösterreich 20 %). 
Knapp über dem österreichischen Durchschnitt (16 %) liegt ' 
noch die Steiermark (18 %), während der Anteil in den übrigen 
Bundesländern deutlich unter diesem Wert liegt. 
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Wohnungsgröße 

Im März 1978 hatten 39 % der bewohnten Wohnungen eine Nutz-
. fläche von weniger als 60 Quadratmetern, 34 % eine Nutzflä-
che von 60 bis 89 Quadratmetern und 27 % der Wohnungen wa-
ren größer als 90 Quadratmeter. Im Zeitraum März 1974 bis 
März 1978 nahmen die Anteile der Wohnungen mit weniger als 
60 Quadratmetern in allen Bundesländern um 3 bis 6 Prozent­
punkte ab, während die Anteile der Großwohnungen ab 90 Quadrat­
metern um 1 bis 5 Prozentpunkte zunahmen. Die Anteile der 
·mi ttelgroßen Wohnungen .(60 bis unter 90 Quadratmeter) blieben 
hingegen annähernd konstant. 

Im März 1978 verfügten vor allem jene Bundesländer, die hohe 
Anteile an gut ausgestatteten Wohnungen aufweisen, auch über 
relativ viele Großwohnungen. In Vorarlberg lag der Anteil der 
Wohnungen mit 90 m2 und mehr bei 47 %, in Tirol waren es 
39 %. Auch im Burgenland waren 38 % der Wohnungen größer als 
90 Quadratmeter, während die ~teile in den übrigen Bundeslän­
dern· - mit Ausnahme von Wien - zwischen 34 % (Kärnten) und 28 % 
(Steiermark) lagen. In Wien waren nur 12 von 100 bewohnten 
Wohnungen größer als 90 Quadratmeter. 

Wohnungsaufwand 

Der durchschnittliche monatliche Wohnungsaufwand betrug im 

Februar 1977 S 863,-- und 1978 S 959,--, der Aufwand pro 
Quadratmeter· Nutzfläche 1978 S 16,10 gegenüber S 14,60 im Jah­
re 1977. 

Der durchschnittliche monatliche Aufwand pro Wohnung stieg 
vom Februar 1974 bis Februar 1978 in nahezu allen Bundeslän­
dern um mehr als 50 %, wobei die höchsten Werte in Nieder­
österreich (74 %) sowie in Oberösterreich (67 %) f estzustel­
len sind. Lediglich in Vorarlberg, wo allerdings der · höchste 
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Wohnungsaufwand in Österreich entrichtet wird, war die 
Steigerungsrate mit 37 % geringer. 

D~e gute Wohnungsqualität in den westlichen Bund~sländern 
findet weitgehend auch in der Höhe des Wohnungsaufwandes 
ihren Niederschlag: In Vorarlberg liegt der Aufwand pro Woh­
nung mit S 1.570,-- weit über dem österreichischen Durch­
schnitt, ebenso in Salzburg (S 1.550,--) und in Tirol (S 
1.380,--). Über dem Durchschnitt liegen noch Oberösterreich 
(S 1.100,--) und Kärnten (S 1.030,--), während Steiermark 
(S 940,--), Burgenland (S 900,--) sowie Niederösterreich und 
Wien (je S 820,--) darunter' liegen. 

Die Wohnbautätigkeit im Jahre 1977 

Im Jahre 1977 wurden in Österreich 45.447 Wohnungen als fertig­
gestellt gemeldet, um 1,9 Prozent mehr als 1976. Bezogen auf 
die durchschnittliche Einwohnerzahl von 1977 wurden 6 Wohnun­
gen pro 1000 Einwohner fertiggestellt. Die durchschnittliche 
Nutzfläche der 1977 fertiggestellten Wohnungen betrug 89 m2 ' 
(1976: 88 m2). 99 % aller Neubauwohnungen waren mit Badezim­
mer bzw. Duschnische, 79 % mit Zentralheizung ausgestattet. 

Die Struktur des Wohnungsbaues 1977 zeigt, daß 41 % aller neu 
erbauten Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern errichtet 
wurden, 53 % der Wohnungen befinden sich in Häusern mit drei 
und mehr Wohnungen. 
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TI[ 

TÄTIGKEIT 

d,es 

~undesministeriQms für soziale ·Verwa~tung 

• 
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ALL G E M EIN R FRAGEN 

KAMPF GEGEN DIE ~T 

Die Bundesregierung veranstaltete im Jänner 1978 eine En­
quete "Kampf gegen die Annut". Es wurde dabei eine Unterla­
ge über die seit 1970 erfolgten Maßnahmen im Kampf gegen 
die Armut präsentiert. Dieser Bericht wurde unter Federfüh­
rung des Bundesministeriums für soziale Verwaltung zusammen 
mit Wissenschaftlern und Vertretern anderer Ministerien und 
von Bundesländern verfaßt. 

Im Anschluß an diese Enquete initiierte das Bundesministerium 
fUr soziale Verwaltung einen Erfahrungs- und Meinungsaustausch 
von Experten, Politikern, Vertretern von Sozialeinrichtungen 
und Interessenvertretungen alle~ politischen und weltanschau­
liche~ Lager, um Anregungen und Entscheidungshilfen für die 
zukünftige Politik zugunsten ärmerer Menschen zu erarbeiten. 
Mehr als 100 Personen waren an diesen Diskussionen in drei Ar­
beitskreisen und 14 Unterarbeitskreisen beteiligt. 

Die Abschlußberichte werden im Laufe des Jahres 1979 veröffent­

licht. 

Es wurde Einvernehmen darüber erzielt, daß der Kampf gegen die 
Armut dann am zielführendsten ist, wenn durch vorbeugende Maß­
nahmen - wie Vollbeschäftigungspolitik, Chancengleichheit im 
Bildungswesen, Ausbau der Vorsorgemedizin, Humanisierung der 
Arbeitswelt - das Entstehen von Armut von vornherein verhindert 
werden kann. 

Es gab weiters Übereinstimmung, daß angesichts des im interna­
tionalen Vergleich hohen Standards an monetären Sozialleistun­
gen nicht nur die Frage der Höhe von Geldleistungen, sondern 
die der optimalen Verbindung von Geld- und Sachleistungen mit 
sozialer Beratung und Betreuung in den Mittelpunkt von Reform­
überlegungen treten muß. 
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Um der versteckten Armut sinnvoll begegnen zu können, wur-
den neuartige Formen der Sozialarbeit vorgeschlagen. Es 
wurde die Einführung von zwei Gemeinwesenarbeitspr o j ekten 
besprochen , die in Form einer Zusammenarbeit von Gemeinde, 
Land und Bund begonnen werden sollten. Dem Gemei nwesenarbei­
ter würde eine Mittlerfunktion zwischen öffen t l i cher Sozial­
politik bzw. regionaler Strukturpolitik einers eit s und Indivi­
dualbetreuung andererseits zukommen. Er sollte wei ters auf 
eine stärkere Koordinierung der Aktivitäten aller Träger der 
Sozialpolitik hinwirken und Maßnahmen zur Organisa ti on von 
Hilfe zur Selbsthilfe auf lokaler Ebene unterst üt zen. 

We gen der Gefahr, daß die Zersplitterung der Kompetenzen bei 
den sozialen Diensten die Hilfesuchenden zu Spießrutenlaufen 
zwi ngen kann, wurden konkrete Vorstellungen hinsichtlich einer 
Verbesserung der Koordination dieser Dienste entwickelt. 

De r Gedanke einer Forcierung der Nachbarschaftshilfe nahm in 
den Reformdiskussionen einen breiten Raum ein . Dabe i wurde 
festgestellt, daß Nachbarscha.ftshilfe nicht al s Ersatz, son­
dern als Ergänzung zu sozialen Diensten verstanden werden soll­
t e . Nachbarschaftshilfe würde umso eher übernommen werden, je mehr 
di e Zuversicht besteht, bei Komplikationen auf soziale Dienste 
professioneller Art zurückgreifen zu können. 

Ei n Arbeitskreis, der bestehende Lücken und Verbesserungen 

-be i Geldleistungen ausfindig machen sollte, entwickelte Re­
fo rmüberlegungen u.a. auf den Gebieten . des Sozialversicherungs­
rechtes, der Sozialhilfe, der Familienleistungen, der Wohnbau­
förderung, des Verkehrs und Kommunikationswesens . 
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Realisierung des Rehabilitat i onskonzeptes 
========================================= 

Zur Rehabilitation behinderter Menschen hat das Bundesmini­
sterium für soziale Verwaltung das Konzept zur Eingliede­
rung Behinderter (R~habilitationskonzept) ausgearbeitet, das 
im Herbst 1977 veröffentlicht wurde. Entsprechend den beiden 
Schwerpunkten dieses Konzeptes, nämlich Koordination aller 
Rehabilitationsträger und Errichtung bzw. Ausbau geschützter 
Werkstätten, wurden die Arbeiten und Verhandlungen zur Rea­
lisierung des Konzeptes im Berichtsjahr zügig fortgeführt; 

Im Bereich der Koordination konnten neben der in Einzelfra­
gen bereits bestehenden Teamarbeit einige multilaterale Ver­
einbarungen zwischen den Rehabilitationsträgern Bund, Län-
der und Sozialversicherung abgeschlossen werden. Diese ' mul­
tilateralen Vereinbarungen umfassen die gesamte, also die 
medizinische, berufliche und soziale, Rehabilitation und wurden 
von den Bundesländern Burgenland, Kärnten, Vorarlberg und Wien 
bereits unterzeichnet; die übrigen Bundesländer haben solche 
Abschlüsse für die nächste Zukunft angekündigt. Zur Vorberei­
tung der Errichtung und des Ausbaus von geschützten Werkstät­
ten, wurde von den Bundesländern, der Sozialversicherung und 
dem Bund eine Arbeitsgemeinschaft gegründet, die eine Bedarfs­
erhebung durchführte und Normen für die Mindesterfordernisse, 
für eine betriebswirtschaftlich effiziente Führung und für 
die geeignete Standortwahl von geschützten Werkstätten fest­
setzte. Nach Abschluß der umfangreichen und komplexen Vorbe­
reitungsarbeiten werden i~ nächster Zukunft in mehreren Bun­
desländern geschützte Werkstätten ausgebaut oder neu errichtet 
werden. 
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Institut für arbeitswissenschaftliche Forschung 
=============================================== 

Koordinations- und Kommunikationsdefizite und letztlich 
auch Lücken im Bereich der arbeitswissenschaftlichen For­
schung führten 1977 zu einem Grundsatzbeschluß der Bundes­
minister für Wissenschaft und Forschung, Gesundheit und Um-. 
weltschutz und soziale Verwaltung zur Gründung eines Insti­
tuts für arbeitswissenschaftliche Forschung. Im Berichtsjahr 
wurden die Gründungsverhandlungen zwischen den genannten Bun­
desministerien, den Sozialpartnern, der Allgemeinen Unfall­

versicherungsanstalt und dem Hauptverband der österreichi­
schen Sozialversicherungsträger zügig weitergeführt und im 
März 1979 mit der Gründung des Vereines "Institut für arbeits­
wissenschaftliche Forschung" abgeschlossen. Mitglieder des 
Vereines sind die erwähnten Institutionen, Präsident ist 
der Bundesminister für soziale Verwaltung. 

Die Schwerpunkte der Tätigkeit des Institutes werden vorerst in 
der Erreichung einer qualifizierten Koordination und Praxis­
orientierung dieses Forschungsbereiches, im Aufbau einer Do­

kumentation der einschlägigen Forschung des In- und Auslandes 
sowie in der Begleitung von Projekten liegen. Damit soll 

unter ge samt ge sellschaftlichen Gesichtspunkten zur Verbesse­
rung der Arbeitsbedingungen, der Arbeitsumwelt und zur Wei­
terentwicklung des Arbeitnehmerschutzes und des wirtschaftli­

chen Fortschritts beigetragen werden. 

Die Gründung des Institutes stellt eine Verwirklichung lang­

jähriger Forderungen verschiedenster mit der Humanisierung 

der Arbeitswelt befaßter Institutionen dar. 

III-9 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)136 von 371

www.parlament.gv.at



- 129 -

FRAUENBESCHÄFTIGUNG 

Arbeitsmarktsituation 

Die Frauenbeschäftigung in Österreich hat im Jahr 1978 
weiterhin zugenommen. Im Jahresdurchschnitt waren 
1,093.855 Frauen unselbständig beschäf~igt, das sind 
um 14.965 bzw 1,4 % mehr als 1977. 

Die Zunahme der Frauenbeschäftigung im Tertiärsektor 
und die relative Abnahme im Sekundärsektor (Sachgüter­
produktion) setzte sich nach den Grundzählungen des 
Hauptverbandesder Österreichischen Sozialversicherungs­
träger auch 1978 'weiter fort. Im einzelnen ergibt sich 
~olgendes Bild: 

In der Sachgüterproduktion nahm die Beschäftigung im 

Vergleich Ende Juli 1977 zu Ende Juli 1978 von 1,196.318 
auf 1,245.890 Arbeitnehmer, das sind 4,1 %, zu. (Von 
Ende Juli 1976 zu Ende Juli 1977 gab es eine Zunahme 
um 2,1 %). Die Männer profitierten von der Zunahme 
stärker als die Frauen. (Zunahme bei den Mlinnern 5,6 % 
bzw von 852.021 auf 899.921, bei den Frauen nur 0,5 % 
bzw von 344.297 auf 345.969). Es verringerte sich durch 
diese Entwicklung der Anteil der Frauen an den Be­
schäftigten in der Sachgüterproduktion weiter auf 27,8 % 
(von 28,7 im Jahre 1977). 

Im tertiären Wirtschaftssektor (Dienstleistungssektor) 
zeigen die Grundzählungen des Hauptverbandes, daß ins­
gesamt die Zahl der Arbeitnehmer von Ende Juli 1977 bis 
Ende Juli 1978 von 1,460.232 auf 1,493.156 oder um 2,3 % 
gestiegen ist. Bei den Frauen ist im tertiären Sektor . 
eine stärkere Zunahme zu verzeichnen als bei den Männern, 
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nämlich um 3,1 %, das ist von 714.371 auf 736.832, 
gegenüber 1,4 % bei den Männern, das ist von ' 745.861 
auf 756.324. Der Frauenanteil erhöhte sich durch diese 
Entwicklung im Dienstleistungssektor von 48,9 % auf 
49,3 %. Die steigende Frauenbeschäftigung im Dienst­
l~istungssektor kompensierte das relative Absinken 
der Frauenbeschäftigung im Produktionssektor. Der Anteil 
der Frauen am Gesamtbeschäftigtenstand steigtvon 39,4 % 
im Jahre 1977 auf 39,7 % im Jahre 1978. 

Einen Überblick über die Entwicklung der Frauenbeschäfti­
gung in den letzten 28 Jahren vermittelt die nachfolgende 
Tabelle. 

Tabelle 

Jahr 

1950 
1960 
1965 
1970 
1976 
1977 
1978 

Unselbständig Beschäftigte im Jahresdurch­
schnitt nach dem Geschlecht, 1950 - 1978 

zusammen männlich weiblich weiblich 
in % 

1,941.257 1,306.298 634.959 32,7 
2,281.915 1,465.888 816.027 35,8 
2,381.467 1,500.233 881.234 37,0 
2,389.195 1,506.874 882.321 36,9 
2,685.862 1,632.492 1',053.365 39,2 
2,737.148 1,658.250 1,078.890 39,4 
2,757.705 1,663.850 1,093.855 39,7 

Trotz der weltweiten und auch in Rezessionsphasen noch 
zunehmenden Beschäftigung von Frauen verbessert sich ihre 
berufliche und Einkommensituation nur sehr langsamo Wie 
die Analyse der Frauenbeschäftigung nach Sektoren zeigt, 
hat sich die Teilung des Arbeitsmarktes im Berichtszeit­
raum noch verstärkt. 
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Da diese Teilung des Arbeitsmarktes in einen Frauen-
und in einen Männerarbeitsmarkt eine der wesentlichsten 
Ursachen für die durchschnittlich schlechtere Entlohnung 
weiblicher Arbeitnehmer darstellt, hat das Bundesministerium 
für soziale Verwaltung die Aktionen zur Überwindung des 
geschlechtsspez~fisch geteilten Arbeitsmarktes fortge­
setzt. Es wurde ein Informationsplakat , das den 
tradtionellen Berufsvorstellungen der Mädchen entgegen­
wirken soll, hergestellt und an alle Schülerinnen der 
Polytechnischen Lehrgänge ausgesandt. Eine breit ange-
legte wissenschaftliche Studie half bei der Klärung der 
Frage, welche Metallberufe für I1ädchen geeignet sind. 

Bei den Landesarbeitsämtern wurden Kontaktpersonen zur 
Förderung der Chancengleichheit und Gleichbehandlung 
der berufstätigen Frauen eingesetzt. Der Schwerpunkt 
ihrer Arbeit wird in der Schulung der Mitarbeiter der 
Arbeitsmarktverwal tung sowie in entsprechender Öffen't-

' lichkeitsarbeit liegen. 

,Chancengleichheit und Gleichbehandlung der berufstätigen Frau 

Von den internationalen Gremien, insbesondere von der 
Internationalen Arbeitskonferenz werden die :r-Utglied­
staaten zur Förderung der Chancengleichheit und Gleichbe­
handlung der berufstätigen Frauen aufgefordert. Im 
Sep~ember 1978 wurde daher gemeinsam mit dem Internationalen 
Institut für Arbeitsfragen (lAD, Genf) in Wien ein Inter­
nationales Forschungssymposium "Die Frau in den Arbeits­
beziehungen" veranstaltet, an dem \vissenschaftler, Ver­
treter von Ärbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen 
sowie Verwaltungsbedienstete teilnahmen. Die Ergebnisse 
der Diskussionen wurden in der Schriftenreihe zur sozialen 
und beruflichen Stellung der Frau veröffentlicht. 
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Fragen der Chancengleichheit und Gleichbehandlung der 
berufstätigen Frauen dürfen jedoch nicht nur im Zusammen­
hang mit privatrechtlichen Dienstverhältnissen gesehen 
werden, da die Beschäftigung von Frauen im öffentlichen 
Dienst in den letzten Jahren immer stärker zugenommen hat. 
Aus diesem Grund befaßte sich eine Studie mit der 
IlSituation der Frauen im Bundesdienst". Die ersten vor­
liegenden Ergebnisse wurden dem Bundeskanzleramt zuge-
leitet. Es wurden Vorschläge für die Weiterbehandlung 
und Weiterführung dieser Thematik erstattet. 

Ein sehr wesentlicher Aspekt der Gleichbehandlung der 
berufstätigen Frauen ist die Frage der Lohngleichheit. 
Die bezüglichen Aktivitäten des Bundesministeriums für 
soziale Verwaltung umfaßten einerseits die Förderung 
einer groß angelegten Studie über "Differenzierende Be­
stimmungen für Männer- und Frauenarbeit in den österrei­
chischen Kollektivverträgen", andererseits Studium und 
Aufarbeitung von ausländischen Verfahren zur Beseitigung 
von Lohndiskriminierungen und von rechtlichen Fragen, wie 
diese Modelle in die österreichische Rechtsordnung ein­
gebaut werden könnten. 

Um die Chancen im Beruf auch wahrnehmen zu können, bedarf 
es der ~assenden Information über Arbeits- und Sozial­
recht. Aus diesem Grund wird ein Handbuch für berufs­
tätige Frauen vorbereitet. 

Arbeitnehmer mit Familienuflichten 

Ein Problem für berufstätige Eltern, insbesondere von 
Kleinkindern, stellt die Unterbringung der Kinder dar. 
In Zusammenarbeit mit der Arbeitsmarktverwaltung wurde 
1978 in Tirol ein Projekt Tagesmütter ins Leben gerufen. 
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Diese Initiative wird regional gestreut die Höglichkeit 
der ~ädagogisch vertretbaren Unterbringung von Klein­
kindern ermöglichen. 

Informationstätigkeit 

Zur Förderung des für Frauen bedeutsamen Problembevmßt­
seins in weiten Kreisen der Bevölkerung wurde die wissen­
schaftliche Grundlagenarbeit und die Publikation von 
Studien sowie die Zusammenstellung VOll Berichten wie 
folgt fortgesetzt: 

Ewald Bartunek: "ArbeitsplatZl'lechsel und berufliche 
Zufriedenheit von Frauen"~ 
(Vergleich von Mik:r.ozensus-Erhebungell 

1972 und 1975, Schriftenreihe zur 
sozialen und benlflichen Stellung 
der Frau) ft 

Gaudart-Greve: "Die Frau in den Arbeitsbeziehungen ll 

(zusammengefaßte DislDlssionsergebnisse 
des Internationalen Sym.posiums Heft 8/ 
1978 der Schriftellreihe ~mr sozialen 
und beruflichen Stellung der Frau). 

"Die Frau in o.en Ar-oe i tsbe ziehungen tl 
(Eine vom Bundesministeriu.m für soziale 
Verwaltung herausgegebene Zusamuen­
stellung wissenschaftlicher Arbeiten 
zu diesem Thema). 

Anregungen für die Ej.gnungserkle..rung 
von Unterr:Lchtsmitteln im Hinblick auf 
die berufliche und soziale Stellung der 
Frau in der österreichischen Lebens- und 
Rechtswirk:slichkei.t warden zusammengestell 
und den GutachterkoI!llllissionen übermittelt. 
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Internationale Zusammenarbeit 

Österreich ist \-/ei terhin an den Vorbereitungen für 
die \'leltfrauenkonferenz in der UNO-Dekade der Frau 1980 
beteiligt. Diese Mi~~irkung erfolgte insbesondere in.der 
Vorberei tungstagung der m~o Juni 1978 in ''lien, in Treffen 
der, ECE (Euxopäische 'virtschaftskommission), UNIDO 
(UNO-Organisation für die Industrielle Entwicklung) 
sowie durch Berichtlegung (zB für eine Vergleichsanalyse 
der UNO über staatliche Einrichtungen zur Förderung der 
Frauen, f?r einen von der OECD publizierten Bericht über 
die Politiken der Chancengleichheit der Frau in der 
Wirtschaft und auch für einen Bericht von tnTITAR-Bildungs­
und Forschungsinstitut der UNO - über die Rolle des 
Bundesministeriums für soziale Verwaltung auf inter­
nationaler Ebene). 

Für interessierte Personen in Österreich hat das Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung einen Katalog von 
österreichischen Maßnahmen zur UNO-Dekade der Frau 1976 -
1985 erarbeitet und herausgegeben. Dieser Katalog stellt 
die Empfehlungen und Vorschläge des UNO-Weltaktionsplanes 
den Gegebenheiten in der österreichischen Vlirklichkei t und 
den Forderungen und geplanten r·'Iaßnahmen österreichischer 
staatlicher und nichtstaatlicher Organisationen und 
sonstiger Stellen gegenüber. 

Soziale und berufliche Stellung der Frau 

Die publizistischen PJttivitäten des Bundesministeriums 
für soziale Yen/al tung auf dem Gebiete der Chancengleich­
heit und Gleichbehandlung weiblicher Arbeitnehmer lassen 
einen Multiplikatoreffekt hinsichtlich der Förderung des 
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Problembewußtseins erwarten. Aus diesem Grund wird die 
Publikationstätigkeit auch 1979 fortgesetzt. Unter 
anderem ist mit der Fertigstellung des Handbuchs "Aktiv 
statt passiv" zu rechnen, das über den Buchhandel in 
ganz Österreich erhältlich sein wird. 

Die Schriftenreihe zur sozialen und beruflichen Stellung 
der Frau wird mit einer Analyse regionaler Unterschiede 
im· Arbeitsplatzangebot für Frauen und. Männer, einer 
Mikrozensus-Sonderauswertung über die Lebens- und Erwerbs­
verhältnisse berufstätiger .Frauen, Vergle ich 1969 und 1977, 
sowie einer Studie über die Situation der Frau im Bundes­
dienst fortgesetzt werden. Außerdem wird außerhalb der 
Schriftenreihe eine· Dokumentation über verschiedene aus­
ländische Nodelle und das · österreichische Verfahren zur 
Erreichung der Lohngleichheit von Frauen und Männern vor­
bereitet. 
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ARBEITSMARKTVERWALTUNG UND -POLITIK 

Übersicht über die Tätigkeit 

Le~istische Maßnahmen 

In Kraft getreten: 

Bundesgesetz vom 30. Juni 1978, mit dem 
das Arbeitalosenversicherungsgesetz 1977 
geändert wird, BGBl.Nr. 380/78 . 

Bundesgesetz vom 11. Oktober 1978, be­
treffend die Änderung finanzieller Be­
stimmungen des Arbeitslosenversicherungs­
gesetztes 1977 und des Arbeitsmarktför­
derungagesetzes, BGBl.Nr. 546/78 

Wichtige Erlässe 

Erlaß vom 5. Juni 1978, Zl.34.402/7-2/77, 
Neufestsetzung der Einkommensgrenze für 
die Gewährung von Individualbeihilfen 

Erlaß vom 8. Juni 1978,Zl.31.003/8-7/78, 
Sonderprogramm zur Förderung zusätzlicher 
Lehrstellen. 

Erlaß vom 21. Oktober 1977, Zl. 37.510/ 
8-3/1977, Bwvorschussung von Leistungen 
aus der Pensionsveraicherung gem. § 23 
AlVG 1977 

Erlaß vom 21. November 1977, Zl. 37.003/ 
15-3/1977, Erhöhung der Karenzurlaubsgeld­
beiträge und der Freigrenzen bei der An­
rechnung von Einkommen auf die Notstands­
hilfe 
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Sachgebiete 

Planungsgrundlagen der Arbeitsmarkt­
l'0litik 

Ausgaben für arbeitsmarktpolitische 
Maßnahmen der Arbeitsmarktverwaltung 

Koordination arbeitsmarktpolitischer 
Entscheidungen I 

- I 

Arbe~tsmarkt8ervice 

Mobilitätsfördernde Maßnahmen. 

Förderung der beruflichen Mobilität 

Förderung der geographischen 
Mobilitä.t 

Arbeitsbeschaffung 

Ausbildung in einem Lehrberuf 

Behinderte. 

Ausstattung 

Ausländerbeschäftigung 

Leistungen bei Arbeitslosigkeit und 
Mutterschaft 

Sicherung von ArbeitnehmeransprUchen 
im Falle der Insolvenz des Arbeit­
gebers 

Organisation und Personal 

Finanzgebarung der Arheitsmarktver­
wartung 

T~bellen zur Budgetentwicklung 
1970 - 1978 

J 

III-9 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 145 von 371

www.parlament.gv.at



- 138 -

Planungsgrundlagen der Arbeitsmarktpolitik 

Grundlage für die Planungen der Arbeitsmarktverwaltung , die 
im Zusammenwirken mit den im Beirat für Arbeitsmarktpol itik 
vertretenen Stel~nfür das jeweilige Budget jahr erarbeitet 
werden , ist die Arbeitsmarktvorschau. Für 1978 s agten die 
Ergebni sse der Arbeitsmarktprognose des Österrei chischen 
Institutes für Wirtschaftsforschung und der Arbei tsmarkt­
analys e des Institutes für empirische Sozialforschung eine 

kon~unkturelle Verschlechterung der österreichischen Wirt­
schaft voraus, woraus eine leichte Zunahme der Arbeitslosigkeit 
und gleichbleibende Beschäftigung gefolgert wurde . Das 
Ziel des arbeitsmarktpolitischen Schwerpunktprogr ammes für 
1978 war es daher, eine Zunahme der Arbeitslosigkeit gegenüber 
dem Vo rjahr zu verhindern. An konkreten Maßnahmen war vorgesehen: 

1. Vers tärkte Erfassung von Informationen über of fene Stellen. 
Um einen genauen Überblick über die Aufnahmef ähigkeit des 

Arbeitsmarktes zu erhalten und zur Unterstützung des 
regionalen Ausgleiches sollte durch intensivierte Stellen­
werbung der Einschaltungsgrad der Arbei t smarktverwaltung ver­
grö ßert werden. Enge Kontakte mit den Int e ressenvertre~en 
der Dienstgeber und Dienstnehmer sollten di eses Vorhaben 

unt erstützen. 

2. Weiterer Vorrang wurde dem Einsatz von Mitteln zur Beschäf­
t igungssicherung und zur Arbeitsplatzbeschaffung zugedacht. 
Dabei wurde nach den Erfahrungen dss Rezssions j ahres 1975 
de r Schulung in Betrieben weiterhin hohe Bedeut ung beige­
me s s en. Bei den Förderungen von Betrieben war wie bisher 
auf strukturverbessernde Effekte besonders Bedacht zu 
nehmen . Auch von der Möglichkeit durch Förderungsmittel 
Betrieben einen Anreiz zur vorzeitigen Aufnahme von Ar­
bei tskräften zu geben, die an die Stelle von spä ter aus dem 

Erwerbsleben Ausscheidenden treten sollten, war im stärkeren 
Maß~ Gebrauch zu machen. Die volle Nutzung aller Kapazitäten 
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von Kö'rperschaften und Unternehmungen für die Unterbringung 

von Arbei tskräften sollte mit Unterstützung der Wirtschafts­
partner erreicht werden. 

3. Für neu in das Berufsleben eintretende Jugendliche besteht ein 
Maßnahmenkatalog der Arbeitsmarktverwaltung, der von der 
Berufsaufklärung und -beratung bis zur Förderung von zusätz­
lichen Lehrplätzen reicht. Einen Schwerpunkt in diesem Programm 

bilden die finanziellen Zuwendungen an den Betrieb, der Lehr­
linge aufnimmt und aUSbildet, für die er selbst keinen Bedarf 
hat. 

4. Der Ausländerbeschäftigungspolitik war das Ziel gesetzt, den 
Stand der in Österreich beschäftigten Ausländer durch Nicht­
ersetzung des laufenden Abganges um etwa 15 % zu reduzieren. 
Auch dadurch sollten zusätzliche Möglichkeiten für die Be­

schäftigung von Inländern geschaffen werden. 

Bei der Realisierung dieses Programmes war zu beachten, daß 
Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt nicht alle Arbeitskräfteim 
gleichen Ausmaß treffe~.Es_besteht kein Zweifal,daß die Situ~~~on 

derjenigen, deren Position auf dem Arbeitsmarkt schwierig ist, 
bei einer wirtschaftlichen Abwärtsentwicklung zusätzlich kOmH 
plizierter wird. Die ins Auge gefaßten Maßnahmen sollten daher, 
sofern die Möglichkeit dafür bestand, besonders zur Unter­
bringungs- und Beschäftigungssicherung folgender Gruppen 
eingesetzt werden: 

a) Angehörige '. jüngerer Jahrgänge, die mit oder ohne abgeschlossene 
Ausbildung in das Berufsleben eintreten; 

b) Behinderte im weiten Sinne des § 16 AMFG; 
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c) Frauen, deren berufliche Besserstellung ein allgemeines 
gesellschaftspolitisches Anliegen ist; 

d) ältere Arbeitnehmer, die nicht nur infolge der allgemeinen 
demographischen Entwicklung, sondern insbesondere auch bei 

konjunkturellen Abschwächungen allzu leicht in die Lage 
kommen, ihren Arbeitsplatz zu verlieren bzw. schwieriger 
einen neuen finden; 

d) Bewohner von äebieten mit ungünstiger Wirtschaftsstruktur 
und einer zu geringen Anzahl von Arbeitsplätzen in aus­

sichtsreichen Branchen, deren Situation auf dem Arbeitsmarkt 
durch diese Umstände gefährdet ist. 

Diese Schwerpunktsetzung bestimmte 1978 die Aktivitäten der 
Arbei tsmarktverwal tung und die Struktur des Aufgabenrahmens • 

Ausgaben für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen in der Arbeits­
marktverwaltung 

Für arbeitsmarktpolititsche Maßnahmen wurden im Jahre 1978 
insgesamt rund 939,7 Millionen Schilling aufgewendet. Die 
Ausgabenplanung erfolgte in Form eines "Programmbudgets", in dem 
eine Aufgliederung des Aufgabenrahmens nach bestimmten arbeits­
marktpoli tisch relev'anten Sachberechen vorgenommen wurde'. 
Mit dieser Art der Aufgabenplanung kann der Einsatz der Mittel 

zielgerichtet erfolgen, wobei die Überschaubarkeit des Budgets 
ermöglicht und die Realisierung des ihm zugrundeliegenden 
arbeitsmarktpolitischen Schwerpunktprogrammes erleichtert wird. 

Dementsprechend gestalteten sich auch die Aufgaben in den ein~elnen 
Bereichen der Arbeitsmarktpolitik, wie die folgende Tabelle im 
Vergleich zu den letzten Jahren zeigt. 
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Hauptprogramm 1974 1975 1976 1977 1978 
in lI/f. .. . 10. S 

Arbeitsmarktin-
formation 37,4 39,7 34,0 39,4 47,0 
Mobilitätsförderung 269,6 286,2 337,0 294,9 410,3 
Arbeitsbeschaffung 148,9 183,6 160,0 209,9 231,5 
Lehrausbildung und 
Berufsvorschulung 67,3 72,0 68,1 78,3 123,6 
Behinderte 16,7 30,5 57,5 62,6 83,0 
Ausländer 1,4 1 ,7 0,8 1,0 1 ,2 
Ausstattung 210,1 205,7 88,1 70,0 42,9 

Der zum Teil beträchtliche Anstieg der Ausgaben in den 
wichtigsten Hauptprogrammen erklärt sich aus dem verstärkten 
echwerpunktkonformen Einsatz der arbeitsmarktpolitischen 
Instrumente. Durch selektive Maßnahmen im Sinne der aktiven 
Arbeitsmarktpolitik konnte die auch im internationalen Ver­
gleich sehr günstige Arbeitsmarktsituation erhalten werden. 

Zur ergänzenden Information wird die Aufgabenentwicklung in 
den einzelnen Bundesländern ~in- Mio. S}·-wiedergegeben: 
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\lien 

i [ 1974 I 1975 r 1976 1977 1978 Hauptprogramm 
, i I I 

I 
Arbeitsmarkt- i 

I 

I information 3,,2 _3,8 . 2 9 ~,o .' ' 4,5 I ' , 
Mobilitätsförderung f 42,0 I 41,4 50,4 49,7 65,7 ! I I , 

I Arbeitsbeschaffung i 21,6 18,3 25,5 37;9 41,0 I I I . Lehrausbildung und I I I 

I 
I 

Berufsvorschulung 
, 4, l ' 1,5 1,6 2,5 7,2 i , I 
I I i Behinderte I 5,8 7,9 10,8 12,2 16,6 I I I I 

I 
I 

I I I Ausländer 0,5 I 0,6 0,4 0,6 0,8 i I 
I • I Aussta ttung ! 12,8 I 16,3 5,4 5,5 0,3 I , 
I ! i I I I I L. .. .- . , . - . , . 

Niederösterreich 

Hauptprogramm I 1974 I 1975 1976 'tq'7? I '1'178 I . , 
1 

Ar beitsmarkt- 3,2 1 i nformation . 1,1 ' 1,4 1,4 1,5 
Mobilitätsförderung 49,0 66,2 83,0 57,1 77,1 
Arbeitsbeschaffung 21,6 41,7 29,3 32,7 51,8 
Lehrausbilaüng und I . , 

I Berufsvorschulung 9,8 13,0 7,8 i 10,8 16,3. \ ! 
I 

i I Behinderte I 

I ! 1,5 I 1,6 2,6 3,7 7,1 I 

I 
I 

I Ausländer 0,6 I 0,2 0,1 0,2 0,1 i 
i I ! 
, 1 , Ausstattung 2,4 18,0 14,1 0,2 
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! 
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Burgenland 

Hauptprogramm ! 1974 r 1975 1976 i 
I I Arbeitsmarkt- I 0,51 information 1 

0,5 0,6 
Mobilitätsförderung I 6,9\ 7,7 15,1 I 
Arbeitsbeschaffung I 6,1 4,3 3,8 , 

. Lehrausbildung und j i 
.Berufsvorschulung I 

7,2, 8,0 7,0 \ . 
I 

Behinderte I 0,8 O,? - . 
I 

- j Ausländer I - --i 
I 

Ausstattung ! 

22_ 7 1 13,·3 0,3 I 

I , 
I I 

" -

Oberösterreich 

Hauptprogramm I 1974 f 1975 I 1976 

Arbeitsmarkt-
information 1,2 1,2 1,2 

Mobilitätsförderung 40,6 31,8 32,6 
Arbeitsbeschaffung . 25,4 23,3 24,5 
Lehrausbilaüng und 

j Berufsvorschulung 
! Behinderte 
I 

7,7 I 
3,4 I 
0,1 I 

7,7 
9,0 

6,1 i, 

30,0 
, Ausländer 
! i Ausstattung 

I 
I 

64,0 i 75,1 44.9 

1977 

0,6 

. 12,.-7 
4,8 

5,4 
1,8 
-
2,1 

1,1 

35,0 
38,8 

7,4 
22,7 

1978 

0,6 

17,6 
5,5 

7,1 
1,9 
-
- . ·1 

I 

-'978 i 

1,2 

39,4 
32,7 

11,2 
24,7 

9,4 

I 
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Hauptprogramm 
I 
I Arbeitsmarkt-

information 

I 
Mobilitätsförderung 

I Arbeitsbeschaffung 
I . Lehrausbildung und I 

! Berufsvorschulung 
I 
i Behinderte 
I 
I Ausländer , 
I Ausstattung I , 

I 

I 

Hauptprogramm 

Arbeitsmarkt-
information 
Mobilitätsförderung 
Arbeitsbeschaffung 
Lehrausbilaüng und 

I Berufsvorschulung 
I Behinderte 
! 
i Ausländer 
i 
! usstattun 0 A g 

- 144 -

Salzburg 

! 1974 I 1975 1975 i 

I 

i 

I 
I 
I 
0 

I 

I 
I 
! 
i 
I 

I 

I 

I 

I 

I 
0,6 I 1,1 1,6 
9,6 

I 

9,2 7,5 I 13,2 7,5 11,0 

3,1 3,1 2,5 I 

I 1,5 0,9 0,9 
I - I - 0,1 
I 

2,2 I 10,5 8,8 
i 
I - - -

Steiermark 

1974 I 

1,5 

44,3 
31,6 

12,6, 
2,1 I 

I - I 
I 
I 
0 
0 68,4 0 

'1975 1976 

2,1 1,8 

58,8 76,7 
45,1 39,6 

15,8 19,0 
2,9 4,3 
0,1 0,1 

35,0 I 19,4 
I 
i 

1977 1978 

1,6 3,1 
5,6 6,5 

10,-5 12,5 
i 

I 
i 2,2 3,3 

1,4 2,4 I 

- 0,2 
32,7 -

1977 '1978 i 
I 

1,6 1,9 

73,7 108,4 
32,4 45,7 

40,3\ \ 21,4 
I 9,3 13,11 

- - i 
! 

I I 18,2 22,6! 
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Kärnten 

i ! 1974 ! 1975 1975 I 1977 1978 Hauptprogramm ! 
I i i 

I 
Arbeitsmarkt- I 

I I information i 1,8 1,4 1,3 1,2 1,4 
I I 

I Mobilitätsförderung 
I 35,4 I 40,1 51,7 43,1 66,3 I 

I 

Arbeitsbeschaffung I I 12,6 I 10,9 10,4 15,7 24,1 , 
I 

! . Lehrausbildung und I I I 

I 
l Berufsvorschulung I 

12,6 12,3 13,6 I 15,3 20,5 I 
, I I I I I i Behinderte ! 1,6 I 3,5 5,1 7,9 12,0 I I 

I i 
\ ! Ausländer f - i - 0 , 1 0,1 0,1 

i ! I 
19,5 2~OJ Ausstattung I 9,1 I 7,4 4,9 I i , I I I I ; 

I I _ ,- . , .. . . .. -=-= ..t....- ~. _ - . -y=- = :.- . - Z' = -

Tirol 

Hauptprograrnm I 19,",'1 - , .... 1975 19?6 '1977 I '1978 i 

I ! 
I Arbeitsmarkt-

information 0,5 0,4 0,5 0,7 0,6 
Mobilitä t sfärderung 27,3 23,8 13,9 11,8 14,9 
Arbeitsbeschaffung 14,2 11 , 5 10 , 5 11,2 11, 5 
Lehrausbilaüng und I , 
Berufsvorschulung 4,5 5,1 5,0 i 5,8 7,2 I I 

I I Behinderte 0,3 1,5 1,1 I 1,5 1,9 I I 

I I 

I ; Ausländer 0,2 0,7 0,2 0,1 - I , 
I I 

! I I 

I Ausstattung 10,3 15,8 ! 4,3 3,0 0,5 
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Vorarlberg 

Hauptprogramm 11974 r 1975 1976 1977 1978 
I ! 

Arbeitsmarkt- I 
I information I 0,9 1,0 0,6 0,'1 1,0 

I Mobilitätsförderung 
I 14,6 I 7,2 6,1 5,7 8,7 

I 
I Arbeitsbeschaffung I 2,6 7,2 5,0 6,0' 6,8 
I . Lehrausbildung und I 
I I I 

Berufsvorschulung I 2,0 2,0 1,9 i 1,5 4,2 , ; I I I I I Behinderte I 0,4 2,3 2,2 2,1 3,2 
I I 

I I AUf;31änder I - - - - -, i 
I I :.1 .. 

Ausstattung ! 3,0 6,0 1,0 5,0 I 
, I - I I i , , 
I I I 

\ 

i - . - ... ' . _ .. .. .-_ . '-- -. - - . - --
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Koordination arbeitsmarktpolitischer Entscheidungen 
=================================================== 
Durch das Arbeitsmarktförderungsgesetz (AMFG), BGBI.Nr.3 1/1969, 
wird der Arbeitsmarktverwaltung die Aufgabe übertragen, im 
Sinne einer aktiven Arbeitsmarktpolitik die volle, freigewählte 
und produktive Beschäftigung zu erreichen und zu bewahren. Zur 
Beratung des Bundesministeriums für soziale Verwaltung bei 
der zu verfolgenden Arbeitsmarktpolitik ist der Beirat für Ar­
beitsmarktpolitik eingerichtet, in dem alle arbeitsmarktpoliti­
schen Fragen von größerer Bedeutung erörtert werden. In die­
sem Beirat, der seine Funktion auch in Form von Ausschüssen 
ausübt, sind die maßgeblichen Interessenvertretungen der Ar­
beitgeber und Arbeitnehmer sowie eine Reihe von Ministerien 
vertreten. 

Derzeit bestehen 5 AusschUsse mit folgenden Tätigkeitsbereichen: 

1. Wahrnehmung einer Reihe dem Beirat übertragener Aufgaben wie 
Abgabe von Empfehlungen bei der Erstellung von Richtlinien 
zur Behandlung von Einzelfällen u.dgl.(Geschäftsführender 
Ausschuß) ; 

2. Fragen der Arbeitsmarktbeobachtung und Arbeitsmarktforschung; 

3. Fragen der Arbeitsmarktausbildung; 

4. Arbeitsmarktpolitische Angelegenheiten der Frauen; 

5. Vorbereitung der Anhörung des Beirates in Angel egenheiten 
der Einrichtungen zur Arbeitsvermittlung außerhalb der 
Arbeitsmarktverwaltung. 

Beim Bundesministerium für sozi'ale Verwaltung besteht ferner 
ein Ausländerausschuß als selbständiger Ausschuß des Beirates 
für Arbeitsmarktpolitik. Der Ausländerausschuß ist in allen 
Angelegenheiten der Ausländerbeschäftigung von grundsätzlicher 
Bedeutung, mit Ausnahme der Kontingentfestsetzung, die aufgrund 

, , 

von Anträgen der kollektivvertragsfähigen Berufsvereinigungen 
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer erfolgt, anzuhören. In diesem 
Ausländerausschuß sind alle maßgebenden Interessenvertretungen 
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer entsprechend vertreten. 
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Durch die Koordinierung und Abstimmung zwischen den verschie­
denen interessierten Stellen konnten die Kontakte auf regio­
naler und lokaler Ebene gepflegt und vertieft werden, wodurch 
für die notwendigen und vielfach weitreichenden arbeitsmarkt­
politischen Entscheidungen ein möglichst breiter Konsens er­
reicht und die Verwirklichung durch die Unterstützung aller 
interessierten Stellen erleichtert wurde. 
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Arbeitsmarktaervice 

Arbeitsmarktpolitik ist Ergänzung der mit generell wirk-
samen wirtschaftspolitischen Instrumenten verfolgten Be­
achäftigungspolitik durch konkrete Hilfen in Einzelfällen, 
in denen die generellen Maßnahmen zur Erreichung des be­
schäftigungspolitischen Zieles nicht ausreichen. Daraus 
ergibt sich die zentrale Rolle der Arbeitsmarktverwaltung 
als des Apparates, der diese Hilfen im Einzelfall im 
Rahmen der Beratungs- und Vermittlungsdienste zur Ver-
fügung stellt. Die Funktionen, die die Arbeitsmarktver­
waltung dabei zu erfüllen hat, sind die Informationsfunk~ion, 
die Arbeitsvermittlungsfunktion und die Beratungsfunktion, 
auf deren optimale Erfüllung die Organisation im offenen 
und geschlossenen Kundenempfang abgestimmt ist. Dazu kommt 
die Funktion, die Realisierung. einer aufgrund von Infor­
mation und Beratung durch das Arbeitsmarktservice getrof­
fenen Entscheidung nötigenfalls durch den Einsatz finanzieller 
Mittel zu ermöglichen. Bedarf nach Inanspruchnahme dieser 
Funktionen kann sich bei Eintritt in das Berufsleben, b~t 
\fe,q.~ •• l des ArbeitsplatzCIs oder bei Arbei tslosigkai t er­
geben. 

Für die Art, wie diese Funktionen erfüllt werden, muß als 
AusgB.Il8spunkt gelten: der einzelne braucht Hilfe bei der 
Verwertung seiner Arbeitskraft. Es geht darum, ihm . die 
Unsicherheit zu nehmen, in der er sich befindet, wenn er 
eine EntscheidUD.g über die Art der Verwertung seiner Ar­

beitskraft vorbereiten Boll. Das Problem, das sich hier 
stellt, ist vor allem ein Informationaproblem. Der ein­
zelne hat keine Übereicht über den Arbeitsmarkt, er weiß 
zu wenig übClr die Berufe und ihre speziellen Anforderungen 
und Auseichten und or weiß insbesondere nicht, welche dar 
für ihn von seinen Neigungen und Qualifikationen har in Be-
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tracht kommenden Beschäftigungen tatsächlich offenstehen, 
welche Zukunftschancen ihnen einzuräumen sind und welche :, 
konkreten Bedingungen er vorfinden wird, wenn er sich für 
einen Arbeitsplatz entscheidet. Er ist sich aber insbeson­
dere auch darüber nioht im klaren, welche zusätzlichen Vor­
aussetzungen erfüllt werden mUssen, damit e~ in einem dieser 
Berufe die von ihm erwarteten Leistungen erbtingen kann und 
welche -~_ zusä.tzlichen finanzi.ellen Erfordernisse im Zusammen­
hang mit dem Antritt oder der zufriedenstellenden AusfUl­
lung des Arbeitsplatzes, um den es geht, erfüllt sein mUs­
sen. 

Ein weiterer, für dia Ar't dar Lösung der dem Arbei tsmarkt­
service gestellten Aufgaben wesentlich~ Gesichtspunkt: 
Bedürfnis nach Information deJ:' t1angeführtan Arten als Grund­
lage für Entscheidungen über den Einsatz der eigenen Ar­
beitskraft tritt in Österreich jährlich bei 1,5 Mio. Men­
schen auf. Diese Größenordnung muß die Art, wie die Funk­

tionen des Arbeitsmarktservice erfüllt werden, maßgeblich 
mitbestimmen. Die Konopolisierung der Information bei de. 
Beratern der Arbeitsmarktverwal~ und die Besohränkang 
ihrer Weitergabe auf das persönliche Gespräch würde es 
praktisch unmöglich machen, die benötigten Informationen 
all den-jenigen zukommen zu lassen, die ihrer bedUrfan, 
weil das einen personellen Apparat voraussetzen würde, 
wie er sich praktisoh nioht aufbauen läßt. 

Weil diese Gegebenheiten keinen anderen Ausweg offenlassen 
und gleichzeitig das natürliche Interesse des Betroffenen 
in die Bemühungen um eine möglichst rasche und optimale 
Lösung des Beschäftigungsproblems einbeziehen, hat die 
Arbeitsmarktverwaltung ihre Informationstätigkeit unter 
den Grundsatz "Hilfe durch Selbsthilfe" gestellt. Selbst­
bedi~IIt2ß€ und Anonymität stellen in diesem Sinn die Haupt­
charakteristika der neuen Methoden des Arbeitsmarktser­
vice dar-.' 
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Ihre Hauptgrundlage ist desha~b, leicht zugängliohe und leicht 
verständliche schriftliche Information über den Arbeitsmarkt 
insgesamt, über die ei~e1nen Teilarbeitsmärkte und über 
die überschaubaren Entwicklungen sowie über die Verhält­
nisse, Anforderungen und Entwicklungsmöglichkeiten in den 
einzelnen BerufPen. AufP diese Wefse kann mit minimalem Per­
sonaleinsatz eine maximala Wirkung erreicht werden. Diese 
InfPormation wird nicht nur bei den SerVioeste11en der Ar­
beitsmarktverwaltung selbst geboten, 80ndern 8011 darüber­
hinaus auch an anderen geeigneten Orten (Gemeinden, Poat­
ämtel"l'\.,Krankenkassen usw.) erhäl t-lich sein. 

Eine besondere Funktion nimmt der zentrale Ste11en- und 
Bewe·rberanzeiger ~Der Arbeitsmarkt" als Vermittler von 
Angebot und Nachfrage ein. In die8em Anzeiger werden ne­
ben dem Angebot an offPenen Stellen und Ste11enbewerb~­
gen auch aktuelle Tatsachen über den Arbeitsmarkt, 
Schulungs- und Kursprogramme, Aktivitäten des Arbeits­
marktservice, Berufsbeschreibungen und dergleichen ver-
6rfPent1icht. Die Bekanntgabe ofPfPener Stellen erfPo1gt 
darUberhinaua auch in regelmäßig von den Arbeitsämtern 
und Landesarbeitsämtern herausgegebenen regionalen Ar­
beitsmarktanzeigern und Ste11eDliaten. Daneben wird 
·laufend Material Uber die Situation auf dem Arbeits­
markt aufgelegt. Einschaltungen in den Massenmedien 
ergänzen das Informationsangebot. 

Die neue Betrachtung der Funktion der Arbeitsmarktver­
waltung in Bezug auf das Arbeitamarktservioe unterschei-
det sich grundsätzlich von der fPrüheren, die durch die 
Gliederung ini1Vermi tt~ungsschal ter gekennzeichnet war, 
die ihrerseits wieder in eine Vielzahl eng ~nzter 
und reJ..ati v kleiner Teile des Arbeitsmarktes - oft genug 
auch nach männlichen und weiblichen Arbeitskräften - unter­
teilt gewesen sind. Das moderne Schema, daS. die weitere Ver-
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breitung der Information und den allgemeinen Zutritt zu 
ihr allen anderen Gesichtspunkten überordnet, erm8glicht 
eine flexible Organisation und die Integration der Dienste. 
Denn Information kann heute überall gegeben werden, der ge­
botene Dienst kann nach dem individuellen Bedarf durch In­
anspruchnahme des offenen und g~schlossenen Kundendienstes 
po~ert und dimensioniert werden. Es bedarf dabei keiner 
Erläuterung, daß diese Entwicklung auch von der Nutzung 
der technisch bedingten Verbreitungsmöglichkeit der Infor­
mation im ·Rahmen der EDV abhängt, und daa weitere Fort­
schritte maßgeblich von der Entwicklung der technischen 
Hilfsmittel mitgestimmt werden. 

Daher werden in Versuch.tätigkeiten in Wiener und Nieder­
ästerreichischen Arbeitsämtern seit einigen Jahren neue 
Wege der Arbeitsmarktvermittlung durch EDV-Einsatz er- . 
probt. Durch den maschinellen Ausdruck wurden die Ver­
mittlungsaufträge übersicht~licher und korrekter lesbar. 
Durch Erfassung des Stellenangebots der angeschlossenen 
Ämter wurde die Überschaubarkeit des Stellenmarktes ver­
bess.rt und eine gezieltere Vermittlungstätigkeiter­
m8glicht. 

Für die in den offenen Kundenempfängen vorsprechenden Kun­
den wurden vom EDV-System Kundenlisten herges~lt, die in 
den Räumen der Kundenempfänge bei den Arbeitsämtern auf­
liegen und den Kunden die Köglichkeit bieten, sich selbst 
ohne Mithilfe der Bediensteten geeignete Arbeitsplätze aus­
zuwählen. Außerdem wird in den Listen darauf hingewiesen, 
daß nach einer Vorauswahl durch den Kunden weitere Aus­
kUnt'te über Arbeitsplätze durch die InformatioIlSatelle des 
Arbei tsa.mtea oder des Verm1 ttlers . mcSglj.ch sind. 

Die biSherige händische Statistikführung wurde ebenfalla 
vom EDV-System übernommen; der Ausdruck der monatlichen 
Statistiken in der Vermittlung erfolgt ebenfalls maschinell. 
Weitere Anwendungsbereiche der EDV liegen bei der Erfassung 
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der von Gastarbeitern b6lliJetzten. Arbei·t;splätzsu.nd der 

Lehrstellen .. 

Für ein on-line Bildachirmsystem 'Jvu.rden in den Bereichen 

der Arbeitsämter Linz und Graz sowie des Arbeitsamtes 

Metall-Chemie berai ta Detailplanungen und A.nalyae.n durch­

geführt 8 1979 wird mit dem Echtlauf bat den Arbeitsämtern 

begonnen werden, mit dem Ziel f aus den :F;rkem1tnissan dieser 

EDV''':'Anwendung noch vereinfacht und rascher dis Vermi·ttl'..Ulgs­

tätigkeit durchführen zu könnan uxld vor allem die Infor­
mationslllöglichkeiten der Kunden und der Bediensteten weiter 

zu verbesse:'l''llo Eine Aus'l'fei tu:o.g diasea ~;:YS·~6lllS ist nach Aus­

wertung der Erfahrungen ii"orgasahen" 

Das F"Lm...ltionieren des Arb~itama.xktse2"'·.rices allgemein setzt 

aber auch voraus 1 daß di~ Arbaitsrn.arktv€l1:"IWal tu.ng selber 

weiß, was auf dem Arbeitsmark·t, in den Berufen un.d tu 

der Arbei tswsl-~ vor !!!lieh gaht<!) Au.cb. fur (1i6 Planung 'l.uid 

die AnpaSSUT!g ihr@r Tätigk"i t iat Ir....forJlla·~i.on nö·tig" da­

mi t sich di ~ Arbai tswarktvarvnüb.mg .~ ~,t;'fa im Zus8J1llJlsn­

hang mi. t Zielg:."'..,-:ppsn ... - auf VO):,htH";'H:hba.:re Entv:rick1'.mgen 

feinstellen kcu:m .. Vor eJ.lam aber Jäß''.ö s:ich llur bei aU8-

raichendar InfcT'IDEd~ion über 1qgß u.nd Entwickl'.A-llg auf 

dem Arbei tsx~arkt b~1J.r-t;:e:i.lon., 'I'leüche Maßnahmi!ln im Be-

reich der Arbsi 'tiBm.a.rktfördelr1.lng e:innvoll sind., Weil 

es also klrir aeLr.t nnJ..G. ~ Ill:d;: 'H'~ÜCheIl Entwi.cklungen zu 

r8ch-.n~u ü:;t~ tst '~8 no1;1.'if6lld:i.g f Fo:cs(;1).,.mgs8.rbeiton zu 

leisten und G.nl.ndlag2TJ.;SU1;lsagE:1n .zu a:r-stol1 en .. Dea!:Jalb iat 

die GrundJage?.:,clJ:bei i:; aina unerläßliche Vorau.a8~t.~u.ng für 

d.ie A.rbei-t~:5.ma=J~t.po15. ·tür Ü'l a.llgellleiw::t11 SQ\'i1.Ci fUr das Ar-

bai t~!'Jl8.rktf;'3Ty:LC€i ;.!U 'b~tHJlldl$rfljn" So iF.1·l;; .i.m § 1 iUlFG als 

geHJstzlicba Ven:i:;fLichtvl'l.g de~ Pl1.ndi'H.iiD.iniat€lriu .. m.a für soziale 

VerwB.l tung vf.Lc8JJk'n,·t~, f1,1.1.'" C:.iCil Arbei Cm..uflr.1rt t;'0o·oa.ch-tung zu 

so rgsXl. y di (~ da.nu die G:n.Hldlage einer Rn di a wi r~Bch9.ftlichen 

Verhiil tnl;"1EH~ :;wgapaßti/i) und auf' di'6 7orcm!:1sic:htlichs wirt-~ 

achaftliche En·tw:Lc:klu~ :ciicksicht.nehmend8 Arbai·~8ll1.arktpoli tik 

ß1l!tiD. mu.ß .. 
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Nicht zuletzt muß klar sein, . daß die Au:fgabenstellung 

der Arbeitsmarktverwaltung infolge der Kontaktfunktion 
des Arbeitsmarktservice erhöhte Anforderungen in per­
soneller Hinsicht stellt. Ohne ein zahlenmäßig aus­

reichendes, für Sozialarbeit motiviertes und für die 

schwierigen Aufgaben geschultes Personal könnte die 

Arbeitsmarktverwaltung ihre Servicetunktion nicht er­
füllen • . 

Wei ter.e Dienste, dia In:t'ormationen über den Arbei t8-

markt und die BerUfswelt unter Ausnützung dieser Grund­
lagenarbeiten bieten, sind die Lehrstellenvermittlung 

und die Berufsb-eratung. Zur Verbesserung dieser Dienste 

werden lau:fend gezielte Schulungen auf dem Personal­

sektor durchgeführt und auch die Arbeiten zur lunktions­
gerechten Ausgestal~ der Kundendienste fortgesetzt. 

Außer der Durchführung vaB Beratungen in den Ämtern 

wurden durch bestimmte Veranstaltungen, wie z.B. berufs­
aufklärende Unterrichtung, Schul vorträge, Teilnahme an 
Elternsprechtagen und sonstigen VeranstalVangen In:t'or­
mationen an bestimmte Zielgruppen herangetragen. Die 
Zahl der von der Be~sberatung Beratetenen gliedert 
sich in folgende Gruppenz 

Beratene Personen 
Jugendliche 
Schüler aus der 7.Klasse ARS, 
4. Jahrgang BHS, Maturanten, 
Studenten, Akademiker 

Erwachsene 

Beratene insgesamt 

männlich 

69.941 

6.372 
23.712 

100.031 

weiblich 

65.913 

1.656 
11.661 

85.290 

zusammen 

135.920 

14.028 

35.373 

185.321 

In der Lehrstellenvermittlung betrug im Jahresdurchschnitt 

1918 die Zahl der Lehrstellensuchenden 9.360 und die Zahl 
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Ende Juni 

Ende Sept. 
Ende Dez. 

- 15 5 -

der offenen Lehrstellen 8.548. Die Entwicklung des Lehr­

stellenmarktes im zweiten Halbjahr 1978 z$igen nachstehende 

'fabellen: 

1978 . 

Ende Juni 

Vorgemerkte Lehrstellen­
suchende 

~U8ammu männlich 
45.084 27.244 

Ende September 5.20~ 2.107 

Ende Dezember 

lusammen 
32.738 
5.865 
3.492 

1.832 661 

Gemeldet. offene Lehr~ 
,tellen 

männlich weiblich 

21.716 8~ 193 

4.730 803 
2.753 461 

weiblich 
17.840 

3.098 
1.171 

egal 
827 

332 
278 

Daß der Schulabgang 1978 wiederqm nahezu zur G~ze mit 
Lehrstellen und Auabildungsplätzen versorgt werden konnte, 
ist nicht zuletzt auf die gezielten Maßnahmen der Arbeits­
marktverwaltung auf den Gebieten Arbeitsmarktinformation, 
Beratung und Vermittlung Bowi e Arbeitsmarktförderung zurück­
zufUhren. Über FHrderungsmaßnahmen für Jugendliche wird im 
Abschnitt "Ausbildung in einem Lehrberuf" berichtet. 
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Mobilitätsfördernde Maßnahmen 

Die Förderung der Mobilität auf dem Arbeitsmarkt bildet neben 
dem Arbeitsmarktservice mit Information, Beratung, Vermittlung 
und Rehabili tation einen weiteren Schwerpunkt der arbeitsmarkt­
pol itischen Aktivitäten. Nach der vom Österr.Institut für Wirt­
scbaftsforschung veröffentlichten Arbeitsmarktvorschau bis 1991 
werden in den nächsten Jahren weitere Strukturänderungen auftreten. 
Diese Situation stellt die Arbeitsmarktverwaltung vor die Aufgabe, 
rechtzeiti~ di.esen Wandel zu erkennen, ihre Dienstleistungen 
darauf auszurichten und entsprechende Ausbildungen anzubieten. 
Außer für den Einsatz zur HÖherqualifizierung der einzelnen 
Arbeitskräfte eignet sich das Instrument der Förderung der be­
ruflichen Ausbildung in Krisensituationen zur Verhinderung von 
Arbeitslosigkeit . durch Nutzung des Zeitraums der ~derbe­
schäftigung für die Verbesserung von beruflichen Kenntnissen. 

Die mobilitätsfördernden Beihilfen tragen dazu bei, daß die beruf­
liche und geographische Mobilität von Arbeitskräften im arbeitsmarkt­
politisch-· erwünschten Ausmaß gefördert und dadurch ein wirk­
sameres Funktionieren des Arbeitsmarktes im Sinne einer aktiven 
Arbeitsmarktpolitik erreicht wird. Zugleich können durch die Bei­
hilfen mobilitätsbedingte und soziale Härten und finanzielle 
Schwierigkeiten gemindert werden. Dabei sollen die Beihilfen zur 
Förde~ der geographischen Mobilität eine arbeitsmarktpolitisch 
wünschenswerte Arbeitsaufnahme in räumlicher Entfernung vom Wohn­
ort ermöglichen. 

Förderung der beruflichen Mobilität (Arbeitsmarktausbildung) 

Unter Arbeitsmarktausbildung ist die Ein-, Um- und Nachschulung 
oder die nicht in einem Lehrberuf erfolgende berufliche Aus­
bildung, ferner eine Arbeitserprobung, eine Berufsvorbereitung 
oder ein Arbeitstraining sowie die Weiterentwicklung im Beruf zu 
verstehen. Im Rahmen der Arbeitsmarktausbildung werden den 
Schulungsteilnehmern Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt, die 
sie zum Erwerb einer bisher fehlenden ~ualifikation._zur Verbesserung 
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der bereits erreichten beruflichen ~ualifikation brauchen. 

Die konkrete Handhabung des arbeitsmarktpolitischen Instruments 
der Arbeitsmarktausbildung gestaltet sich naturgemäß unterschied­
lich nach der jeweiligen Konjunktvxlage in dem durch sie bedingten 
Verhältnissen auf dem Arbeitsmarkt. In den Jahren der HOChkonjunktur 
waren die arbeitsmarktpolitischen Schwerpunkte vor allem auf die 
Gewinnung zusätzlicher Arbeitskräfte für den nichtlandwirtschaft­
lichen Bereich aus der stillen Arbeitskraftreserve und aus dem 
Agrarsektor sowie auf die Förderung der Umschichtung zu den pro­
duktivsten Beschäftigungen ausgerichtet. Daher standen Schulungen 
zur Vermittlung von Grundkenntnissen oder einfachen Fachkenntnissen 
für neu in den Beruf eintretende Arbeitskräfte z.B. aus der Land­
wirtschaft Abwandernde., Frauen aus der Arbeitskräftereserve, Schul­
entlassene, Studenten, in den Programmen der Arbeitsmarktver­
waltung. Berufliche Weiterbildung durch Nachschulung und höher­
qualifizierende Schulungen nahmen ebenfalls breiten Raum ein. Die 
Facharbeiter-Kurzausbildung auf der Rechtsgrundlage des § 23 Abs.5 
Berufsausbildungsgesetz, die erwachsene Arbeitskräfte auf die Ab­
legung der LehrabschlußpTÜfung vorbereite.t, wurde forciert, um 
den Bedarf der Wirtschaft nach qualifizierten Fachkräften und dem 
Aufstiegswillen der einzelnen Arbeitskräfte zugleich Rechnung zu 
tragen. 

Mit der Konjunkturabschwächung wurde eine Verlagerung der" Priorität 
bei Schulungsmaßnahmen vorgenommen. Die Schwerpunkte der Arbeits­
marktpolitik lagen nunmehr bei. Maßnahmen mit vorrangig beschäf­
tigungssicherndemCharakter und betrieblichen Fortbildungsmaßnahmen. 
In diesem Sinne war es erforderlich, in einer Reihe von export­
orientierten Branchen derartige Maßnahmen als konstruktive Alterna­
tive zu Kurzarbeit oder zu Freisetzungen durchzuführen. 

Im Zusammenhang mit der Bekämpfung von drohender Arbeitslosigkeit 
ist auch die neue Form der Förderung von Schulungen mittels Fern­
kursen zu sehen. Die Durchführung dieser Schulungsmaßnahme wurde 
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dem Berufs förderungs institut übertragen. Derzeit stehen folgende 
Fernkurse, die je drei Monate dauern, zur Verfügung: Allgemein­
bildender Fernkurs (3 Lehrbriefe nach Wahl aus den Fächern: Ein­
führung in die RechtSchreibung, einfaches Rechnen, fachliches 
Rechnen, Sozialkunde, Materialkunde-Metall/Stahl, Material­
kunde-Elektro), Fernlehrgang für Sekretärinnen/Sekretäre (6 Lehr­
briefe), Grundkurs für Bauarbeiter (3 Lehrbriefe). Zusätzlich 
kann noch der Lehrbrief Sicherheit am Arbeitsplatz/Unfallverhütung 
verwendet werden. 

Mit Wirkung vom 1. Juli 1978 wurde die Einkommensgrenze für die 
Gewährung von Individualbeihilfen nach dem AMFG, das ist jene 
Einkommenshöhe, der einem Beihilfenwerber die Kostentragung im 

Zusammenhang mit arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen aus eigenen 
Mitteln zugemutet wird, mit S 8.200,-- gegenüber früher S 7.700,-­
neu festgesetzt. Damit wurde für alle sChulungswilligen Arbeit­
nehmer eine weitere sozialpolitische Verbesserung vorgenommen. 

Die nachstehenden Tabellen geben eine Übersicht über die Ent­
wicklung der Förderung der beruflichen Mobilität: 

Tabelle 1.1: Anzahl der von 1974 bis 1978 mit Beihilfen zu den 
Teilnahme-, Beitrags-, Reise-, Unterkunfts-, Verpflegs- und er­
höhten Lebensunterhaltskosten (§ 20 Abs.2 lit.a, b und d AMFG) 
geförderten Personen gegliedert nach Schulungsart. 

Tabelle 1.2: Berufe mit der im Jahre 1978 höchsten Zahl an mit 
dieser Beihilfenart geförderten Personen 

Tabelle 2.1: Anzahl der von 1974 bis 1978 mit Beihilfen zur Deckung 
des Lebensunterhaltes (§ 20 Abs. 2 lit.c) geförderten Personen, 
gegliedert nach Schulungsarten 

Tabelle 2.2: Berufe mit der im Jahre 1978 höchsten Zahl an mit 
dieser Beihilfe geförderten Personen. 
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ütlerSicht 

über die förderung an Personen Qe •• ~ 19 Atls. 1 lit. ~ 
in Veroindung ait § 20 Aas. 2 lit. a.~ uno d AMFG 

1 • 1 

aaruntllr( 511.2) die Senulung der Personen (So. 2) erfolgte aurch 

Artlei ts-
~förderte Schulung ,rllrobung. 
Person.n 9"'· Serufsvor- Hn- /lach- Ua-

§ 26 lbs. 1 b.rai tu 119 scnulung s<:1III1"n9 senulunq 
Insgesa.t bz ... 

Arb.its-
training 

i! :5 It ' 5 -6 7 
-

12.120 6.618 .. 197 3.527 4~524 1.872 -. 
12.670 6.930 404 2.082' 6 •. 802 3.382 . 

12 '.353 6.760 393 1.940 7.434 2.586 _ 

13.516 7.404 ; 1.402 2.037 7.853 2.224 ~ 

19 '-498 . 10.673 2.266 : 2.148 11.919 3.165 

*) inden Jahren 1974-1976 (Sp.3 -auch 1977) Schätzung nach eigenen Be­
rechnungen auf grund der Erhebungen kurs-und lehrgangsmäßiger Schulungen 
in diesen J.ahren 

. 

Berufe mit der ' höchsten' Zahl an ge-fö'rderten Personen 

-im Jahre 1978 

1.2 

Berufsabteilung bzw. ·obergruppe 

1 ;6-78 AII!Jl"ne ine Vr.I"oValtungs· und Büroberufe 

die SChulung der Personen (SP. 2) 
Ge r örderte J-;-::-;:::-!7:--r-e_r_1o_l..;.gt_e-r-du_rc_h __ -r-__ -i 

Arbel ts-
Personen erprobung, 

Serufsvor- Ein- Nach- U'-
bereitung schuluno scn"lunO schulung 

bZ .. , 
Arbelts-

lnsgesallt 

training 

2 3 ~ 5 6 

4.322 1?3 I 527.._ ~ 3.081 . ....5.-'-11"-' 
18--24 Metallarbeiter, Elektriker 3. 79 8~~.::.59~6_+-~4~9:-1:.......+2:;.:. •. ;;;,2;;;,2~1-t~4~90~: -1 

~--=16~/l~7--B-~u-b~cr-u-fe--~------------------------1~2~.~7~13 90 260 2.254 109 
t--s-n---S-2-H-o-te-I.-, G-a-s-ts-tii-tt-cn-.-, Küchenberu f~ -- -----.-----.- ,. 1. 9 2·....::8~1-.A_,l-3.::..0-=---+--:JA.:...::...:~:..-+~;;.6;;..;;;;.2 .~ .. ~+--~~ 72'-=~ 

-- -
80-81 Gesundheitsberufe, Fürsorger, Sozialarbeiter !--.::.j..: • ..;6;..:9:..:3~1--=7..:2:... . .:.,.. +~1...:.1.:;5_+_5~4...:.1--1'.-:9;..;6;;...5,,--' -: 
40-41 Hanuclsb'!ru fe 829 389::...-+_.=-3..=.6..:... ~_-",3:.;:6:.;:O-+_=-4,,?f4~ .. =' ~ 

1 _____ ~8 __ M_~;hinisten, Heiz~_r _. ____ u~ ~ __ ' _ ' _____ r-'---~~7-3.,...;8::-1-_---__ 2 __ .-JI ___ 8_o:...-..-JI ___ 4~1~3::..._J1'__2;:...4.:..:3"_·_· __ I 
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Übersicht 

über die rörderung an Personen gea. § 19 Abs. 1 lit. b (in Verbindung alt 
§ 20 Abs. 2 llt. c) AHFG, 8eihllre zur Deckung des LebenSu"terh~ltes 

1974 - 1978 *) 

2.1 

die Schulung der Personen (SP. 2) erfolgte durCh 
Geförderte Personen Arbeits-

erprobunQ, 
Berufsvor-

Einschulung NaChschulung UaschulunO berei tuno 
InsQosaat .ännliCh .eibliCh bl., 

Arbu ts-
training 

2 3 It 5 6 7 8 

6.516 J.631: 2.883' 106 1 ~ 89'6, 2.432' 2~082 

6.86-6 4.085 2.781 219- ' 1 ~ 128 3:6ß6 1~833~ 

6.765 4 .. 145 .. 2.420 215 " 1.063 4.071 1 ~416 
7 ~ .180. 4.644 2,.716 269 726 4~742 1 ~ 643 

13'.802 - 8'~401 ' 5.40'1.' 423 ' f.49-3: 9.705 . 2~1i~~ 
*) . in den Jahr~~ 1974:-1976_ Schätzung nach eigenen Berechnungen aufgrund 

der erhobenen Werte des Jahres 1977 und der Entwicklung der kurs­
und lehrgangsmäßigen Schulungen in den Vorjahren 

, 2.2 
Berufe mit der höchste~ Zahl an geförderten Personen . 

im Jahre 1978 

die Schulung eier Pcrsonen (SP. 2) 

Geförderte 
erfolgte durch 

Person!!" lrbcl ts-
erprObunq, 

B!!rufsabtei!ul1!] bzw. 'obergruppe I nsgl!sa .. t 8crufsvor- Ein- Nach- U.-
boreitung sc:huluno s.chulung sc:huluno bZw, 
Arbe 1 ts-
training 

1 2 3 ~ 5 6 

16/17 B<llJb~rufe 2.917 18 315 2.490 ~ 94 ----- -----_ ._ -.-- - ' 
-_._ .-

10-2'1 Mp.tall;'lrhcilcr, r:1~ktrikr.r 2. '581 216 162 -. i.508 475 
~_ .. - ' - ' ~~~ " ----------_. ,. '- ' 

----p_. ---
I il; iII ll,1Inl 'II1I ' III" V,·I·· .. ,'t · !I: ~ I : I'lId 1\lIrnl"'Il"'~ 1.912 88 138 1.464 222 

51L !i2 "n"-', rj"~lq""(: ,, , . I<i,rl""""",tfr. 1.505 45 217 927 2g6 ... . .. . . . . . ._. .. .. . 
80-81 G~;"""'l'.~il~.!H',,,tf!. Fiil~or!l' : r. SUlial'lrbcit(!r 839 2 I 76 238 523 

,-~~ - --- ........ --' ~ - - _~ - '0 - , -' .. --_._-----_ . 
0 LNIU, UNU Fons P'''r1 Tsr:I!ArTI.IC'Ir: nrlllJFE 680 3 54 583 40 

'10-'11 't~IIr1"I'I}'!rlJ tc 573 .I 11 I 37 496 29 
'-'- " --

.' 

, ... . . '-.=: : ,.-=--::=-_ "-::::.1 .... ::_~:"": _~ ... . .. _---_ .. . ... 

1.--,-~~ _ _ __ .. " ___ . __ . 1-1 --",-5.:::..:::22=-- _---==2:-..:·--1-1 _6::::.,:5::.-· ...l----=...2 5~4~1.....;2::...::0:....:..1_' --I Ma~r:"in,sten . I~c il':r 
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Förderung der geographischen Mobilität und des Arbeitsantrittes 

Die Mitwirkung an der Lösung von Problemen, die sich aus struk­
turellen Mängeln oder regionalen Besonderheiten ergibt, gehört 
ebenfalls zu den AUfgaben der Arbeitsmarktverwaltung. Die Mobili­
tätsbeihilfen erleichtern es dem Arbeitsuchenden, oft an einem 
anderen Ort als seinem Wohnort eine Beschäftigung oder Ausbildung 
anzutreten oder aufrecht zu erhalten. Dadurch kann eine volks­
wirtschaftlich und arbeitsmarktpolitisch wünschenswerte Besetzung 
von Arbeits- und Ausbildungsplätzen begünstigt und eine uner­
wünschte Fluktuation hintangehalten werden. 

Diese Beihilfen sind ein wichtiges arbeitsmarktpolitisches 
Instrument, um einen Ausgleich in geographischer Hinsicht zwischen 

• 
Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt zu bewirken bzw. An-
reize zum Antritt oder zur Aufrechterhaltung arbeitsmarktpol~tisch 
interessanter Beschäftigungen und Ausbildungen zu bieten. Zur 
Mobilitäts- und Arbeitsantrittsförderung werden jene Beihilfen 
gezählt, die den Antritt eines Arbeits- oder Ausbildungsplatzes 
oder notwendige Anschaffungen im Zusammenhang mit dem Auffinden, 
de. Beginn oder der Aufrechterhaltung einer Beschäftigung bzw. 
Ausbildung aus beschäftigungspolitischen Gründen erleichtern. 

Gegenüber 1977 wurde diese Beihilfe in verstärktem Ausmaß ein­
gesetzt, um die Möglichkeiten, eine Beschäftigung zu erlangen, 
zu verbessern. 

Gewährte Beihilfen 1977 1978 

Vorstellungs- u.Bewerbungsbeihilfen 6.973 8.629 
Reisebeihilfen 1.712 2.257 
Übersiedlungsbeihilfen 35 27 
Trennungsbeihilfen 318 433 
Pendelbeihilfen 951 617 
Arbeits~usstattungsbeihilfen 199 243 
Überbrückungsbeihilfen 555 940 
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Gewährte Beihilfen 1977 

Niederlassungsbeihilfe 1 
Wohnplatzbeihilfe 510 
Startbeihilfe 
Kinderbetreuungsbeihilfe 235 

Außerdem: Vorstellungs- und Bewerbungsbeihilfen in Form 
von Straßenbahnfahrscheinen in Wien 

1977: 80.586 
1978: 129.143 

I 

1978 
r! 

2 
I 

473 
1 

I' 
342 
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Arbeitsbeschaffung 

Das Instrumentarium des Arbeitsmarktförderungsgesetzes umfaßt 
auch Möglichkeiten für Maßnahmen zum Ausgleich sowohl kurz~ 
fristiger als auch längerfristiger Beschäftigungsschwierigkeiten. 
Darüberhinaus kann mit Hilfe des Bauarbeiter-Schlechtwetter­
entschädigungsgesetzes die Winterarbeit gefördert werden. 

Zum Ausgleich kurzfristiger Beschäftigungsschwankungen werden 

von der Arbeitsmarktverwaltung als produktive Arbeitsplatz­
förderung Beihilfen zur Sicherung von Arbeitsplätzen oder zur 
Schaffung zusätzlicher Arbeitsgelegenheiten gewährt, um Arbeiten 
zu fördern, die geeignet sind, Arbeitslosigkeit zu verhüten 
oder zu verringern. Dies geschieht durch Beschaffung zusätz­
licher Arbeitsgelegenheiten für Arbeitslose oder für arbeits­
kräfte, die in nächster Zeit infolge einer Betriebseinstellung, 
-einschränkung oder -umstellung von Arbeitslosigkeit betroffen 
w,erden. 

Für diese Maßnahmen wurde: &n Betrag von rd.65 Mio.S aufgewendet. 
Insgesamt wurden auf diese Art rd. 6.600 Arbeitsplätze mit 128 
Betrieben gefördert. Dabei standen Betriebe der Wirtschafts­
klassen Erzeugung ' von Textilien und Bekleidung, Erzeugung und 
Verarbeitung von Papier und Pappe, Be- und Verarbeitung von Holz 
sowie des Metallsektors im Vordergrund (siehe Tabelle Seite ). 

Um Unternehmen der Bauwirtschaft und der Land- und Forstwirt­
schaft die Durchführung von Arbeiten in den Wintermonaten zu 
erleichtern ' und damit die Saisonarbeitslosigkeit in diesen 
wichtigen Beschäftigungsbereichen zu mildern, verfügt die Ar­
beitsmarktverwaltung über ein eigenes Förderungssystem. Im 
Rahmen dieser sogenannten Wintermehrkosten - gelangten rund 
141,7 Mio.S an Unternehmen der Bauwirtschaft sowie der Land- und 
Forstwirtschaft zur Auszahlung. Diese Förderung kam 26.963 
Arbeitskräften direkt zugute, wodurch in weiterer Folge die 
Arbeitsplätze für rd. 67.800 gesichert bzw. neu geschaffen 
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. r p:, c;::.. 8 13 C- :: 2 11 ~ = t.;:~ r"" '! f) I k 11 T'''' !. j' i ~ t:1 &- l • 

.. l.<:,ur:r ~;cr.·.:::,,:z::·:';k~i ren f"'r. ~ ;: I At,s. 
l:'. ';prbl!iC1 . .iZ: r r:n.~ S cO "'os. c. t.liC ; 

Berich tS;18bl' 1 97~ 

Se-
.irtsc~ttskl~ss. .illiQu 

c!:p..f­
.... 1 t. CI 

GtSiell. r tl und luge5c!\aH.ne 
Artlli tsol.itze 

8·0·",·n r nsqesut ! .in"Uen •• iblicn 

1 Z } r, 5 

(ruuqu"~ von 1I.,ruog,- ,nd G~nu a itte:" , 175 87 88 
(ru ugung von r .. ti li.n ~nd ruti • • ren 3 9' ,~ 57 
(ruuQung von 8~c: · 'd~nQ un Be hilren 2 80 {, 7~ 

(ruuQllnQ und ~'~~'ltJ( von Seruhe" 1 'e~ r,} '40 
Ver.roeltun1 pan Moll 7 460 }b~ 117 
(r11119"n~ yon MU$lkin~trualnten. Sportartike n nd Spiel.aren , 2~ I , 23 
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werden konnten. 

Aufgrund des Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetzes 1957 
wurden im Laufe des Berichtsjahres 66.054 Anträge zahlbar ge­
stellt, mit denen die Arbeitgeber die Erstattung von an ihre 
Arbeiter ausbezahlten SChlechtwetter-Entschädigungen für rund 

6,73 Millionen ausgefallen6 Arbeitsstunden beantragten. Diese 
Entschädigung beträgt 60 % des Lohnes, der unter Zugrundelegung 
der für die Arbeitsstelle gelten.den betrieblichen Arbeitszeit 
ohne Arbeitsausfall gebührt hätte. Bei Arbeiten im Akkord wird 
der tatsächliche Akkordverdienst auf Stundenlöhne umgerechnet. 
Für die 1978 ausgefallenen Arbeitsstunden wurde aufgrund dieser 
Bestimmungen SChleChtwetterentschädigung in Höhe von rund 

282, 4 Mio.S gewährt. 

Ein weiteres arbeitsmarktpolitisches Instrument zum Ausgleich 
kurzfristiger Beschäftigungsschwankungen liegt in der Beihilfe 
zur Abgeltung des Lohnausfalles bei Kurzarbeit. Diese Be~ilfe 

kann bei empfindlichen Störungen der Wirtschaft den Arbeitgebern fU . 
die als Kurzarbeiterunterstützung geleistete Entschädigung ge­
währt werden, wenn diese Störungen voraussichtlich längere Zeit 
andauern und zwischen den für den Wirtschaftszweig in Betracht 
kommenden kollektivvertragsfähigen Körperschaften der Arbeit-
geber und Arbeitnehmer Vereulbarungen über die Leistung einer 
Entschädigung während der Kurzarbeit getrOffen werden. Die Ge­
wäba~ung einer Beihilfe in allen diesen Fällen ist mit der Auf-
lage verbunden, daß auf geförderten Arbeitsplätzen Arbeitskräfte, 
die zwar noch in Beschäftigung stehen, aber in absehbarer Zeit 
infolge Betriebseinschränkung, -einstellung oder -umstellung von 
Arbeitslos~gkeit betroffen werden, beschäftigt sind. 

Kurzarbeitsbeihilfe wurde im Berichtsjahr keine gewährt. Dieser 
Umstand ist auf die relativ günstige Arbeitsmarktlage und darauf 

zurückzuführen, daß dieses Instrument der Arbeitsmarktpolitik 
weniger geeignet erscheint, Arbeitslosigkeit zu verhindern, sodaß 
der Auffangschulung im Wege von betrieblichen Fortbildungs-
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maßnahmen der Vorrang eingeräumt wurde. Im Jahre 1978 

wurden im Rahmen des Einsatzes dieses arbeitsmarktpolitischen 
Instrumentariums 17,2 MiooS verausgabt. 
Durch diese betrieblichen Fortbildungsmaßnahmen-konnte " die Aus -

r 

bildung der Arbeitskräfte und damit ihr Status auf dem Arbe it s ­
markt verbessert werden. Jedenfalls erwies sich diese Art der 

Beschäftigungssicherung auch gesamtwirtschaftlich nützlich er als 

die Kurzarbeit, die nur in letzter Linie eingesetzt wird. Er­

tragsminderung eines Betriebes, Einkommensverluste der Arbeit­
nehmer und volkswirtschaftliche Wertschöpfungsverluste mindern die 
arbeitsmarktpo~itische Effizienz der Kurzarbeit. 

,. 

Zum AusgleichThbgerfristiger Beschäftigungsschwierigkeiten sind 

nach § 35 Abs. 1 lit. a AMFG besondere Maßnahmen vorgeseh en. Sie 
geben die Möglichkeit, zur Schaffung und Sicherung von Arbeit s­

plätzen in Gebieten, in denen nicht nur kurzfristige Unter be­
schäftigung besteht oder die infolge einer Betriebseinschränkung 
oder -umstellung von Arbeitslosigkeit bedroht werden oder die 

von einer regionalpolitisch unerwünschten Abwanderung betroff en 
sind, zum Zweck der Verhütung oder Verringerung von Arbeits­
losigkeit Beihilfen zu gewähI'en. Falls es zur Erreichung dieser 
Ziele - nämlich der Schaffung, Erhaltung und der Sicherung ge­
fährdeter Arbeitsplätze durch die Ermöglichung betrieblich er 
Umstellungsmaßnahmen - unbedingt erforderlich ist, können auch 
Beihilfen an Schlüsselkräfte als unverzinsliches Darlehen oder 

als Zil'lSenZuschuß gewährt werden, um die Übersiedlung und Nieder­

lasslmg dieser Arbeitskräfte innerhalb eines Unternehmens sowie 

die nötige Führung eines getrennten Haushaltes zu erleicht ern. 

1978 wurden mit einem Aufwand von rd. 18 Mio.S in 39 Bet rieben 

rund 2.900 Arbeitsplätze unter Einsatz derartiger Beihilfen ge­
sichert bzw. neu geschaffen, wobei der größte Anteil auf Metal l, 
Bekleidung und Holzindustrie entfiel (siehe folgende Seite). 
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übersieht 

fiber die Schaffunf~ Sicherun7 und ~rhalt~n~ Jon Ar­
beitsnlitzen rem. ~ ~~ Abs . 1 Ilt.a l~n Ver­

bind unp" mi't ~ ;6) ldill-'G 

Berichtsjahr 1978 

8e- Gesich.rt. und neugeschlffen. 

"illi gto 4rb.itspl~tu 

wirtschaftskllsse Begehren Insgesalllt lIännlich weibliCh 

1 2 3 I, 5 

~1 Erzeugung von "ahrung,- und GenuOaitteln 2 38 . 22 16 
33 Erzougung von Textilie~ und Textil".ren l 57 27 30 
~I, Erzeugung von Bekleidung und Bettwaren - I, l,20 37 }83 
37 Bearbeitung von Holz; Holzplatten.rzeugung ,. ,1,7 1H ~I, 
38 Verarbeitung von Holz 5 116 76 1,2 
39 Erzeugung von MusikinstruMenten, Sportartikeln und Spiel.aren 1 200 120 80 
1,1, Erzeugung von Waren aus Gu.ni und Kunststoffen 1 10 5 5 

'. 1,7 Erzeugung won Waren aus Steinen und (rden 2 71, 69 5 
52 Bearbeitung won Hetallen, Stahl- und LeichtMetallbau 2 77 55 22 
53 Erzeugung von Metall"aren 2 779 633 1"6 

54/55 Erzeugung von Maschinen (ausgen. Elektro~aschninen) 2 312 2B5 27 
56/57 Erzeugung VCA elektrotechnischen EinriChtungen 3 B7 31 56 

58 (rzeugung von TranSDortaitteln 1 160 53 115 
61 Hoch- und Tiefbau " ~2 289 13 
63 8buinstallation 1 9 6 3 

~1/72/73 Gr06handel 1 26 20 6 
91 Gel .. und Kredit.e,en 2 37 37 

G [ SAH S U H H ( 39 2 661 , 87B 983 

. 

III-9 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 175 von 371

www.parlament.gv.at



- 163 -

An Betriebe können auch für betriebliche Umstellungsmaßnahmen 
zum Ausgleich von Lohnausfällen Umstellungsbeihilfen nach § 35 
Abs.1 lit. b in Verbindung mit § 37 Abs. 1 gewährt werden. Die 
Voraussetzung für die Gewährung dieser Beihilfe ist, daß zwischen 
den für den Wirtschaftszweig in Betracht kommenden kollektiv­
vertragsfähigen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervereinigungen Ver­
einbarungen über die Leistung einer Entschädigung an die Arbeit­
nehmer während der Zeit der Umstellung getroffen werden. ' Durch 
die Vereinbarung muß hinsichtlich des Beschäftigungsstandes und 
der Entschädigung sichergestellt sein, daO während der Umstellung 
der Beschäftigtenstand aufrecht bleibt und daß dem Arbeitnehmer 
vom Arbeitgeber über die aufgrund der tatsächlich geleisteten 
Arbeit gebührende Entlohnung hinaus eine Entschädigung geleistet 
wird, durch welche die infolge der Umstellung eintretenden Lohn­
ausfälle soweit ausgeglichen werden, daß der frühere Lohnstand 
aufrecht erhalten wird. Im Berichtsjahr kam diese Förderungs­
variant e nicht zum ~ragen. 

Schließlich besteht noch die Möglichkeit, Zuschüsse zur Ab­
deckung der Kosten für Arbeiten,die in von einer regional­
politisch unerwünschten Abwanderung und von Unterbeschäftigung 
betroffenen Gebieten durchgeführt werden, zu gewähren. Diese 
Förderungsart wird vor allem zur Unterstützung regionalpolitischer 
Maßnahmen in Gebieten der toten Grenze zu den Oststaaten zur 
Revitalisierung durchgeführt. 

Im Jahre 1978 wurde für Maßnahmen zur Bekämpfung längerfristiger 

Beschäftigungsschwierigkeiten rd, 19,7 Mio.S aufgewendet. 

Die folgende Tabelle zeigt die Zahl der durch Förderungsmaßnahmen 
der Arbeitsmarktverwaltung gesicherten und geschaffenen Arbeits­
plätze und den dafür geleisteten Aufwand. 

Bewilligte geförderte Aufwand in Mio.S 
Begehren Arbeitsplätze (gerundet j' 

1977 225 9.484 61 

1978 184 9.561 84 
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Infolge betrieb.interner Produktionsumschichtungen kam 
es gagen Jahresende in einigen Betrieben zu Kündigungen 
in größerer. Zahl. Seitens der Arbeitsmarktverwaltungwur­
de es für erforderlich gehalten, das im § 45 a AMFG 

bereit. dem Grunde nach vorgesehene, aber erst mit Er­
laß einer Verordnung wirkaam werdende Frühwarnsystem 
in Kraft zu setzten. Die rachtzeitige Verständigung der 
Dienststellen der Arbeitsmarktverwaltung sollte diesen 

die zur Erfüllung ihres Auftrages nach § 1 AMFG notwen­
digen rnformationen liefern, um die im Interesse der be­
troffenen Dienstnehmer zweokmäßigen Maßnahmen zur Ver­
meidung sozialer Härten einleiten zu können. Soziale 
Härten lassen sich aber weitgehend dadurch vermeiden 
oder mildern, daß die Dienststellen der Arbeitsmarkt­
verwalVang ßHh.r als Bonat bei Auftreten von Besohäf­
tigungsproblemen eingesohaltet werden, um die für den 
Einsatz ihrer Beratunga- und Vermittlungsdienste und 
ihres in Betraoht kommenden arbeitamarktpolitisohen In­

strumentariums notwendige Zeit zur Verfügung zu haben, 

die im Einzelfall unerläßlioh ist, um dia heranstehenden 
Besohäftigungsprobleme zu lösen. 

Im Hinbliok auf die im industriellen Bereich aufgetretenen " 
Probleme sollte sich die geplante Verordnung auf das ge­
samte Bundesgebiet erstrecken und alle Dienstgeber aus 

dem Bereich der Sektion Industrie der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtsohaft betreffen. Bezüglich der für die 

Verständigungspflicht maßgeblichen Betriebsgröße und der 

Zahl der Gekündigtan wurde von den in der Verordnungser­
mäohtigung des § 45a AMFG vorgegebenen Grenzen ausgegangen. 
Die Regelung wurde mit Verordnung des Bundesministers für 

soziale Verwaltung vom 19. Jänner 1979, BGBI.Nr. 39, über 
die Verständigung der Arbeitsämter bei Verringerung des 
Beschäftigtenstandes erlassen. 
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Ausbildung in einem Lehrberuf 

In der Möglichkeit, Beihilfen zur Erleichterung der beruflichen 
Ausbildung in einem Lehrberuf zu g~währen, verfügt die Arbeitsmarkt­
verwaltung über ein Instrument, das ergänzend zu den Beratungs-
und Vermittlungsdiensten die Erlangung eines Ausbildungsplatzes 
oder die Sicherung einer beruflichen Ausbildung erleichtert. Nac~ . 
den seit 1. Juli 1976 geltenden Richtlinien ist Voraussetzung für 
eine Förderung, daß eine Ausbildung gewählt wird, die auf dem 
Arbeitsmarkt umsetzbare Qualifikationen vermittelt und der Beihilfen­
werber für die Ausbildung geeignet ist. Außerdem kann die Aus­
bildung in einem Lehrberuf nur dann gefördert werden, wenn ohne 
Gewährung einer Beihilfe die Möglichkeit dieser Ausbildung in 
Frage gestellt wäre. Dies ist ~ allgemeinen bei Lehrlingen aus 
niedrigen Einkommensschichten der Fall. Auf diesem Umstand wurde 
bei der Festsetzung der Einkommensgrenzen Rücksicht genommen. 
Als weitere Voraussetzung für die Förderung wurde festgelegt, daß 
der Beihilfenwerber vor , Beginn einer Lehrausbild~g Kontakt mit 
der Arbeitsmarktverwaltung nimmt, um leichter eine zukunftsorientiert 
Berufswahl treffen zu können. Weiters sollte durch die Neuregelung 
die geographische Mobilität erhöht und damit der regionale Aus­
gleich gefördert werden. Beihilfenwerber, denen durch die Unter­
bringung außerhalb des Heimatortes oder durch tägliches Pendeln 
beachtliche Kosten entstehen, können daher mit höheren Beihilfen­
sätzen gefördert werden. 

Im Jahre 1978 wurden 23.328 Lehrlinge mit einer Ausbildungsbeihilfe 
gefördert, u.zw. 2.466 mit einer einmaligen, 20.767 mit einer 
laufenden und 95 sowohl mit einer einmaligen als auch einer laufen­
den Beihilfe. Der finanzielle Aufwand dafür betrug 68,5 Mio.S. 
1977 wurden 18.768 Lehrlinge mit einer Ausbildungsbeihilfe gefördert 
(2.242 mit einer einmaligen, 16.416 mit einer laufenden und 110 
sowohl mit. einer einmaligen als auch einer laufenden Beihilfe), 
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wofür rund 46,9 Mio.S aufgewendet wurden. 

Da seit einigen Jahren geburtenstärkere Jahrgänge auf dem Arbeits­
markt auftreten, mußte dafür vorgesorgt werden, daß ein aus­
reichendes 'Lehrstellenangebot vorliegt. Der Arbeitsmarktverwaltung 
wurde daher durch die 4. AMFG-Novelle die Möglichkeit eingeräumt, 
auch die Errichtung und Ausstattung von Ausbildungsplätzen für 
Lehrlinge zu fördern. 

Seit dem Jahre 197P wird im Einvernehmen mit dem Geschäfts­
führenden Ausschuß des Beirates für Arbeitsmarktpolitik' ein ' 
Sonderprogramm für Lehrstellensuchende durchgeführt, das 
die F8rderung zusätzlich geschaffener Lehrstellen vorsieht. 
Mit dieser .aBnahme wurde insbesondere angestrebt, durch 
finanzielle Leistungen an Betrieben, in denen auch 'eine 
entsprechende Qualität der Ausbildung gewährleistet ist, 
Anreiz für die Aufnahme von Schulabgängern in oder aus 
Problemgebieten in ein Lehrverhältnis über den eigentlichen 
Bedarf hinaus zu schatfen. 
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i 
Die F~rderung . nach dieaem Sonderprogramm erfolgte bisher I 

in folgendem Ausmaß: 
r 

Ausbildungs jahr Lehrjahr Anzahl der geförderten Förderungsbetrag 
Lehrstellen 

I, 

\ 
1976/77 1 • 1.014 S 17,861.852,-

1977/78 1. 1.006 S 20,814.584,-
t 

2. 427 s 9, 160 .169, -

insg. 1.433 I S 29,974.753,-

I 
I 

1978/79 1. 1.041 S 20,262.400,-
(1.7.-31.12.78) 2. 493 s 6,002.506,-

3. 97 s 799.704, _ ,r 

l 

insg. 1.631 S 27 ;064. 610, - I (I 
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Behinderte 

Der Kreis der Behinderten 'umfaßt nach dem AMFG so­
wohl Personen mit körperlichen p geistigen und psychi­
schen Behinderungen als auch Personen, die es aus 
anderen Gründen besonders schwer haben, sich auf dem 
frei en Arbeitsmarkt zu behaupten. Die Dienststellen 
dsr Arbeitsmarktverwaltung haben besondere Bemühungen 
für diese Personen zu unternehmen, wobei angestrebt 

wird , für diesen Personenkreis e i ne d.auerhafte Lösung 

ihres Beschäfti~gsproblems h~rbeizufUhren. Erfor­
derlichenfalls werden die aufgetretenen Probleme ge­
meinsam mit den Behinderten in der sogenannten Team­
beratung, zu der z.B. Ärzte, Psychologen uSW Q zugezo­
gen werden, besprocheno Es gibt Spezialisten fUr die 
Betreuung Behinderter bei den Landesarbeitsämtern und 

bei einigen großen Arbeitsämtern. Ansonsten wird der 
Bedarf der Behinderten an vertreftem Arbeitsmarktser­
vice und a rbeitsmarktmäßiger Rehabilitation im Rahmen 
der n~rmalen Tätigkeiten der Fachbediensteten des Ar­
beits marktservice befriedigte 

Aufgrund der Ergebnisse einer Untersuchung über die 
Rehabilitationsberatung wurde im Rehabilitationskon­

zept des Herrn Bundesministers, welches im Herbst 1977 
der Öffent lichkeit vorgestellt wurde, der Etnsatz von 
Sozialarbeitern für die ·Betreuung Behinderter vorge­
schlagen, sowie Pläne für Fortbildungsseminare für Be­
rufsberater, die mit der BehindertenbetreuUD.g befaßt 
sind, erarbeit~t. 

Der Gedanke der menschenwürdigen Gestaltung des Ar­
beitsplatzes (Ergonomie)gewinnt in der heutigen Zeit 
nicht nur für alle im Erwerbsleben stehenden Personen 
an Bedeutung, son dern ist auch im Zusammenhang mit der 

Rehabi l itation Behinderte: bzw. der Verhütung von Ar-
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beitsschäden (Vorbeugemaßnahmen) interessant. Die Ar­
beitsplätze von bereits in Besohäftigung stehenden be­
hinderten Personen sind den individuellen Arbeitsan­
forderungen der Behinderten anzupassen. Nicht zuletzt 
darf jener Personenkreis nicht vergessen werden, der 
zwar zur Zeit noch keine Schädigungen aufweist, bei 
dem aber solche infolge der Arbeitsbedingungen zu er­
warten sind. Durch zeitgerecht einsetzende Präventivmaß­
nahmen, d.h. durch. eine menschangerechtere Arbeitsplatz­
gestaltung kann sich eine sonst in Bälde ergebende sehr 
kostspielige Rehabilitation der Arbeitskraft erübrigen. 
Diesem Zweck dient die Entwicklung von abstrakten ergo­
nomischen Leistungs- und Anfordorungsprofilen, sowie von 
positiven Leistungsprofilen, die bei der Analyse der Ar­
beitsplätze nach ergonomischen Gesichtspunkten in betrieb­
lichen Einsatzgruppen verwendet werden sollen. Für die 
wichtigs"ten Berufsbereiche WIlrden solche Leistungspro­
file in den Jahren 1975 - 1978 bereits entwickelt. Für 
die praktisohe Erprobung der Leistungsfähigkeit Behin­
derter in verschiedenan Arbeitssituationen ist dsr Ein­
satz von Arbeitsplatzsimulatoren vorgesehen. 

Die Vielfalt der Stellen, dia sich mit Bohindertenpro­
blemen bef~ssen, erfordert die Koordination der Betreu-
ung Behinderter. Aus diesem Grund wurde bei allen Lan­
desarbeitsämtern ein.ständiger Rehabili tationsaussohuß 
eingeriohtet, in dem alle mit Rehabilitation befaßten 
Stellen vertreten sind. Diesem Zweck dienen auch die 
jährlich durohgeführten Kontaktgespräche mit den 50-
zialversicherungsträgern und den Ämtern der Landesre­
gierungen. Die bisher bestehenden bilateralen Verein­
barungen wurden in Wien, Vorarlberg, Burgenland und Kärnten 
durch eine multilaterale Vereinbarung zwischen der !MV, 
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den Sozialversicherungsträgern, dem jeweiligen Land 
und Landesinvalidenamt ersetzt. Diese multilateralen 
Vereinbarunge~ sollen in allen Bundesländern die be­
stehenden bilateralen Vereinbarungen abltlsen, um· eine 
einheitliche Betreuung der Behinderten au~ medizinischem, 
beru!lich~ und sozialem Gebiet zu ge~rleisten. 

Zur Eingliederung von Behinderten in den Arbeitspro-
zeß stehen der Arbeitsmarktverwaltung das Instrumentarium 
der Beratung und Vermittlung, die Durchführung von Um­
oder Nachschulungen, Arbeitserprobung, Berufsvorberei­
tung, Arbeit~training, 18rderung· der Arbeitsplatzge­
staltung, der Beschaffung von Kraftfahrzeugen und 
LohnzuschUssen bei Minderleistung zur Verfügung. Die 
beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen können teils in 
Betrieben~ aanen hietur F8rderungsmaßnahmen zuteil wer­
den, teils· in eigenen Rehabilitationszentren erfolgen. 

PUr die Rehabilitation Behinderter wurden 1978 insge­
samt rund 83 Kio.S verausgabt, davon rund 59,4 ~o.S 
rar KobilitätsfHrderung, rund 13,7 Kio.S für Arbeits-

·besohaffung und rund 9,8 Klo.S für Lehrlingsausbildung 
und Berufsvorschulung. 1977 entfielen von den aufge­
wendeten 62,6 Kio.S rund 47,1 Kio.S auf Mobilitäts­
f8rderung, rund 8,1 Kio.S für Arbeitsbesohaffung und 
rund 7,4 .io.S für Lehrlingsausbildung und Berufsvor­
schulung. 

Die Zahl der mit diesen Kitteln gef8rderten Personen 
zeigt nachstehende Tabell.: 
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Arbeitamarktf5rderung Behinderter 

, 1977 und 1978 

1977 

Arbeitsmarktausbildung - gef5r-
derte Personen. 1.596 

F5rderung der geographischen Mo-
bilität und des Arbeitsantrittea-
gewährte Begehren 1.250 
außerdem: gewährte Begehren in 

Form von Straienbahn-
fahracheinan in Wien 56.ff!t 

Konjunkturelle oder einzelbetrieb-
4 liche Beschäfitugngsschwierigkei-

ten - gesicherte und neugeschaffene keine 
. Arbei taplätze · Br~ebUng 

4 • Saisonal~ : Beschäftlgungaschwierig- keine 
kei tan - ' .. gewährte . Begehren Brhebung 

5. Längerfristige BeschäftiguDgssohwierig- -. 

keiten - geförderte Personen . 311 

6. F5rderung von Lehrlingen - gef5rder-
te Lehrlinge .1-17_ 

7. Erleichterung der beruflichen Ausbil-
dung in einem Lehrberuf - geförderte 
Lehrlinge 199 · 

8. F5rderung der Berufsvorbereitung -
gef5rderte Kurateilnehmer 248 

1978 

2.467 

1.083 

71.088 

498 

-43 

675 . 

1)0 

. . 287 ' . 

316 

Durch die Sc~ftung neuer überregiona~e~ Rehabilitations­
zentren zum Zwecke der Eingliederung Behinderter in das 
Erwerbsleben wird die Erhahung der Anzahl der Arbeit.plätze 
angestrebt. Ein diesbezüglicher Beitrag wurde mit der Ent-
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Beruflichen 
wicklung deeVBildungs- und Rehabilitationszentrums 
Linz gemacht, da~ derzeit über 260 Ausbildungsplätze und 
112 Internatsplätze für diB Durchführung der berufliohen 
Rehabili tation verfügt. Nach Abschluß des wei'teren Aus-
baus wird auch eine neue Geschützte Werkstätte zur Ver­
fUgung stehen. Bisher wurden für das Eemufliche Bildungs­
und Rehabilitationszentrum Linz rund Aa~ .io.S verausgabt. 

Das bereits erwähnte Konzept zur Eingliederung Behinderter 
(Rehabilitationskonzept) aus dem Jahr 1977 sieht neban der 
Intensivierung der bisherigen Aktivitäten den verstärkten 
Ausbau der ~eschützton Werk8tätt~n unter Wahrung des 
Prinzips, primär die Beschäftigung Behinderter auf dem 
offenen Arbeitsmarkt anzustreben, vor~ Aufgrund von Er­
hebungen der Arbeitsmarktverwaltung ist die Schaffung von 
ca. 1.000 Arbeitsplätzen in Geschützten Werkstätten er­
forderlich. Zu diesem Zweck wurde 1978 eine Arbeitsge­
meinschaft konstituiert, dia sich aus Vertretern des Sozial­
ministeriums, der Länder und der Sozialversicherun~ zusammen-, 

setzt. Die Arbeitsgemeinschaft hat bisher die theoretischen 
Grundlagen für die Errichtung und den Ausbau Geschätzter 
Werkstätten erarbeitet. Sie wird in Zukunft die KoordinisrQng 
und Planung der zu errichtenden Geschitzten Werkstätten über­
nehmen. 

Zur Unterstützung des Bundesministeriums für Justiz wurde 
ein Konzsp·t für die berufliohe Integration bzw. Reintegration 
sowie Ausbildung Haftentlassener und Strafgefangener er­
stellt. Dieses Konzept sieht eine eingers Zusammenarbeit 
zwischen Justiz und Arbeitsmarktverwaltung, die Erstellung 
moderner, auf dmr Arbeitsmarkt abgestimmter Ausbildungspläne 
sowie die Einbeziehung der B~währungshilfe bei der Beratung 
und Vermittlung Strafgefangener und Haftentlassener vor. 
Bisher wurden im Sinne der Realisierung dieses Konezpta ge­
meinsam mit dem Bundesministorium für Justiz Auabildungs­
pläne fUr Strafgefangene erstellt und in der Strafanstalt 
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Wien-Simmering mit der Facharbeiterkurzausbildung 
für die Berufe Tischler-, Maler und Anstreicher, sowie 
Bäcker begonnen. Dem der Bewährungshilfe eingegliederten 
Verein "Zentralstelle für Haftentlassenenhilfe" wurde 
vom Bundesministerium für soziale Verwaltung die Aus­
übung · der Vermittlung und Beratung Haftentlass~ner 
übertragen und entsprechend subventioniert, da die 
Arbeitsmarktverwaltung in Wien personell nicht in 
der Lage ist, eine sozial und beruflich in~grierte 
Betreuung in ausreichendem Maße anzubieten. 
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Ausstattung 

Außer den investiven Förderungsmaßnahmen für Einrichtungen der 
Rehabilitation, wie sie bereits behandelt wurden, hat die Arbeits­
marktverwaltung die Möglichkeit, weitere Förderungsmaßnahmen 
einzusetzen. Es handelt sich dabei um Förderungen der Ausstattung, 
Erweiterung und Errichtung von beruflichen Schulungsatätten. Diese 
Möglichkeiten stehen sowohl für den Bereich der Erwachsenenbildung 
als auch für Jugendliche, die einen Lehrberuf erlernen. 

Weiters ist auch eine Förderung der Vorsorge für Wohnmöglich­
keiten an Orten mit eingeschlossen, an denen dies arbeitsmarkt­
politisch besonders interessant erscheint. Im AMFG ist ferner 
vorgesorgt, daß dem Mangel an geeigneten Kindergartenplätzen 
sowie sonstigen Kinderbetreuungsmöglichkeiten, etwa in Problem­
gebieten, durch die Möglichkeit der finanziellen Förderung der 
Schaffung und Ausstattung von Kindergartenplätzen begegnet 
werden kann. 

Die "Ausstattungll umfaßt darüberhinaus die Verbesserung der Ein­
richtung der Informationsdienste in den Dienststellen der Arbeits­
marktverwaltung sowie die Amtsausstattung und die Bereitstel­
lungsmöglichkeit der erforderlichen technischen Geräte der 
PersonalsChulung. 

Insgesamt erreichten 1978 die für Ausstattungsprojekte verwendeten 
Geldmittel den Umfang von 42,9 Mio.S: für die Bereitstellung und 
Verbesserung von Schulungsstätten wurden 42,4 Mio.S, für die 
Schaffung bzw. Ausstattung von Kindergärtenplätzen wurden 0,5 
Mio.S aufgewendet. 

Auf die bisher geschaffenen Ausbildungsplätze wurden im Jahre 1978 
vor allem jene Personengruppen eingewiesen, deren Stellung auf 
dem Arbeitsmarkt als unzureichend gesichert angesehen werden mußte, 
wie z.B. Arbeitslose, von Arbeitslosigkeit bedrohte Personen, 
Behinderte und Jugendliche. 
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Ausländerbeschäftigun6 

Davon ausgehend, daß auf dem Arbeitsmarkt ein etwa 
1 %iger Zuwachs an inländischen Arbeitskräften-unter- . 
zubringen wäre, wurde im arbeitsmarktpolitischan Schwer­
punktprogramm. 1978 als eine. der dafür geeigneten Maßnahmen 
eine Reduktion der Ausländerbeschäftigung vorgesehen. 
Diese .aBnahme wurde in Umsetzung der Erkenntnis formu­
liert, daß die Beschäftigung ausländischer ~beitskräf-
te BUr dann erfolgen soll, wenn eindeutig feststeht, daß 
ihre Vorteile die unvermeidlich damit verbundenen Nach­
teil. Ubersteigen. 

Die Grundlage fU.r Handhaben, um eine den CJffentlichen 
und gesamtwirtschaftlichen Interessen angepaßte selek­
tive Politik hinsichtlich der Zulassang von Ausländern 
betreiben zu kHnnen,wurde durch das mit Wirkung vom 
1. Jäner 1976 in Kraft getretene Ausländerbeschäf­
tigungsgesetz geschaffen, das ein modernes und zeitge­
mäßes Instrument zur Regulierung der AU8länderbeschäf­
tigung unter den ve~chiedenen wirtschafts- und sozial­
politischen Gesichtspunkten darstellt. 

Im Jahre 1978 hat sich daher im H_inblick auf' den erhöhten 
Zllwachs an inländischen Erwerbspersonen die Zahl der bs­
schäftigten Ausländer wieder vermindert. Daß die ursprüng~ 
lich geplante Reduktion um 15 ~ nicht durchgeführt wurde, 
ist auf die über den Erwartungen liegende günstige Ar-
bei tsmarktentwicklung im Laufe des Jahres zurUckzutuhren. 

Der Höchststand der von den Arbei*sämtern erteilten Be­
willigung wurde im August 1978 mit 182.675 erreicht, wo­
durch sich gegenüber dem Höchststand September 1977 eine 
Verminderung von 15.380 Au.ländern oder 7~8 ~ ergibt. 
Der Großteil dieser Bewilligungen ·wurde im Rahmen der 
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von den Sozialpartnern, beschlossenen K.ontingent-Ver­
einbarung erteilto Der Hilchatetand d.er im Kontingent 
erteilten Bewilligungan wurde im September 1978 mit 

108 0 289 (d~i. für diesen Zeitp'_:J.1kt ein Anteil von 

59,5 ~ an den Gesamtbewilligungan) festgestellt. 

rynter Anwendung eines strengen Maßstabes und mit Zu­
stim~lDg der Interesaenvertratungen der Arbeitgeber 

und ~rbeitnehmer auf Landesebene wurden für den Kontingent­

bereich zusätzlich Bewilligungen im Einzelgenehmigunge­
verfahran erteilt. Die Summe dieser aufgrund eines 
regionalen Mehrbedarfes erteilten Bewilligungen be-

trug im September 1978 168328. 

Außerdem wurdEJ.l von den Arbei tsämtarn für die nicht 
in derK/)ntingan'!;-Vereinbarung erfaßten Branchen, 
nach Prüfung dar jeweiligen Arbaitsmarktsitu.ation 
im Einvarn~hmen mit den zuständigen Interes8enver~ 
tretungen, Beechäftigu:agabewilligungen erteilt. Diese 

Bewilligungan betrugen. im September 1978 57 .. 43.3 .. 

Der im August 1978 erreichte Gseamtstand an erteil­
ten Beschäftigungsbewilligu.nga:n mit 182 .. 675 verteilt 
sich a.uf' tUe größtenord:nungsgawäSig wichtigsten 

Sta.aten wts folgt: 

Jugoslawien 125,,219 Spanten 224 
Türkei 27,,555 Sonstiga Länder 15.620 
BRD 1 L.781 

Italien 2.,216 

Die A.ufteilullg d,IDl" Bl\'i!3chäftigungsbewilligungen auf dis 
Bundesländer !lrgi bt :fU.r den ZtÜ tpunkt des h($chsten Ge­

eamtsta.ndee folgendes Bild~ 

Wien 

Niederöeterreich 
Oberösterreich 
Vorarlberg 
Salz burg 

80,,082 

20 .. 532 
17,,811 

20 .. 158 

15 .. 056 

Tirol 
Steiermark 
Kärnten 
Burgenland 

13 .. 847 
9 .. 122 

5.031 
10036 
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Ungeachtet des jeweiligan Effektivstandes an beschäftigten 
Ausländern hat sich die Gesamtzahl der im Kontingent und 
außerhalb der Kontingente im Laufe eines Jahres erteil­
ten Besohäftigungsbewilligungen bzw. Verlängerungen von 
Besohäftigungsbewilligungen in den letzten 5 Jahren wie 
folgt entwickelt: 

1974 1975 1976 1977 1978 

Beschäftigungs.;., 

--
bewilligungen 189.841 115.738 97.147 116.861 81.122 
Verlängerungen 164.854 142.100 148.508 154.747 

zusammen 354.695 257.838 245.655 271.608 

In der Zahl der Beschäftigungsbewilligungen sind die Er-
ledigungen aufgrund von Erstanträgan und Anträgen bei 
Wechsel des Arbeitgebers oder der Arbeitsstelle bzw. des 
Berufes enthalten. 

Bei der Gesamtzahl der erteilten Bewilligungen ist über­
dies zu brUcksichtigenvdaß die Fluktuation in jeder Form 
jeweils die Ausstellung einer nauan Bewilligung bedingt. 
Wie aus dieser Aufstellung zu ersehen ist v verm1~derta 
sich dia Zahl der erteilten Baschäftigungsbewilligungen 
im Jahre 1978 um 44~9~5. 

145.521 

226.643 

Insgesamt waren im Bunde.durohschnitt 6,5 ~ aller unselb­
ständig Erwerbstätigen zum Htlchststand im August 1978 
Ausländer. 
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Durch d18 Verordnung des Bundesrninis·ceriurns für soziale 

Verwal tun,g vom 30. 12.1977; :1~' d~:r die Lohnklassen-

tabelle im Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 ergänzt 

wj.rd, BGEl. NI'. 55/1978, wurde mi.c 'NirkuIlg ab 1.1.1978 

dle Lohnklassentabelle mit § 21 Abs.3 AlVG auf 43 Lohn­

klassen ergänzt (bisher 33 Lohnk1.assen). Diese Verordnung 

war gern. §21 Abs.4 AIVG im Hinblick auf die Erhöhung der 

Höchstbei tragsgrundlage in (ier Kranken- und Arbei tslosen­

versicherung von S 9.900,- auf 1:2.600,- mO:!1atlich zu er­

lassen. Der Grtlndbetrag des Arbeit;slosengeld23 in der 

hochsten Lo!.L"lklasse betrug daher i;n Jabre 1978 S 5.048,~-

monatlich. 

Mi t der Verordnung de s Bl.Uldesr.lini 3t eri ' .. uns für so ziale 

Verwal tU:Qg vom 30. 12. 1977 über die Durc:hflihrung der Ar-

be i t s10 s erp/ersi cherung im Zo llausscrwI3ge oi e t der Geme inden 

Jungholz urd flI-ittelberg, BGB1.Nr. 56/1978, erfolgte die 

Anpassung des IJeistungsrechtes (IJohnk1.assenschema) im Z011-

ausschlußgebiete a.n elie mit Verordnung BGB1.Nr. 55/1978 

auf 43 Lohnklasse:Q ergänzte Lohnklassentabelle im Arbeits­

losenversicheruIlgsgt'gE~tz 19TI. 

v'Iurde be-

!1~.tC::. 

;:seId n'l c h cl~? r 1. :::-~ 3 (~ t ra c h t l-~ :) Dm end e n 

l,oh!lk:1Cls28 ;edocl!. jnien P'ällen 

tL1fä;:i'c:·k(~~. t s- 0 d.ei.~ ErwC:l'hslliLCS D i gke i·~ e,pens ion) hö chst ens 

~j~ iem Be~rag von S 3.1~5,- monatlich, 

b) '.ies Li 1--. b (V,r'schu,Hp.i:: :;~L:1(c auf A.l~,erspensionen) höchstens 

mit dem Be+rag von S 4.375,- monatlich 
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Mit Erlaß vom 21.11.1977, Zl. 37.003/15-3/1977, wurden 
die Kranzurlaubsgeldbeträge sowie die Freigrenzen bei 
der Anrechnung von Eink'ommen auf die Notstandshilfe ab 

1.1.1978 erhöht und damit den bezüglichen gesetzlichen 

Bestimmungen über die Dynamisierung dieser Beträge 
Rechnung getragen. 

Das Karenzurlaubsgeld betrug ab 1.1.1978 

a) für verheiratete Mütter S 2.840,- monatlich (bisher 

S 2.659,- monatlich), 

b) für alleinstehende Mütter S 4.246,- monatlic~ (bisher 

S 3.474,- monatlich), 

c) für verheiratete Mütter, deren Ehegatte jedoch kein 

oder nur ein Einkommen erzielt, das bei Anwendung des 

§ 6 Abs.3 erster Satz und Abs.5 erster Satz der Ver­
ordnung des Bundesministeriums für soziale Verwaltung 

vom 10. Juli 1973, BGBl.Nr. 352, betreffend Richtli~ien 
für die Gewährung der Notstandshilfe (Notstandhilfever-. 
ordnung) unberücksichtigt zu bleiben hätte (Freibetrag), 
oder deren Ehegatte erwiesenermaßen für den Unterhalt 
des Kindes nicht sorgt, S 4.246,- monatlich (bisher 
S 3.974,- monatlich). Ein den vorgenannten Freibetrag 
übersteigendes Einkommen des Ehegatten ist auf den Unter­
schiedsbetrag zwischen S 2.840,- und S 4.246,- monatlich 

(bisher zwischen S 2.659 und S 3.974,- monatlich) anzu­

rechnen. 

Die Freigrenzen bei der Anrechnung von Einkommen auf die 

Notstandhilfe betrugen ab 1.1.1978: 

a) für den das Einkommen beziehenden Angehörigen S 2.793,­

monatlich (bisher S 2.613,- monatlich), 

b) für jede Person,'die der Angehörige aufgrund einer 
rechtlichen oder sittlichen Pflicht überwiegend erhält, 
wenn für sie Familienbeihilfe gewährt wird, S 746,­

monatlich (bisher S 698,- monatlich), 
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c) für Personen, für die der Angehörige keine Familien­

beihilfe erhält, S 1.203,- monatlich (bisher S 1.125,­
monatlich) • 

Durch das Bundesgesetz vom 30. Juni 1978, mit dem das 
Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 geändert wird, BGBI. 
Nr. 380/1978, das mit 1.7.1978 in Kraft getreten ist, 
wurden Verbesserungen auf dem Gebiete des Leistungsrech­
tes herbeigeführt, und zwar insbesondere: 

*) Anrechnung von Zeiten einer krankenversicherungspflich­
tigen Beschäftigung als Lehrling auf die· Anwartschaft; 

*) Erhöhung des Familienzuschlages von derzeit 240 S mo­
natlich auf 330 S monatlich; 

*) jährliche Dynamisierung des Familienzuschlages; 

*) Valorisierung von Verdiensten, die vor längerer Zeit 
erzielt wurden und die für die Bemessung des Arbeits­
losengeldes herangezogen werden; 

*) Herabsetzung der Anwartschaftszeit für Karenzurlaubsgeld 
von 52 Wochen auf 20 Wochen, wenn vorher bereits Arbeits­
losengeld bezogen wurde; 

*) Dynamisierung der Notstandhilfe, wenn die erstmalige 
Zuerkennung länger als zwei Jahre zurückliegt. 

Im Bezug von Arbeitslosengeld und Notstandhilfe aufgrund 
des Arbeitslosenversicherungsgesetzes standen 1978 im 
Durchschnitt 44.800 Personen, davon 22.999 weibliche, was 
gegenüber 1977 mit durchschnittlich 38.860 Leistungsbe­
ziehern , darun~er 21.325 weiblichen, eine der Arbeits­
marktentwicklung entsprechende Zunahme bedeutet. Die Zahl 
der Notstandhilfebezieher stieg von 5.896 (davon 3.257 
Frauen) im Jahre 1977 auf 6.234 (davon 3.381 Frauen) im 

Jahr 1978. 
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Aufwand für Arbeitslosengeld- bzw. Not­
standshilfebezieher in Mio. S 

1975 1976 1977 

Arbeitslosengeld 1.241,5 1.434,2 1.496,6 
Krankenversicherung 
für Arbeitslosen-
geldbezieher 176,3 221,4 234,5 
Notstandhilfe 203,6 299,6 314,6 
Krankenversicherung 
für Notstandshilfe-
bezieher 28,7 47,1 57,5 

insgesamt 1.650,1 2.002,3 2.103,2 

1978 

2.036,7 

290,5 
380,9 

52,9 

2.761 ,,0 

Im Durchschnitt bezogen 1978 31.435 Frauen das Ka­
renzurlaubsgeld. Das bedeutet gegenüber 1977 - damals waren 
es 30.789 Frauen - eine leichte Erhöhung. Der finanzielle ' 
Aufwand stieg von 1,352,3 Mio.S auf 1,490,2 Mio.S. 

Die nachstehende Tabelle zeigt die durchschnittliche Zahl 
der Leistungsbezieher einschließlich Pensionsvorschußbe­
zieher gem. § 23 Abs. 1 lit.a und b und Notstandshilfebe­
zieherinnen gem. § 39 Abs.1 AIVG sowie die durchschnittlichen 
Kosten pro Bezi~er in den Jahren 1975 bis 1978. 
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geld 

Notstands-
hilfe 

lKarenzur-
laubsgeld 

- 187 -

Leistungsbezieher und monatlicher Pro­
Kopf~Aufwand im Jahresdurchschnitt 

1975 1976 1977 

.Bezieher 38.267 36.560 35.557 
Aufwand in S j.VO( 3.774 4.057 

Bezieher 9.152 11.268 11.029 

Aufwand in S 2. 115 2.564 2.811 
Bezieher 33.850 31 .3 t)9 30.789 

Aufwand in S 2~967 3.451 3.660 

....l. 

, 1978 

'41.15~ • 

4.71~ · 
, 11.807 • 

~ .Qf\1 · 
31.407 · 
..3..954 
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Sicherung von Arbeitnehmeransprüchen im Falle der Insolvenz 
des Arbeitgebers 

Das Bundesgesetz vom 2.Juni 1977 über die Sicherung von 
Arbeitnehmeransprüchen im Falle der Insolvenz des Arbeit­
gebers (Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz - IESG), 
BGBI.Nr.324/1977, ist mit 1.1.1978 in Kraft getreten. 

Durch das Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz wird sicherge­
stell t, daß in Konkurs- und Ausgleichsfällen sowie' in den 
Fällen, in denen mangels hinreichend~n Vermögens des Ar­
beitgebers nicht einmal ein Konkurs eröffnet wurde, die den 
Arbeitnehmern zustehenden, jedoch nicht erfüllten Forderungen 
(Entgeltansprüche, Abfert~gungen usw.) durch die Gewährung 
des sogenannten Insolvenz-Ausfallgeldes sofort und in voller 
Höhe abgedeckt werden. 

Ein betroffener Arbeitnehmer hat seine Forderungen wie bisher 
im Konkurs- oder Ausgleichsverfahren seines Arbeitgebers 
geltend zu machen und sodann seinen Antrag auf Insolvenz­
Ausfallgeld beim Arbeitsamt einzubringen. Das Arbeitsamt 
erkennt über den Antrag mit Bescheid. Die Ansprüche des 
Arbeitnehmers aus dem Arbeitsverhältnis gehen auf den 
Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds in der Höhe über, in der· dem 
Arbei tnehmer Insol ve·nz-Ausfallgeld zuerkannt wurde. 

Die Finanzierung des Insolvenz-Ausfallgeldes erfolgt ins­
besondere aus den Mitteln, die dem Fond·s aus der Erfüllung 
der übergegangenen Ansprüche zufließen sowie durch einen 
Zuschlag zum Arbeitgeberbeitrag zur Arbeitslosenversicherung, 
soweit die übergegangenen und einbringlich gemachten Ansprüche 
zur Deckung des Aufwandes nicht ausreichen. Dieser Zuschlag 
wurde zunächst mit 0,1 v.H. festgesetzt. 

Durch die übergangsbestimmungen des IESG wurden rückwirkend 
auch die Konkurs- und Ausgleichsverfahren erfaßt, die nach dem 
31.12.1975 eröffnet wurden und bis 31.12.1977 noch nicht 
abgeschlossen waren. In diesen Fällen konnten Anträge auf 
Insolvenz-Ausfallgeld bereits ab 1.10.1977 eingebracht werden. 
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Nach den Bestimmungen des IESG wurden in der Zeit vom 
1. Jänner bis 31. Dezember 1978 an 8.952 Empfänger rund 
S 260 Mio. an Insolvenz-Ausfallgeld ausgezahlt. 
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Organisation und Personal 

Gemäß den Zielsetzungen des arbeitsmarktpolitischen Konzeptes 
wurden nach Schaffung der rechtlichen Grundlagen (Verordnung 
des BMS, BGBl.Nr.508/76) und nach der vollzogenen Neuregelung 
der gesamten Organisation sowohl in regionaler Hinsicht als 
auch im Bereich der inneren Organisation der Dienststellen 
die Bemühungen zur Rationalisierung des Dienstbetriebes und 
zur Verbesserung der Arbeitsabläufe fortgesetzt. 

Die Aktivitäten im Rahmen der Aktion "Konzentration verla­
gerungsfähiger Aufgaben", die vor allem durch Verlagerung 
von Aufgaben der Arbeitslosenversicherung bei größeren Dienst­
stellen gekennzeichnet sind, wurden weitergeführt und sind 
in einigen Bundesländern (Steiermark, Burgenland) bereits 
abgeschlossen. 

Die im gesamten Bundesgebiet in Durchführung befindlichen 
Maßnahmen zur Rationalisierung der Organisation haben seit 
1.10.1975 zur Auflösung von 8 Kleindienststellen geführt,. 
womit ein konzentrierterer und rationellerer Einsatz des 
Personals und damit auch eine rationeTIere Führung des 
Dienstbetriebes erreicht werden konnte. 

Nach Abschluß der Umgestaltung der inneren Organisation 
der LAÄ und AÄ durch Schaffung neuer , der AufgabensteIlung 
angepaßter Organisationseinheiten im Sinne einer Ausrichtung 
der Aufbauorganisation nach den im arbeitsmarktpolitischen 
Konzept 1971 bzwo 1978 festgelegten Zielsetzungen (Ausbau 

eines modernen Arbeitsmarktservice mit Integration der bis­
her von verschiedenen Organisationseinheiten gebotenen Dienste, 
Abschaffung der Differenzierung nach Geschlechtern und Alters­
gruppen in der Betreuung ,organisatorische Konzentration 
der Förderungsaufgaben nach dem AMFG) werden im verstärkten 
Maße Maßnahmen zur Verbesserung und Weiterentwicklung der 
neuen Organisationsform gesetzt. 
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Die vorerst den Dienststellen. als übergangsregelung genehmigten 
und vom Grundschema abweichenden organisatorischen Sonder­
regelungen wurden im Interesse einer Vereinheitlichung der 
inneren Organisation im Bundesgebiet fast zur Gänze besetigt. 

Den Bemühungen zur Höherqualifizierung der in den integrier­
ten Beratungs- und Vermittlungsdiensten der Arbeitsämter 
tätigen Mitarbeiter wurde weiterhin in Zusammenarbeit mit 
der für die Personalschulung zuständigen Sektion I das 
notwendige Augenmerk zugewendet. 
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Finanzgebarung der Arbeitsmarktverwaltung 

Die Ausgaben der Arbeitsmarktverwaltung beinhalten den Ver­
waltungsaufwand der Landesarbeitsämter und Arbeitsämter (Personal­
und Sachaufwand) und den L~istungs- und Förderungsaufwand. Der 
Leistungsaufwand gliedert sich in die ·Ausgaben der Arbeitslosen­
versicherung (Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Karenzurlaubs­
geld, jeweils einschließlich Krankenversicherung), die Ausgaben 
der Sonderunterstützung an Personen, die von bestimmten von 
Betriebseinschränkung oder Betriebsstillegung betroffenen Be­
trieben beschäftigt waren und in die Ausgaben der Bauarbeiter­
Schlechtwetterentschädigung. Der Förderungsaufwand betrifft die 
Arbeitsmarktförderung. Die Aufgaben werden durch die Einnahmen 
der Arbeitsmarktverwaltung gedeckt. Diese Einnahmen sind: 

1. Der Arbeitslosenversicherungsbeitrag, der je zur Hälfte von den 
Dienstgebern und Dienstnehmern geleistet wird und zwar zur 
Zeit 2,1 % der für die Krankenversicherung geltenden Beitrags­
grundlage. 

2. Beitrag aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 
zum Karenzurlaubsgeld (einschließlich Krankenversicherung) 
in der Höhe von 25 % des Aufwandes; (diese Bestimmung trat am 
1.4.1974 in Kraft~ Vorher gab es einen Bundesbeitrag zum 
Karenzurlaubsgeld). 

3. Beitrag des Bundes zur Sonderunterstützung im Ausmaß von 
ein Drittel dieses Aufwandes. 

4. Beitrag des Bundes zum Verwaltungsaufwand der Landesarbeits­
ämter und Arbeitsämter in der Höhe von 50 % des Aufwandes. 

5. Schlechtwetterentschädigungsbeitrag, der je zur Hälfte .von 
den Dienstgebern und Dienstnehmern geleistet wird und zwar z.Z. 
1,4 % der für die'Pensionsversicherung geltenden Beitrags­

grundlage. 

6. Beitrag des Bundes zur Notstandshilfe (einschließlich Kranken­
versicherung) und zwar für den Fall und in dem Ausmaß, als 
die Ausgaben für die Arbeitslosenversicherung, die Sonder­
unterstützung und dem Beitrag der Arbeitslosenversicherung 
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zu einem eventuellen Abgang der SChlechtwetterentschädigung, 

die Einnahmen überschreiten. 

Alle Ausgaben der Arbeitsmarktverwaltung werden gemäß § 60 A1VG 

vom Bund während des Haushaltsjahres vorschußweise bestritten. 

Die Arbeitslosenversicherungsbeiträge werden von den Trägern der 
Krankenversicherung treuhändig eingehoben und an das Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung abgeführt und vorerst im 

Bundeshaushalt vereinnahmt. 

Übersteigen nach Rechnungsabschluß in einem Kalenderjahr die 
Einnahmen die Ausgaben, so ist gemäß § 64 A1VG dieser Überschuß 

zur Abdeckung allfälliger unbeglichener Vorschüsse des Bundes 

einem Reservefonds zuzuführen. Ergibt sich hingegen ein Gebarungs­
abgang und reicht der Betrag des Bundes zur Notstandshilfe zur 
Deckung dieses Abganges nicht aus, so sind die Mittel des Reserve­
fonds heranzuziehen. Mit dem Bundesgesetz vom 11.0ktober 1978 
b~treffend die Änderung finanzieller Bestimmungen des Al VG 1977 
und des AMFG, BGB1.Nr.546, wurde der Reservefonds mit eigener 

Rechtspersönlichkeit am 1.Jänner 1979 ausgestattet. 

Die Gesamtausgaben und -einnahmengebarung ist Bestandteil des 

Bundeshaushaltes und im Bundesfinanzgesetz enthalten. Ergibt sich 
während des Haushaltsjahres ein Mehraufwand gegenüber dem Bundes­
finanzgesetz, so gelten die Haushaltsvorschriften des Bundes. 

Durch das jeweilige Bundesfinanzgesetz wird der Bundesminister 

für Finanzen ermächtigt, gewissen Mehrausgaben zuzustimmen. Im 

wesentlichen sind dies nachstehende Mehraufwendungen: 

1. Mehrausgaben aufgrund von zweckgebundenen Mehreinnahmen (Mehr­
einnahmen an Arbeitslosenversicherungsbeiträgen und Schlecht­
wetterentschädigungsbeiträgen). 

2. Mehrausgaben beim Sachaufwand, wenn Deckung durch Ausgaben­

rückstellung im selben Paragraphen gegeben ist. 

3. Mehrausgaben bei gesetzlichen Verpflichtungen (Arbeitslosen­
geld, Notstandshilfe, Karenzurlaubsgeld, Sonderunterstützung 
und Schlechtwetterentschädigung) bis 25 ~ der im jeweiligen 

III-9 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 201 von 371

www.parlament.gv.at



- 194 -

Bundes,finanzgesetz vorgesehenen Ausgabenansätzen. 

4. Mehrausgaben bei Anlagen und Aufwendungen bis zu S 300.000,--. 

5. Mehrausgaben aus Rücklagenauflösungen (Arbeitslosenver­
sicherungsrücklagen) bis maximal 60 % der im 'jeweiligen 
Bundesfinanzgesetz enthaltenen Ausgabenansätzen und bis ins­
gesamt 2.500 Mio.S für den gesamten Bundeshaushalt. 

6. Mehrausgaben aus Mittel des Wintermehrkostenausgleichsfonds. 

7. Mehrausgaben für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen. Hier be­
stimmt § 51 Abs. 7 des AMFG, daß zur Behebung außergewöhn­
licher lokaler oder regionaler Schwierigkeiten auf dem Arbeits­
markt der Bundesminister für soziale Verwaltung nach Anhörung 
des Beirates für Arbeitsmarktpolitik jährlich maximal 
100 Mio.S dem Reservefonds im laufenden Haushaltsjahr ent­
nehmen kann und der Bundesminister für Finanzen einer dadurch 
notwendigen Überschreitung der Ausgabenansätze des Reserve­
fonds zuzustimmen hat. Sonstige Mehraufwendungen bedürfen 

eines Überschreitungsgesetzes. Ab 1.Jänner 1979 wird diese 
Grenze mit 10 % der im jeweiligen Bundesfinanzgesetz vorge­
sehenen Ansatzbeträge festgelegt, wobei eine Ausdehnung um 
weitere 15 % ermöglicht wird. 

Außerdem ist gemäß § 51 Abs.6 des AMFG der Bundesminister für 
soziale Verwaltung ermächtigt, Mittel des Reservefonds zum Zweck 
von Baumaßnahmen und der Ausstattung von Dienststellen der AMV 
jährlich im Höchstausmaß von 1,5 % der im Bundesvoranschlag ,für 
das jeweilige Jahr veranschlagten Einnahmen an Arbeitslosenver­
sicherungsbeiträgen heranzuziehen, wenn es für die Durchführung 
des Kundendienstes der Arbeitsmarktverwaltung erforderlich ist. 

Weitere Angaben über die Budgetentwicklung 1977 bis 1978 sowie 
' die aus Mitteln der Arbeitslosenversicherung finanzierte Ge­
barung der Arbeitsmarktverwaltung im Jahre 1978 sind den. nach­
folgenden Tabellen zu entnehmen. 
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Hauptprogr lilIl1lj 9~ - in Tausend öS 

Programme - Teilprogramme I BVA 1978 Erfolg 1978 

~ 1 Arbeitslosigkeit 2·968.175 3,276.396 

TP 1 Arbeitslosengeld: 
im Jahresdurchschnitt 35.500 Bezieher 
zu 8 4.715, - mtl. 8 56.580,- p. Jahr 
lt. BVA 1978 2,008.590 2,327.256 

im Jahresdurchschnitt 41.153 Bezieher 
zu 8 4.713. - mtl. 8 56.552,- p. Jahr 
lt. Erfolg 1978 

TP 2 Notstandshilfe: 
im Jahresdurchschnitt 10.000 Bezieher, 
S 3.301.- mtl. 8 39.606,- pro Jahr I t. 
BVA 1978 im Jahresdurchscr~itt 11.808 
Bezieher 8 ~.061,- mtl. S 36.736,,- p. 
Jahr 1 t. Erfolg 1978 396.060 433.782 

TP 3 Sonderunterstützung: 
im Jahresdurchschnitt 800 Bezieher, 
S 8. 786 . - mt l. inkl. 2 8Z lt. BVA 1978 
im Jahresdurchschnitt 983 Bez. mit 98.400 113.865 
8 8.274,- mtl. inkl. 2 SZ 1 t. Erfolg 19(8 

.' 
I TP 4 Überbrückungshilfen: 

für 8 Unterstützungsbezieher im Jahres-
durchschnitt lt. BVA 1978; für 5 Unter-

I 
stützungsbezieher im Jah~esdurchschnitt 
lt. Erf. ,üe f.d. Alg angenommen ,,,urde 455 351 

TP 5 Einhebungsvergütung rd. 1 % der mit 5.467 
Mio.8 veranschlagten Einnahmen an Al V-
Beiträgen lt. BVA 1978; Erfolg lt. 

i Rechnungsabschluß 1978 54.670 47.577 
T:r:> 6 Überweisung a.d. Ausgl.Fonds d. Pens i ons-

I 
i 

- versicherungstr., 7,5 % d. AIV-Beiträge, 410.000 353.565 I 
IMinderaufwand durch geringes Beitrags- i 

! I 

aufkorm!len I 

p 2 lMutterschaft 11 . 534 .926 ! 1,539.190 ! , 
TP 1 Karenzurlaubsgeld, im Jahresdurchschnitt i 

I 
i 
I 

32.000 Bezieheri nnen S 3.864.- mtl. I i 
S 46.368 nro Jahr lt. BVA 1978, S 3.95~-

I 
I mtl. S 47.452 pro Jahr lt. Erfolg 19'78 , 

bei 31.407 Bezi eherinnen 1,483.776 1,490.234 I 
T? 2 I \-Jochengeld: Minderauf\vand gegenüber EVA I 

,1g78 i nfolge ger. Zahl v.AlV-Leistungs- I , 
!bez i eherinnen I 50.600 I 48.720 

I i 
T~ 3 Isonderunterstützung/Mutterschutzgesetz: I i ! I 

IFür d. Anzahl d. Empf. sind keine I j : 
I ISch3tzunterlagen vorhanden 550 I 236 

? 3 11;/ohnungsbe i hil f e i 30.141 36.888 
; --. 

TP 31 Leistungen n.d. Wohnungsbeihilfengesetz. I 
Mehrauh!and gegenüber Voranschlag 1978 
durch höhere Anzah~ an Beziehern 30.141 36.888 
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Aue Mitteln der ArbeitslosenversJcherune 
-.~ 11:,lIlz,:euctiI. 

!1 e t r U i: Anntit.ze 

arai;r .!:J.v.Ans . 
'\Il::'\ tz l'O;1 t 

Aue gab e n t- davon I .!::~c~"nQt 
Ansatz, Pcat 

( 

15JO 

1551 

I 

I 
·55 47 

15557 
I 

I 
15587 

I 

15500 
15503 
15507 

15508 

15513 
15515 
15516 
1,517 
15518 

7621 
7622 
7623 

7624 
7625 
7626 

7311 

1andeGarbeltoümter 

l'eruon!llau fwand 
AnlaGen 
Aufwendungen (Besetzliehe 
VerpfliChtunGen) I 
Aufwendun~en 

453,454.767,11 
4,644. 2134 ,32 

16,795.906,55 
:77, 182.21)9,70 

1andesarbeitsäo:1terj ANP­
:';aßnahmcn, gem A;lt'G I 
AnlaGen 
Förderunc;oauegaben (D) 6,575.658,33 
FörderunGoausQaben 87A , 975.499 ,26 
Aufwendungen 1ges.Verpfl.) 1.370.-
Aufwendungen I 54,167.746,41 

30nderunterstUtzung 

UnterstUtzungen n.d.ALVG. 

Arbeitslosengeld .036,725.017,39 
Notstandshilfe 330;868.252.-
Eur~nzurlauboCcld I) 

ur. 900 t 902 .298,280.657.-
Dcitr.f.ilez.v.AJn. -290 531 .1 95,78 
Bei tr. f .llez. v.::I:. ,52: 91 3.509,60 
Beitr.f.Bez.v.Kt:C. 1) 

UP. 900 + 902 191,953.455.-
Uberw.a.d.Auugl.F.d.PV-Tr~53,564.490,72 

:552,077.167,68 

939,720.274.-

113,665.227,35 I 
4.604,e36.577,49 

47,576.846,15 

115597 

Kosteners.a .d.Tr.d.KV I 
Beitrag der Arbe1tslosen-
vers. zur ~~'/E 1m llaugew . 11,421. 655 ,38., 

Summe I 6.269,497.718,05 

1) Bruttoausgnben inkl. im Jahre 1978 eingegancener Teilzahlungen des 
Auegl eichsfonds fUr Famillenbeihilfen zum Karenzur~aubsgeld. 

2) Im Re chnunßeabschluß 1978 s i nd S 05,765.458,25 (~UG 9 74,506.eU8,25 
und [UG-!(V::; , 11,258. 570 .-) als Restzahlung fUr 1977 und S 371,500. 000 .­
( f ur ~~G S 324,000. 000 . - und fUr KUG-KV S 47,500.000.-) eIe VorschuB 
f Ur lc:n~l ent!l'1 lten . Der Hest betrag dee Fon.le fUr Famillenbeihllfe in 

.. ~""" r . t , 'l.' t 

finanzierlo GebarWlg der ArbeitsmllrktverwaltWlg ~ 

f fi~g~n~~::;c tzl. 
B • t r • -;;;=J I P·tt'Dcr. dlV. Ans 

Ein nah m e n 
davon insgesamt 

," J\II!lOtz Post Ansatz, Post ' 

1550 Landesarbe1tsämter 7e~.!3~t4") 

1~51 Landesarbeitsämter; AUP-
Maßnahmen gem. AMFG I ti, " 71 • -; ') ~ , :. ~ 

1~580 AlV-Beitr.(zweckg.Einn.) i.l ~ 2.2SH.o ~U ,02 

A1V-Beiträge Otlb . 1 'on • d.i ~, 4-v 

Be1träge des Bundes: , 
Be1tr.r:\.l1ds.z.V-Aufwd. 275,603.e40,62 I , 
Be1tr.d.Bds.z.~u 37,955.075,78 I Be1tr.d.Bds.z.NH. 

312. ,,~: 52B. -1l i Beitr.d.Mittel d.Ausgl. 
Fonds f.Fambh.z.KUG 

.' 7owt6ch03nRII"'",~: • , L~,1l85,95i.305,8( ' ) 

i 5581 ab Uberwei6u~g ~n den 
I 
I 

\ Reservefonde nnch dem 
,&,LVG. -

15590 Uberweisun~ vo~ ~eeerve- . 383,530.442,19 
fonde nach de~ J\lVG. 
(zlteckgeb. Einn.) I .... 

\D 
0'1 
I 

-
-;rU1DlDe: ~.269,497.748, O5 

I--' 

U n t e :: 6 tUt z u n 'P; 8 1 e 1 s tun gen 

lleZ~eher 
' ~-1ei6tung ohne KV ~-Lei8tung mit KV 

monatl. jährlich monatl. jährlich 

AlG. 41.153 4.124 I 49.492 4.713 56.;51 

fil. 11.808 2.688 32.255 3.061 36.736 

KUG. 1------- , 

1001' 31.407 3.445 41.337 3.954 47.449 
, 

KUG 
75 ~ 31. 401 2.3t!7 28.649 2.741 32.e90 
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SOZIALYERSICHERUNG 

Übersicht über' die Tätigkeit' 

Legistische Maßnahmen: 

In Kraft getreten sind die folgenden, im ' BERICHT ÜBER DIE 

SOZIALE LAGE 1976 - 77' ausführ~ich dargestellten bed~utsameren 

Rechtsvorschriftent 

Kundmachung vom 25.0ktober 1977, EGEl. 
Nr.533, über die Er~ittlung der Richt­
zahl für das Kalenderjahr 1978 

Verordnung vom 'S.November 1977, EGEl. 
Nr.560, mit der der Anpassungsfaktor 
für das Jahr '1978 festgesetzt wurde 

Eundesgesetz vom 17.November 1977,BGBl. 
Nr.619, mit dem das Gewerbliche ~elbstän­
digen-Pensionsversicherungsgesetz geändert 
'tlUrde (.25.Ncvelle zum GSPVG, in Kraft ge­
treten mit 1.Jänner 1978) 

Verordnung vom 12.Dezember 1977,BGBl. 
Nr.679, mit der die Grt:.ndsätze für die 
Durchführung des Stichprobenyerfahrens 
zur Trennung der Erfolgsrechn":!ng nach 
Versichertengru~pen gemäß § 444 Abs.4 
ASVG festgesetzt wurden (in Kraft ge­
treten am 1.Jänner 1978) 

- - -----_ . . _ - ~ -_ .. _----_.- . __ ..... .. .. - ---: ---_.- -- --;--- . - -_.- .-_._- ._-- ---r--_-
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Bundesgesetz vom l3.Dezember 1977,BGB1. 
Nr.648, mit dem sozialversicherungs­
rechtliche Bestimmungen geändert w~rden 

(Sozial versicherungs-l~nderungsge setz 
1977, in Kraft getreten am 1.Jänner 

1978) 

Bundesgesetz vom 14.Dezember 1977, 
BGBl.Nr.656, mit dem das Bauern­
Pensionsversicherungsgesetz geändert 
wurde C6.Novelle zum B-PVG, in Kraft 
getreten am I.Jänner 1978) 

Verordnung vom l6.Deze~ber 1977, EGBl. 
Nr.B/1978 Uber die Feststellung des 
Ausmaßes der veränderlichen Werte und 
einiger fester Beträge aus dem Allge-
meinen Sozialversicherungsgesetz, de~ 
GevTerblichen· Selbständigen-Pensionsver­
sicherungsgesetz, dem Bauern-Pensionsver­
sicherungsgesetz, dem Bauern -Krankenver­
sicherungsgesetz , dem Gevlerblichen Selb­
ständigen-Krankenversicherungsgesetz und dem 
Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsge­
setz fUr das Kalenderjahr 1978._- --

'~--,' ~~--------~--
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beschlossen bzw. verlautbart wur'den'u.a. die folgenden 

Rechtsvorschriften: 

Bundesgeset,z -V:0m 15.Juni 1978, BGB,l.Nr.280, über Änderungen 

des Ehegattenerbrechtes, des Ehegüterrechtes und des Eheschei-

~ , dungs rechtes • Dieses Gese,tz enthält in seinen Art .XIV bis XX 

auch Änderungen des ASVG, des GSPVG, des B-PVG, des GSKVG, 

de's B-KVG., d.es B-KUVG und des NV-G.' Es ist ' mit 1.7.1978, in Kraft 
getreten. 

Bundesgesetz vom 30.Juni 1978, · BGB1.~r.342, mit dem das Mut-
, I terschut,zgesetz geändert ,wurde, .. Dieses Gesetz enthält in seinem 

Art.IV eine Änderung , des ASVG •. Es ist mit 1.7.1.978 in Kraft ge-
I 

tre:ten., ' 

Bundesgesetz vom , 30'.Juni 1978, BGB1.Nr.343,. mit dem das Notar­

ve,rsicherungsgesetz' 1972 geändert wurde (3.Novelle zum NVG 1972, 
. . ' .' . 

, in. Kraft· getreten mit , 1~.JuJ.:i. 1978).-.. 

, . ', Bunde·s'ge~~tz- vo~ 30~Juni i978" BGB1~Nr.458., über 'die finanzielle 

Beteiligung der- Träger der sozialen KrankenversicheI"tlDg am Kran-
t • • , - . ' 

" - . 

~enanstalten-Zusammenarb~:i.tsfonds; in Kraft getreten mit i.Jän-

ner 1978 .. 

" Bundesgesetz vom 1 j .Oktobe'r 1978" BGB1.Nr.559, über die Sozial­

versicherung der in der tand- und Forstwirtschaft selbständig 

. Erwerbstätigen (Bauern-5ozial vers icherung'sgesetz, - BSVG); in 

Kraft getreten mit 1.Jänner 19790 

Bundesgesetz vom . 11 .Oktober 1978,. BGB1..Nr.560, über die Sozial-

, vE:!rs:lcherung- der- in der- gewerblichen Wirtschaft selbständig Er­
werbs'tätigen (Gewerbliches ' Sozialversicherungsgesetz - GSVG); ili 
Kraft getreten mit l' .. J"änner 1979. 

Kundmachung vom 22.November 1978, BGBl.Nr.608, über die Ermitt­

lung der Richtzahl für das Kalenderjahr 1979. 

Verordnung vom 1.Dezember 1978, BGBl.Nr.615, mit der der Anpas­

sungsfaktor für das Jahr 1979 festgesetzt wurde. 
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Bundesgesetz vom 30.November 1978, BGBl.Nr.624, über die 
SozialversicheI"tlDg freiberuflich selbständig Ervverbstätiger; 
in Kraft getreten mit 1.Jänner 1979. 

Verordnung vom 2'3.Dezember 1978, BGBl.Nr.662, über die Einbe­
ziehung freiberuflich selbst~dig' Ervverbstätiger in die gesetz­
li'che Sozialversicherung; in Kraft getreten mit 1.Jänner 1979. 

Bu.nd.esgesetz vom 16.Dezember 1978, BGBl.Nr.684., mit dem sozial­
rechtliche Bestimmungen geändert wurden - Sozialrechts-Ände~s-

" . 

gesetz: 1978 ("33.Novelle zum ASVG', 1 .Novelle zum GSVG, 1 .Novelle 
rum BSVG, Änderungen im Bereich ,der Gewerblichen Selbständigen­
Pensionsversicherung, "der Bauern-Pensionsve:r-siclrerung, der Bau­
ern-Krankenversicherung und anderer Vo'rschriften); in Kr3:f~ ge­
treten, mit 1.Jänner 1979 .. 

Bundesg9S"etz vom 16.Dezember 1978, BGB1.Nr.685,. mit dem das 
Beamten-Kranken- und, Unfailversicherungsgesetz geändert wurde .. .. . ...... 

C~r.Novelle zum B-KUVG,. in Kraft getreten mit 1 .J""cinner 1979). , 
, . 

.. Verordnung'" vom 27.Dezember' 1978.,. BGBl..Nr.12/1979,. über die _' , , ' -
Feststellung des Ausmaßes der veränderlichen Werte und einiger 
. fes,ter Beträge aus dem ASVG, dem GSVG,. dem BSVG und dem B-KUVG 
für das Kalender jahr 1 979 .. . 

I· t 

Weitere besondere Tätigkeiten 

Internationale Tätigkeit 

_. --- - '-'- -' - . , 
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Einleitender Überblick 

. 
Im Jahre 1978 hat der Gesetzgeber auf dem Rechts-

gebiete der 'Sozialversicherung ein~ sehr 

umfangre~che Tätigkeit entfa~tet, die sowo~ auf den 

Ausbau und die !inanzielle Absicherung des Systems 
r 

der Sozialen Sicherheit, wie auch auf eine Rechtsver­

einheitlichung und eine Anpassung sozialversicherungs-
~ . ~ I 

, ", rechtlicher Vorschriften an den aktuellen Stand der 
r 
',Familienrechtsreform gerichtet war. 

-, 
Als Beispiele für den Ausbau und die Verbesserung 

des Systems können insbesondere eine neuerliche außer-

tourlic~e Erhöhung der Richtsätze für die Ausgleichs-
" 

'r 
zulagen' der Pensionsbezieher und sonstige, ,im folgen-

/'", " ' . -, 

den. näh~r darges,tellte Leistungsverbesserungen in. der 
. ,' .. - " 

•• ', t . ' • 

~ ,:' Kranken-:-,.. Unfall,- und.. Pensionsversicherung, aber auch 
:. 

~', die Einbeziehung' weiterer,. relativ Umfangreicher Per-

sonenkreise in den S'chutz der gesetzlichen Sozialver­

sicherung aDgeführt werden. In diesem Zusammenhang 
-

wäre voralle~das Bundesgesetz über die Sozialver-

sicherung freiberuflich selbständig Erwerbstätiger 
r ' 

Und die, d.azu. ergangene Verordnung zu erwähnen,. es 

,'~ , sol~te' aber auch die Ausdehnu.ng des Versicherungs-
.' : . " . \! ... ,... ... r ,- !. . r 

- ... .. .. , ... schutzes auf eille- Reihe . weiterer Personen nich.t un-

beachte't . bleiben: 

Von' großer Bedeutung für eine Vereinheitlichung 

des Rechtes der So~ialversiche~ wie auch für eine 

VereinfaChung der Verwaltung sind zweifellos 
die im Berichtsjahr vorgenommenen) 

(Zusammenfassungen versch~edener Vorschriften 

auf dem Rechtsgebiete der bäuerlichen Sozialversiche­

r ung durch das BSVG einersei ts und dem der in der 
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gewerblichen Wirtschaft selbständig Erwerbstätigen 

durch das GSVG andererseits. Beide Gesetze tragen 

somit kompilato,r:t.schen Charak~~r; sie werden :im fol­

gende~ näher gesprochen. 

Was die , bereits erwähnte AnpassUl1g' de s Sozial­

versicherung~rechtes an gen aktuellen Stand der Fa-
, 

milienrecht~reform anbel~t, so wurde diesem Erfor-

dernis im. Jahre '1978 in erster Linie auf dem Gebiete 
, .. • ". A, " - . 

der Vorschriften, über die Wi~en(Witwer)pension 

Rechnung getragen; ~s kann ~ber als bekannt voraUs­

,' gesetzt werden,. daß, d~eser' Reformprozeß noch nicht 

abgeschlossen ist und ~ ,besprochenen 

Rechtsgebiet auch:, in. Zuktinft noqh seinen Nieder­

, ."" schlag- finden , w:i:.rd:' - . " . -

Sc~ießl.~ch ko~ten:im Jahre , 1978 auch die im. 
: .-

, ' -
,. Vor'jahr in größerem Umfang 'e~eleiteten Maßnahmen 

.' : . r ' ":' 

" 

zur Stabilisiernng der' fipanziellen Gebarung :im Be-

reic~der gesetzlichen SozialversicherUng so erfolg-
, , 

reich fortgesetzt werde~, daß ,in Anbetracht der gün-
,. ' . J' 

stigen ~~ge auf. diesem Sektor eine einjährige S istie-
- , 

rtlIlg' de,s' Bundesbei ~rages zumAusgleichsfonds der Kran-' 

, " kenversicherungsträger ~rmögliGht und auf diese Weise 
',::, " " , ' :, .I ' , ' 

, der Bund, finanziel1. entlastet werden konnte. 
"" .; , t ' ' . . '. ,'. '. '. .. 

Die folgende, Da~~tellung gibt die im vorliegen-

den Zusammenhang bedeutsameren Rechtsvorschriften auf 

dem Gebiete 4e+ gesetzlichen Sozialversicherung aU$ 

dem Jahre 1978 in chronologischer Reihenfolge wieder: 
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Das Bundesgesetz vom 15.Juni 1978, BGBl~Nr.280, 

über Änderungen des Ehegattene~brechtes, des Ehegüterrechtes 

und des Ehescheidungsrechtes. 

Dieses am 1.Juli 1978 in Kratt getretene Bundesgesetz 

sieht als Ergänzung zur Reform des Ehescheidungsrechtes in 
-

seinen A~~IV bis XX auch "Änderungen des Sozialversiche-

rungsrechtes vor~ ~ Ziel "ist es~ auch in diesem Bereich 

den schuldlos gegen seinen Willen geschiedenen schutzbedüxf-
, ' 

,tigen Ehe~tten, vor allem die "schuldlos geschiedene Frau, 

analog ~"Neuregelung des Unterhaltsrechtes so zu behandeln, 

als ob die Ehe aufrecht wäre., 
. _ .. - - .. ..:.- . . .- -_ . . -- - -... _ . 

Es handelt sich hiebei insbesondereQ~ Vorschriften 

über den Ans~ruch auf und die Höhe der Witwen(rente)~en­

sion sowie über den Ans~ruch auf eine Witwer(rente)pensi­

on flir ~eschiedene Ehegatten in bestimmten Fällen. 

..... -..-0 '_.: 

-- - .'-:- .. . _~ ---, 

. -..... _., ... .. -- -. ....... .. .... "-. -- -

Das Bundesgesetz " vom 3D.Juni 1978, BGBl.Nr.342, 

mit dem das Mutterschu~zgesetz geänder~ wurde. , , 

~.~ . '. . '. .- -, :. : I~- ' . " . 

Dieses Gesetz sieht im Zusammenhang mit einer Reihe 

von Verbesserungen mutterschutzrechtlicher Bestimmungen 

unter anderem" auch vor". daß Mütter nach Frühgeburten, Mehr­

lingsgeburten oder Kaiserschnittentbindungen das Wochengeld 

aus der gesetzlichen Krankenversicherung nach der Entbindung 

durch zwölf Wochen erhalten. 
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Das Bun<;lesgesetz vqn 30.Juni '1978, BGB1.Nro]43, 

mit dem das Notarversicherungsgesetz 1972 geändert wurde 

(3.Novelle zum NVG 1972). 

Dieses Gesetz enthält eine größere Anzahl von Bestim-

muz.;.gen, die in erster Linie dazu dienen sollen, weiterhin 

eine ausgeglichene Gebarung der Ve~sicherungsanstalt des 

österreichischen Notariates sicherzustellen. Dies gilt 

inSbesondere hinsichtlich der Vorschriften über die Fest­

set~ des Beitragssatzes durch die Hauptversammlung der 

Versicherungsanstalt, die Neuregelung der Verzugszinsen, 

eine Änderung des Berechnungsmodus sowie eine Neufassung 

der Anpassul1gsbestimmungell für die Zusatzpension, eine Be-

grenzung des Steigerungsbetrages mit 540 Versicherungsmona­

ten und eine Änd.erung der Bestimmungen über die Leistung 

des tlberweisungsbetrages bei Ausscheiden aus der Notarver-

sicherung9- Eine Reihe weiterer Bestinmrungen zielt darauf 

ab, Zweifelsfragen bei der praktischen Handhabung des Ge-

satzes auszuschalten~ 

Da~ Bundesgesetz vom 30.Juni 1978.1 pGBl .. Nr.4~, 

über die finanzielle Beteiligung der Träger der sozialen 

Krankenversicherung am Krankenanstalten-Zusammenarbeits-

fonds .. 

Mit diesem Bundesgesetz ',vurden im Ansch11~ß an bereits 

ergangene vorbereitende Regelungen die Rechtsgrundlagen für 

f~ is Beteiligung der Träger der gesetzlichen F:rankenversiche-

rumg an der Finanzierung der öffen~lichen Krankenanstalten 

vervollständigt~ Es sieht eine dahingehende Änderung des 
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§ 447 f Abs.7 dritter Satz ASVG vor, daß das Sondervermögen 

im Sinne dieser Vorschrift nach Maßgabe der Bestimmungen des 

Bundesgesetzes betreffend die Errichtung eines Krankenan­

stalten-Zusammenarbeitsfonds, BGBl.Nr.454/1978, diesem 

Fonds zu überweisen ist. 

Das Bundesgesetz vom 11:0ktober 1978, BGBl.Nr.559, 

über' die Sozialversicherung der in der Land- und Forst­

wirtsahaft selbständig Erwerbstätigen (Bauern-5ozialver­

sicherungsgesetz -·BSVG). 
.. . : . 

'- .. ~~ _ .. _~ ... . 

Mi t diesem Gesetz 'wurden die im Bauern-Krankenversicherungs-
' :--- . -. .... . 

gesetz, im. ;AJ.lgemeinen Sozialversichert.1Ilgss:esetz und. im' 

Bauern-Pens·ionsversicherungsgesetz .enthal ten gewesenen kranker . . 

unta.l.1-· Und. penSionsversicherungsrechtlichen . Vorschriften' -

auf" dem' Re.chtsgebiete· der bäuerlichen SozialversicheI"UIlg' . 
. . . 
~sammengefaßt • 

• ,. ..-...-- - _ .. . . .t . ~-~ ' ~'. ' .--'-,;---~~~ ... 

-- . . ," 

. .. ... - " . " 

Es handelt sich 
.. ---...... 

somit um eine Kompilation im Interesse der Rechtsverein­

heitlichUng und Verwaltungsvereinfachung •. 

Das Bundesgesetz vom 11.0ktober 1978, BGBl.Nr.560, 

über die Sozialversicherung der in. der gewerblichen Wirt­

schaft selbstandig Erwe!bstätigen (Gewerbliches Sozi alver­

sicherungsgesetz _. GSVG). 

Mit diesem Gesetz wurden die im Gewerblichen Selbständigen­

Krankenversich~rungsgesetz und im Gewerblichen Selbständi­

gen-Pensionsversicherungsgesetz enthalten gewesenen kranken-
und 
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pensionsversicherungsrechtlichen Vorschriften auf dem 
, .. 

Rechtsgebiet der Sozialversicherung der in der gewerbli-

chen Wirtschaft selbständig Erwe r bstätigen unter einem 

zusammengefaßt. Die vorstehenden Ausführungen zum BSVG 

gelten daher sinngemäß .auch für dieses Gesetz. 

Die Kundmachung vom 22~November 1978, BGBl.Nr.608, 

über die Ermittlung der Richtzahl für das Kalenderjahr 1979~ 

Die auf yrund des § 108 a ASVG ermittelte Richtzahl 

für- das Kalenderjahr 1979 beträgt 1 ,. 065~ 

Die. Verordnung vom 1.Dezember 1978, BGBl.Nr.615, 

mit der- der Anpassungsfaktor für das Jahr 1979 festge­

setzt wurde':' 
.. , .~ 

Durch 'diese Verordnung wurde auf Grund des § 198. ~ 

Abs".i und. 3" ASVG in der Fassung des Pensionsanpa.3dUDgsge­

setzes r BGBl.Nr~96/1965p. mit Zustimmung der Bundesregie­

~ und des Hauptausschusses des Nationalrates der Anpas­

sungsfaktor für die. Anpassung der in den §§ 108 g und 108 h 

ASVG- angeführten Renten und Pensionen für das Jahr 1979 

mit 1 p 065 festgesetzt • 

. ' .-
Das ~desgesetz vom' 3D.November 1978, BGBl~Nr~624~ 

über die Sozialversicherung freiberuflich selbständig Er-

werbstätiger. 

Dieses Gesetz sieht eine Einbeziehung der ordentli-

, ehen Kammerangehörigen einer Ärztekammer, sofern sie frei­

beruflich tätig sind, der Mitglieder der Rechtsanwaltskam-
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mern, der Mitglieder der Österreichischen Apothekerkammer 

in der Abteilung für selbständige Apotheker, der Mitglie­

der der Ingenieurkammern, der Mitglieder der Österreichi­

schen Patentanwaltskammer und der Mitglieder der Kammer , 

der Wirtschaftstreuhänder in die Pflichtversicherung in 

der Kranken-, Unfall- ~d Pensionsversicherung der in der 

gewerblichen Wirtschaft selbständig Erwerbstätigen vor~ . 

Die Pflichtversicherung wird durch Verordnung 'des Bundes­

ministers. für. soziale Verwaltung begründet $ ' 

--'-" ----- "... _--"----- .. -"'_ . 

. _--. ~~--~-. - -'--- - - ------ ------_._._- , - - --- -- .-

" 
, . Die' Verordnung vom 23.Dezember 1978, BGBl.Nr8 662 ~ , 

über die Einbeziehung freiberuflich selbständig ' Erwerbs-

tätiger in die gesetzli che Sozialversicherung. 

Mit dieser auf der Rechtsgrundlage des im vorigen be-

sprochenen Bundesgesetzes über die Sozialversicherung frei­

beruflich selbständig Erwerbstätiger erlassenen Verordnung 

wurden die ordentl~chen Kammerangehörigen der Ärztekammern, 

sofern sie freiberuflich tätig sind, in die Pflichtversiche. 
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rung in der Unfall- und Pensionsversicherung, sowie die 

Mitglieder der Österreichischen Apothekerkammer in der 

Abteilung für selbständige Apotheker und die Mitglieder 

der Österreichischen Patentanwaltskammer in die Pflicht-

versicherung in der Pensionsversicherung einbezogene 

Das Bundesgesetz vom "16.Dezember 1278, BGBl.!1i!.68±, " 

mit dem sozialrechtliche Bestimmungen geändert wurden 

(Sozialrechts-Änderungsgesetz 1978). 

Das Sozialrechts - Änderungsgesetz 1978 besteht formal 

gesehen aus einer Reihe von Novellen zu Gesetzen. aus dem 

Bereich des SozialversicherungsJ;'echtes - es enthält zum 

Beispiel die 33.Novelle zum ASVG und die jeweils 1~Novelle 

zum BSVG und. zum GSVa: - sowie auch zu anderen sozialrecht-

lichen Vorschriften,. die dem Gebie't des Sozialversicheru:cgs­

rechtes nicht unmittelbar angehören. Die folgende kurze Dar-

stellung beschränkt sich auf die wesentlichsten sozialve~ 

sicherungsrechtlichen Neuerungen des Gesetzes., 
I 

Eine" Erweiterung des Kreises der unter dem Schutz der 

gesetzlichen Sozialversicherung stehenden Personen erfolgte 

durch die Einoeziehung jener ästerreichischen Staatsbürger, 

die von einer En:tvricklungshilfeorganisation im Sinne des 

Entwicklur~shilfegesetzes, 'BGBI.Nr.474/1974, im Rahmen der 

Entwicklungshilfe als Helfer oder Experte- beschäftigt bzw. 

ausgebildet werden, in die Vollversicherung (Kranken-, Un­

fall- und Pen.sionsversicherung) nach dem ASVG. Des weiteren 

wurden die zu Geschäftsführern bestellten Gesellschafter 

einer Gesellschaft. mit beschränkter Haftung, die Mitglied 
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einer Kammer der gewerblichen Wirtschaft ist, ebenso wie 
" 

Personen, die in einer der medizinischen Rehabilitation 

oder Gesundheitsvorsorge dienenden Einrichtung ~terge­

bracht sind, in die Unfallversicherung nach dem ASVG ein-, 

bezogen. Unter dem Schutz dieser Unfallversicherung stehen 

nunmehr auch österreichische Staatsbürger mit inländischem 

Wohnsitz" die im Gebiet eines Nachbarstaates der Republik 

'Österreich bei der Rettung oder dem Versuch einer Rettung 

eines Menschen aus 'tatsächlicher oder vermuteter Lebensge­

fahr' einen Unfall erleiden., Schließlich wurde im Rahmen der 

Pensionsversicheruog die 'Möglichkei~ einer begünstigten 

Weiter- und Se~bstversicherung sowie die eines nach träg­

'lichen, EiD.ka.u.fes, für Zeiten de'r Kindererziehung geschaffen. 

" Im. Bereich der Krankenversicheru.ng wurde die Regelung 

hinsichtlich , der'Wartezeit für den ADSpruch auf' Leistungen 

für, die Se~bstversicherten in mehreren Punkten günstiger 

gestaltet und eine gesetzliche Grundlage für die Leistung 

von Familien- bzw. Taggeld durch die Krankenvers icherungs­

träger an jene Anspruchsberechtigten geschaffen, denen 
I 

medizinische Maßnahmen der Rehabilitation , oder Maßnahmen 

zur Festigung der Gesundheit in einer vorwiegend diesen 

,- , '-," Zwecken, dienenden Krankenanstalt gewährt werden. 

In der Unfallversicherung wurde die Liste der Berufs­

krankheiten erweitert und eine Neubemessung' des monatlichen­

tlbergangsgeldes sowie ein 13~ und 14. Pflegegeld in der 

Schüler- und ~tudentenunfallversicherung eing8führt. 

Wesentliche Punkte der Änderungen im Bereich der Pen­

sionsversicherung sind eine neuerliche außertourliche Er-
I 
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hähung der Richtsätze für die Ausgleichszulage, die Ein­

führung eines Kinderzuschusses auch für Enkel und bei der 

Prüfung des Anspruches auf eine Wi twenpensiC?n die Ausnahme 

jener Ehen aus dem Anwendungsbereich der Bestimmungen übe~ 

die Mindestdauer der Ehe, die in der Zeit zwischen dem 

1 ~ 7 .1978. und dem 31 ~ 12.1981 geschlossen we!!den, wenn der 

Eheschließung ~ine Scheidung nach § 55 Abs~3 des Ehege­

setzes in der Fassung des neuen EhescheidUngsrechtes voran­

gegangen ist und der' Altersun~erschied der Ehegatten nicht 

mehr als 25 Jahre beträgt. Schließlich wurde auch noch eine 

Sonderregelung . fürumgeschult~Bergleute eingeführtr ' die 

diesen die Le istungs zugehörigkeit zur knappscbaftlichen.· 

PensioIlSversicljerung sichern sol:l~,_~_--,_~. ~_----"'_-"""" _ --"-____ 
; r ' . 
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Auf dem f.inanziellen Sektor sieht das Gesetz eine Reihe 

von Maßnahmen vor, die in erster Linie einer Entlastung des 

Bundeshaushaltes dienen, zum Teil aber auch einen Ausgleich 

der unterschiedlichen Gebarungsentwicklung bei den einzelnen 

Versicherungsträgern zum Ziel haben. In diesem Zusammenhang 

wird zunächst der von den Krankenversicherungsträgern an 

deren -Ausgleichsfonds ~ leistende Beitrag von 1 v.H. auf 

1,4 v.H.- der Beitragseinnahmen erhöht und bestimmt, daß der 

Bund,-für das Geschäftsjahr 1979 keinen Beitrag zum Ausgleichs ' 
,. 

fonds der Krankenversicherungsträger zu leisten Äat., 

Was den Ausgleichsfonds der Pensionsversicherungs-

träger anbelangt;.- so, ,werden die Krankenversicherungsträger 

,verPflichtet' P' im: Geschäfts: jahr. 1979 die , AufwendUJ?€;en fU.r- die 
, 

Jugendlichen~unQ GesundenUntersuchungen aus der dafQr ge-
I 0 

widmeten gesond'erten Rück1age zu bestreitenund die ursprüng'-
, , 

lic~ ~ diesen Zweck vorgesehen gewesenen Mittel, das sind 

2, v 'JI. der' Erträge' an Versicherungsbeiträgen für dieses Ge­

,schäfts jahr,. an diesen Ausgleichsfonds zu überweisen. An 

den Ausgleichsfonds der: Pensionsversicherungsträger hat außer 

dem auch die Allgemeine Unfallversi'cherungsanstalt im Jahre 

1979, einen Bet~ von 300 Millionen Schilling zu überweisen~ 

Diese Maßnahmen be~irken im Hinblick darauf', daß die Über­

weisungen aus dem Ausgleichsfonds de~ Pensionsversicherungs­

träger an die einzelnen, Versicherungsträger bei der Ermitt­

lung des Bundesbeitrages als Erträge gelten und demnach den 

Bundesbeitrag entsprechend vermindern, eine erhebliche Ent­

lastung der Finanzen des Bundes. 
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Schließlich sieht das Gesetz auf dem Gebiet der Gebarung 
der Versicherungsträger auch noch eine Veriängerung des Finanz­
ausgleiches zwischen den beiden größten Penstonsversicherungs­
trägern vor, durch die dem Umstand Rechnung getragen werden 
soll, daß nach wie vor Arbeitern der Angestelltenstatus zu­
erkannt wird, ohne daß sich an der Art der Tätigkeit eine Än­
derung ergibt. Um nun die dadurch bewirkte finanzielle Belastung 
auszugleichen, wird bestimmt, daß die Pensionsversicherungsan­
stalt der Angestellten für die Geschäftsjahre 1977 bis 1984 an 
die Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter einen Hundert­
satz der Erträge an Versicherungsbeiträgen für Pflichtversicher­
te zu überweisen hat. Mit dem Inkrafttreten der Neuregelung die­
ses Finanzausgleiches wird die gleichartige Regelung des Art. 
VIII der 32. Novelle zum ASVG aufgehoben. 

'Wei.tere wesentl.iche ÄndE!I-ungen. 'des Geseiizes betreffen 

den Bereich der Beziehungen der Träger der SoziaLversicherung_ 
I , 

"z-q den. Ärzten; hiebe±. wurden. die , zwischen dem Hauptverband 
. . ",. , . ' 

" . . 

de~ österreichischen 'S-ozia1..versiche1"'UIlgsträger und der Öster-

reichischen Ärztekammer im November 1978 abgeschlossenen Ver­

einbarungen berücksicht~. 
f 

' • •• • 1 . .. 
_ , . ~ _.:.~'~. ~ ...... ... '·_';'L .~ • __ ..:.. _ .... ~..; ,._ .'. _ •. .1 ..... - .. . . .. /~_. . .. . 
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Die Kompetenzen des Ha~ptverbandes der österreichi­

schen Sozialversicherungsträger wurden dahingehend erwei­

tert, daß dieser nunmehr verbindliche Richtlinien für die 

Befreiung von der Rezeptgebühr bei Vorliegen einer beson-

deren sozialen Schutzbedürftigkeit des Versicherten auf-

zustellen hat. In den auch schon bisher best~ndenen Richt-· 

linien' des Hauptverbandes über die ökonomische Verschreib­

weise v'on Arznei- und Heilmitteln sowie Heilbe-helfen soll 

in Hinkunft insbesondere auch unter Bedachtnahme auf die 

Art urid Dauer der Erkrankung bestimmt werden,. inwieweit 

Arzneispez~alitäten für Rechnung der Sozialversicherungs­

träger abge-gebe.n . werden dürfen. 

Schließlich enthäJ. t auch dieses Gese·tz. wieder eine 
, ' 

Reihe von Neuerungen" die der Rechtsvereinhe.itlichung,.. . 

der' Verwaltungsvereinfachung und damit auch einer Klar­

stellung von Ansprüchen dienen sollen. Erwähnenswert ist 
I 

in diesem Zusammenh~g insbesondere noch eine Neufassung 

der Bestimmungen über die Bezugsberechtigung' im Falle des . . 

Todes des Anspruchsberechtigten, nach der bestimmte Kosten­

ersatzansprüche in Hinkunft nicht nur den schon bisher 

BereChtigten,. somdern darüber hinaus auch jenen Personen 

zustehenp die' an. Stelle des Versicherten die entsprechen-
-

den Kosten getragen haben. 

Das BUL~desgesetz vom 16.Dezember 1978, BGBl.Nr.685, 

mit dem das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsge­

setz geändert wurde (7.Novelle zum B-KUVG)~ 

Dieses Gesetz steht zeitlich und sachlich mit der 

33.Novelle zum ASVG im Zusammenhang, die ihrerseits wieder 
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reich a0Gsstellte Vorschriften, von de~en die W?Sell~~~c~-

stim.mung :Ln deI' Krankenversicherung pflich+:ve:r'sichc:"~,~ 

auch u.IJ.ter dein der UnfaU.7ers:i..che:rung na.eh dCID;:",IClJVG: 

. d ~ gr7 -"'('BJ T\T- r- /1 o~8 Slonsor TIUllg I ~ t) . 1 1:Lr _ .. .J.~r",)/ Jb , 

versicher1J..:tJ.g nach d(?m3-~K[nJG einbezogen; im E.'alle ll.ej:' 

voreIwähnter. Arbt~:l-t;er hrmdelte
l 

es sich allerdillg~, Dur' l:::'11 

die Übt~rtTaguIJ.g (~iner seit clem 'I "Mai 1 g78 gel~,en;'l.t;n ~{,~,~. 

(Salzmonopolgesetz) "Schließll.ch wurden auch ~lc:ch dip;jLi~; .. ~· 

zugsgesetzes hi~lSj .. c.batlich ;jeneI· ifätigkeiten t (lio sie 2.·~...1_f 

Gru.ud ihrer 1 .... u.l1.ktion al.1.,süben r in die Unfal1versicD2':''1jl:€: 
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Das Übereinkommen Nr.102 über die Mindestnormen der 
I 

Sozialen Sicherheit legt als Mindestleistung im Falle der 

Schwangerschaft und Niederkunft sowie ihrer Folgen vor, 

während und nach der Niederkunft Betreuung durch Ärzte 

oder geprüfte Hebammen fest. Um diesem Übereinkommen voll--

inhaltlich zu entsprechen, hat der Gesetzgeber nunmehr 

auch im Bereich des ~KtJVG eine Regelung getroffen, ~ch 

de~ bei der Inanspruchnahme des ärztlichen Beistandes oder 

Hebammenbeistandes aus dem Versicherungsfall der Mutter­

schaft kein Behandlungsbeitrag mehr zu leisten ist. 

Die übrigen Vorschriften des - Gesetzes dienen sowohl 

der Rechtsbereini~ als auch einer KlarsteIlung' oder 

sonst~gen Vereinfachung der für den ' Bereich der Verwal~ 

des, zuständigen Versicherungsträgers' geltenden Vollzugs-

. normen .. 
f 

\ 

Die Verordnung vom 27.Dezember 1978, BGBl.Nr.12'1979, 

über die Feststellung des Ausmaßes der veränderlichen' 'Nerte 

und einiger fester Beträge als dem Allgemeinen ßozialver-
. I 

sicherungsgesetz, .dem Gewerblichen-Sozialversicherungsge-

setz,. dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz und dem Beamten­

Kranken- und Unfallversicherungsgesetz für das Kalender-
.." . 

jahr -'979 .. 

Durch diese Verordnung wurden die veränderlichen Werte 

und einige feste Beträge' in den genannten Gesetzen für das 

Kalenderjahr 1979 neu festgestellt. 
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Internationale Tätigkeit 

--
.Jie 3eillUr..u..'1.e;e::, iül :;:nte:"esse der im. r.;).:5.!.2.;::C. 

c~ischen Gta3.tsbErb~r bil2.t~r8.la Abl-:oOl:lel1 i::n. 

3er~iche der Sozi:::~len SicD2r:leit ab~usc~lließe!1. 

bzr;. bestel:ende Ab}:om:::en der Rechtsent\·:ic:~lu.n.S 
, -

in den Ver~rabsstaatGn anzup2.,?sen, l:onnte:l. auch 

i~ Jahre 1978 erfolgreic~l fortcie;?etzt I.':errieu. 

Eb ,:::nso war, -e8 er::orlerlich, die im ~:inblick UuI 

die 13eschGftigung ausls.ndischer ArlJeitskräfte 

in Csteri-eich abg,eschlossenen .A.bkomm·~!l. lf":Jer 80-

ziale Sicherheit in Anpassung an die Rechts-

entviicldu.n.g entsprechend zu i!!odif'izieren. 

Im. eü:zeL'1.en ''laren auf dem. Gebiete d.er 

internationalen Soziale Sicherlleit im Jahre 

1978 folgende Aktivitäten zu verzeichnen!' 

-- - - -.. _---.,..~-----

,,' 

..... ;,,- -. :. . \ . 

'. \ . ' .~ ' 
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a) Am 1.1.1978 sind das Zusatzabkomcen vom 

16.5.1977 zur;J. östarreic:'lisch-liechtensteinischen 

Abkom.zan im Bereiche der Sozialen Sicherheü t sO',',i.e 
. . . 

die Zwei-I:;e Zusatzvereinbarung voa 9.6.1977 zur 

Durchführungsvereinbarungzu diesem AbkomEen in 

Kraf't getreten (3G31.lIr. 39 und 40/1978). Durch 

das env~änte Zusatzabkom=en ~urde das Stanrob~oo~en 

an die Rechtsentwiclclung der letzten Jahre: a,.."l.-

. gepa~t. 

b) Im Jtin1:ler 1978 v:urden :aeg~erunc:sva=~:and.-

lungen betreffend. ein österreicI~isch-griechisca.es 

Abko!!l!!:en über Soziale Sicherheit · d.urchgefU~rt. 

Die Unterzeichnung dieses Abkoo~ens kam~ erst ncch 

Bereinigung noch offener Fragen im Bereiche ·:::'er 

Pamilienbeihilfen erfolgen. 

c) Im ;:'~rz ' 1978 ' wurde!: Experteno .... sprec:":'u!lgen 

zur Yorbereitunf; von Regierungsvarhaudlu::1gen be-

treffend ein öst.:rreichisch-bul;-arisc~es .Abl.:ol:.:~er!. . 
~ ~ 

über Soziale Sicherheit durchgeführt. ~ie all-

fidllige AUL::ahoe von :te:ii8ru.."l,;· sver!1andl~gen hängt 

von der Klirung eL~iger GrunQs~tzfragen d.urch 

die bulgarische Seite ab. 

d) Im. April 1.978 -;!Urien vorbereitende Ex-

]crtenbes:prechungan batreffe:l.d ein allfilliges 
norwegisches 

österreichisch-' . - ' . -- ~~ Abkommen über 

Soziale Sicherheit durchgeführt. Zine Fortsetzur~ 

der Gesprfiche soll im liai 1979 erfolgen. 

e) Ebenfalls im April 1978 ~urden vo~berei-
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tende Experter-besp~ecbungen betTeffend ei~ all-

f~lliges österreic~i5ch-t3c~ec~oslowakisches 

Ab i.::or;:.::en Ub er Soziale Si ci erh ei t durcngefU..b.rt.· 

3ine ~ortset zu.r:.g der Ge3pr2.che is t vor gesehen·. 

f) 10 Ap/i.i.l 1913 V!urQ en \7ei ters E.:-::pel·ten-

besprechungen betreffenQ ein Zusatzabkomcen zum 

österreichisch-niederle..ndiscb.en Abkom.:l.en über 

Soziale Sicter!J.eit durchgeführt. Durch dieses 

Zusatzabkom=.en soll den 38it der üntsTzeich::lung 

des Sta~webko~ens aL~~etr8terren Rec~tsänier~gen 

len im ~ai 1979 fortgese~zt ~erden. 

g) AuSe!':l era ',-,:urien irJ. _-i~- ril 19 78 E:q~ c:rten-

h) 

0 .. ~ ... "''''r e ;c.a' ... t..,_..:.. _..... , 

SclJ.l,-:eiz lilQ 

Inkrs.fttrete!l ies 'Tiersei tigen Aü:\:ocLens e:"foJ..€en 

bet::::effen1 8L'le .2evision des öst:::rreicllisch-

s,aniscllen .-i.'o~:oG::~ens Uaer Sozi818 Sicherbei t 
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Entwicklung der wichtigsten veränderlichen Werte 
ab 
1 ~ 1 ~ 
1977 

. Richtzahl und .Anpassungsfaktor ••••.•••• 1 ,.070 
Beitragswesen im ASVG: 
monatliche Höchstbeitragsgrundlage 

und Beträge 
ab 
1 .1 • 
1978 

1,069 

ab 
. 1 ~ 1 ~ 

1..979 

1,065 

in der Krankenversicherung ••••••••••••• 9.900 S 12.600 S 13~800 S 
-

, in der Unfallversicherung ............... 15~OOO 5 
in der Pensionsversicherung_ ............. 15.000 S 

~ensionsversicherung : nach dem ASVG: . 
Hi~flosenzuschuß: Höchstbetrag •••••••• 

Mindestbetrag ••••••• 
Kinderzuschuß:. Mindestbetrag ............. .. 

Höchstbetrag .•..•....... 
Ruhensbes:t;immungen: . 
un.terer Grenzbetrag ............ ' ........ ..- •.••• 

-
ober er' Grenzbetrag ......................... . 
F. eibetrag pro Kind .............. ~ ..... . 
Freibetrag be~ 
Zuerkennung der A~ters:pension. ............ ~. 

Richtsätze für die 
Bemessung der AuSgleichszulage: 
Alleinstehende ............. ~ •••• ~~ •••••• 

~ Ellepaare ..................... ~ ;; •• _ ....... 0 •••••••• • 

Waisen bis zum 24'.Le bens jahr .............. . 

Doppelwaisen. bis' zum 24.Lebens jahr .... .. 

Waisen ab dem -24.Lebensjahr ........... ~ ... 
Doppelwaisen ab dem 24:Lebensjahr ..... . 

2:133 S 

1 :317 S 

~~~ ~ 
4.249 5 
7.307 S 

1~094 S 

2.~278 S 

2':860 S 

4.090 S 
1 ~068 S 

1 ~604 S 

1~897 S 
2~860 5' 

Zuschlag für jedes Kind, dessen Nettoein­
kommen den Richtsatz für einfach .' vezwaiste 
Kinder bis: zur' Voliendung des 24~ :~ebens-
jahres nicht ' erreicht" ................... ~..... 307 S 

I 

16:800 S 

16~800 S 

2.207 S 
1':608 5. 

~~~ ~ 

4.542 S 
7.811 S 

1:169 ' 5 

2:435 S 

3.092-5 
4.422 S 

1.155 S 

1: 735 S 

2.051 S 
3:092 5 

332 5 

18~600 5 
18:600 S 

2.279 S 

1 :713 S 

~g~ ~ 

4~83T 5 

8:319 S 
1:245 S 

2:593 S. 

3~308 S 

4:73i S 
t:236 S 

1 :856 S 

2:194 S 

3.308 S 

355 S 
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BE SONDERE UND ALLGEME!NE SOZ IALHILFE : 

Kurzübersicht 

Am 1. Jänner 1978 ist die 3. Etappe der Novelle zum 
Kriegsopferversorgungsgesetz, BGBl.Nr. 94/1975, wirksam 
ge~orden. Sie brachte 101.733 Beschädigten und 83.305 
Witwen eine Erhöhung der Grundrenten über die Anpassung 
hinaus. 
Im Zuge der Maßn~en zur Sicherung der Arbeitsplätze 
wurden durch die letzte Novelle zum Kriegsopferversorgungs­
'gesetz, BGBl.Nr. 614/1977, auch die Bestimmungen über die 
berufliche Rehabilitation entsprechend den vergleichbaren Regelungen 
in der Sozialversicherung ausgebaut. Da von den rd. 102.000 
Kriegsbeschädigten ca. die Hälfte das 60. Lebensjah~ noch 
nicht erreicht hat, ist zu erwarten, daß diese Ver-
besserungen dazu beitragen, Beschädigten ihre Arbeits-
plätze zu sichern bzw~ ihnen erforderlichenfalls die 
Erlangung geeigneter Arbeitsplätze zu erleichtern. 

Auf Grund des im Jahre ·1977 erstellten Rehabilitationskonzeptes kam 
den Arbeiten !Ur eine Nov~111erung des Invalideneinstellungs­
gesetzes besondere Bedeutung zu. Die · Regelung, 
die im Jahre 1979 in Kraft _getreten isttgeht daher von dem 
Grundgedanken aus, die Bestimmungen über die Rehabilitation 
der von diesem Bundesgesetz umfaßten Behinderten zusammen­
zufassen, und zwar sowohl für die .auf dem Arbeitsmarkt in der 
freien Wirtschaft Tätigen als auch für jene Behinderten, die 
auf dem freien Arbeitsmarkt noch nicht oder nicht mehr unter­

gebracht werden können. 

Die vorgesehenen Förderungsmaßnahmen für Behinderte und 
Dienstgeber, die Behinderte beschäftigen oder zusätzliche 
Arbeitsplätze für sie bereitstellen können, sollen verstärkt 
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die Unterbringung von Schwerbehinderten auf ge­
eigneten Arbeitsplätzen ermöglichen. 

Trotz der gemeinsamen Bemühungen aller Rehabilitations­
träger, Behinderte auf für sie geeigneten Arbeitsplätzen 

unterzubringen, ist der Erfolg - insbesondere bei geistig 
Behinderten - oft negativ. Für diese sollen nunmehr größere 
~öglichkeiten der BeschäftigUng in einer geschützten Werk-· 
stätte' .und. d~h Förderungen solcher Werkstätten aus Mitteln 
des Ausgleichstaxfonds geschaffen werden. 

Gemeinsam mit den in Betracht kommenden Stellen wurden die 
Arbeiten zur Neugestaltung des Jugendwohlfahrtsrechtes 
fortgesetzt •.. 

III Hinblick auf die geänderte Rechtslage auf dem Gebiete 
der Sozialhilfe bedarf das dzt. bestehende Abkommen 

zwischen Österreich und der Bundesrepublik Deutschland 
einer Änderung. Der Entwurf eines neuen Abkommens wurde 
bereits erarbeitet und mit den Bundesländern abbesprochen. 
Mit dem Abschluß dieses Abkommens ist im Herbst 1979 zu 

rechnen. 

• 
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Besondere und allgemeine Sozialhilfe 

Übersicht über die Tätigkeit 

Legistische Maßnahmen 

a) In Kraft g~treten 

Bundesgesetz vom 17.11.1977, BGBl.Nr. 614, mit dem das 

Kriegsopferversorgungsgesetz (KOVG) geändert wird. 

Bundesgesetz vom 17.11.1977, BGBl.Nr. 612, mit dem das 

Heeresversorgungsgesetz (HVG) geändert wird. 

Bundesgesetz vom 17.11.1~77, BGBl.Nr. 613, mit dem das 

Opferfürsorgegesetz (OFG) geändert wird. 

Bundesgesetz vom 17.11.1977, BGBl.Nr. 620, mit dem das 

Verbrechensopfergesetz geändert wird. 

Verordnung des Bundesministers für soziale Verwaltung 

vom 2. Jänner 1978 über die Rentenanpassung in der 

Kriegsopferversorgung für das Kalend€rjahr 1978, BGBl. 

Nr. 3/78. 

Verordnung des Bundesministers für soziale Verwaltung 

vom 2. Jänner 1978 über die Feststellung der Aufwertungs­

faktoren, der Mindest- und Höchstbemessungsgrundlage und 

die Rentenanpassung in der· Heeresversorgung für das Ka­

lenderjahr 1978, BGBl.Nr. 4/1978. 

Verordnung des Bundesministers für soziale Verwaltung 

vom 2. Jänner 1978 über die Anpassung von Versorgungs­

leistungen in der Opferfürsorge für das Kalenderjahr 1978, 

BGBl.Nr. 5/78. 

Verordnung des Bundesministers für soziale Verwaltung 

vom 14. Feber 1978 über die Festsetzung der Ausgleichs­

taxe nach dem Invalideneinstellungsgesetz für das Kalen­

derjahr 1977, BGBl. Nr. 131/1978. 

Verordnung des Bundesministers für soziale Verwaltung 

vom 18. September 1978 über die Festsetzung der Aus­

gleichstaxe nach dem Invalideneinstellungsgesetz für 

das Kalenderjahr 1978, BGBl.Nr. 500/1978. 
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b) Beschlossen 

Bundesgesetz vom 16. Dezember 1978, BGBl.Nr. 684, mit 

dem sozialrechtliche Bestimmungen geändert werden (Art. 

XVII und XVIII - Änderung des Kriegsopferversorgungs­

gesetzes, Opferfürsorgegesetzes - Erhöhung der einkom­

mensabhängigen Rentenleistungen wegen Abbau der staat­

lichen Stützung der Preise für Milch und Milchprodukte; 

Art. XIX - Änderung des Kleinrentnergesetzes). 

Verordnung des Bundesministers für soziale Verwaltung 

vom 23. Dezember 1978 über die Anpassung von Versor­

gungsleistungen in der Opferfürsorge für das Kalender­

jahr 1979, BGBl.Nr. 645/78. 

Verordnung des Bundesministers für soziale Verwaltung 

vom 30. Dezember 1978 über die Rentenanpassung in der 

Kriegsopferversorgung für das Kalenderjahr 1979, BGBl. 

Nr. 2/79. 

Verordnung des Bundesministers für soziale Verwaltung 

vom 23. Dezember 1978 über die Feststellung der Aufwer­

tungsfaktoren, der Mindest- und Höchstbemessungsgrund­

lage und die Rentenanpassung in der Heeresversorgung für 

das Kalenderjahr 1979, BGBl.Nr. 644/1978. 

c) 1978 in Vorbereitung 

Novelle zum Invalideneirtstellungsgesetz. 

Novelle des Bundesgesetzes über die Errichtung des 

Invalidenfürsorgebeirates. 

Novelle zum Opferfürsorgegesetzo 

Jugenwohlfahrtsgesetz. 

Novelle zum Kleinrentnergesetz. 

Kriegsopferversorgung 

Im Zuge der etappenweisen Leistungsverbesserungen auf 

Grund der Novelle zum KOVG vom 23. Jänner 1975 wurden 

mit Wirkung vom 1. Jänner 1978 (vorletzte Etappe) die 

Grundrenten für Beschädigte und Witwen erhöht. Die Ver­

besserungen kamen 101.733 Beschädigten und 83,305 Wit­

wen zugute. 
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Zum selben Zeitpunkt wurden auch die erhöhten Zu­

satzrenten für Beschädigte auf Grund der Novelle 

vom 17.11.1977 zusätzlich um 7 % angehoben. Gleich­

zeitig wurden diese Zusatzrenten, die bisher nach dem 

Ausmaß der Minderung der Erwerbsfähigkeit in 3 Stufen 

festgesetzt waren, in eine einheitliche Leistung um­

gewandelt. Die bis dahin in 2 Kategorien geleisteten 

Witwengrundrenten wurden in einer Stufe zusammenge­

faßt. Rund 1600 Witwen brachte diese Verbesserung ge­

genüber dem Vorjahr eine Einkommenserhöhung im Ausmaß 

von 62 %. 
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VERÄNDERUNGEN IM STAND DER RENTENEMPFÄNGER UND DEM 

RENTENAUFWAND FÜR DIE KRIEGSOPFERVERSORGUNG 
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Aus der Darstellung ist zu entnehmen, daß die jährliche 

Abfallquote annähernd konstant geblieben ist. 
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Beschädigte Hinterbliebene Insgesamt 

Jahr . ) !Aufwand *) Aufwand *) Aufwand 
~opfzabJ in Mill. tKopfzabJ in MilJ. !Kopfzahl in I1ilL 

S S S 

1977 r101.733 1.938 ,5 ,105.724 2.470,7 20?-457 4.409,2 

1978 98.350 2.111,0 103.210 2.678,6 201.560 4 '.789,6 

Ver-
ände- -3,3 +8,9 -2,4 +8,4- -2,8 +8,6 
rung 
in % 

) 

~) jeweils am Jahresende 

Jahr Zahl der Rentenempfänger , gegliedert nach dem 
Grad der Minderun der Erwerbsfäbi keit • Summe 

30 % 40 % 50 % 60 % . 70 % ' 8Q %. SQf100 0 

1977 33.573 17.741 21.875 8.203 9.136 5.559 ~.646 

1978 32.331 17.180 21.133 7.996 8.837 .5.432 5.441 

-) jeweils am Jahresende 

GESAMTAUFWAND BZW. DURCF..BCHNITTLICHER AUFWA!-ID FRO 
PERSON P-N RENTENGZBÜ~r FtR BESCHÄDIGTE U1ID HINTER­

BLIEBIDTE NACH DEM KOVG 

I 1974 
I 

1978 Jahr 1970 I ! 

Personen 
203.529 1 (Stand 1.7) - 271.485 237·891 

Ge samt auf-
wand in 
Mill.S 2~206 188 3·335,320 4.789,572 
Steigerung 
gegenüber 
dem Jahr -1970 in ~G - 51,2 117,1 

lAufwand pro 
8.126 14.020 23.532 Person in S 

I Steigerung 
gegenüber dem 
Jahr 1970 

189,6 in% - 72,5 
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Von den 98.350 mit Jahresende versorgungsberechtigten 
Kriegsbeschädigten haben 45.931 (46,7 %) das 60. Lebens­
jahr noch nicht erreicht. 15.501 stehen zwischen dem 50. 
und 55. Lebensjahr. Da sich die Auswirkungen der Dienst­
beschädigungsleiden mit zunehmendem Alter stärker bemerk­
bar machen, kommt allen Maßnahmen, die der Erhal~ der 
Arbei tsfähigkei t und des Arbei tsplatz'es dienen, besondere 
Bedeutung zu. FUr beru.fliche und soziale , Maßnahmen 
der Rehabilitation die mi~ d.er Novelle vom 17.11.1977 
wesentlich erweitert wurden, war im Jahr 1978 ein A~­
wand von 698.355 S e~orderlich. 

Von -dem mit Stichtag 31.1.2.78 versorgungsberechtigten 201.560 
Personen' haben 42,2 % einkommensabhängige Leistungen be­
zogen. 

Das auf die einkommensabhängigen Leistungen anzurechnende 
Einkommen verteilt sich wie folgt auf· die einzelnen Ein­
kommensarten. 

, I~ ------------------------------~I 111111111111111 

~ Pension oder 
~ Rente (73,3 %) 

D unselbständ. 
Einkommen (3,7 %) 

OJIDJ 
Landwi,rtschaft und 

, Ausgedinge (21,1 %) 

sonst. selbst. 
Einkommen (1, 9 %) 
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Aufgliederung von Rentenleistungen 
nach dem KOVG nach Grundrenten, ungekürzten 

und gekürzten einkommensabhängigen Versorgungsleistungen . 

Anspruchsberechtlgte ~tand 

i 31. 12. 1978 
, 
, 

I Zahl I % 
I I I 

Beschädigte 
I 

98.350 ; 48,8 ~ 

Witwen 
. , 

82.995 i 41,2 i I 

Waisen '. i 3.236 f 1,6 ! 
i I 

Eltern 16.979 1 . . 8,4 
I I 

I 

insgesamt I 201.560 i 100,0 

davon beziehen 
nur 

Grundr. 
einkoamensabh. Leistungen 

Zahl 1 % 

I 
85.079 I 73,0 
29.790 : 25,6 

I 

1.640 i 1,4 

- i - I 
i I 

116.509 100,0 ! 

ungekürzt 

Zahl 1 

10.407 62,6 

4.954 29,8 
474 2,9 
781 4,7 

16.616 100,0 

gekürzt 

Zahl I % 

i 

2.864 , 4,2 

48.251 1 70,5 
1.1221 1,6 

I 

16.198 i 23,7 
1 

68.435 ,100,0 

Innerhalb der einzelnen Rentenkategorien zeigen die RQlationen: 
ausschließlich Grundrentenbezug, Bezug ungekürzter ein­
kommensabhängiger und gekilrzter einkommensabhängiger 
Leistlmgen starke .an~~hiede. 

Anspruchsberechtigte 
Stand 31. 12. 1978 

nur 
I Grundr. 

Beschädigte 86,5 
Wi twen 35,9 
Waisen 50,7 
EI tern -

davon 

ei 

I· 

; 

beziehen in % 
nkom~ensabh. leistungen 

ungekürzt I gekürzt 

10,6 
6,0 

14,6 
4,6 . 

2,9 
58,1 
34,7 
95,4 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I: I; 

Die Lockerung der Anspruchsvorausaetzungen rür die Zuerkennung 1I 

von Witwen- und Waisenrenten durch die Novelle vom 17.11.1977 
'fUhrte im Berichts jahr in 1488 Fällen zur Neuzuerkennung von 
Witwenrenten. Weitere 2287 Witwen erhalten auf Grund dieser 
Verbesserung seit 1. Jänner 1978 an Stelle der Witwenbei-
hilfe eine, Witwenrente. Ferner wurden von den rd. 1500 

Waisenbeihilfen 526 in Wai·senrenten umgewandelt. Die Um-

wandJ.ung der BeiPilfen in Renten erfolgte amtswegig. 
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Die seit 1970 eingetretene reale Einkommenssteigerung 
hat sich auch im Berichtsjahr fortgesetzt. Hervorzu­
heben ist, daß die Leistungsverbesserungen vor allem 
jene Personen erhielten, die nur auf das Einkommen aus 
dem KOVG angewiesen sind bzw. ihren Lebensunterhalt 
überwiegend aus Bezügen aus dem KOVG decken. 

Diese Bestrebungen werden bei einem Vergleich von 
Leistungen nach dem KOVG und gleichartigen Leistungen 
nach dem Bundesversorgungsgesetz der . BRD (Vergleichsjahr 
1978), bezogen auf den Jahresbezug (in Österreich jährlich 
14 Monatsbezüge ), beso.nders deutlich. Aus der Gegen­
überstellung von Rentenleistungen der beiden Staaten geht 
hervor, daß in Österreich Rentenleistungen, die unmittel­
bar der Deckung des Lebensunterhaltes dienen, bedeutend 
höher sind als jene in der BRD. Das trifft auch bei den 
Pflegezulagen zu, welche unter der Voraussetzung gewährt 
werden, daß der Beschädigte infolge der Dienstbeschädigung 
so hilflos ist, daß er fUr lebenswichtige Verrichtungen 
der Hilfe einer anderen Person bedarf. Die in Österreich 
geltenden Pflegezulagensätze übersteigen die deutschen 
Pflegezulagen um mindestens 94 bis max. 155 %. 

Außerdem werden nach dem Österr. Kriegsopferversorgungs~ 
·recht die Erschwernisse des Alters der Beschädigten bedeutend 
höher und auch unter Berücksichtigung verschiedener Alt~rs­
stufen und der anerkannten MdE abgegolten. 

Dagegen sind die Beträge sämtlicher Grundleistungen nach 
dem KOVG geringer angesetzt als die vergleichbaren in der BRD. 

Es ist somit offenkundig, daß in Österreich im Bereich der 
Kriegsopferversorgung der Fürsprgecharakter über dem 

Entschädigungsprinzip steht. 
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REALE ERHÖHUNG DER VERSORGUNGsqEBrb.:.t.:ElT Fr? 

BESCEADIGTEUND HINT~{BLI3BElrn KOVG 

(in % gegenüber 1970=100) 
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In der Krankenversicherung der Kriegshinterbliebenen 

Jahr 

waren im Berichtsjahr ~ 23.500 Personen kranken­
versichert. Dem Hauptverband der Sozialversicherungsträger 
wurde, dem ab 1.1.1978 geltenden neuen Verrechnungssystem 
entsprechend, als Abgeltungsbetrag für die von den Ge­
bietskrankenkassen diesem Personenkreis erbrachten Leistungen 
erstmals eine Vorschußleistung in Höhe von 110 Millionen S 
angewiesen. 
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Die altersmäßige Zusammensetzung ist der nachstehenden 

Darstellung zu entnehmen. 

ALTZRSSCHICHTUNG DER RENTENBEZr"EFER NACH DEM KOVG 

(Stichtag 1.1.1979) 

Labensjahre 

BESCHÄDIGTE HINTERBLIEB:&'\fE 

[ 
T 

I 
I 
I 

1 
L 

• . 
" 

75 - 79 
70, - 7" 
65 - 69 
6o-6It 
55 ~ 59 
50 - 5It l§:::{' 

, unter 50 S: ::::1. 

I 

t . . 

I 

I 
I1 

• . 
25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 

I I 
1··· .... 1 .-... . ... .. . -. 

Cl 

WINEN 

"'AISEN 
ELTERN ~ ., 

33 Jahre nach Kriegsende haben 63.304 Beschädigte (64,5 %) 
noch nicht das 65. Lebensjahr und 11.641 Witwen (14 %) 
noch nicht das 60. Lebensjahr erreicht. 
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Bei 11 .• 153 Rentenempfängern (5,4 % der Rentenempfänger) 
ist der Leistungsanspruch im ersten Weltkrieg entstanden. 

Mit . 31.12.1978 standen 201.560 Beschädigte und Hinter­
bliebene im Bezuge von Leistungen nach dem KOVG. Im 

Bereich des Landesinvalidenamtes für Wien, Niederösterreich 
und Burgenland leben 51,6 % der Versorgungsberechtigten. 
Die Auf teilung die~er Personen auf die einzelnen Bundes­
länder ist· der ~genden Tabelle zu entnehmen. 

ST.AND DER VERSORGUNGSBERECHTIGTE1:I KOVG 

Stand zum 31. 12. 1978 
Bundesland -

Be schädigt e Hinterblie- Insgesamt % 
bene 

Wien (+ Aus-
land) 24.093 27.513 51.606 25,6 

Niederösterr. 19.104 22.687 41.791 20,7 

Bur genl and 4.114 6.567 10.681 5~3 

Oberösterr. 16.179 15.250 31.429 15,6 

Salzburg 4.724 3.613 8·337 4,1 

Steiermark 15.469 14.708 30.177 15,0 .. 

Käxnten 5.820 5.973 11.793 5,9 

Tirol 6.184 4.903 11.087 5,5 

Vorarlberg 2.663 1.996 4.659 2,3 

SUMME 98.350 103.210 201.560 100,0 

Im Berichtszeitraum sind 54 Erkenntnisse des Vernaltungs­
gerichtshofes ergangen. In 35 Fällen (67 %) wurden die 
Beschwerden als unbegründet abgewiesen. 

0 

I 
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Im abgelaufenen Jahr konnten mehr als die Hälfte der 2157 einge­
langten'Berufungen erledigt werden. Von den aus den Vor­

j~~stammenden Berufungen waren am Jahresende nur 117 noch 
nicht erledigt. 

Heeresversorgung 

Entsprechend der Anpassung in der Kriegsopferversorgung 
erhöh.t e n sich auch die Versorgungsleistungen nach dem 

Heeresversorgungsgesetz gegenüber dem Vorjahr (1977) 

um 6,9 %. 

Mit der 13. Novelle zum Heeresversorgungsgesetz wurden 
im wesentlichen alle jene Verbesserungen in den Bereich 
der Heeresversorgung übernommen, die in der Novelle 
zum KOVG vom 17. November 1977 enthalten sind. 

Bei einer Erhöhung der Zahl der Versorgungsberechtigten 

um ..1.1.z.1 Prozent, ist der Re~tenaufwand um ~ Prozent 
im Berichtsjahr gestiegen. 
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RENTElTAUFWA.ND FÜR BESCRP..DIGTE UND HINTERBLIEBENE I:N DZR 
HEM"RSV'ERSCRGUl:~G . 

i Bescbädigte 
I 

Hinterbliebene Insgesamt 

Jabr ! • ) !Aufwand '. ) Aufwand . ) Aufwand 
Kopfzahl in MilJ.. tKopfzab .. in Mil)' Kopfzabl in MiIJ.. 

S S s 
1977 599 19,0 96 2,1 695 21,1 
1978 668 21,1 108 2",3 776 23,4-
Ver-

11'1 + 
ände- + 11,5 + 11,0 + 12,5 + 9,5 + 10,9 rung 
in % 

I 
I 

• )jeweils am Jahrese~de 

Besondere Bedeutung bei der Durchführung des Heeresver­
sorgungsgesetzes kommt den Rehabilitationsberatungen zu, 
da auf, ~rund der Meldungen der Militärkommandos die Landes-' 

invalidenämter alle Maßnahmen der Rehabilitation in 
medizinischer, beruflicher und sozialer Hinsicht erstmalig 
von Amts wegen einzuleiten haben. Dadurch wird sicherge­
stellt, daß alle ~6glichkeiten ausgeschöpft werden können, 
um eine optimale Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit "zu 
erreichen. Im Jahre 1978 wurden 985 Rehabilitationsbe­
ratungen durchgef.ührt. 

Trotz des sehr umfangreichen und zeitaufwendigen Berufungs­
verfahrens konnten im Berichtsjahr annähernd die Hälfte der 
eingelangten Berufungen erledigt werden. Von den aus den Vor­
jahren stammenden Berufungen waren am Jahresende lediglich 

8 noch nicht erledigt. 

Im Jahre 1978 waren 337 Neuzugänge an Dienstbeschädigungen 
und 53 Abgänge zu verzeichnen. Mit Jahresende waren 3.711 
Dienstbeschädigungen anerkannt. 
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DIENSTBESCHÄJJlGUNGElT IN DER HE:E...1U:SVf"...RSORGUi~G 

(Veränderungen 1975 - 1978) 

Prountantllil 

30 

Zo 

10 

• 

chirta;!isch~rth. Zahn- und Kiefer- Tuberkulose Schädig t.U1 gen 
Gesunaheitsschä- schädigungen dar Sinnes-

digungen organe 

Sonstige Gesund- Hautschädi-
heitsschädigungen gungen 

o 
1975 1978 

HeilIursorge und orthonädische Versorgun~ 

Die ~rchIUhrung der HeilIursorge ist den Trägern der 
gesetzlichen Krankenversicherung gegen Kostenersatz 
übertragen, wobei jedoch die erweiterte Heilbehandlung 
(das sind Heilstättenbehandlungen, Bade- und heil­
klimatische Kuren) von den Landesinvalidenämtern direkt 
gewährt" wird. In allen behördlich anerkannten Heil-
und Kurorten Österreichs sind-Kurplätze sichergestellt, 
sodaß alle als notwendig erkannten Behandlungen, sofern 
keine medizinische Kontraindikation vorliegt, bewilligt 
werden. So wurden in das vom Bundesministerium zur 
soziale Verwaltung geführte Kurhaus Ferdinand Hanusch 
in Bad Hofgastein 1.134 Kriegsbeschädigte (Vollbelag 1.170) 
eingewiesen, wodurch die Anstalt zu 96,8 % ausgelastet 
wurde. Neben der Verabreichung von Thermalbädern wurden entsprechend 
der medizinischen Indikation auch 3.947 Unterwasserbehand-
lungen und 2.200 Massagen durchgezuhrt. 
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Entwicklung der Aus~ben Iur die Heilrursorge 
einschließlich Zahlungen an Sozialversicherungsträger 

in Mill~ S *) 

39,8 
33,0 

24,2 24,7 

1970 1974 1978 

(1 cm = 10 Mill. S) 
*) Die Zahlungen an die Sozialversicherungsträger sind 

als Davonzahlen ausg~wiesen. 

Entwicklung der Ausgaben Iur die orthonäd. Versorgung 
in Mill. S 

' . . 

69,8 ' 

51,6 

31,1 

1970 1974 1978 

(1 cm = 10 Mill. S) 

61,6 

38,8 
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In diesem Aufwand sind d~e Ausgaben für das Kleider­
und Wäschepauschale und der Beitrag des Bundes für 
das Forschungsinstitut für Orthopädie-Technik nicht 
enthalten, da diese . Aufgaben zwischenzeitig auf anderen 
Ans ij.tzen des Bunde~voranschlages- verrechnet werden. 

Die orthopädische Versorgung erfolgt durch den Bund. 
Die Ausstattung mit Körperersatzstücken, orthopädischen 
und anderen Hilfsmitteln wird in einer der jeweiligen 
technisch-wissenschaftlichen Entwicklung entsprechenden, 
dauerhaften und den Bedürfnissen des Beschädigten 
angepaßten Form geleistet. Die Durchführung obliegt 
privaten einschlägigen Gewerbebetrieben und den vom 
Bund geführten Bundesstaatlichen Prothesenwerkstätten 
in Wien und Linz. 

Beide Werkstätten nehmen bei der Erprobung von Neu­
entwickl~vanProthesen und orthopädischen Behelfen 
eine führende Stellung ei~, die insbesondere durch die ' 
enge Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut für 
Orthopädie-Technik in Wien auch weiterhin gewährleistet 
erscheint. 
Dieses Institut, an dem die Republik Österreich be­
teiligt ist, feierte im Berichtsjahr sein 10-jähriges 

Bestehen. 

Unter anderem wurden nachstehend genannte Entwicklungen 

. bis zur Produktionsreife geführt. 

Hydraulisches Sprunggelenk . • 
Volladaptive "Wiener Hand" • 
Prothetik für Fußwurzelstümpfe • 
Prothetische Versorgung Knie-Exartikulierter ~. 

Messung von Drücken in geschlossenen (Gips-) 
Verbänden (Druckmeßgerät) und eine 

Justierprothese. 
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Es ist gelungen, mehrere dieser Entwicklungen, auch 
unter Einschaltung österreichischer Betriebe, einer 
Produktion zuzufahren. 

OpferfUrsorge 

Der im Bereiche der Opfer.rürsorge betreute Personen­
kreis nimmt - bedingt durch seine Altersschichtung -
weiterhin ab. Die dureh 'die 25. Opferfürsorgegesetz­
Novelle (BGBloNra 613/1977) mit 1. Jänner 1978 be­
wirkte Erweiterung der RentenfUrsorge (Gewährung 
von Hinterbliebenenrente und - gegebenenfalls -
Unterhal tsrente auch an Witwen von Opf'ern, die nicht 
an den Folgen der Opferschädigung gestorben sind, aber 
bis. zum 'l!ode im., Bezuge von Opf'errente nach einer 
Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 60 v.H. 
standen) hat in diesem Jahr nur zu einem' relativ 
geringen Backgang der Zahl der Witwenrentenbezieher 
geftlhrt. ' 

Weiters wurde der Anspruch ~uf Sterbegeld nach Opfern 
erweitert und einige Bestimmungen auf Grund der Neu­
ordnung der persönlichen Rechtswirkungen der Ehe der 
geänderten Rechtslage angepaßt. 

BIDlTEUA.UFWAJ:ID FGR OPFER U:rID HIl-TTEP..BLIEBEl-l""E 

apfel:' Hinterbliebene Insgesamt 

Jahr *) ~ufwand *) Aufwand *) Aufwand 
Kopfzabl in Mill.Kopfzah ... in MilJ. ~opfzabl in Mill. 

S I s s 
1977 3' .• 541 120,6 2.352 61·,3 5.893 181 , 9 
1978 3.343 124,5 2.324 68,2 5.667 192,7 
Ver-
ände- - 5,6 + 3,2 - 1,2 + 11,3 - 3,2 + 5,9 rung 
in.% 

• )jeweils a.m Jahresende 
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AbgeltBng ~ur den Wegfall von PreisstUtzungen 

Im Berichtszeitraum wurde durch ~ikelXVII,XVIII u.XIX des am 
16. Dezember 1978 vom Nationalrat beschlossenen und 
am 29. Dezember 1978 als 684. Bundesgesetz verlautbarten 
Sozialrechtsänderungsgesetzes Vorsorge getroffen, daß 
ein durch den Abbau staatlicher" StUtzung der Preise !Ur 
Milch und Milchprod~e eintretender Anstieg der 
Lebenshaltungskosten durch eine entsprechende Erhöhung 
der einkommensabhängigen Rentenleistungen in der 
Kriegsopferversorgung, der Opferfttrsorge, der Heeres­
versorgung und nach dem Xleinrentnergesetz abgegolten 
nN. 
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Beratungsdienst in sozialen Angelegenheiten 

Die Auskunfts- und Beratungsdienste der Landesinvalidenämter, 
welche durch Artikel III des Bundesgesetzes vom 23. Jänner 
1975, BGEI. Nr. 94, gesetzlich verankert sind, tragen durch 
ihre auf die besonderen Belange der Behinderten eingehende 
Beratungs- und Betreuungstätigkeit immer mehr zu einer Ver­
besserung der Lebensqualität der Betroffenen bei. 

Neben den Kriegsopfern wird allen jenen Behinderten Rat und 
Hilfe zuteil, die nicht oder nur sehr ungenau wissen, daß 
sie gegenüber dem Bund, den Ländern oder SozialversicherUngs­
'trägern Anspruche geltend machen können, die ihre Lage 
verbessern. Die besonde-rs geschulten Berater sind bemüht, 
die erforderlichen Kontakte mit den zuständigen Stellen auf­
zunehmen, Anträge zu formulieren und einzubringen sowie diese 
allenfalls im Rechtsmittelverfahren durchzusetzen. 

Die Beratungsdienste werden nicht nur am Sitz der, Landes­
invalidenämter, sondern auch in Form von Amtstagen abge­
wickelt. Sie erfolgen je nach Bedarf in enger Zusammen­
arbei t mit den Dienststellen d'er Arbeitsmarktverwaltung und 
in einigen Bundesländern mit den Ämtern der Landesregierungen. 
Besonders bemerkenswert ist dabei das gute Zusammenwirken der 
Ämter mi,t den verschiedenen Behindertenverbänden, insbe­
sondere mit den Kriegsopferverbänden. 

Im Berichtszeitraum konntEn an 137, in verschiedenen Orten 
Österreichs abgehaltenen Amtstagen 2995 Personen in sozialen 
Angelegenheiten beraten werden. Die bei den Landesinvaliden­
ämtern eingerichteten permanenten Beratungsdien~wurden von 3616 

Personen in Anspruch genommen. 

Im Jahre 1975 haben annähernd 1700 ' Ratsuchende - diese 
Serviceleistung in Anspruch genommen; im Jahre 1978 aber 
bereits 6611 Personen. 
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Amtstage 

1977 

1978 

- 24 4 -
Beratungsdi enst bei den Landesinvalidenämtern 

w. , NO ~ .. ~ I I 
u.Bgld:. 0.0 •. Sbg. Stmk~ Ktn. 

l ! i ·f I 

14 . 
I 

14 i 
9 

10 

I I ,. 
I i 

25 ! 12 t 20 I 
I. I 

Bundes­
gebiet 

141 . 

137 25 li 13 : 16 i 
~ I ; 

~---'-----------~~--~I----I --~'-·~i----I---'--~.::. -----~ 
nanspruchnahme 
bei Amtstagen I I . 

1977 1.045 , 233 1 121299238378 163! 2.477 

2.995 1978 1.361 I 275 1 107 359 327 324 242 i 
~-------------_--_.'I._.--",-!r-~._~----------+---~----+---~---*-------4 

I nanspruchnahme 
9m Si tz des LIA 

1977 1.490 64 
1978 ~ 3.104 95 1 

16 

11 

182 128 
122. 215 · 47 

25 1.905 

221 3.616 

Ratsuchende insgesamt 

1977 
1978 

• I I 

I I 
I 

2.535~97 1 
4.465 370 I 

137 
118 

411 
481 

366 1378 
, 

542 371 
1881t 4.382 
264 I 6.611 

J'eränderungen in % 
gegenüber 1977 

~ Anteil im 
ßundesgebiet 1978 

-
I 

+ 176 +251-14 +17 + 48 - 7 + 40 

8,2 5,6 4,0 

Ein Vergleich der Jahre 1977 und 1978 ergibt, daß trotz 
einem Rückgang der Amtstage in den Bundesländern um 3 % 
die Inanspruchnahme des Beratungsdienstes bei Amtstagen 

um 21 % gestiegen ist. Die Inanspruchnahme 
dieser Serviceleistung am Sitz der Landesinvalidenämter 
weist eine Steigerung von 81 % auf . 
Die 6611 Rat suchenden im Berichtsjahr 1978 bedeuten 
gegenüber 1977. ei ne St eigerung von ; 51 %. 

+ 51 

100 

4. 286 Personen nahmen den Beratungsdienst in Angelegenheiten 
in Anspruch, in denen Kontakte zu anderen Behörden ·oder 
sonstigen Dienststellen hergestellt werden mußten. 
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Beratungsdienst für entwicklungsgestörte Kinder 
und Jugendliche 

Das seit Oktober 1976 im Bereich des Landes Burgenland 
als Modelleinrichtung eingesetzte Spezialistenteam (Arzt, 
Psychologe und Sozialarbeiter) rur die Betreuung entwicklungs­
gestörter Kinder und Jugendlicher hat durch seine qualifizierte 
Tätigkeit große Anerkennung in Fachkreisen gefunden und sich bei 
der in Betracht kommenden Bevölkerung einen ausgezeichneten 
Ruf er.vorben. 

Eine der Zielsetzungen des Beratungsdienstes, nämlich die 
Erfassung der behindert.en oder .von Entwicklungsstörungen 
bedrohten Säuglinge, Kinder und Jugendlichen wurden in 

den Bezirken Eisenstadt, Neusiedl, Matters?urg, Ober­
pullendor! und.Oberwart weitgehend errullt. Seit Beginn 
dieses Beratungsdienstes wurden an 193 Beratungstagen 

über 1100 Berat"ung8:f'ä.lJ.e . behandelt. 

Anliegen des Teams ist jedoch keineswegs nur die Erstdiagnostik, 
sondern eine der Schwere der Behinderung entsprechende nach­
folgende Betreuung und Therapie. Unter Mitwirkung des Teams 
wurden auf dem therapeutischen Sektor erfreuliche Ver-
besserungen erreicht. Mit Jahresende 1978 standen 9 spezialisierte, 
großteils mobile Therapeutinnen zur Förderung entwicklungs­
gestörter Kinder und Jugendlicher zur Verrugung, während es 

1976 nur 3 waren. 

Dem Team gelang es auch, die Eltern der Behindert~n zum Zu­
sammenschluß zu aktivier~n. So wurden unter Mithilfe des 
Teams 2 Elternvereine gegründet, die im Jahre 1978 eine 
Beschäftigungstherapietagesstätte einrichteten und in 

Betrieb nahmen. 
·r · ····Durch die im Jahre 1978 verfügte Wei terruhrung der Modell-

einrichtung, die im Rehabilitationsgeschehen des Burgen­
landes schon einen festen Platz einnimmt, soll das Konzept 
einer kontinuierlichen Begleitung des fTÜherfaßten be­
hinderten Säuglings und Kleinkind~s bis zum 19. Lebens­

jahr verwirklicht werden. 
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Diese Modelleinrichtung, die gemeinsam mit dem Amt 
der Burgenländischen Landesregierung durchgefahrt 
wird und unter der Leitung von Univ.Prof. Dr. Andreas 
Rett, Primarius der Ki.I1derabteilung der Kranken­
anstalt Rosanhügel, steht, soll beispielhaft für 
andere Bundesländer sein. Die praktischen und 
wissenschaftlichen Erkanntnisse werden allen 
interessierten Ste~an rege1mäßig bekanntgegeben. 

Dieser Beratungsdienst ist ein wesentlicher Bestand­
teil für die Vorbereitung und DurchfUhrung einer 
beruflichen Rehabilitation und rar die soziale 
Integration und daher ein wichtiges Anliegen des' 
Bundesminjsteriums far soziale Verwaltung. 
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Entwicklung des mobilen Beratungdienstes 

I 

1976 
! 

1977 1978 

Beratungstage 17 I 84 92 , 

Neuzugänge 115 306 268 
Kontrollen - 510 868 

Beratungsfall*) 115 816 1135 

*) Ein Beratungsfall umfaßt 1-3 Fachbe­
ratungen (Arzt, Psychologe, sozial-
arbeiter) . 

Beratungsfälle 
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• 
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Mit Wirkung vom 1. Jänner 1978 traten durch das Bundes­
gesetz vom 17. November 1977, BGBl. Nr. 620, bedeutsame 
Verbesserungen in der Verbre~hensopferversorgung in Kraft. 

Der Kreis der Anspruchsberechtigten wurde durch die 
Einbeziehung unbeteiligter Dritter erweitert, die im 
Zusammenhang mit einer verbrecherischen Handlung e~e 
rörperverletzung oder eine Gesundheitsschädigung 
erlitten haben. 

Die großzügige Anhebung der Einkommensgrenzen auf das 
vierfache des jeweiligen Richtsatzes nach § 293 ASVG 
verhinderte in vielen Fällen eine Kürzung des Anspruches 
auf Ersatz des Verdienst- bzw. Unterhaltsentganges. Weiters 
konnte durch die nunmehr ermöglichte Abgeltung kurzfristiger 
Verdienstentgänge den Betroffenen gerade für die Zeit un­
mittelbar nach der Schädigung wertvolle Hilfe geleistet 
werden. Die Eröffnung des Anspruches auf Hilfeleistungen 
rür jene Hinterbliebene, die bisher von der Hilfe deshalb 
ausgeschlossen waren, weil den Unterhaltspflichtigen an . 
dem Verbrechen. ein Mitverschulden t ,raf, kam ebenfalls in 

einigen Fällen zum Tragen. Auf Grund der Neuregelung 
des Anspruches auf Ersatz der Bestattungskosten rür jene 
Personen, die Qiese Kosten getragen haben und die gleich­
zeitige Erhöhung der Leistungsgrenze konnten im Berichts­
zeitraum nach 22 Verbrechensopfern Bestattungskostenbei­
träge bewilligt werden. 

RENTElTAUF';V~ND FL'R HILFELEISTl7NGEN Al: VEP.13::?..ECE'SNSCPFER 

o P t e r Hinterbliebene I Insgesamt 

*) 
I 

Jah:r: A.ufwand *) Aufwand ",) I Aufwand 
[op!zahl in Mill. ß:opfzah~ in Mil)' lKopfzabllin Mill. 

S S S 

, 1974 12 0,286 16 0,105 38 0,391 

1975 20 0,592 25 0,133 45 0,724 

1976 31 0,698 37 0,256 68 0,954 

1977 35 0,848 46 0,343 81 ' 1 ,191 

1978 43 1,147 58 0,502 101 1,649 

. • ) jeweils am Jahresende 
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Die Zahl der Personen, die wiederkehrende Hilfeleistungen 
erhalten, .stieg im Berichtszeitraum auf 101 an. Im Hin­
blick auf die mit 31. Dezember 1979 endende · Überleitungs­
frist des oben zitierten Bundesgesetzes ist neben der 
üblichen Steigerungsrate mit einer weiteren Zunahme der 
Anspruchsberechtigten 'zu rechnen. 

• 
Invalideneinstellungsgesetz 

Dieses Bundesgesetz, das insbesond~re jene gesetzlichen MSß­
"nahmen beinhä1t.~,die dem Schutz und der Hilfe für die 
im Erwerbsleben stehenden Behinderten mit einer Minderung 
der Erwerbsfähigkeit von mindestens 50 v.H. dienen, ' 
hat~ Auswir~n auf ':, rund 52.000 Behinderten. 
Die aus der nachs·tehenden Tabelle ersichtliche Umschich­
tung ergibt sich aus dem Umstand, daß eine immer größer 
werdende Zahl von Kriegsbeschädigten aus dem Erwerbs­
leben ausscheidet, der ein nicht voll entsprechender Zu­
wachs aus dem Kreis der Zivilbehinderten Und Unfallge­
schädigt,en gegenübersteht'. Allerdings gibt es bei den zu-
letzt genannten Personen noch immer einebeträchtliehe Dunkelziffer. 
Es wird verstärkter Aufklärung bedürfen, um alle Be-
troffenen zu erfassen. Diesbezügliche Aktivitäten sind 
von den Landesinvalidenämtern bereits eingeleitet worden. 

Begünstigte Personen 1 
, . I 

I 
Sticb- Zivil- Unfall~ 

I 
Insge-

tag KOVG bebind. gescbä HVG OFG samt 
digte *1) 

31.12. 
'· 5.129 116 . 97 153.730 1977 35.782 .12.606 

31.12. 
1978 33.342 13.679 5.157 121 90 52.389 

• )nach Arbeitsunfällen 
----- - - -- '---'- '-- -- - -
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Rund 60 % a]Br begünstigten Invaliden sind Kriegsopfer, 
ca. 10 % Behinderte nach Arbeitsunfällen und rund 26 % 
Zivilbehinderte. Der Rest verteilt sich auf die übrigen 
Behindertengruppen. 

In der Altersschichtung der begünstigten Invaliden über­
wiegt weiterhin die Gruppe der 50 bis 59-jährigen. 
Diesem T~end trägt auch die Novelle zum Invalidenein­
stellungsgesetz, die Anfang 1979 in Kraft '~etreten js~, 
insoweit Rechnung, als unter anderem für ältere Arbeit­
nehmer, die trotz des ründigungsschutzes ihren 
Arbeitsplatz verlieren und nur gegen geringeres Ent­
gelt wieder beschäftigt werden können, ein Zuschuß zur 
Höherversicherung geleistet werden soll, um Nachteile 
bei der Pensionsbemessung hintanzuhalten • 

Lebensjahre 

über 60 

50 - 59 

Ito - ~9 

30 - 39 . 

Zo~Z9 

unter 20 

.tLTERSSCHICHTUNG DER ERFASS'rEN BEGtHISTIGTE!i 

INVALIIlEN 
(ltlcitag 1.101978) 

% Anteil 

"-
~ " 

• 

I , , , t 

5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 

17,9 

55,1 

10,8 

9,6 

5,9 

0,7 

PERSQIIEli 
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AUFTEILUNG DER ERFASSTE1T BEGüNSTIGTEN I:NVALIDEN ,NACH DER 
.. .MIIDJMlUl'LG._:{JER. _ ERWERBSF .ÄHIGKEIT 

- D 1977 

-
. 

: 

IllT 

f '11" 
.. 

5oy.JI. 60 y.Jt.. 70 YJi. 80 y.H., 90/100 y.H. 

. ErfaSte Begünstigte Personen 

lIIllD 1978 

MINDERUNG DER 
WER ssrÄHlGllClT 

, 

Stich- . , Z' '1 
~VJ.. - Un.fal1~ 

I 
Insge-

tag KOVG behind ,geschä , HVG OFG samt 
digte ' *\) 

31.12. 
1977 35.782 .12.606 '· 5.129 116 97 53·730 

31.12. 
33-342 13.679 1978 5.157 121 90 52.389 

• )nach ArbeitS't1.ll.fä)'.len . 

Das Invalideneinstellungsgesetz 1969 verpflichtet alle 
Dienstgeber, die 25 oder mehr Dienstnehmer beschäftigen, 
auf je 25 Dienstnehmer mindestens einen, nach dem In­
valideneinstellungsgesetz begünstigten Invaliden zu be­
schäftigen. Kommt ein Dienstgeber diesem gesetzlichen 
Auftrag nicht oder nicht vollständig nach, so hat er 
rür jeden nicht besetzten Pflichtplatz eine Ausgleichs­
taxe zu entrichten. Diese ist jährlich im nachhinein 
von den Landesinvalidenämtern vorzuschreiben. 
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Diese Ausgleichstaxe betrug für das Jahr 1978 monatlich 
S 390,-. 

Im Jahre 1977 sind 14.689 Dienstgeber der Einstellungs­
verpflichtung unterlegen. Im Statistikmonat (August 1977) 
waren bei den einstellungspflichtigen Dienstgebern rund 
1,5 Mill. Arbeitnehmer (ohne Bund und Länder), darunter 
23.564 begünstigte Invalide (7.710 hievon 55 Jahre oder 
älter) beschäftigt. Rund die Hälfte a]sr einstellungs­
pflichtigen Dienstgeber hat die Beschäftigungspflicht 
durch Einstellung der erforderlichen Zahl von Behinder­
ten erfüllt, rund 10 % aller einstellungspflichtigen 
Dienstgeber beschäftigten sogar mehr Behinderte, als 
der gesetzlichen Verpflichtung entsprochen hat. Diese 
Dienstgeber so~n in Hinkunft Prämien erhalten. 

Rund 15.000 Pflichtplätze waren nicht besetzt, rür 
sie wurde Ausgleichstaxe vorgeschrieben. 

Der Bund hat die Einstellungspflicht voll erfüllt und be­
sohäftigte im Jähre 1977 ~.289 begünstigte Personen, davon 
waren 2.420 55 Jahre- oder älter und daher auf die Pflicht­
zahl. doppelt. anrechenbar.· 

Die eingehenden Ausgleichstaxen fließen dem mit eigener 
Rechtsper..sönlichkei .t ausgestatteten Ausgleiohsta.:x:fonds zu, 
der vom Bundesministerium für soziale Verwaltung ver-
wal tet wird .. 

Ausgleichsta.:x:fonds 

Aus den Mitteln des Ausgleichstaxfonds (§ 10 Abs. 2 des 
Invalideneinstellungsgesetzes 1969) werden Zuschüsse für 
Erholungsrürsorge, für die Ausstattung von Arbeitsplätzen mit 
Maschinen oder sonstigen Behelfen, rür orthopädische Behelfe, 
rür die Anschaffung von Kraftfahrzeugen und rür Notstands­
fälle von Behinderten gegeben. 
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Weiters werden aus diesen Mitteln Studien- und Lehrlings­
beihilfen gewährt. Darüber hinaus sind die nach dem OFG 
vorgeschriebenen Ausgleichstaxen zum Zwecke der Fürsorge 
für den nach dem OpferfUrsorgegesetz begünstigten Personenkreis 

zu verwenden. 

Erhebliche Mittel werden für die Ausstattung von geschützten 
Werkstätten mit Maschinen und sonstigen Arbeitsgeräten 
aufgewendet. 

Im Jahre 1978 sind den einstellungspflichtigen österreichischen 
Dienstgebern für das Kalenderjahr 1977 Ausgleichstaxen im 
Betrag von rund 69,5 MilJ .• S vorgeschrieben worden. Davon 
entfielen a~f Ausgleichstaxen nach dem Invalideneinstellungsgesetz 
rund 62,5 Mill. S und rund 7,0 Mill. S auf nach den Bestimmungen 
des Opfer-FUrsorgegesetzesvorgeschriebene Ausgleichstaxen. 

Im Berichtszeitraum wurden für die angeführten Zwecke insgesamt 
5~729 Mill. S ausgegeben. Davon entfielen auf Studien- und 
Lehrlingsbeihilfen 4,749 Mill. S und auf Fürsorgefälle nach 
dem Opferfürsorgegesetz 7,513 Mill. So 

Zur Sicherung der Mobilität von. behinderten Arbeitnehmern 

wurden Iur den ~~auf von Personenkraftwagen auch im Jahre 

1978 Beihilfen gewährt, und zwar: 

Zahl der Fälle: Gesamtbetrag: durchschnittl. 
Förderungsbetrag: 

412 S 6,610.725,- S 16.045,50 

Jeder im Erwerbsleben stehende Schwerstbehinderte, der 

auf den Gebrauch eines Rollstuhles angewiesen ist, erhielt 
im Jahre 1978 einen Fahrtkostenzuschuß in der Höhe eines Jahres­

betrages von S 2.700,--. 
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Zahl der Fälle: 418 . , Gesamtaufwand: S 1,127.100,-- • 

Im Jahre . 1978 wurde erstmalig jener Beitrag aus den 
Mitteln des Ausgleichstarlonds als Fürsorgemaßnahme 
übernommen, den Kriegsbeschädigte' ab einer MdE von 
70 v.H. bisher Iur die Inanspruchnahme der Fahrpreis­
ermäßigung auf den ÖBB zu zahlen hatten. Der Beitrag 
des Ausgleichstaxfonds pro Fall betrug S 50,--. 

Zahl. der Fälle: 10.043 (nur Gesamtaufwand: S 502.150,­
KOVG) • 

Die in . Kraft . getretene ' . gesetzliche Änderung des 
Invalideneinstellungsgesetzes . hat . den Katalog der För­
derungsmaßnahmen Iur begünstigte Invalide noch wesentlich 
erwei ter:t ! 

Bei der Ausgabengebarung ist vor allem auf die nach einer 
Novellierung des Invalideneinstellungsgesstzes geplanten 
Maß:oahmen Bedacht zu nehmen. Für die Errichtung und den 
Ausbau neuer geschützter Werkstätten, für die Errichtung 
von geschützten Arbeitsplätzen, für die beabsichtigte 
Gewährung von Anerkennungsprämien an Dienstgeber, die 
mehr Invalid·e beschäftigen, als der Pflichtzahl entspricht, 
sowie für die Gewährung von Lohnzuschüssen, war es not­
wendig, für die kommenden Jahre entsprechend größere 

Reserven anzulegen. 

Kriegsopferfonds 

Das Bundesministerium Iur soziale VeTW'al tung gewährt 
aus den Mitteln des Kriegsopferfonds (BGEl.Nr. 217/1960) 
im Jahre 1978 an Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene zinsen­
freie Darlehen in der Höhe von rund 20,8 Mill. S Iur die 
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Gründung oder Erhaltung eiu-er2'6&;ruflichen Existenz, zur 

Beschaffung yon Wohnraum, zur Anschaffung von notwendigen 

GebraucDs- und Einrichtungsgegenständen sowie zur Be­

seitigung eines bestehenden oder drohenden Notstandes. 

Gegenüber dem ,Jahre 1977 erhöhte sich der Aufwand um rund 
B,7 Mill. S. 

Ei2..~atz ~1~F Elektronischen Date~.verarbei tung 
Im Jahre 1978 W1J.rde d.as System der Datenfernverarbeitung 

verbessert und vor aJ.lem im Bereich der Kriegsopferversorgung 

durch die ind.ividuelle Bescheidschreibung wesentlich erweitert. 

Die Bescheidscb.reibung entlastet die Bediensteten der Landes­

invalidenämter von. Routinearbeiten sowie von zeit- und 

arbei tsau.fwendigen Schreibarbeiten .. Überdies trägt die Be­

scheidschreibung durch den Computer zur Vereinheitlichung 

der Rechtsauffassung auf dem Gebiet der Kriegsopferver­

Borgung im gesamten Bundesgebiet bei. Im Jahre 1978 konnte 

bereits das Programm fUr 33 Bescheidtypen in Betrieb ge­

nommen werden .. 

Atil Grund des umfangreichen Speicherstandes können von diesen 

Bescheidtypen verschi.edene Varianten abgerufen werden. 

Im Gegensatz zu. vielen EDV-Bescheiden anderer Institutionen 

kommen die im Rahmen der Kriegsopferversorgung von der EDV 

erstellten Bescheide an die Qualität bislang händisch er­

stellter Bescheide sehr nahe heran .. Sie beinhalten eine aus­

rührliche BescheidbegrU.lldung mit Angabe der wesentlichen Ge­

setzestexte und genaue Aufschlüsselung der Leistungsberechnungen 

sowie umfangreiche Belehrungshinweise. 

Die zum 1. Jänner 'J 979 versandten Benachrichtigungen an ·die 

Rentenbezieher über die Höhe der Versorgungsbezüge wurden 

neu gestal tet ~ Si e werden nunmehr von den Finanzämtern als 

ein gültiger Nachweis für die Inanspruchnahme des Frei­

betrages für Körperbehinderte anerkannt. 
Im Bereich des Heeresversorgungsgesetzes wurde im Jahre 1978 
das System der Datenfernverarbeitung weiter ausgebaut und 

neue Speichermöglichkeiten rur umfangreiches statistisches 

Material geschaf:en~ Sämtliche in diesem Bereich bislang 

händisch zu führenden Statistiken können seit 1. Jänner 1979 

automatisch von der EDVA erstellt werden. 
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Förderung von Organisationen der freien Wohlfahrts~flege 

Auch im Jahre 1978 wurden die Organisationen der freien 
Wohlfahrtspflege, die im gesamten Bundesgebiet wertvolle 
Fürsorgeeinrichtungen ruhren, mit erheblichen Mitteln 
gefördert. 

Diese Organisationen~eisten auf dem Gebiet der allgemeinen 
Sozialhilfe, der Behindertenhilfe und der Jugendwohlfahrt 
eine äußerst wertvolle, vielsei tige und umfangrefche 
Arbeit und sind dadurch eine unentbehrliche Ergänzung 
der öffentlichen Fürsorgeeinrichtungen. Durch die Tätig­
keit dieser Organisationen wird in vielen Fällen die 
öffentliche Hand entlastet. 

Auch die Pensionist enorganisati onen, die sich im ver­
stärkten Umfang um die Bedürfnisse der älteren Mitbürger 
kümmern, haben im Jahre 1978 wieder namhafte Mittel er­
halten. Den Maßnahmen der Pensionistenorganisationen, die 
im besonderen der Bekämpfung der Einsamkeit älterer 
Mitbürger dienen, kommt immer größere Bedeutung zu. Die 
rur die verbesserte Betreuung älterer Menschen vorge­
sehenen Mittel wurden beträchtlich erhöht. 

Insgesamt erhielten im Jahre 1978 die Organisationen der 
freien Wohlfahrtspflege Förderungszuschüsse in der Höhe 

von 22,430.000 S. 
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Kleinrentnerentschädigung 

Das Ausmaß der Kleinrenten nach dem Kleinrentnergesetz, BGB1. 
Nr. 251/1929, wurde mit 1.Jänner 1978 durch das Bundesgesetz 
vom 3o.November 1976, BGB1.Nr.672, um 15% erhöht und betrug 
somit im Jahre 1978 von S 1 .• 480.- (I.Stufe) monatlich bis 
S 3.270.- (IX.Stufe) monatlich. 

Rund 40% der Ren~eneillpiänger - die nicht auf Grund eines anderen 
Tatbestandes in der Krankenversicherung pflichtversichert waren -
gehörten der Krankenversicherung der Kleinrentner an. Die Bei­
träge dafür wurden zur Gänze vom Bund bezahlt. 

Veränderungen im Stand 
der Rentenempfänger 

Jahr 
. 

~ah1- der.Renten-
empfänger *) 

1977 279 

1978 231 

Ver-
ände-
rung 
in % - 17,2 *) jeweils am Jahresende 

Neben den gesetzlichen Pflichtleistungen wurden auf Grund einer 
gesetzlichen Ermächtigung im Jahresdurchschnitt 390 besonders ··be­
dürftigen Inflationsgeschädigten jeden zweiten Monat außerge -
wöhnliche Hilfeleistungen gewährt. Zu diesem Personenkreis zählten 
auch 68 % der Anspruchsberechtigten. Die Zuwendungen betrugen 
in den Monaten Februar , April, Juni, August und Oktober je S 500.­
und im Dezember 1978 S 1.000.-. 

Angelegenheiten der Allgemeinen Sozialhilfe, der Be­
hindertenhilfe und der JugendwOhlfahrtspflege 

Im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft für Sozialhilfe und Jugend­
wohlfahrtspflege wurden gemeinsam mit Experten der Bundes -
länder und anderer beteiligter Bundesministerien wichtige 
Fragenkomplexe geprüft und einer Lösung zugeführt. 
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Mit dem Inkrafttreten des Steiermärkischen Sozialhilfe­
gesetzes am 1. Februar 1977 bestehen nunmehr in allen 
Bundesländern moderne Sozialhilfegesetze, die weit über 
das Armenwesen hinausgehen. Sie sehen nicht nur die 
Sicherung des Lebensbedarfes vor, sondern zumeist auch 
Hilfe in besonderen Lagen und die Gewährung von sozialen 
Diensten. Leider weichen diese Gesetze, obwohl sie auf 
einen Musterentwurf zurückgehen, voneinander ab. Eine 
wichtige Aufgabe des Bundesministeriums rür soziale 
Verwaltung ist es daher, eine Harmonisierung dieser 
landesgesetzlichen Vorschriften zu bewirken. 

Bei der Rückführung hilfsbedürftiger Österreicher aus 
dem Ausland und Übernahme in d~e heimatliche Fürsorge 
wirkte das Bundesministerium für 'soziale VerNaltung in 

zahlreichen Fällen mit. 

Auf dem Gebiet der Behindertenhilfe war das Bundes­
ministerium rür soziale Verwaltung um eine Koordinierung 
der Maßnahmen des Bundes, der Länder und anderer Reha­
bilitationsträger bemüht und leistete den Selbsthilfe­
einrichtungen der Behinderten wertvolle Unterstützung. 
Es wurden auch wichtige Vorarbeiten zur Realisierung 
des Rehabilitationskonzeptes geleistet. 

Bereits in 4 Bundesländern bestehen Vereinbarungen zwischen 
Land, Hauptverband der Sozialversicherungsträger, Arbeits­
marktverwaltung und Landesinvalidenamt über das koordinierte 
Zusammenwirken der Rehabilitationsträger. 

Auf dem Gebiet der Mutterschafts-, Säuglings- und Jugend­
fürsorge wurde im Sinne der Entschließung des National­
rates vom 30. Juni 1977, E 12 - NR/XIV.G.P., der Rohentwurf 
des grundsatzgesetzlichen Teiles eines neuen Jugenwohl­
fahrtsgesetzes erstellt, der nach abschließender Beratung 
im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft rür Sozialhilfe und Jugend­
wohlfahrt mit dem vom Bundesministerium für Justiz zu er­
stellenden zivilrechtlichen Teil den zur Begutachtung 

berufenen Stellen zugeleitet wird. 
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Internationale Angelegenheiten 

Durch die Teilnahme Österreichs an den Aktivitäten 
des Ausschusses für Rehabilitation und Eingliederung 

Behinderter im Rahmen des Europarates (Teilabkommen) 
hatte das Bundesministerium für soziale Verwaltung 
wichtige Tätigkeiten durchzuführen, die der schritt­
weisen Harmonisierung der einschlägigen Gesetzgebung 
und Verwaltung in den beteiligten Staaten dienen und 
den internationalen Erfahrungsaustausch fördern. Dazu 
gehörte auch die ·Teilnahme an der Tagung des Aus-

schusses im Mai 1978 und an den Sitzungen zweier Arbeits­
gruppen. 

Der Entwurf eines neuen Fürsorgeabkommens mit der 
Bundesrepublik Deutschland, das auf Grund der geänderten 
Rechtslage auf dem Gebiet der Sozialhilfe und die Ein­

beziehung der Behinderte~lfe erforderlich geworden ist, 

wurde bereits erarbeitet und mit den Bundesländern ab­
besprochen. Mit dem Abschluß dieses Abkommens ist im 

Herbst 1979 zu rechnen. 

Das Bundesministerium Iür soziale Verwaltung förderte 
und unterstützte das Europäische Zentrum für Ausbildung 
und Forschung auf dem Gebiet der sozialen Wohlfahrt, das 
seine Tätigkeit auf ganz Europa erstreckt. Das gemeinsam 

mit den Vereinten Nationen in Wien errichtete Institut 
Iührte im Jahre 1978 zahlreiche internationale PrOjekte 
durch und organisierte mehrere Seminare und Studien­
gruppen im In- und Ausland. Am 7. Dezember 1978 konnte 
das gemeinsam mit dem Bundesministerium für Auswärtige 
Angelegenheiten ausgearbeitete Übereinkommen zwischen den 
Vereinten Nationen und der österreichischen Bundesregierung 
über die Fortführung des Europäischen Zentrums unterzeichnet 
werden. Das Bundesministerium ["ür soziale Verwaltung unter-
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stütz~auch die Bestrebungen, internationale non-govern­

mental organisations rtir eine Verlegung ihres Sitzes 
nach Österreich zu gewinnen. Auf Grund dessen sind im 

Jahre 1978 die Internationale Vereinigung der Schulen 

rtir Sozialarbeit und der Internationale Rat für Soziale 
Wohlfahrt mit ihren Hauptquartieren von New York nach 
Wien übersiedelt. 

Österreichischen Fachkräften wurde durch die Verleihung 
von Stipendien des Europarates bzw. nach dem Austausch­

programm für Studienbesuche der Vereinten Nationen die 

~öglichkeit zu Studien auf dem Gebiet der Sozialarbeit 
im Ausland" gegeben. Ebenso war das ho. Ressort mit der 

Betreuung ausländischer " Stipendia~en der Vereinten 

Nationen und des Europarates bei ihren Studienaufent­

halten in Österreich befaßt. 

Dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen wurde im 

Jahre 1978 ein Betrag von sieben Millionen Schilling 
znr Verfügung gestellt. Mit diesen Geldmitteln wurden 

vorwiegend österreichische Waren angekauft, die im 
Rahmen der weltweiten UNICEF-Programme Ve~endung 

fanden. 

• 
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A R BEI T S R E C H T 

Auch im Jahre 1978 hat das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung seine Aktivitäten zur Verbesserung und Neuge­
staltung der Arbeitsrechtsordnung fortgesetzt. Eine Reihe 
gesetzlicher Bestimmungen wurde Deu gescbaffen oder geändert. 

In einigen Fällen konnten die in früheren Jahren begonnene~ 
Vorbereitungsarb~iten abgeschlossen und Gesetzentwürfe 
zur Begutachtung ausgesendet oder dem Ministerrat zuge­
leitet werden. So wurde durch Novellierung des Mutterscbutz­
gesetzes die Schutzfrist für Mütter nach Kaiserschnittent­
bindungen von 8 auf 12 Wochen verlängert und die R'ücker­
stattung des nach dem EFZG fortgezahlten Entgelts durch 
Hovellierung des Entgeltfortzahlungsgesetzes auf eine neue 
Basis gestellt. 

Das Bundesministerium für soziale Verwaltung hat im Be­
richtszeitraum bedeutende sozialpolitische Vorhaben vor­
bereitet, die in der Folge in der Gesetzgebung ihren 
Niederschlag gefunden haben. So beruhen so~ohl das Ar­
beiter-Abfertigungsgesetz als auch das Gleichbehandlungs­
gesetz auf Vorarbeiten des BMS. Darüber hinaus wurden die 
Vorarbeiten an der Kodifikation des Individualarbeitsrechts 
weitergeführt. Auf Grund der vorangegangenen Beratungen 
der Kodifikationskommission wurde der Entwurf eines Ent­
geltsicherungsgesetzes ausgearbeitet und bereits dem Begut­

achtungsverfahren unterzogen. Ein die Probleme der Be­
endigung des Arbeitsverhältnisses regelnder Gesetzentwurf 
ist in Vorberei~lngb Auch die Vorarbeiten an einem Arbeits­
ruhegesetz sind bereits weit gediehen. 
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KODIFIKATION DES ARBEITSRECHTES 

Im Jahre 1977 wurde der Entwurf eines Entgeltsicherungs­
gesetzes zur Begutachtung ausgesendet. Durch diesen auf 
den Beratungsergebnissen der Kodifikationskommission be­
ruhenden Entwurf sollten drei Teilgebiete des Individual-

arbeitsrechts neu geregelt werden: die mit der Entgelt­
zahlung und dem Entgeltschutz zusammenhängenden Fragen, 
die Entgeltfortzahlung bei Unterbleiben der Arbeitsleistung 
und die Schadenshaftung der Arbeitnehmer. Der Abschnitt 
über den Entgeltschutz und die Entgeltsicherung umfaB~ . 

unter anderem Bestimmungen über den Entgeltbegriff, die 
Entgeltlichkeit der Arbeitsleistung, die Höhe des Entgelts 
(einschließlich der Verankerung des Grundsatzes "gleicher 
Lohn für gleiche Arbeit"), Fälligkeit, Entrichtung und 
Vorauszahlung des Entgeltes, Bewertung des Naturalentgelts, 
Truckverbot, Regelung der Entgeltabzüge, Aufrechnungsverbot, 
Einschränkung von Vertragsstrafen, Geldbußen, Verjährung 
und Verfallsklauseln, Regelungen über Dienst- und Werk­
wohnungen, Bestimmungen über Provisionen, die Rückzahlung 
von Ausbildungs- und Einschulungskosten und den Aufwand­
ersatz. Der Abschnitt über die Entgeltfortzahlung regelt 
die Fälle der Arbeits'verhinderung aus Umständen in der 
Person des Arbeitgebers, aus Umständen in der sogenannten 
"neutralen Sphäre" und aus Umständen in der Person des 
Arbeitnehmers. Weiters wird. die Problematik der Ent~elt-

. fortzahlung bei Krankheit, Unglücksfällen, Arbeitsun.fä.llen und 
Berufs'Krankheiten völlig neu geregelt und die Ansprüche der 

Arbeiter auch in diesem Bereich an die der Angestellten 
angeglichen. Schließlich wird auch die Schadenshaftung 
der Arbeitnehmer neu ger&gelt und insbesonders bei leicht ' 
fahrlässiger Schadenszufügung der Arbeitnehmer von der Er­
satzpflicht freigestellt bzw bei grob fahrlässiger Schadens­
zufügung eine Minderung der Ersatzpflicht des Arbeitnehmers 
vorgesehen. Der Entwurf eines Entgeltsicherungsgesetzes 
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wurde bereits dem Begutachtungsverfahren unterzogen. 
Die Ergebnisse des Begutachtungsverfahrens werden ebenso 
wie die Beratungsergebnisse der Kodifikationskommission, 
welche den Entwurf auf seine übereinstimmung mit kodifikatorischen 
Zielsetzungen prüft, bei Erstellung der Regierungsvorlage 
entsprechend berücksichtigt werden. 

Die Arbeiten der am 24-., April 1967 eingesetzten Kommission 
zur Vorbereitung der Kodifikation des Arbeitsrechtes ~urden 
im Jahre 1978 mit der Beratung des Individualarbeitsrechtes 
fortgesetzt. 

Im Jahre 1978 hielt' die Kommission 15 ganztätige Sitzungen 
-ab. Im ersten Halbjahr wurden die mit der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses zusammenhängenden Fragen an Hand des 
von Prof. Dr. Straaser erstellte Gutachten "Die Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses" ~eiter beraten. 
Es ~rden folgende Themen behandelt: 

die einzelnen Entlassungsgründe, 
Austrittsgründe, 
Rechtsfragen der vorzeitigen Beendigung, 
besonderer KÜDdigungs- und Entlassungsschutz für bestimmte 
Arbeitnehmergruppen, 
einstweiliges Weiterbeschäftigungsgebot, 
Freizeit zur Postensuche, 
Arbeitszeugnis, 
Ausfolgung der Arbeitspapiere und 
Auskunftserteilung. 

INDIVIDUALARBEITSRECHT 

über die Kodifikationsarbeiten hinaus sind im Jahre 1978 
folgende Maßnahmen auf den verschiedenen Teilgebieten des 
Arbeitsrechts durchgeführt bz~ in Angriff genommen ~orden: 
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Freie Mitarbeiter von Medienunternehmen 

Der in Entsprechung einer Entschließung des Nationalrates 
vom 3. Juli 1975 ausgearbeitete Entwurf eines Bundesgesetzes 
betreffend den sozialrechtlichen Schutz von journalistischen 
und programmgestaltenden Mitarbeitern von Medienunternehmen 
wurde im Jahre 1977 zur Begutachtung ausgesendet. 
Nach Abschluß des Begutachtungsverfahrens fanden im Be­
richtszeitraum neuerlich Besprechungen mit den beteiligten 
Interessengruppen statt mit dem Ziel, einen möglichst um~ 
fassenden Konsens über den Inhalt des Entwurfes herbei­
zuführen. Nach Abschluß dieser Beratungen wurden unter 
entsprechender Berücksichtigung der Ergebnisse dieser 
Beratungen und des Begutachtungsverfahrens eine Regierungs -
vorlage erstellt und diese im März 1978 dem Nationalrat 
zugeleitet. Gegenüber dem Ministerialentwurf blieb die 
Gliederung des Entwurfes und sein sozialpolitischer Gehalt 
im wesentlichen unverändert, doch wurden die Voraussetzungen 
für die Anwendung des Gesetzes auf die freien Mitarbeiter 
strenger gefaßt. 

Arbeiter-Abfertigungsgesetz 

Im Rahmen der Arbeiten an der Kodifikation des Individual­
arbeitsrechts wurden im Berichtszeitraum auch die Probleme 
beraten, die mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
im Zusammenhang stehen. Eine der wesentlichsten, in diesem 
Zusammenhang zu regelnden Fragen, ist die ~ngleichung 
der Rechtsstellung der Arbeiter an jene der Angestellten. 
Die kodifikatorische Bewältigung der Abfertigungsproblematik 
konnte im Berichtszeitraum nicht abgeschlossen werden, 
jedo ch wurden im Bundesministerium für soziale Verwaltung 
die Vorarbeiten geleistet, welche im Jahre 1979 zur parla­
mentarischen Beschlußfassung über ein Arbeiter-Abfertigungs­
gesetz führen (Bundesgesetz vom 23. Februar 1979, mit dem 
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Abfertigungsansprüche für Arbeiter geschaffen sowie das 
Angestelltengesetz, das Gutsangestelltengesetz, das Ver­
tragsbedienstetengesetz und das Insolvenz-Entgeltsicherungs­
gesetz geändert werden, EGEl Nr 107/1979). 
Durch 'dieses Gesetz werden nunmehr auch für Arbeiter gesetz­
liche Abfertigungsansprüche geschaffen. Dies erfolgt durch 
Übernahme der Abfertigungsbestimmungen des Angestelltenge~ 
setzes, wobei die Ansprüche etappenweise steigen, so daß 
bis 1.1.1984 eine völlige Gleichstellung der Arbeiter mit 
den Angestellten auf diesem Gebiete erfolgt. 

Darüber hinaus wurde auch für die Angestellten eine Ver­
besserung insoferne erzielt, als nunmehr auch bei Kündigung 
durch den Angestellten wegen Inanspruchnahme einer vor­
zeitigen Alterspension bei längerer Versicherungsdauer 
ein gesetzlicher Abfertigung~anspruch besteht. 
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Entgeltfortzahlungsgesetz 

Das Bundesgesetz vom 16.12.1978, BGBI Nr 664, mit dem 
das Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) geändert wird, 
sieht Änderungen vor, die den Zweck haben, die Liquidität 
des Erstattungsfonds bei den Trägern der Krankenver­
sicherung sicherzustellen. Den Arbeitgebern wird in 
Hinkunft der Pauschalbetrag gemäß § 8 Abs 1 EFZG nur dann 
erstattet, wenn die Summe der allgemeinen Beitragsgrund­
lagen den Betrag von S 108.000.-- nicht übersteigt. 
Damit wird das Ausmaß der Erstattung nach Groß- und 
Kleinbetrieben differenziert und so der durchschnittlich 
stärkeren Inanspruchnahme der Erstattung seitens der 
Großbetriebe Rechnung getragen. 

Wohnungsbeihilfe 

Das Bundesgesetz vom 17.11.1977, BGBI Nr 82/78, hat 
für das Geschäftsjahr 1978 eine Sonderregelung über 
die Verwendung der Beitragsüberschüsse getroffen. Durch 
Novellierung des § 12 Abs 3 wird sichergestellt, daß 
die für das Geschäftsjahr 1978 eingegangenen Beträge 
nach Abzug der Vergütungen des die Krankenversicherungsträger, 
die Arbe1tslosenversicherung und die Sozial versicherungs­
träger belastenden AufWandes an Wohnungsbeihilfen zur 
teilweisen Finanzierung der Pensionsversicherung der 
Gewerbetreibenden und der Bauern verwendet werden. Die 
Mehreinahmen werden in einem Verhältnis von 43,5 v.H. 
zu 56,5 v.H. der Pensionsversicherung der gewerblichen 
Wirtschaft und der Pensionsversicherung der Bauern zuge­
teilt. 

III-9 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)274 von 371

www.parlament.gv.at



- 267 -

Die gleiche Regelung sieht auch das Bundesgesetz vom 
16.12.1978, BGBI Nr 77/79, für das Geschäftsjahr 1979 
vor. 

Heimarbeit 

Durch Verordnung des Bundesministers für soziale Ver­
waltung vom 27. Februar 1978, BGBI Nr 132, mit der die 
Verordnung betreffend die Errichtung von Heimarbeits­
kommissionen geändert wird, wurde die Zuordnung der 
einzelnen Erzeugungszweige auf die Kommissionen geändert 
b zw ergänzt. 

Gle'ichbehandlungsgesetz 

Eine beim Bundesministerium für soziale Verwaltung zu 
errichtende Kommission soll sich mit den die Diskriminierung 
bei der Festsetzung des Entgelts berührenden Fragen be­
fassen und die Gleichbehandlung von Fr~.uen und Männern 
sicherstellen. Hiezu gehört auch die Erstellung von 
Gutachten, ob Bestimmungen in Kollektivverträgen dem 
Gleichbehandlungsgrundsatz zuwiderlaufen. Der Kommission 
soll weiters die Aufgabe zufallen, im Einzelfall durch 
Ausschüsse die Diskriminierung bei der Entgeltfestsetzung 
zu prüfen und gegebenenfalls den Arbeitgeber zur Abstellung 
zu veranlassen. Die Prüfungsergebnisse können Grundlage 
für eine Feststellungsklage der in der Kommission ver­
tretenen Verbände der Sozialpartner beim Arbeitsgericht 
sein. 

SOZiologische und legistische sowie rechtsvergleichende 
Untersuchungen waren Grundlage für einen Initiativantrag, 
der am 23. Februar 1979 zur Beschlußfassung eines Gleich­
behandlungsgesetzes im Nationalrat führte. 
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ARBEITNEHMERSCHUTZRECHT 

Mutterschutz 

Das Bundesgesetz vom 30.6.1978, BGBI Nr 342, mit dem das 
Mutterschutzgesetz geän~ert ,wird, hat den Geltungsbereich 
des Mutterschutzgesetzes der geänderten Kompetenzlage 
aufgrund der B-VG-Novelle 1974 angepaßt. 
Weiters wurde durch dia Verlängerung der Schutzfrist 
von 8 auf 12 Wochen nach Kaiserschnittentbindungen eine 
Verbesserung des Schutzes der Mütter erzielt. Die Regelungen 
über die Anwendung des Mutterschutzgesetzes auf Adoptiv~ 
mütter wurden neu gefaßt. 

Um die Übersichtlichkeit des Mutterschutzgesetzes, welches 
bereits vielfach novelliert wurde, zu gewährleisten, wurde 
der Entwurf einer Wiederverlautbarung vom Bundesministerium 
für soziale VerwaLtung ausgearbeitet und der Kommission zur 
Vereinheitlichung und Vepeinfachung der österreichischen 
Rechtsordnung beim Bundeskanzleramt zugeleitet. Der Entwurf 
wurde in der Sitzung am 30.11.1978 in der Kommission be­
handelt und erhielt deren Zustimmung. Die Wiederverlaut­
barung des Mutterschutzgesetzes wird 1979 erfolgen. 

Kinder- Und Jugendbeschäftigung 

Im Jahre 1978 wurden die Gespräche zum Entwurf einer Novel~e, 
mit der das Bundesgesetz über die Beschäftigung von Kindern 
und Jugendlichen geändert wird, fortgesetzt. Dabei ~onnte 
zu einigen wesentlichen Punkten .eine Ubereinst1mmung oder An­
näherung der Auffassungen der Sozialpartner erreicht werden. 
Ersteres trifft vor ellem für die Lockerung des Verbotes der 
Nachtarbeit im Rahmen der Ausbildung von Krankenpflege- und 
Hebammenschülern zu. 
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Nunmehr soll im letzten Ausbildungsjahr die Leistung 
von Nachtdiensten in einem beschränkten Ausmaß (30 Nacht­
dienste pro Jahr bzw 5 pro Monat) zugelassen werden. 
Weiters konnte bei einigen der vorgesehenen Anrechnungs­
bestimmungen übereinstimmung erzielt werden. Da jedoch 
vor allem im Bereich der Anrechnung von Unterrichts- und 
Wegzeit auf die Arbeitszeit unterschiedliche Standpunkte auf 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite bestehen, müssen die 
Gespräche auch 1979 noch' fortgesetzt werden. 

Im Zusammenhang mit der Beschäftigung von Kindern bei 
kulturellen Veranstaltungen während der Schulferien, 
ergaben sich durch das rigorose Beschäftigungsverbot des 
§ 7 Abs 2 lit c KJBG verschiedene Schwierigkeiten. Es 
war daher notwendig, diese gesetzliche Regelung 
r 
zu überdenken und einer Überprüfung und Änderung zu 
unterziehen. 

• Diesem Erfordernis wurde durch einen Initiativantrag 
entsprochen, der im Februar 1979 vom Nationalrat be­
schlossen wurde. Das Gesetz sieht vor, d~ß Kinder bei be­
stimmten Arten von Veranstaltungen auch während der Schul­
ferien beschäftigt werden dürfen. Hiefür ist jedoch die 
Bewilligung der zuständigen Landesbehörden erforderlich. 
Dadurch soll den kulturellen Interessen Rechnung getragen 
werden, ohne aber die Schutzinteressen der Kinder zu ver­
nachlässigen. 

Arbeitsruhe 

Die Verhandlungen zum Entwurf eines Arbeitsruhegesetzes 
wurden im Jahr 1978 intensiv fortgesetzt. Im Rahmen dieser 
Beratungen konnten wesentliche Fortschritte erzielt werden. 
Bei den Beratungen über die Ersatzruhe steht nunmehr eine ,. 
Regelung zur Diskussion, die einen Zeitausgleich im Ausmaß 

1 : 1 1/2 vorsieht. 
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Diese Form des Ausgleiches ist jedoch mit maximal 8 Stunden 
nach oben begrenzt. Dies bedeutet einen gleitenden Übergang 
von einem Verhältnis von 1 : 1 1/2 in ein Verhältnis von 1 : 1. 
Für während der Ruhezeit geleistete Arbeit von 8 und mehr 
Stunden soll ein Zeitausgleich in vollem Ausmaß gewährt werden. 
Die Beratungen zu dieser schwierigen noch o~~enen Frage werden 
fortgesetzt. Wesentliche Probleme bestehen derzeit noch bei 
jenen Fragen, die sowohl gewerberechtlicher als auch arbeits­
rechtlicher Natur sind; insbesondere die Frage der Messen 
und Märkte soll im Rahmen interministerieller Gespräche ~it 
dem BMHGI einer Lösung zuge~ührt werden. Weiters steht auch 
noch die Frage zur Diskussion inwieweit durch Übertragung 
der Kompetenz an die Landesbauptmänner lokalen und saisonalen 
Gegebenheiten Rechnung getragen werden kann. 

Verordnung zum Arbeitsruhegesetz 

Der Katalog der Ausnahmen, der ein wesentlicher Bestandteil 
dieser Verordnung sein wird, wurde mit den zuständigen Inter­
essenvertretungen und Stellen weiter beraten.Nur im Zusammen­
wirken von Gesetz und Ausnahmen kann das angestrebte Ziel 
erreicht werden, eine soziale aber dennoch realitätsbezogene 
und flexible Regelung der Arbeitsruhe herbeizuführen. 

Die Verhandlungen werden auch 1979 la~end weitergeführt. 
Die Verordnung soll gleichzeitig mit dem Arbeitsruhegesetz 
in Kraft treten. 

Arbeitsplatzsicherung 
(Präsenz- und Zivildiener) 

Die Vorarbeiten zu einer Novelle zum Arbeitsplatz-Sicherungs­
gesetz, die unter anderen. auch den beiden Entschließungen 
des ,Ausschusses für Landesverteidigung, Nr 566 und 567 der 
Beilagen, XIV. GP., Rechnung trägt, wurden fortgesetzt. Eines 
der Ziele der Novelle soll es daher sein, den Verdienstent­
gang, der durch die Einberufung der Musterung entsteht, vor­
schußweise von den Arbeitgebern auszahlen zu lassen. Im Rahmen 
eines noch zu findendenErstattungssystems (etwa direkte Ver­
rechnung mit dem Heeresgebührenamt, Steuerabzugspost etc) 
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sollen diese Beträge den Arbeitgebern refundiert werden. 
Die Realisierung eines solchen Systems stößt jedoch organi­
satorisch und finanztechnisch auf erhebliche Schwierigkeiten. 
Weitere Gespräche mit den beteiligten Ressorts sind in Aus­
sicht genommen. 

Landarbeit 

Durch Art. II des Bundesgesetzes vom 30.6.1978, BGBI Nr 342, 
mit welchem das Mutterschutzgesetz geändert wird, wurde auch 
das Landarbeitsgesetz novelliert. Diese Novelle sieht auch 
für die Dienstnehmer in der Land- und Forstwirtschaft eine 
Anpassung an die durch die Mutterschutzgesetznovelle vorge­
nommenen Verbesserungen vor. 

Eine weitere Novelle, die einerseits eine Neuordnung der 
Arbeitsaufsicht durch die zuständigen Inspektionen und 
andererseits eine Rechtsbereinigung vorsieht, indem bereits 
überholte Bestimmungen eliminiert werden, ist in Vorbereitung. 
Der Entwurf dieser Novelle wird im Jahr 1979 zur Begutachtung 
ausgesendet werden. 

Gleichzeitig wurden die Vorarbeiten zur Wiederverlautbarung 
des Landarbeitsgesetzes fortgesetzt8 Eine Wiederverlautbarung 
der sehr umfangreichen Bestimmungen dieses Gesetzes ist durch 
die vielfachen Novellierungen erforderlich geworden. 

KOLLEKTIVES AR.BEITSREC~ 

Initiativantrag Arbeiterkammergesetz 1m Juni 1978 

Der auf einem Initiativantrag beruhende Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates vom 11.10.1978, BGBl Nr 519, betreffend die 
Änderung des Arbeitsverfassungsgesetzes, des Landarbeitsgesetzes 
und des Arbeiterkammergesetzes, welcher die Ehegatten und be­
stimmte nahe Familienangehörige der Arbeitgeber wegen ihrer 
spezifischen Interessenlage vom Arbeitnehmerbegriff in diesen 
Gesetzen ausnahm, wurde mit dem am 31.1.1979 verkündeten Erkennt­
nis des Verfassungsgerichtshofes als verfassungswidrig aufgehoben 
(Kundmachung BGBI Nr 47/1979). 
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Arbeiterkammer-Wahlordnung 

Mit Verordnung des Bundesministers ~ür soziale Verwaltung 
vom 13. Juni 1978, BGBI Nr 325, mit der die Arbeiterkammer­
Wahlordnung geändert wird, er~olgte d~e Anpassungder Arbeiter­
kammer-Wahlordnung an die durch die Novelle "zum Arbeiterkammer­
gesetz, BGBI Nr 622/1977, geänderte Rechtslage. Die in der 
Arbeiterkammer-Wahlordnung ~ür die Durc~ng der Arbeiter­
kammerwahlen im Juni 1979 notwendige Neu~estsetzupg der 
au~ die einzelnen Wahlkörper ent~allenden Kammerratsmandate 
wurde jedoch erst kurz vor dem Termin der Wahlausschreibung 
in einer gesonderten Verordnung vorgenommen (Verordnung des 
Bundesministers für soziale Verwaltung vom 8. Februar 1979, 
BGBI Nr 48, mit der die Arbeiterkammer-Wahlordnung geändert 
wird4 Mit dieser Verordnung wurde gleichzeitig der noch au~ 
der Rechtslage des aufgehobenen Bundesgesetzes, BGBI Nr 519/78 
erlassenen Verordnung BGBI Nr 40/1979 derogiert. 

Kollektive Rechtsgestaltung 

Die Regelung der Arbeits- und Entlohnungsbedingungen im Wege 
der kollektiven Rechtsgestaltung er~olgt in erster Linie durch 
Abschluß von Kollektivverträgen durch die kollektivvertrags~ähigen 
Körperscha~ten der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber. 
Nach den Bestimmungen des Arbeitsver~assungsgesetzes wurden 
im Jahre 1978 bei dem für die Hinterlegung zuständigen Einigungs­
amt Wien 386 Kollektivverträge (gegenüber 492 im Jahre 1977) 
hinterlegt. Durch diese Kollektivverträge wird in nahezu allen 
W1rtscha~tsbereichen die Gestaltung der Löhne und Gehälter maß­
geblich beein~ußt. Darüber hinaus werden durch KOllektivverträge 
auch zahlreiche andere arbeitsrechtliche Regelungen getro~~en. 
Diese arbeitsrechtlichen Bestimmungen in Kollektivverträgen stellep 
eine wichtige Quelle ~ die Fortbildung des Arbeitsrechtes dar. 
Im Jahre 1978 wurden beim Obereinigungsamt drei Anträge au~ Er­
klärung von Kollektivverträgen zur Satzung neu eingebracht. Zwei 
dieser Anträge, welche die Arbeitnehmer im graphischen Gewerbe und 
Musiker betra~en, konnten positiv erledigt werden. Zwei Anträge 
wurden zurückgezogen, da vor einer Entscheidung neue Kollektivver­
träge abgeschlossen wurden. Diese zurückgezogenen Anträge betra~en 
einen Kollektivvertrag ~ die Angestellten bei Rechtsanwälten in 
Tirol und einen Kollektivvertrag ~ür die Arbeiter bei privaten 
versicherungsunternehmen. 
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Weiters wurde ein Antrag auf Satzungserklärung des 

Kollektivvertrages für Fußpfleger~ Kosmetiker und 

Masseure für das Bundesland Wien gestellt. Zu diesem 

Antrag werden derzeit Beweise zwecks Feststellung der 

erforderlichen Entscheidungsgrundlagen erhoben. 

Auf Antrag kollektivvertragsfähiger Körperschaften 

hat das Obereinigungsamt im Berichtsjahr drei Mindest­

lohntarife erlassen. Von den Einigungsämtern wurden 

weitere 22 Mindestlohntarife erlassen. 

Die rechtsprechende 'l'ätigkei t der Einigungsämter umfaßte 

1978 697 Fälle nach dem Arbeitsverfassungsgesetz, 94 Fälle 

nach dem Mutterschutzgesetz und 29 Fälle nach dem Ar­
beitsplatz-Sicherungsgesetz. 

Im Berichtsjahr wurden bei den zuständigen Einigungs­

ämtern 9 Anträge auf Errichtung einer Schlichtungsstelle 

gestellt, davon betrafen 2 Anträge die Erlassung eines 

Sozia] planes 9 Anträge konnten einer Erledigung zuge-

führt werden, 3 Anträge stehen noch in Bearbeitung. 

Heimarbeit 

Die auf Grund des Heimarbeitsgesetzes 1960, BGBlNr 105/1961, 

errichteten Heimarbeitskommissionen haben im Jahre 1978 
32 Eeimarbeitstarife für Heimarbeiter und Zwischenmeister 

erlassen. Im gleichen Zeitraum wurden bei den Heimarbeits­

kommissionen vier Heimarbeitsgesamtverträge hinterlegt 

und im ltAmtsblatt zur wiener Zeitung" kundgemacht. 

Die Entgeltberechnungsausschüsse der Heimarbeitskommissionen 

haben im Jahre 1978 in 11 Fällen das gebührende Entgelt für 

in Heimarbeit hergestellte Arbeitsstlicke festgelegt. Gegen 

diese Feststellungen der EntgeJ.tberechnungsausschüsse wurde 

bei der Berufungskommission für Heimarbeit beim Bundesmini­

sterium für soziale Verwaltung in einem Fall Berufung eingelegt. 
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INTERNATIONALE SOZIALPOLITIK 

Die Gestaltung der innerstaatlichen Sozialpolitik wird 
weitgehend auch von sozialpolitischen Entwicklungen und 
Tendenzen auf internationaler Ebene beeinflußt, weshalb 
ein kurzer Überblick über die Tätigkeit des Bundes­
ministeriums für soziale Verwaltung auf diesem Gebiet 
geboten erscheint. 

Internationale Organisationen 

Organisation der Vereinten Nationen 

Das Bundesministerium für soziale Verwaltung hat im 

Berichtsjahr auch bei der Behandlung sozialer Fragen 
durch die UNO sowie durch den Wirtschafts- und Sozial­
rat der Vereinten Nationen (ECOSOC), in den Österreich 
anläßlich der XXX. Generalversammlung der UNO im Jahre 
1976 für einen Zeitraum von drei Jahren gewählt worden 
war, mitgewirkt. Das Sozialressort war insbesondere 
von sozialpolitischen Themen (einschließlich regionaler 
und sektoraler Entwicklungen), von Fragen der trans­
nationalen Unternehmungen, des internationalen Jahres 
des Kindes sowie von Arbeiten im Minderheitenausschuß 
berührt. Die Mitgliedschaft Österreichs beim ECOSOC 
endete mit Ablauf des Berichtsjahres. 

Internationale Arbeitsorganisation 

Im Berichtsjahr konnten, nachdem die vorbereitungs­
arbeiten bereits im Vorjahr zum Abschluß gelangt \'laren, 
drei weitere Übereinkommen der Internationalen Arbeits­
organisation einer Ratifikation zugeführt ,-,erden. Durch 
die Ratifikation des Übereinkommens (Nr 141) über die 
Verbände ländlicher Arbeitskräfte und ihre Rolle in der 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung übernimmt 
Österreich die Verpflichtung, die Gründung und Ent­
wicklung starker und unabhängiger Verbände ländlicher 
Arbeitskräfte auf frei''lilliger Grundlage zu erleichtern, 
um die Beteiligung der ländlichen Arbeitskräfte an der 
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wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung und an den 
sich daraus ergebenden Vorteilen auf wirksame Weise 
und ohne Diskximinierung sicherzustellen sow·ie Ver­
ständnis dafür zu wecken, welchen Beitrag solche Ver­
bände zur Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten 
und der allgemeinen Arbeits~ und Lebensbedingungen 
in ländlichen Gebieten leisten können. Durch die 
Ratifikation des Übereinkommens (Nr 142) über die 
Berufsberatung und die Berufsbildung im Rahmen der 
Erschließung des Arbeitskxäftepotentials hat sich 
Österreich verpflichtet, mit Hilfe der Arbeitsmarkt­
verwaltung umfassende und koordinierte Grundsatzmaß­
nahmen und Programme für eine beschäftigungsorientierte 
Berufsberatung und Berufsbildung festzulegen sowie 
offene, anpassungsfähige und einander ergänzende systeme 
des allgemeinen und berufsbildenden Unterrichts, der 
Bildungs- und Berufsberatung sowie der Berufsbildung 
zu erarbeiten und zu entwickeln, um den Einzelnen besser 
zu befähigen, die Arbeits- und die soziale Umwelt zu 
verstehen und zu beeinflussen. Die Ratifikation des 
Übereinkommens (Nr 144) über dreigliedrige Beratungen 
zur Förderung der Durchführung internationaler Arbeits­
normen verpflichtet Österreich Verfahren anzmvenden, 
die Beratungen zwischen Vertretern der Regierung, der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer im Hinblick auf eine 
Reihe von Fragen im Zusammenhang mit den Tätigkeiten 
der Internationalen Arbeitsorganisation sicherstellen. 

An der im Juni 1978 stattgefundenen 64. Tagung der Inter­
nationalen Arbeitskonferenz nahm eine österreichische 
Delegation teil, die sich aus Vertretern der Regierung, 
der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer zusammensetzte. 
Von den Axbeiten dieser Konferenz sind insbesondere ein 
Übereinko~men und eine Empfehlung über Rolle, Aufgabe und 
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Aufbau der Arbeitsverwaltung, ein Übereinkommen 
über den Schutz des Vereinigungsrechtes und über 
Verfahren zur Festsetzung der Beschäftigungsbedingungen 
im öffentlichen Dienst und eine Empfehlung betreffend 
Verfahren zur Festsetzung der Beschäftigungsbedingungen 
im öffentlichen Dienst anzuführen. 

Weiters war Österreich, das im Jahre 1975 für einen 
Zeitraum von drei Jahren in den Verwaltungsrat des 
Internationalen Arbeitsamtes als Ersatzmitglied gewählt 
,~rde, auf dessen 205. und 206. Tagung vertreten und 
schied mit Ablauf der 206. Tagung aus diesem Organ der 
Internationalen Arbeitsorganisation aus. 

Europarat und andere Organisationen 

Im Berichtsjahr wurde der 4. Bericht Österreichs über 
die Durchführung der Europäischen Sozialcharta erstellt, 
welcher nach seiner Übersetzung in die englische Sprache 
dem Europarat übermittelt werden wird. 

Im Rahmen des Leitungskomitees für soziale Angelegen~ 
heiten des Europarates wurde eine Entschließung betreffend 
junge Nenschen und die \'lel t der Arbeit angenommen. Auf 
der im Berichtsjahr abgehaltenen außerordentlichen Tagung 
des Leitungskomitees für soziale Angelegenheiten betreffend 
die Frage einer allfälligen Erweiterung der Europäischen 
Menschenrechtskonvention bzw anderer Maßnahmen zur 
Stärkung der Menschenrechte wurde die Möglichkeit einer 
allfälligen Ergänzung der in der Europäischen Menschen­
rechtskonvention zusammengefaßten Rechte durch soziale, 
wirtschaftliche und kulturelle Rechte erörtert. Des 
weiteren beteiligten sich österreichische Delegierte aktiv 
an den Arbeiten des Sachverständigenausschusses für die 
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Höglichkeiten der Freizeit- und Feriengestaltung von 
Behinderten, des Ausschusses für die Rehabilitation 
und berufliche Vliedereingliederung behinderter Personen, 
des Beraterkomitees des Sonderbeauftragten für Flücht­
linge und Überschußbevölkerung des Sozialausschusses 
des Teilabkommens (einer Vereinigung, die die sieben 
Staaten der Westeuropäischen Union gegründet haben) 
sowie an dessen Unterausschüssen für Betriebssicherheit 
und Arbeitshygiene, mechanische und chemische Fragen. 
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TECHNISCHER UND ARBEITSHYGIENISCHER ARBEITNEHMERSCHUTZ 

Auf Grund des Bundesbediensteten-Schutzgesetzes 
unterstehen seit 1. Jänner 1978 auch die Bundesdienst­
stellen der Aufsicht . der Arbeitsinspektion. In diesen 
Dienststellen sind u.a. Bestimmungen des Arbeitnehmer­
schutzgesetzes und der Allgemeinen Dienstnehmerschutz­
verordnung einzuhal ten, sodaß· für sie somit dieselben 
Arbeitnehmerschutzvorschriften gelten wie für Betriebe 
des Gewerbes und der Industrie. 

Weiters wurden im Jahre 1978 die Arbeiten am Ent­
wurf einer Flüssiggas-Tankstellen-Verordnung abgeschlos­
sen; die Verordnung ist am· 1. Jänner 1979 in Kraft ge­
treten. Durch diese Verordnung werden sowohl zum Schutz 
der Nachbarn als auch zum Schutz der Arbeitnehmer öicher­
heitsvorschriften für Flüssiggastankstellen erlassen, die 
~'lüssiggas als 'I!reibstoff über Flüssiggas-Zapfsäulen an 
Kraftfahrzeuge abgeben. 

Die Arbeitsinspektion hat im Jahre 1978 u.a. annähernd 
70 % der insgesamt rund 153 000 vorgemerkten Betriebe und 
auswärtige Arbeitsstellen, in denen rund 1 800 000 Ar­
beitnehmer beschäftigt waren, inspiziert. Sie war trotz 
eines durchschnittlichen Personalstandes von nur 196 Ar­
beitsinspektoren bemüht, ihre umfangreichen und vielge­
staltigen gesetzlichen Aufgaben nach besten Kräften zu 
erfüllen, jedoch wird eine Weiterentwicklung der Arbeits­
inspektion nur durch eine entsprechende Vergrößerung 
des Personalstandes möglich sein. 

III-9 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)286 von 371

www.parlament.gv.at



- 279 -

Wahrnehmung des Arbeitnehmerschutzes 

11i t diesem Bericht wird ein Überblick über die soziale 

Lage im Bereich des Arbeitnehmerschutzes gegeben, soweit 

dessen Wahrnehmung des Arbeitsinspektion obliegt. Da seit 

1. Jänner 1978 auch die Bundesdienststellen der Aufsicht 

der Arbeitsinspektion unterliegen, hat sich das Tätigkeits­

gebiet dieser Institution entsprechend vergröBert. Dies 

ist im vorliegenden Bericht berticksichtigt. 

Die nachfolgenden Ausführungen stützen sich auf die 

Ergebnisse der Tätigkeit der Arbeitsinspektion in Ange­

legenheiten des Arbeitnehmerschutzes im Berichtsjar~. 

Es handelt sich dabei sowohl um den technischen und ar­

beitshygienischen Arbeitnehmerschutz -und hier vor allem 

um die Verhütung von Unfällen und beruflichen Erkrankungen 

sowie um die entsprechende Gestaltung der Arbeitsbedin­

gungen -als auch .um die Einhaltung der Vorschriften auf 

dem Gebiet des Verwendungsschutzes. Den Ausführungen liegen 

vor allem die Ergebnisse der Tätigkeit der Arbeitsinspektion 

im Jahre 1978 sowie entsprechende Berichte der Arbeitsin-­

spektorate zugrunde. Einleitend wird ein kurzer Überblick 

über die Tätigkeit der Arbeitsinspektion im Berichtsjahr 

gegeben; Vergleichswerte des Vorjahres werden in Klammer 

ausgewiesen. 

Am Ende des Jahres 1978 waren bei den 19 Arbeitsin­

spektoraten insgesamt 152 969 (151 411) Betriebe und aus­

wärtige Arbeitsstellen zur Inspektion vorgemerkt. Weiters 

wurden 72 018 (70 723) Betriebe, die derzeit k~ine Ar­

beitnehmer beschäftigten, in Evidenz geführt. Bei den 

weiteren Ausführungen sind für das Jahre 1978 auswärtige 

.Arbe it sste 11 en al s Betriebe behandelt. 
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87 

- 280 -

Die vorgemerkten Betriebe verteilen sich nach 
der Zahl der in ihnen beschäftigten Arbeitnehmer auf 
die sieben Betriebsgrößengruppen wir folgt: 

Verteilung der vorgemerkten Betriebe 

. Betriebe mit 

1-4 I 5-19 I 20-50 I 51-300 I 301 -5061 501-750 I 
Arbeitnehmern 

460 . 48 235 10 844 5 "718 415 153 

: 

j 
I 

751 u.m . 

144 

85 827 49 194 10 517 5 214 371 142 146 

1 633 - 327 504 44 11 - II !I 

- 959 - ,- - - 2 

j 
" ' I 

Die Zahl der vorgemerkten Betriebe war mit Ende 
des Jahres 1978 um 1 558 größer als Ende des Jahres 1977. 

I 

I 

Die Arbeitsinspektoren konnten im Berichtsjahr in 
106 818 (110 224) Betrieben 108 790 (111 050) Inspektio- 11 

nen durchführen. Damit wurden 69,8 % (72,8 %) der bei den I 

Arbe i tsinspektoraten zur Inspektion vorgemerkten Betriebe ,; 
auf Einhaltung der zum Schutz der Arbeitnehmer erlassenen 
gesetzlichen Vorschriften und behördlichen Verfügungen 
überprüft. Der nachfolgenden Aufstellung ist die Zahl der 
in den einzelnen Betriebsgrößen-Gruppen inspizierten Be­
triebe und der Prozentsatz derselben von den vorgemerkten 
Betrieben zu entnehmen. 
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Jahr 

1978 
1977 

1978 
1977 

1-4 I 

52 572 
55 765 

60,1 
65,0 

- - - - - - - - -

- 23 1 -

Zahl der inspizierten Betriebe, 
Prozen~satz von den vorgemerkten Betrieben 

Betriebe mit 

5-19 I 20-50 I 51-300 I 301-500 I 501-750 
Arbeitnehmern 

. 
Zahl der inspizierten Betriebe 

38 394 9 962 5 206 400 145 
38 983 9 855 4 '987 354 135 

in % von den vorgemerkten Betrieben 

79,6 91,9 91,0 96,4 94,8 
79,2· 93,7 95,6 95,4 95,1 

I 751 u. m. 

139 
145 

96,5 
99,3 

Im Jahre 1978 wurden durch die Inspektionstätigkeit 
1 813 634 (1 711 163) Arbeitnehme'r erfaßt, deren Vertei­
lung nach Alter und Geschlecht der folgenden Tabelle zu 
entnehmen ist. 

, Verteilung der Arbeitnehmer 

Arbeitnehmer 

Jahr Jugendliche Erwachsene 

männlich weiblich männlich weiblich 

1978 94 416 49 298 1 110 339 559 581 
1977 89 787 46 713 1 032 603 542 060 

Zunahme 4 629 2 585 77 736 17 521 
Abnahme - - - -
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Von den Arbei tsi-nspektoren wurden die Angelegen­
heiten des Arbeitnehmerschutzes nicht nur bei Betriebs­
besichtigungen sondern auch bei weiteren Amtshandlungen 
in den Betrieben wahrgenommen. Dies insbesondere durch 
die Teilnahme an kommissionellen Verhandlungen sowie 
bei Durchführung von Erhebungen im Zuge des Verfahrens 
zur Genehmigung von Betriebsanlagen und von Unfallerhe­
bungen sowie bei Erhebungen. in Angelegenheiten des Ver­
wendungsschutzes. Die Zahl der von den Arbeitsinspekto­
ren im Berichtsjahr zur Wahrnehmung des gesetzlichen Ar­
beitnehmerschutzes durchgeführten Amtshandlungen im Außen­
dienst belief sieh· auf 195 248 (191 072). Von den ins­

gesamt hiefür aufgewendeten 30 112 (30 373) Reisetagen 
entfielen 13 526 (13 394) auf Amtshandlungen am Amts-
sitz und 16 586 (16 979) auf Amtshandlungen außerhalb 
desselben .. 

Am Ende des Jahres 1978 waren 222 Arbeitsinspektoren 
tätig, gegenüber 213 Ende 1977. Von diesen Arbeitsinspek­
toren gehörten 87 dem höheren technischen Dienst an, vier 
waren Arbeitsinspektionsärzte, 95 gehörten dem gehobenen 
Dienst und 36 dem Fachdienst an. 

Im Berichtsjahr entfielen auf einen Arbeitsinspektor 
880 (897) Amtshandlungen im Außendienst. 

Die Aufgaben der Arbeitsinspektion wurden im Be­
richtsjahr von 18 allgemeinen Arbeitsinspektoraten und 
dem Arbeitsinspektorat für Bauarbeiten in Wien wahrge­
nommen. 

Im Zentral-Arbeitsinspektorat waren Ende des Jahres 
1978 . neun Bedienstete des höheren technischen Dienstes, 
von denen einer auch Jurist ist, ein Arzt, drei Juristen, 
vier Bedienstete des gehobenen Dienstes, sechs Kanzlei­
bedienstete und ein Bediensteter des Hilfsdienstes tätig. 
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Technischer und arbeitshygienischer 
Arbeitnehmerschutz 

• 

Die Beratungen des Entwurfes einer Allgemeinen 
Arbeitnehmerschutzverordnung in einem Fachausschuß 

der Arbeitnehmerschutzkommission, die im Herbst 1977 
begonnen haben,fanden im Jahre 1978 ihre Fortsetzung; 
insgesamt wurden bis zum Ende des Berichtsjahres 
27 Sitzungen des Fachausschusses abgehalten. 

Weiters kOmEen die Beratungen des Entwurfes einer 
Flüssiggas-Tankstellen-Verordnung in einem Fachaus­
schuß der Arbeitnehmerschutzkommission hinsichtlich 
der den Arbeitnehmerschutz betreffenden Regelungen im Jah­
re 1978 abgescg~ossen werden.Die Flüssiggas-Tankstellen­
Verordnung wurde im 190. Stück des Bundesgesetzblatte$, 
ausgegeben am 21. November 1978, unter Nr. 558 kund­
gemacht und ist am 1. Jänner 1979 in Kraft getreten; 
sie enthält Arbeitnehmerschutz- und Nachbarschaftsschutz­
vorschriften über Ausstattung und Betriebsweise von ge­
werblichen Betriebsanlagen, in denen Flüssiggas als 
Treibstoff über Flüssiggas-Zapfsäulen an Kraftfahr-
zeuge abgegeben wird. 

Vom Zentral-Arbeitsinspektorat wurden im Jahre 1978 
Entwürf.e einer Novelle zum Arbeitsinspektionsgesetz 1974, 
einer Verordnung über Anforderungen an die Verpackung 
und Kennzeichnung von gefährlichen Arbeitsstoffen, einer 
Allgemeinen Maschinen-Schutzvorrichtungsverordnung und 
einer Landarbeitsgesetz-Novelle 1979 vorbereitet. 

Durch den Entwurf einer Arbeitsinspektionsgesetzno_ 
velle sollte .vor allem den Arbeitsinspektoraten die 
Strafbefugnis übertragen werden. Weiters sollten Ar-
bei tnehmerschutzausschüsse bei den Arbei tSins'pektoraten 
errichtet werden, die diese in ihrer Tätigkeit unter 
Mttwirkung der Interessenvertretungen der Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer unterstützen • 

Mit dem Entwurf einer Arbeitsstoff-Kennzeichnungs­
verordnung sollen Regelungen über die Kennzeichnung von 
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giftigen, gesundheitsschädlichen, ätzenden, reizenden, ex­
plosionsgefährlichen, brandfördernden, leicht entzündlichen 
und entzündlichen Arbeitsstoffen durch den Erzeuger und Ver­
treiber, der diese in den inländischen Verkehr bringt oder 
zum Verbrauch abgibt, getroffen werden. Die Kennzeichnungs­
pflicht soll für reine Stoffe, für lösemittelhaltige Zube­
reitungen sowie für Anstrichmittel, Druckfarben, Klebstoffe 
und dgl. gelten. Arbeitgeber sollen verpflichtet werden, 
diese Kennzeichnung im Betrieb beizubehalten und auch beim 
Umfüllen der Arbeitsstoffe anzuwenden. Die Verordnung soll 
gemeinsam von den Bundesministern für soziale Verwaltung, 
für Handel, Gewerbe und Industrie sowie für Gesundheit und 
Umweltschutz erlassen werden. 

Eine Allgemeine Maschinen-Schutzvorrichtungsverordnung 
soll Regelungen über allgemeine Schutzvorrichtungen und 
Schutzmaßnahmen anderer Art enthalten und für alle Maschinen 
gelten, die in den inländischen Verkehr gebracht oder im 
Inland ausgestellt werden. 

Durch eine Novelle zum Landarbeitsgesetz sollen .Be­
stimmungen über den technischen und arbeitshygienischen 
Dienstnehmerschutz unter weitgehender Anlehnung an das Ar­
beitnehmerschutzgesetz in dieses Gesetz aufgenommen werden. 

Weiters wird eine gesetzliche Neuregelung der betriebs­
ärztlichen Dienste vorbereitet, wodurch eine möglichst große 
Zahl von Arbeitnehmern einer ärztlichen Betreuung zugeführt 
werden soll; dies soll auch durch die Schaffung betriebs- · 
ärztlicher Zentren ermöglicht werden. 

Die Grundsätze und organisatorischen Richtlinien für 
die DurchfÜhrung der auf Grund des Strahlenschutzgesetzes 
vorzunehmenden ärztlichen Untersuchungen wurden dem der­
zeitigen Wissensstand entsprechend unter gleichzeitiger Verein­

fachung in administrativer Hinsicht neu erlassen; dies be-
traf insbesondere eine bessere Koordination der physi­
kalischen Dosisüberwachung mit den ärztlichen Untersu-

chungen. Im Zusammenhang damit wurde auch die meßtechnische 
Kontrolle von Inkorporationen beim Umgang 
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mit offenen radioaktiven Stoffen neu . geregelt und 
Untersuchungen zwecks Ausarbeitung diesbezügl icher 
Richtlinien eingeleitet. 

Auch im Jahre 1978 wurden, ebenso wie in den 
Jahren vorher,Ermächtigungen zur Durchführung ärzt­
licher Untersuchungen gemäß dem Arbeitnehmerschutz­
gesetz und dem Strahlenschutzgesetz bzw. zur Aus­
ßtellung von Zeugnissen gemäß der Verordnung über 
den Nachweis der Fachkenntnisse für bestimmte Ar­
bei ten erteilt. ·Die Zulassung von Bauarten 
auf Grund.des Strahlenschutzgesetzes und Eignungs­
erklärungen über Schleifkörper für erhöhte Umfangs­

geschwindigkei t bildetl,. einen Teil der Tätigkeit • . 

Die vom Bundesminister für soziale Verwaltung 
ermächtigten Einrichtungen haben im Jahre 1978 
451 Ausbildungsveranstaltungen abgehalten und 
7 210 Zeugnisse für Kranfahrer, Staplerfahrer, 
Sprengbefugte und für das Personal von Gasrettungs­
diensten ausgestellt. 

Vertreter der Arbeitsinspektion wirkten in zahl­
reichen Ausschüssen des Österreichischen Normungs­
institutes bei der Ausarbeitung von ÖNORMEN, die 
sicherheitstechnische Regelungen enthalten wie von 
Normen über Krane, Aufzüge, Schleifkörper, Stetig­
förderer, Luftreinhaltung, Strahlenschutz und Ergo­
nomie-s.owie bei der Ausarbeitung von elektrotech­
nischen Sicherheitsvorschriften beim Österreichischen 
Verband für Elektrotechnik mit. Eine Mitarbeit von Ver­
tretern des Zentral-Arbeitsinspektorates ergab sich 
weiters bei Beratungen des Elektrotechnischen Bei­
rates, des Kraftfahrbeirates, des Österreichischen 
Arbeitsringes für Lärmbekämpfung, der Osterreichischen 
Arbeitsgemeinschaft für Ergonomie und des Fachbeirates 
der Csterreichische Staub(Silikose)-Bekämpfungsstelle. 
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Unfälle 

Im Jahre 1978 erhielt die Arbeitsinspektion von 
115 313 (115 502) Unfällen Kenntnis, von denen 325 
(342) einen tödlichen Verlauf nahmen. Die Zahl der 
Unfälle, die in den Jahren 1973 bis 1975 eine fallen- I: 
de Tendenz aufwies und sodann bis 1977 leicht ansti4ig, war 11 

im Berichtsjahr wieder um 0,16 % kleiner als im Jahre vor- I: 

her. Bei den tödlichen Unfällen betrug die Abnahme 
gegenüber 1977 4,97 %. Die Rate der tödlichen Un­
fälle, das ist die Zahl der tödlichen Unfälle auf je 
10.000 Unfälle, betrug 28,18 (29,61). 

Die Verteilung der Unfälle auf Erwachsene und 
Jugendliche sowie männliche und weibliche Arbeitneh­
mer ist aus der nachstehenden Aufstellung ersichtlich. 

Gesamtzahl der Unfälle 

männliche Arbeitnehm er weibliche Arbeitnehmer 

Erwachsene Jugendli che Erwachsene Jugendliche 

94 504 6 306 13 287 1 216 
94 208 6 742 13 288 1 264 

Tödliche Unf älle 

männliche Arbeitnehm er weibliche Arbeitnehmer 

Erw?chsene Juge-ndliche. Erwachsene Jugendl iche 

285 12 24 4 

289 20 33 

1 

" 

I 

I 

iI 

'I' 
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Von den insgesamt 115 313 (115 502) Unf~llen 
ereigneten sich i.n unmittelbarem Zusammen.hang mit dem 

Betrieb 98 170 (98 790) Unfälle, von denen '141 (166) 

tödlich verliefen .. Außerhalb des Betriebes oder der 

Arbeitsstelle ereigneten sich 17 143 (16 712) Unfälle, 

von denen 184 (176) tödlich verli.efen. Dami~ entfielen 

14,87 % (14,47 %) aller Unfälle und 56,62 % (51,46 %) 
aller tödlichen Unfälle auf solche, die sich nicht in 

unmittelbarem Zusammenhang mit dem Betrieb ereigneten; 

die Rate der tödlichen Unfälle war 107.3 (105,3). Bei 

den nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Betrieb 

stehenden Unfällen handelt es sich wie im Vorjahr zu 83 % 
um Unfälle auf dem Weg von und zur Arbeit; bei den töd­

lich verlaufenen Unfällen liegt dieser Prozentsatz 

bei 75 (71) .. 

Die Verteilung der Unfälle in den Jahren 1977 

und 1978 auf die Gruppen von Unfallgegenständen bzw. 

Unfall vorgängen: Energieumwandlung und -verteilung; 

Kraftübertragung; Maschinen für die Be- oder Verar­

beitung von Stoffen; Fördereinrichtungen, Transport­

mi ttel, andere mechanische Einrichtungen; Handwerk-­

zeuge; Gefährliche Stoffe oder Einwirlmngen; Sonstige 

Unfallvorgänge; Unfälle außerhalb des Betriebes oder 

der Arbeitsstelle, ist den Tabellen A und B zu ent­

nehmen. 
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TABELLE A 
Gliederung der den Arbeitsinspektoraten im Jahre 1977 zur Kenntnis gekommenen Unfälle 

nach Unfallgegenständen und Unfallvorgängen 

-
Unfälle Davon Todesflille 

Unfallgegenstände, 
in Prozenten der Summe 

Unfallvorgänge In 
Zahl Prozenten Zahl 

der 
Summe aller 

der Unfllle 

Todeofllle der Unfille mit gleicher 
Urs.che 

Energieumwandlung 
. und -\'erteilung 

392 0,339 17 4,971 0,015 4,337 

Kr .lftübertra~ung 197 0,171 - - - -

Maschinen, für die ße- 12 616 10,923 6 1,754 0,005 0,04 7 
oder Verarbeitung 

Fordereinncht\.:ngen. T ranspt.rumael. 
and<!re mechanist'he Einrichtungen 3 643 3,154 41 11,988 , 0,035 1,1~5 

Haridwerkzeuge 5 881 5,092 - - - -
-

Gefährliche Stoffe oder 
4,971 0,015 0,397 Einwirkungen 4 276 3,702 17 

Sonstige Unfallvorgänge 71 785 62,150 85 24,854 0,074 0,118 

Unfäll~ auß~rhalb des Betriebet 16 712 14,469 176 51,462 0,152 1,053. 
oder der Arbeitsstelle 

h15 502 100,000 342 100,000 0,296 -
Summe, .. 
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Gliederung der den Arbeitsinspektoraten im J~hre 1978 zur Kenntnis gekommenen Unfälle 
nach Unfallgegenständen und Unfallvorgängen 

Unfälle Davon Todesfälle 

Unfallgegenstände, 
in Prozenten der Summe 

Unfallvorgänge in 
Zahl Prozent ... Zahl 

du 
Summe oller 

der Unfl1Ie 

Todcsfllle der UruILUe mit gleicher 
Ursache 

Energieumwandlung 
und -\'erteilung 319 0,277 7 2,154 0,006 2,194 

Kraftübertragung 137 0,119 - - - -

-
t..faschinen für die Be-

11 757 10,196 3 0,923 0,003 0,0~6 
oder Verarbeitung ' 

FÖTdereinrichtungen, T ranspomnittel. 
and~re mechanische Einrichtungen 3 673 3,185 41 12,615 0,036 1,116 

Handwn-kzeuge 5 688 4,933 - - , - --

. 
Gefährliche Stoffe oder 

Einwirkungen - . 3 869 3,355 10 3,077 0,009 0,258 

Sonstige Unfallvorgänge 72 727 63,069 80 24,615 0,069 0,110 

, 

Unfälle außcrhaJb des Betriebet 17 143 
oder der Arbeiustdle 

14,866 184 56,616 0,160 1,0'(3 

Summe .•. 115 313 100,000 325 100,000 0,282 -

, 

I 

I 
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Die Rate der tödlichen Unfälle betrug hinsichtlich 
aller Unfälle 28,18 und in bezug auf die in unmittel­
barem .Zusammenhang mit dem Betrieb gestandenen Unfälle 

14,36. 

Die folgende Aufstellung enthält Angaben über die 
Rate der tödlichen Unfälle in einigen Wirtschaftsklas­
sen für die Jahre 1977 und 1978. 

Rate der tödlichen Unfälle in den Jahren 

1977 und 1978 

in unmittelbarem 
Wirtschaftsklasse Insgesamt Zusammenhang mit 

dem Betrieb 

1978 1977 1978 1977 

Energie- und Wasserversorgung 26,37 69,41 24,32 37,15 
Bergbau j Steine- und Erden- - - " 
Gewinnung 145,83 97,40 94,34 54,64 
Erzeugung von Nahrungsmitteln 
und Getränken; Tabakverarbei-
tung 12,36 24,82 4,02 11,34 
Be- und Verarbeitung von Holz; 
Musikinstrumenten- und Spiel-
warenerzeugung 20,94 17,60 8,33 8,77 
Erzeugung und Verarbeitung 
von Papier und Pappe 8,73 7,70 5,12 4,47 
Erzeugung und Verarbeitung . 
von Chemikalien, Gummi und 
Erdöl 34,53 28,75 2,67 20,43 
Erzeugung von Stein- und Glas-
waren 28,44 34,89 19,26 18,38 
Erzeugung und Verarbeitung 
von Metallen 12,46 13,15 5,20 6,83 
Bauwesen 44,28 45,13 31,75 33,00 
Beherbergungs- und Gaststätten-
wesen 22,32 36,76 - 15,83 
Verkehr;Nachrichtenübermittlung 114,77 95,56 65,23 36,61 
Körperpflege und Reinigung; 
Bestattungswesen 36,30 43,67 26,11 41,15 

Einrichtungen der Gebietskör-
perschaftenj Sozialversiche- 28,66 35,75 12,01 -
run~sträger und Interessenver-
tre ungen 

: 

I 

1 

:' 

I 

I 

I 
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Ebenso wie in den vorangegangenen Jahren stan­
den auch im Berichtsjahr von den einzelnen Wirt­
schaftsklassen nach der Zahl der Unfälle die Erzeu­
gung une Verarbeitung von Metallen sowie das Bau­
wesen an erster und zweiter Stelle. In der ersten 
dieser Wirtschaftsklassen ereigneten sich 37 715 
(38 769) Unfälle, davon 47 (51) tödliche bzw. in 
der zweiten 27 324 (27 916) Unfälle, davon 121 (126) 
tödliche. Auf diese Wirtschaftsklassen entfielen 
32,71 % (33,57 %) bzw. 23,69 %(24,17 %) aller Un­
fälle; bei den tödlich verlaufenen Unfällen sind die 
Prozentsätze 14,46 (14,91) bzw. 37,23 (36,84). In 
'diesen Wirtschaftsklassen betrug die Rate der töd­
lichen Unfälle 12,46 (13,15) bzw. 4~,28 (45,13). 

In den Wirtschaftsklassen Erzeugung und Verar­
beitung von Metallen bzw. Bauwesen ergaben sich in 
unmittelbarem Zusammenhang mit dem Betrieb 32 701 
(33 689) Unfälle, davon 17 (23) tödliche bzw. 24 879 
(25 454) und davon 79 (84) tödliche Unfälle. Auf die 
genannten Wirtschaftsklassen entfielen 33,31 % 
(34,10 %) bzw. 25,34 % (25,77 %) der Unfälle dieser 
Art; bei den tödlichen Unfällen betrug der Prozent­
satz 12,06 (13,86) bzw. 56,03 (50,60). Bei der Er­
zeugung und Verarbeitung von Metallen ereigneten 
sich im Zusammenhang mit dem Betrieb 17 (23) töd­
liche Unfälle, davon 2 (3) durch elektrischen 
Strom, einer (5) durch heiße Gegenstände oder 
Stoffe bzw. Flammeneinwirkung und 5 (einer) durch 
herab- oder umfallende Gegenstände bzw. wegfliegende 
Stücke. Im Bauwesen ergaben sich im Zusammenhang mit 
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dem Betrieb 79 (84) tödliche Unfälle; davon wurden 
29 (22) durch Absturz oder Absprung, 5 (6) durch 
Zusammenbruch von Gerüsten, 13 (14) durch Bagger, 
Ladegeräte, Erd- und Straßenbaugeräte sowie Krane, 
6 (10) durch Rutschen oder Abstürzen von Erdmassen 
oder Gestein und 8 (6) durch Herab- oder Umfallen 
von Gegenständen, Wegfliegen von Stücken verursacht. 
33 % (40 %) der tödlichen Unfälle durch elektrischen 
Strom entfielen auf das Bauwesen. 

Der Anteil ausländischer Arbeitskräfte am Unfall­
geschehen betrug bei den tödlich verlaufenen 325 (342) 
Unfällen 31 (22), das entspricht einem Prozentsatz 
von 9,54 (6,43). In unmittelbarem Zusammenhang mit 
dem Betrieb standen 26 (18) und in nicht unmittel­
barem Zusammenhang 5 (4) tödlich verlaufene Unfälle 
ausländischer Arbeitskräfte; der Anteil 
dieser . Arbeitskräf te an diesen Unfällen betrug 
demnach 18,44 % (10,84 %) bzw. 2,72 % (2,27 %). 
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Berufskrankheiten 

Allgemeines 

Im Jahre 1978 wurden der Arbeitsinspektion 1 5BG 

(1 172) Arbeitnehmer gemeldet, die an einer Berufskrankheit 

im Sinne der sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen er­

krankten; keine dieser Erkrankungen verlief tödlich. 

Durch das weiterhin starke Anwachsen lärmbedingter Hör­

schäden zeigt die Gesamtzahl der Meldungen seit zwei 
Jahren steigende Tendenz. Auch die Zahl der Infektions­

krankheiten erhöhte sich nicht unbeträchtlich. Deutlich 

zurückgegangen sind hingegen die Lungenschäden durch 

Staubeinwirkungen • Rückläufig sind auch die Zahlen für 

Erkrankungen durch chemisch-toxische Arbeitsstoffe sowie 
die CO-Vergiftungen. Alle übrigen Erlcrankungen blieben 

mit dem Vorjahr verglichen zahlenmäßig annähernd gleich. 

Nach Alter und Geschlecht aufgegliedert zeigt sich, 

daß im Berichtsjahr 1 292 (922) erwachsene und G (3) jugend­

liche männliche Arbeitnehmer oo~ 253 (216) erwachsene 

und 35 (31) jugendliche weibliche Arbeitnehmer von einer 

Berufskrankheit betroffen wurden. 

Über die Häufigkeit der einzelnen Berufskrankheiten 
ergibt sich folgendes Bild: 

Durch Lärm verursachte Hörschäden 

Hau"terkrankungen 

Infektionskrankhei ten 

Silikosen oder Silikatosen, 

Siliko-Tuberkulo sen, Asbestosen, Hartmetall­

fibrosen 

1 043 (637) 

220 (217) 

206 (157) 

47 ( 68) 
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Erkrankungen durch chemisch-toxische Stoffe 
Erkrankungen durch Kohlenoxid 
Asthma bronchiale 
Erkrankungen durch ·Arbeit in Druckluft 

24 (29) 
8 (19) 

16 (17) 
15 (19) 

Die Auf teilung der gemeldeten Fälle von Beru'fskrank­
hei ten auf die einzelnen Wirtschäftsklassen ist der fol­
genden Übersicht zu entnehmen, Wirtschaftsklassen mit 
weniger als 10 Erkrankungsfällen blieben dabei unberück­
sichtigt. 

IG.asse XIII 

Klasse :XXII 

Klasse XIV 

Klasse VIII 

Klasse XII 

Klasse IV 

Klasse XI 

Klasse V 

IG.asse IX 

IG. as s e xx: 

Klasse 11 

IG.asse :XXIV 

Klasse X 

Erzeugung und Verarbeitung 
von Metallen .................... . 

Gesundheits- und Fürsorgewesen ••• 

Bauwesen •••....•................. 

Be- und Verarbeitung von Holz; 
Musikinstrumenten- und Spielwaren-
erzeugung ....................... . 

Erzeugung. von Stein- und Glaswaren 

Erzeugung von Nahrungsmitteln und 
Getränken; Tabakverarbeitung ••••• 

Erzeugung und Verarbeitung von 
Chemikalien, Gummi und Erdöl ••••• 

Erzeugung von Textilien und Textil­
waren (ausgenommen Bekleidung und 
Bettw8.I'en) ....•.•.•••.••.•...•... 

Erzeugung und Verarbeitung von 
Papier und Pappe ••••••••••••••••• 

Körperpflege und Reinigung; Be-
stattungswesen .•••••••••••••••••• 

Energie- und Wasserversorgung •••. 

Einrichtungen der Gebietskör~er­
schaften; Sozialversicherungsträger 
und Interessenvertretungen ••.••.•. 

Druckerei und Vervielfältigung; 

754 (506) 

223 (175) 

117 (117) 

94 ( 65) 

83 ( 70) 

60 ( 59) 

60 ( 54) 

46 ( 28) 

46 ( 26) 

40 ( 41) 

18· 

12 

Verlagswesen ••••••••••••••••••••• 10 
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1978 wurden 1 043 Hörschäden durch Lärmeinwirkung, 

darunter 33 Arbeitnehmerinnen, gemeldet. Die Zahl der 

Meldungen stieg gegenüber 1977 um 63,74 %, die Zahl jener 
Fälle, in denen der Hörverlust zumindest eine mittelgra­

dige Schwerhörigkeit, d.h. eine Minderung der "Erwerbs­

fähigkeit von mindestens 20 % erreichte, betrug 85 und 

ergibt somit eine Steigerung um 32,8 %. 82 männliche und 
3 weibliche Arbeitnehmer waren davon betroffen. Die stei­
gende Zahl gemeldeter Hör"schäden ist nach wie vor auf 

die intensivierte und gezielte Untersuchungstätigkeit in 
Betrieben zurückzuführen, die so ein enges Überwachungs­

netz ergibt. 

Mit 670 Fällen hält die Wirtschaftsklasse XIII in­
folge des hier herrschenden hohen Lärmpegels ihre do­
minierende Stellung sowohl was die Zahl der Hörschäden 
als auch die Schwere des Hörverlustes betrifft bei; auch 

die Steigerungsrate ist in dieser Klasse besonders hoch. 

Die übrigen Fälle verteilen sich nach ihrer Häufigkeit 

auf die Wirtschaftsklassen VII, XII, XIV, IX, XI, IV und 

V. 

Die beruflich bedingten Hauterkrankungen nehmen hin­

sichtlich ihrer Häufigkeit den zweiten Platz i~ der Sta­
tistik ein. Ihre Zahl bleibt mit 220 Fällen gegenüber dem 

Vorjahr annähernd gleich. Ekzeme auf Grund von Allergien 

infolge bestimmter Arbeitsstoffe überwiegen in dieser 

Gruppe bei weitem. Es sind jedoch hauptsächlich Hauter­
krankungen geringen Grades; in 45-Fällen wurde allerdillgs 

durch die Schwere der Erkrankung ein Arbeitsplatz- bzw. 
Berufswechsel erforderlich. Das Verhältnis dieser Fälle 

zur Zahl der Erkrankungen beträgt 20,45 % und ist somit 
gegenüber 12,9 % im Vorjahr beträchtlich gestiegen. Von 
den 220 gemeldeten Fällen waren 97 Arbeitnehmerinnen, das 

sind 44,1 %. Ihr Anteil ist somit wieder etwas größer als 

1977. 
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Im Vergleich zu anderen Berufskrankheiten werden 

Jugendliche besonders häufig von Hauterkrankungen befallen. 

1978 waren es 34, davon 29 weibliche Jugendliche. Sie kamen 

fast ausschließlich aus dem Friseurgewerbe. 

Im Gesamten gesehen kommen die betroffenen Arbeit­
nehmer aus den Wirtschaftsklassen VIII, XI, XII, XIII, 
XIV, XX und XXII. 

An dritter Stelle der Statistik liegen hinsichtlich 

der Häufigkeit die Infektionskrankheiten. Ihre Z~l ist 
mit 206 Fällen gegenüber dem Vorjahr erheblich gestiegen. 
Es überwiegen, wie in den vergangenen Jahren, Fälle von 

infektiöser bzw. Serumhepatitis; tuberkulöse oder andere 

Infektionen traten dagegen in den Hintergrund. In 41 
Fällen, d. s. etwa 20 % der Gesamtzahl, war ein länger 

dauernder bzw. bleibender Gesundheitsschaden die Folge. 
Zu einem tödlichen Ausgang kam es in keinem der Fälle. 
Die Erkrankten kamen wie bisher fast ausschließlich 

aus dem medizinischen Arbei tsbereich.Au·s den Erkrankungs­

meldungen ist ersichtlich, daß die höchste Infektionsge­

fährdung bei Ärzten und. Angehörigen des Krankenpflegedien­
stes zufolge des engen Kontaktes mit Patienten und infek­
tiösem Material liegt. Wegen ihrer dominierenden Rolle 

im Krankenpflegedienst waren 2/3 der Erkrankten Frauen. 

Bei den von Tieren auf Menschen übertragenen Infek­
tionen gelangten zwei Erkrankungsfälle zur Meldung. Drei 

Arbeitnehmer erlitten bei Durchfuhrung von Arbeitsaufträ­
gen im Ausland Tropenkrankheiten; zwei davon waren auf 

MontagebausteIlen, einer war im Reisedienst tätig. 

Mit 47 Neuerkrankungen ist die Zahl der gemeldeten 

Fälle von Silikose, Asbestose und Lungenfibrose durch 

Hartme~allstaub deutlich geringer als im Vorjahr. Sili­
ko -Tuberkulose wurde keine beobachtet. Di e einstmals 
gefürchtete Kombination einer Quarzstaublunge mit tuber-
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kulöser Infektion hat schon in den letzten Jahren zu­
nehmend an Bedeutung verloren. Dies ist zweifellos 
einerseits mit dem steten Rückgang der Tuberkulose und 
andererseits mit den wirksamen Behandlungsmöglichkeiten 
dieser Erkrankung und dem damit zusammenhängenden ge­
ringen Risiko von Erkrankungsrückfällen zu erklären. 

Der Anteil von berenteten Staublungenerkrankungen 
betrug 30 d.s. 63,83 %. Dieser hohe Prozentsatz an be­
renteten Fällen zeigt nach wie vor die Schwere dieser 
Berufskrankheiten sowie die häufig späte Erfassung 
solcher Erkrankungen. 

Im Hinblick auf die große Bedeutung von Asbest­
staubals krebserregende Substanz ist bemerkenswert, 
daß im Berichtsfall keine Krebserkrankung dieser Art 
zur Meldung gelangte. 

Die Staublungenerkrankungen im gesamten verteilen 
sich ausschließlich auf die Wirtschaftsklassen V, XII, XIII 
und XIV. Die Wirtschaftsklasse XIV stellt mit 18 ge­
meldeten Fällen den größten Anteil, gefolgt von den 
Wirtschaftsklassen XII mit ,13, der Wirtschaftsklasse 
XIII mit 12 und V mit 4 Meldungen. 

Auf Grund von Einwirkungen chemisch-toxischer Ar­
beitsstoffe erkrankten 24 Arbeitnehmer. Die Zahl der 
Erkrankungen ist demnach gegenüber dem Vorjahr wieder 
etwas zurückgegangen. In acht Fällen wurden vom Ver­
sicherungsträger zufolge der Schwere der Erkrankungs­
folgen Rentenleistungen zuerkannt. Bei den Ursachen 
für die Erkrankungen führen die verschiedenen Halogen­
Kohlenwasserstoffe gefolgt von Blei, Cadmium, Schwefel­
kohlenstoff und Schwefelwasserstoff. 

Die Zahl der Erkrankungen durch Kohlenoxid ist mit 
8 Fällen gegenüber dem Vorjahr auf mehr als die Hälfte ' 
gesunken. Wie bisher handelt es sich um akute Vergiftungen, 
denen unfallartige,. , ~r.eJ,gnisse :zugr.unde liegen. Keiner der 

-' , .. 
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Betroffenen erlit~ einen. bleibenden _gesundheitlichen 
Schaden. 

Von Großbausteilen im Wiener Raum wurden 15 Er­
krankungen durch Arbeit in ·Druckluft gemeldet. In zwei 
Fällen resultierten länger dauernde Gesundheitsschäden, 
die eine Minderung der Erwerbsfähigkeit bedingten. 

Aus mehlverarbeitendenBetrieben und Backw~enerzeugungs­

trieben wurden 16 Erkrankungen an ~sthma bronchiale gemel­
det; die Hälfte dieser Fälle mußte infolge der Schwere 
des Leidens berentet werden. 

Entsprechend den Bestimmungen des ASVG wurden dem 
Zentral-Arbeitsinspektorat noch 63 Fälle von Berufskrank­
heiten von Arbeitnehmern nicht der Aufsicht der Arbeits­
inspektion unterliegender Unternehmen gemeldet. Es waren 
dies im Bergbau 27, im Verkehr 12, in der Land- und Forst­
wirtschaft 9 und in verschiedenen anderen Bereichen insge­

samt 15 Fälle. 

III-9 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)306 von 371

www.parlament.gv.at



- 299 -

Gesundheitliche Eignung von Arbeitnehmern 
für bestimmte Tätigkeiten 

Eine wichtige Aufgabe der Arbeitsmedizin ist die 
Durchführung ' ärztlicher Vorsorgeuntersuchungen. Sie 
ermöglichen dem Arzt über die Eignung von Arbeitneh­
mern rur bestimmte Tätigkeiten zu entSCheiden, bei 
denen Einwirkungen oder Belastungen auftreten können, 
welche die Gesundheit in oft erheblichem Ausmaß zu 
schädigen vermögen. 

Auf Grund der Verordnung über die gesundheitliche 

Eignung von Arbeitnehmern rur bestimmte Tätigkeiten 
bzw. der Strahlenschutzverordnung wurden im Berichts­
jahr von den gemäß dem Arbeitnehmerschutzgesetz bzw. 
dem Strahlenschutzgesetz ermächtigten Ärzten in 3 940 
(4 031) Betrieben 79 071 (73 9-14) Arbeitnehmer auf 
ihre gesundheitliche Eignung für bestimmte, in diesen 
Verordnungen angerührten Tätigkeiten untersucht. Die 
folgende Aufstellung zeigt die Anzahl der untersuchten 
Arbeitnehmer, gegliedert nach Einwirkungs- bzw. Tätig­
keitsbereichen, der Größe nach geordnet. 

Lärm ••••••.•••.•••••••••••••..•••..• 37 726 

Chemisch-toxische Arbeitsstoffe ••••• 19 469 
quarz-, asbest- oder sonstige sili­
kathaltige Staube, Thomasschlacken-
mehl, AluminiumstaUb, Metallstaub bei 

(34 933) 
(20 064) 

der Herstellung von Hartmetallen •••• 12 653 (10 184) 
ionisierende Strahlen bei medizi-
nischer Anwendung ••••••••••••••••••• 4 379 (4 222) 
den Organismus besonders belastende 
Hitze, Tragen von Atemschutzgeräten; 
Tätigkeit in Gasrettungsdiensten ••• 2 549 (2 482) 
ionisierende Strahlen bei nicht­
medizinischer Anwendung •••••••••••• 
Stoffe, die Hautkrebs verursachen 
kÖIlIlen .•••••••••••••••••••.•••••... 

2 080 ( 1 672) 

215 ( 357) 
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Die Zahl der untersuchten Arbeitnehmer verteilt 
sich vor allem auf die nachstehend angeführten Wirt­
schaftsklassen; es wurden nur jene Klassen angeführt, 
in denen mehr als 1000 Arbei tnehmer untersucht wurden: 

Klasse XIII Erzeugung und Verarbeitung 
von Metallen ••••••••••••••••• 36 212 (35 448) 

Klasse XI· Erzeugung und Verarbeitung 
von Chemikalien, Gummi und 
Erdöl •••••••••••••••••••••••• 8 590 ( 8 825) 

Klasse XII Erzeugung von Stein- und 
GlaswarenT ••••••••••••••••••• 6 893 ( 4 199) 

Klasse XXII Gesundheits- und Fürsorge-
wesen •••••••••••••••••••••••• 4 190 ( 4 091) 

Klasse VIII Be- und Verarbeitung von Holz, 
Musikinstrumenten- und Spiel-
warenerzeugung ••••••••••••••• 4 005 ( 4 020) 

Klasse IX Erzeugung und Verarbeitung 
von Papier und Pappe ••••••••• 3 223 ( 1 496) 

Klasse XIV Bauwesen ••••••••••••••••••••• 2 862 ( 2 506) 

Klasse IV 

Klasse V 

Klasse 11 

Klasse X 

Erzeugung von Nahrungsmitteln 
und Getränken; Tabakverarbei-
tung ••••••••••••••••••••••••• 2 688 ( 2 240) 

Erzeugung von Textilien und 
Textilwaren (ausgen. Beklei-
dung und Bettwaren) •••••••••• 1 984 ( 2 833) 

Energie- und Wasserversor-
gung ••••••••••••••••• o. . . • • . • • 1 502 ( 1 703) 

Druckerei und Vervielfälti-
gung; Verlagswesen ••••••••••• 1 477 ( 1 952) 

Klasse VI Erzeugung von Bekleidung, 
Bettwaren und Schuhen •••••••• 1 445 ( 901) 

Klasse 111 Bergbau;Steine- und Erden-
Gewinnung •••••••••••••••••••• 1 328 ( 949) 
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Auf Grund der Verordnung über die p;esundheit­

liehe Eignung von Arbeitnehmern für bestimmte T~­

tigkeiten w1lrden 51/\ (564) Arbeitnehmer aus 

197 (177) Betrieben auf Grund ärztlicher Einstel­

lungsuntersuchungen für bestimmte Tä-tigkei ten als nicht 

geeignet beurteilt; in 4 F~llen mußte das Verbot 

der Weiterbeschäftigung bescheidmäßig ausgesprochen wer­

den. 9 (12) Arbeitnehmer wurden nach der Strahlenschutz­

verordnung lur eine Tätigkeit unter Einwirkung ionisie­

render Strahlen als nicht geeignet erklärt. 

Nach den bisher gesammelten Erfahrungen bewähren 

sich die in den vergangenen Jahren getroffenen admini­

strativen Regelungen zur einheitlichen Durchführung der 

Untersuchungen lilld Beurteilung der Untersuchungsergeb­

nisse; abgesehen davon werden alle neuen arbeitsmedizi­

nischen Erkenntnisse auf diesem Gebiet aufmerksam ver­

folgt, U~ sie gegebenenfalls praktisch zu verwerten. 

Hier ist auch die enge Zusammenarbeit vor allem mit 

Uni versi tätsinsti tuten und ermächtigten ~\rzten von 

wesentlicher Bedeutung. 

556 vom zust;indigen Bundesminister ermächtigte 

Ärzte standen 1978 :für die DurchfU.hl"img der Untersu­

chungen zur Ver:ugung. Somit erfolgte aUCD i~ Berichts­

jahr eine Steigerung der Zahl Jener Ärzte, die arbei ts­

medizL~isch täti~ sind. Dessen ungeachtet werden die 

Bemühungen forteesetzt, weitere Ärzte für solche Tätig­

kei ten zu gewinnen, insbesondere 111 jenen regionalen 

Bereichen, in welchen noch ein besonderer Beda..rf be­

steht. 

I;:; Berichts.] ai:rr 'Nurden allein VO::1 der AlLg-emeinen 

Unfall verfJlche~-ur;.'3sa"t1stal t 213 Kostenersatz für die 

Durch:führu.ng der Unters'J.chung von Arbel tnehmern auf 

ilrre ge sLL"lcJ.r.ei tli ehe Etgn1mg nach § 8 de s "4.r'bei tnehmer­

schutzge3stzes F 566 402,50 S aufgewe!;det. Für die Hono­

rierung der r:ach dem 3trahlensch1ltzgesetz durchzuführenden 

ärztlichen Dntersuchungen wurden den erm~chtigten Ärzten 

und Einrichtungen von den Trägern der Unfallversicherung 

rund 4 918 360,94 S und aus Mitteln des Bundes 2 717 810,22 S 

gezahlto 
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Gestaltung der Arbeitsbedingungen 

Die wirtschaftliche Lage im Berichtsjahr wirkte sich auf die 
sozialen Belange im wesentlichen gleichartig oder ähn-
lich wie in den Vorjahren aus. Während sich in einzel-
nen Wirtschaftssparten der Beschäftigtenstand .verrin~' 

gerte, gab es andere Wirtschaftszweige, die in der Lage 
waren, Arbeitnehmer aufzunehmen. Die Verringerung der 
Zahl der Beschäftigten, die oftmals auf Rationalisierungs­
maßnahmen zurückzufÜhren war, wirkte sich besonders auf 
ä-:tt-er"ei;' minderqualifizierte und ausländische Arbei ts-
kräfte aus. Die Anzahl der Gastarbeiter verringerte sich, 
wobei jedoch in Einzelfällen frei werdende Arbeitsplätze, 
auf denen Gastarbeiter beschäftigt worden waren, nicht 
von österreichischen Arbeitnehmern angenommen wurden. 

Die erwähnten wirtschaftlichen Schwierigkeiten be­
trafen, ohne Berücksichtigung regionaler Unterschiede, 
vor allem die Stahl-Hüttenbetriebe, die Betriebe zur 
Erzeugung von Textilien und von Bekleidung, die holz,­
verarbeitenden Betriebe, die Betriebe zur Papier-, Zell­
stoff- und Pappeherstellung und auch die Wirtschafts­
klasse Bauwesen. Weiters zeigte die weltweite Krise der 
Stahlindustrie auch deutliche negative Auswirkungen auf 
andere Industriezweige; als Beispiel seien hier die 
wirtschaftlichen Probleme in der Magnesitindustrie ange~ 
führt. 

Die angespannte Wirtschaftslage trug sicher auch 
dazu bei, daß die Investitionsbereitschaft der Betriebe 

... 
im wesentlichen gering war. Investitionen wurden vor-
wiegend nur dann getätigt, wenn dadurch in relativ kur­
zer Zeit Rationalisierungseffekte zu erwarten waren. 
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Dennoch wurden in einigen Betrieben Neuanschaffungen 
von Maschinen und Geräten vorgenommen, die mitunter 
deutliche Verbesserungen der Arbeitsbedingungen für 

die Arbeitnehmer brachten. Hier soll insbesondere er­

wähnt werden, daß vereinzelt durch Aufstellung neuer 
Maschinen oder durch geeignete Erweiterung bestehender 

Anlagen die Lärmbelastung für die Arbeitnehmer deutlich 

verringert werden konnte. Auch war es möglich Ver­
besserungen im Sinne einer erhöhten Sicherheit vor 

Unfällen zu erzielen und ergonomische Grundsätze bei 

der Gestaltung von Arbeitsbedingungen anzuwenden. Durch 
Entstaubungs- und Absauganlagen konnte in der Stahl in­

dustrie, in der Magnesitindustrie und insbesondere in 

Betrieben der Steinegewinnung und bei der Steinverar­
beitung sowie bei der Asbestaufbereitung eine Verbesse­
rung des Schutzes der Gesundheit der dort Beschäftigten 

erreicht werden. Andererseits mußte wieder festgestellt 

werden, daß neue Maschinen, vor allem ausländische Er­
zeugnisse, nicht immer den geltenden Bestimmungen über 

eine sichere und gefahrlose Bedienung entsprochen haben; 

in diesen Fällen mußten nachträglich die erforderlichen 
Schutzmaßnahmen getroffen werden. 

Über die Einrichtungen mden Betrieben für die 

Durchführung des Arbeitnehmerschutzes im Sinne der Ver­
ordnung BGBl.Nr. 253/1973 ist zu bemerken, daß vor allem 
die Tätigkeit der Sicherheitsvertrauenspersonen, der 

sicherheitstechnischen Dienste und der Sicherheitsaus­

schüsse von allen Betroffenen im wesentlichen uneinge-
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schränkt anerkannt wird, wenngleich vereinzelt eine 

bessere Ausbildung insbesondere der Sicherheitsver­
trauenspersonen gewünscht wird oder anzustreben wäre. 
In einigen Fällen konnte beobachtet werden, daß durch 
den kurzfristig erfolgten Austausch der schon seit 
Jahren als Sicherheitstechniker oder Sicherheitsver­
trauenspersonen tätigen Arbeitnehmer durch solche, 
die auf dem Gebiet der Sicherheitstechnik kaum oder 

wenig Erfahrung besitzen, trotz deren hohem persön-
lichen Einsatz ein deutlicher Wirksamkeitsverlust 
dieser, dem Schutz der Arbeitnehmer dienenden Ein­
richtung eingetreten ist. Es wird daher in Zukunft 
der Ausbildung eines geeigneten Nachwuchses besonderes 
Augenmerk zu schenken sein. Was die Tätigkeit der Be­
triebsärzte betrifft, so ist diese leider gelegentlich 
mehr auf die kurative Behandlung erkrankter oder ge­
sundheitlich beeinträchtigter Personen ausgerichtet, 
als auf die Beseitigung von Gesundheitsgefahren oder 
auf den erweiterten Gesundheitsschutz im Betrieb selbst. 

Erwähnenswert ist wieder die erhöhte Bereitwillig­
keit der Arbeitnehmer, arbeitsschutztechnische Einrich­
tungen und Hilfsmittel regelmäßig zu verwenden. Dies 
ist sicherlich auch auf die Aufklärungsarbeit der 3i­
cherheitsvertrauenspersonen, der sicherheitstechnischen 
Dienste, auf die Tätigkeit der Organe der Arbeitsin­
spektion, der Unfallverhütungsdienste usw. zurückzufüh~ 

ren. Von Bedeutung dürfte in diesem Zusammenhang auch 

sein, daß in zunehmender Anzahl Arbeitnehmer auf Veran­
lassung des Arbeitsinspektionsarztes wegen berufsbedingter 
gesundheitlicher Schäden, wie Innenohrschädigungen, den 
Arbeitsplatz wechseln mußten. 
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Auf dem Gebiet der Staubbekämpfung konnten ins­
besondere bei den in der steingewinnenden und steinver­
arbeitenden Industrie verwendeten Bohrhämmern im Be­
richtszeitraum erfreulicherweise große Fortschritte 
erzielt werden. Die zum Schutz der Arbeitnehmer be­
schafften verbesserten Einrichtungen wurden von den 
Arbeitnehmern nun auch tatsächlich verwendet; die Ar­
beitnehmer schenken überdies der Erhaltung der vollen 
Leistungsfähigkeit dieser Anlagen immer mehr Beachtung. 

Die besondere Ausbildung von Arbeitnehmern im Sin­
ne der Verordnung BGBl.Nr. 441/1975 konnte mit gutem 
Erfolg fortgeführt werden. Bemerkenswert erscheint in 
diesem Zusammenhang, daß die in einem österreichischen 
Großbetrieb durchgeführte praktische Ausbildung, be­
dingt durch die Vielfalt unterschiedlicher Gerätetypen 
im Betrieb, in vieler Hinsicht intensiver erscheint als 
bei anderen Instituten. Vereinzelt kann beobachtet wer­
den, daß der Bedarf nach derartigen Ausbildungslehrgän~ 
gen abnehmende Tendenz aufweist. 

Die A"rbei tsverhäl tnisse beim Betrieb von Strahlen­
einrichtungen oder beim Umgang mit radioaktiven Stof­
fen waren weiterhin im wesentlichen zufriedenstellend. 
Für die Durchführung der nach dem Strahlenschutzgesetz 
vorgesehenen ärztlichen Untersuchungen wurden im Be­
richtsjahr weitere" 17 Ärzte oder Krankenanstalten er­
mächtigt. " In diesem Zeitraum wurden weiters 3 Bauart­
zulassungen nach dem Strahlenschutzgesetz für Geräte, 
die radioaktive Stoffe enthalten, ausgesprochen. 

Auf dem Gebiet der Heimarbeit konnten zum Teil 
unterschiedliche Entwicklungen beobachtet werden. Wäh­
rend sich im allgemeinen trotz gewisser Verschiebungen 
in örtlicher und betrieblicher Hinsicht der Gesa~tum­
fang der Heimarbeit nur unwesentlich geändert hat, ist 
insbesondere im Wiener Raum die Zahl der gemeldeten 

III-9 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 313 von 371

www.parlament.gv.at



- 306 -

Auftraggeber, der vorgemerkten Heimarbeiter und der 
Zwischenmeister rückläufig. 

Abschließend soll ein kurzer Überblick über die 
Beanstandungen durch die Arbeitsinspektoren gegeben 
werden, wobei Vergleiche mit dem Vorjahr gezogen wer­
den, da aus den Zahlen der Beanstandungen bis zu einem 
gewissen Ausmaß das arbeitsschutztechnische Niveau an 
den Arbeitsplätzen, insbesondere die Änderungstendenz 

dieses Niveaus erkennbar ist: 

Auf dem Gebiet des technischen und arbeitshygie­
nischen Arbeitnehmerschutzes wurden bei Amtshandlunge~ 
von Arbeitsinspektoren· in 106 818 Betrieben (im Jahre 1977 
110 224 Betriebe), insgesamt 151 167 (im Jahre 1977 
.149 002) 11ängel beanstandet. Gegenüber 1977 stell t dies 
eine Zunahme um etwa 1,45 % dar. Die Gruppe "Betriebs­
räume" war mit 20 484 (20 461), "Energieumwandlung une 

-verteilung" mit 19 420 (19 211), "Umgang mit Stoffen 
oder Gegenständen oder bestimmte Einwirkungen" mit 
5 428 (4 937), "verschiedene Arbeitsvorgänge" mit 
9 155 (9 275), "allgemeine Anforderungen und Maßnahmen" 
mit 59 198 (58 164) und die Gruppe "Durchführung des. 
Arbeitnehmerschutzes" mit 582 (489) Beanstandungen 
vertreten. Bei der letztgenannten Gruppe bezogen sich 
546 (467) Beanstandungen auf die Heranziehung oder Ein­
richtung von Sicherheitsvertrauenspersonen bzw. sicher­
heitstechnischer- oder betriebsärztlicher Dienste. 
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Verwendungs schutz 

Der Verwendungs schutz ' umfaßt alle Maßnahmen zum 
Schutz der Arbeitnehmer bei ihrer beruflichen Tätigkeit, 
die nicht dem technischen oder arbeitshygienischen Schutz 
zuzuordnen sind. Au~ diesem Gebiet besteht·eine Reihe 
von Gesetzen und Verordnungen; es sind dies vor allem 
Regelungen zum Schutz der Kinder , jugendlicher und weib­
licher Arbeitnehmer sowie werdender und stillender Müt­
ter. Weitere Vorschriften betreffen den Arbeitszeitschutz, 
die Sonn- und Feiertagsruhe, die Berufsausbildung sowie 
den Schutz der in Heimarbeit Beschäftigten. 

Im Bereich des Verwendungsschutzes ergab sich eine 
Vielzahl von Beanstandungen durch die Arbeitsinspektoren 
bei Amtshandlungen in Betrieben, die zur Beurteilung der 

. sozialen Lage herangezogen werden können. Im Jahre 1978 
wurden insgesamt 22 829 (19 193) Beanstandungen ausge­
sprochen. (Die in Klammer gesetzten Zahlen sind die Ver­
gleichswerte des Jahres 1977). 

Im nachfolgenden wird ein Überblick über einzelne 
Gebiete des Verwendungsschutzes in den verschiedenen Be­
reichen gegeben. 

Beschäftigung von Kindern und jugendlichen 
Arbeitnehmern 

Die Zahl der festgestellten Beanstandungen wegen Zu­
widerhandlung gegen die Vorschriften über die Beschäftigung 
von Kindern und Jugendlichen betrug im Berichtsjahr 4 293 
(4 620). 

In 72 (127) Fällen wurde ungesetzliche Kinderarbeit 
festgestellt, davon 36 (60) im Beherbergungs- und Gast­
stättenwesen, 12 (13) in Betrieben des Handels und der 
Lagerung und 6 (16) bei der Erzeugung von Nahrungsmitteln 
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und Getränken. Insgesamt ergab sich gegenüber 1977 eine 
Verminderung um 55 Fälle~ 

Unzulässige Nachtarbeit Jugendlicher wurde in 390 

(425) Fällen festgestellt. 174 (247) dieser Beanstandun­
gen entfielen auf das Beherbergungs- und Gaststättenwe­
sen und 202 (151) auf die Betriebe zur Erzeugung von Nah­
rungsmitteln und Getränken. Die Zahl der Beanstandungen 
hinsichtlich der täglichen bzw. wöchentlichen Arbeitszeit 
Jugendlicher ergab sich "mit 1998; davon entfielen 833 auf 
das Beherbergungs- cund Gaststättenwesen, 363 auf Handel 
und Lagerung sowie 159 auf die Erzeugung von Nahrungsmit­
teln und Getränken. In bezug auf die Sonn- und Feiertags­
ruhe bzw. Ersatzruhe ergaben sich 460, hinsichtlich der 
Wochenfreizeit 395 und den Urlaub Jugendlicher 173 Bean­
standungen; auf das Beherbergungs- und Gaststättenwesen 
entfielen davon 394, 286 und 55 Beanstandungen. 

Bei Betriebsbesichtigungen durch Arbeitsinspektoren 
wurden im Jahre 1978 insgesamt 143 714 jugendliche Ar­
beitnehmer erfaßt, davon 94 416 männliche und 49 298 weib­
liche. Im Jahre 1977 waren es 136 500, davon 89 787männ­
liehe und 46 713 weibliche jugendliche Arbeitnehmer. 

Ein Fachausschuß der Arbeitnehmerschutzkommission hat 
im Berichtsjahr mit der Beratung eines Entwurfes einer Ver­
ordnung über die Beschäftigungsverbote und -beschränkungen 
für Jugendliche begonnen; diese Verordnung soll den derzeit 
geltenden Anhang zum Bundesgesetz über die Beschäftigung 
von Kindern und Jugendlichen ersetzen. Es fanden bisher 
drei Sitzungen statt. 

Beschäftigung weiblicher 
Arbeitnehmer 

Im Berichtsjahr wurden 104 (123) Fälle verbotener Nacht­
arbeit von Frauen festgestellt, von denen betrafen 35 (35) 
Betriebe zur Erzeugung von Nahrungsmitteln und Getränken, 
21 (15) Betriebe des Handels und der Lagerung und 4 (23) 
das Beherbergungs- und Gaststättenwesen. In der folgenden 
Tabelle wird die Zahl der Beanstandungen verbotener Nacht­

arbeit von erwachsenen weiblichen Arbeitnehmern und von 
Jugendlichen in den letzten Jahren ausgewiesen. 
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Zahl der Beanstandungen betreffend Nachtarbeit: 

Jahr Arbeitnehmerinnen Jugendliche 

1978 104 390 

1977 123 425 

1976 7'C. 410 

In den Betrieben des Beherbergungs- und Gaststätten­
wesens dürfen Frauen auch während der Nachtzeit beschäf­
tigt werden, wenn die tägliche ununterbrochene Ruhezeit 
mindestens 11 Stunden beträgt. Eine Beanstandung wird 
daher nur dann ausgesprochen, wenn die Ruhezeit weniger 
als 11 Stunden beträgt. 

Vom Verbot der Nachtarbeit wurden in 91 (124) Fällen 
Ausnahmen erteilt bzw·. Anzeigen über zulässige Frauenar­
beit zur Kenntnis genommen. Davon bezogen sich u.a. 26 
(41) auf Betriebe zur Erzeugung vori Nahrungsmitteln und 
Getränken, 21 (33) auf Betriebe des Handels und der Lage~ 
rung, .10 (12) auf Betriebe zur Erzeugung und Verarbeitung 
von Metallen und 5 (5) auf Betriebe zur Erzeugung und Ver­
arbeitungvon Chemikalien, Gummi und Erdöl. Der überwie-

gende Teil der Ausnahmen betra~ das Reinigungspersonal 35 
(46) • 

Mutterschutz 

Den Arbeitsinspektoraten wurden im Jahre 1978 ins­
gesamt 16 677 (15 863) werdende Mütter gemeldet, davon 
16 380 (15 459) von Arbeitgebern und ~97 (224) von ander~n 
Stellen. Die Arbeitsinspektoren führten auf Grund dieser 
Meldungen sowie bei Betriebsbesichtigungen und anderen 
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Amtshandlungen in 4 570 (5 150) Betrieben 8 942 (9 584) 
besondere Erhebungen in Mutterschutzangelegenheiten durch, 
wobei 9 807 (11 289) Arbeitsplätze von Arbeitnehmerinnen, 
die den Bestimmungen des Mutterschutzgesetzes unterlie­
gen, erfaßt wurden. Bei Betriebsbesichtigungen wurden 833 
(841) werdende und stillende Mütter direkt erfaßt. Die 
Belange des Mutterschutzes konnten insgesa~t für 11 501 
(13 127) werdende und stillende Mütter wahrgenommen werden. 

Auf dem Gebiet des Mutterschutzes ergaben sich bei 
Amtshandlungen der Arbeitsinspektoren insgesamt 2 ·165 
(1 982) Beanstandungen. Bei besonderen Erhebungen wurden 
1 519 (1 448) Beanstandungen ausgesprochen, von welchen 
471 (533) das Stehverbot nach § 4 Abs. 2 lit.b, 214 (151) 
das Bewegen von Lasten nach § 4 Abs. 2 lit.a und 68 (62) 
gesundheitsschädliche Einwirkungen nach § 4 Abs. 2 lit.c 
und d des Mutterschutzgesetzes betrafen. 

In Angelegenheiten des Mutterschutzes fÜhrten die Ar­
beitsinspektionsärzte in 1 307 (1 032) Fällen ärztliche 
Untersuchungen oder Begutachtungen durch und stellten für 
1 228 (992) Arbeitnehmerinnen 1 272 (1 026) Zeugnisse nach 
§ 3 Abs. 3 des Mutterschutzgesetzes aus. Gegenüber dem 
Vorjahr hat sich sowohl 'die Zahl der Arbeitnehmerinnen 
für die ein solches Zeugnis ausgestellt wurde, als auch 
~ie Zahl der Zeugnisse erhöht. 

Amtsärzte bei Bezirksverwaltungsbehörden stellten 
ferner 804 (662) solcher Zeugnisse für 790 (651) Arbeit­
nehmerinnen aus, die in Betrieben beschäftigt waren, die der 
Aufsicht der Arbeitsinspektion unterliegen; außerdem wur­
den für 170 (211) Arbeitnehmerinnen in Betrieben, die nicht 
der Aufsicht der Arbeitsinspektion unterliegen, 171 (216) 
derartige Zeugnisse von Amtsärzten ausgestellt. 

Von den insgesamt 975 (878) Zeugnissen wurden in den 
westlichen Bundesländern 4-56 (363), in den Bundesländern 
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Steiermark und Kärnten 176 (135) und in Wien, Nieder­
österreich und Burgenland 343 (380) ausgestellt. Die 
Tätigkeit der Amtsärzte auf diesem Gebiet stellt im 
Bereich des Mutterschutzes eine wesentliche Unterstützung 
der Arbeitsinspektionsärzte dar. 

Im Berichtsjahr wurde eine Konferenz über Angele~ 
genheiten des Mutterschutzes, der Frauenarbeit und des 
Schutzes der in Heimarbeit Beschäftigten abgehalten, an 
der mit den Interessenvertretern der Arbeitgeber und Ar­
beitnehmer anstehende Probleme auf diesen Gebieten ein­
gehend behandelt wurden. 

Arbeitszeit 

Von den Arbeitsinspektoren wurde im Jahre 1978 in 
11 074 (7 442) Fällen die Übertretung der für Erwachsene 
geltenden Arbeitszeitvorschriften beanstandet, wovon 
3 558 (2 583) auf die Arbeitszeit, 6 025 (3 740) auf die 
Sonderbestimmungen für Lenker und Beifahrer von Kraft­
fahrzeugen und 1057 (710) auf Ruhepausen und Ruhezeiten 
entfielen. In der Wirtschaftsklasse Verkehr- und Nachrich­
tenübermittlung ergaben sich 6 683 (3 050) Beanstandungen, 
im Beherbergungs- und Gaststättenwesen 978 (1 050), in Be­
trieben des Handels und der Lagerung 966 (999) sowie 
762 (722) im Bauwesen. 

Bei den von den Arbeitsinspektoren gemeinsam mit Or­
ganen der öffentlichen Sicherheit durchgeführten 15 907 
(10 981) Kontrollen von Fahrzeugen auf der Straße wurden 
erhebliche Übertretungen von Arbeitszeitvorschriften fest­
gestellt. Bei diesen Kontrollen wurde dem grenzüberschrei­
tenden Verkehr besondere Aufmerksamkeit zugewendet. 
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Nach Absprachen . zwischen deutschen und österreichischen 
Stellen fanden in den Monaten Mai und Juni an bestimmten 
Tagen Kontroilen der Einhaltung der Sozialvorschriften im 
grenzüberschreitenden Verkehr abwechsehrldurch deutsche Be­
hörden und Organe der österreichischen Arbeitsinspektipn 
fallweise im 24-Stunden-Zyklus statt • 

. Bel diesen Kontrollen wurden insgesamt die Lenker und 
. - . 

Beifahrer von 6 · 614 . Kraftfahrze.ugen überprüft~ Von dieser 
Zahl waren'. 5 580.·-·Last;kr-aftwagenuil<f ..... 1· .. 034 Autobusse. . 
1- 956 i~~e'n" mit ' ·eiri~~:· ·6.~t:~rreichi~·cheri Kennzeichen, . 

. . . 
2 708 . mi t ' deutschem, '1' 950 hatten· Kennz'eichen anderer Län.-

. . 
der& Die vorstehenden Kontrollen sind in der eingangs ge-. . 
nannten Zahl enthalten. Von diesen kontrollierten Fahrzeu-
gen wurden anläßlich der Überprüfungen im grenzüberschrei­
tenden Verkehr bei c 014 keine Übertretungen festgestellt. 
Nähere ' Z$len . über die festg.estell ten Beanstandungen sind 
der folgen4en Tabelle zu entnehmen: 

.. ~ -j, ' _ h O • • • ~ .,. - . ' ! - • • ' ;.,- • , , • h i 

0- _____ . _ • • _ ... __ ... ___ .. ----.. 

Zahl d ~ I davon _~?ertz.:e.tunp.;en -k~ntrol- keine Ni~l~t- Le1l.1czei ten 
lJ.erten Be an- rOh 0-10 tiber 10 . Ruhe- Ruhe- Übere::abe an . uren Kra± t- stan- Stunden Stunden pause~ zeiten Organe der f h . d von a r- un- Fahr- (5 ffentl. 
zeuge gen · tenbü- Sicherheit -

chern 
. - " . .f t J ' 

LKW 
5 580 1 660 3 558 91 51 121 507 57 

84,36 % 29,75' -:f 63,76 5~ 1,63 ... , 0 09 % 2, 17 % :1,09 ,,~ 1,02 % I" I , , 

Auto- . 
busse 

1 034 354- 700 5 3 5 21 4 
15,64 10 34,23 % 67,69 

~ 0,48 "10 0, .29 % 0,48 cl 2,03 ~ 0,33 % /0 I I~ ,0 

Gesamt 

6 61.4 2 011 ~ 258 96 51 126 r:; ')'.' 
...,." r . \.) 61 

100,00 ~ 30,45 10 64,37 ~ 1 , 4 'j I~ 0,82 % 1 ,91 .. / ;7,913 ,. 1 0,92 ,,1 
I' I ~ 1° 

I I I 

.,' 

I 
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Bezüglich der Übertretungen muß leider darauf hin­
gewiesen werden, daß erhebliche Übertretungen der Schicht­
und Lenkzeiten festgestellt wurden. Daß hiebe i auch die 
Ruhezeiten zu kurz gekommen sind, ergibt sich zwangsläu­
fig. Einer der besonders krassen Fälle betraf einen Len­
ker, der innerhalb dreier Tage nur eine Ruhezeit von sechs 
Stunden - und diese nicht zusammenhängend - aufzuweisen 
hatte. In mehreren Fällen wurden Ruhezeiten zwischen zwei 
Arbeitsschichten nur in der Dauer von 3 - 5 Stunden fest­
gestellt. Überlange Lenkzeiten wurden nicht nur bei Last­
kraftwagen sondern auch bei Autobusfahrern festgestellt. 
In solchen Fällen wurden die Fahrer den Organen der öffent­
lichen Sicherheit übergeben, da bei ihnen Übermüdungsver­
dacht bestand. 

Als erfreulicher Aspekt der Überprüfungen konnte 
festgestellt werden, daß ab dem 3. Tag der Kontrollen die 
Fa~rtenbücher in einem größeren Umfang gefÜhrt wurdenbzw. 
ihrer Führung ein erhöhtes Augenmerk zugewendet wurde. 

In diesem Zusammenhang ist die Zusammenarbeit mit den 
deutschen Behörden sowie mit den Organen der beteiligten 
österreichischen Behörden besonders hervorzuheben, die als 
ganz ausgezeichnet und vorbildlich bezeichnet werden muß. 

Es ist zU hoffen, daß die getroffenen Maßnahmen im 
Verein mit den sonstigen Überprüfungen, die von der Ar­
beitsinspektion in Österreich auf der Straße und in den 
Betrieben, insbesondere bei den Transportunternehmen, 
durchgeführt werden, den gewünschten Erfolg bringen und 
auf diese Weise ein Beitrag zur Verminderung der Unfälle 
im Straßenverkehr geleistet wird. 

Ansuchen oder Anzeigen über Ausnahmen vom Arbeits­
zeitgesetz wurden bei den Arbeitsinspektoren und beim 
Zentral-Arbeitsinspektorat in 933 (922) Fällen eingebracht. 
Von den Ausnahmebewilligungen wurden 39 235 (42 009) der 

insgesamt 172 572 (239 795) in diesen Betrieben beschäf­
tigten Arbeitnehmer betroffen. Auf die Betriebe zur Er­
zeugung und Verarbeitung von Metallen bezogen sich 411 

(327) dieser Ausnahmen. 
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Sonn- und Feiertagsruhe 

Übertretungen der Vorschriften über die Sonn- und 
Feiertagsruhe für Arbeitnehmer, die keine Jugendlichen 
sind, wurden in 285 (240) Fällen festgestellt, wovon 
alle~n 173 (132) auf das Beherbergungs- und Gaststätten­
wesen, das sind 60,7 % (55 %) aller Fälle entfielen. 

Verwendungsschutz im Beherbergungs­
und Gaststättenwesen 

Von den Arbeitsinspektoren wurden im Berichtsjahr 
10 182 (10 761) Betriebe der Wirtschaftsklasse Beherber­
gungs- und Gaststättenwesen überprüft; in diesen Betrie­
ben waren 19 127 (19 831) männliche und 38 708 (40 244) 
weibliche erwachsene sowie 5 208 (4 959) männliche und 
5 087 (4 93,) weibliche jugendliche Arbeitnehmer, insge­
samt 68 130 (69 967) Arbeitnehmer beschäftigt. Die Zahl 
der Beanstandungen betrug 4 044 (3 973). Demnach entfie­
len 9,53 % (9,76 %) der inspizierten Betriebe und 3,76 % 
(4,1 %) der bei Betriebsbesichtigungen insgesamt erfaßten 
Arbeitnehmer auf das Beherbergungs- und Gaststättenwesenj 
der Anteil dieser Wirtschaftsklasse an der Zahl der ge­
samten Beanstandu~gen im Bereich des Verwendungsschutzes 

betrug jedoch 19,62 % (23,56 %). 

Berufsausbildung 

Die Berufsausbildung gab in 2 034 (1 772) Fäl l en Anlaß 
zu Beanstandungen. Von diesen entfielen auf den Lehrver trag 

313 (519), die Ausbildung der Lehrlinge 488 (444 ) , die 
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Lehrlingshaltung 114 (137) und auf den Besuch der Be­
rufsschule 58 (72) Beanstandungen. 

Heimarbeit 

Im Jahre 1978 waren bei den Arbeitsinspektoraten 
1 344 (1 3'86) Auftraggeber, 9 'C.77 (10 168) Heimarbeiter 

und 257 (297) Zwis'chenmeister vorgemerkt. 

Gegenüber 1977 nahm die Zahl der Auftraggeber um 
42, die Zahl der Heimarbeiter um 891 und die der Zwi­
schenmeister um 40 ab. Die nachfolgende Aufstellung 
zeigt die Entwicklung in den letzten drei Jahren. 

Zahl der bei den Arbeitsinspektoraten vorgemerkten Auf­
traggeber, Heimarbeiter und Zwischenmeister. 

Jahr Auftraggeber Heimarbeiter Zwischenmeister 

1978 1 34':'- 9 277 257 

1977 1 386 10 ' 168 297 

1976 1 455 10 558 323 

Neben der Überprüfung bei Auftraggebern, Heimarbei­
tern und Zwischenmeistern wurden von den Arbeitsinspekto­
ren noch 374 (616) weitere Amtshandlungen in Heimarbeits­
angelegenheiten durchgeführt. Die Überprüfungstätigkeit 
der Arbeitsinspektorate im Berichtsjahr mit den Vergleich­
zahlen der Jahre 1976 und 1977 ist der folgenden Tabelle 

zu entnehmen. 
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Überprüfungstätigkeit 

Anzahl der bei den 
überprüfte überprüften Auftrag-

gebern beschäftigten 
Jahr 

Heimar- Zwischen-
beiter meister 

Auf trag- Heimar- Zwischen-
geber beiter m~ister 

männ- weib- mann- weib-
lich lich lich lich 

h978 538 2 273 44 208 ~ 957 22 43 

~977 709 2 938 69 173 6 808 36 70 

~976 729 2 955 111 117 6 658 45 76 

Von den Arbeitsinspektoraten wurden im Jahre 1978 154 
(189) Auftraggeber zur Nachzahlung von insgesamt 1 773 862,-- S 

(1 876 912,-- S) aufgefordert; dies ergibt einen durchschnitt­
lichen Nachzahlungsbetrag von 11 518,-- S (9 930,-- S) je 
Auftraggeber. Dem Entgeltschutz in der Heimarbeit muß, wie 
diese Zahlen zeigen, besonderes Augenmerk zugewendet werden. 

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 2 226 (2 330) Übertre­
tungen von Vorschriften zum Schutze der in Heimarbeit Be­
schäftigten festgestellt. Die Zahl der wesentlichen Über­
tretungen ist mit den Vergleichszahlen der Vorjahre der an­
schließenden Tabelle zu entnehmen. 

Beanstandungen auf dem Gebiete der Heimarbeit 

1976 1977 1978 
Insgesamt 3023 23,0 2226 

Listenführung •••••••••••••••• 356 329 405 

Bekanntgabe der Arbeits-
und Lieferungsbedingungen •••• 30 67 47 

Abrechnungsnachweise •••••••.• 1209 756 608 

Entgeltschutz •••••••••••••••• 1285 1056 1013 

Sozialversicherung ••••••••••• 16 8 5 
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FINANZIELLE UNTI PERSONELLE ANGELEGENHEITEN 

Die Ausgaben und Einnahmen des Bundesministeriums 
für soziale Verwaltung im Jahre 1978 bei den Kapiteln 15 

"Soziales" und 16 "Sozialversicherung" sind aus der 

folgenden Aufstellung zu entnehmen: 

Ausgaben Einnahmen 
Millionen Schilling 

Soziales .......••.••.••.••••••• 11.977'441 6.014'527 

Sozialversicherung .•.•..•••.••• 24.098'494 897'336 

36.075'935 6.911 '863 

Die Ausgaben im Ressortbereich - ohne die in einem 
Sonderhaushalt verrechnete Gebarung des mit 1. Jänner 1979 

mit Rechtspersönlichkeit ausgestatteten Reservefonds nach 

dem AlVG - erreichten demnach im Jahre 1978 rund 36.076 
Millionen Schilling oder rund 14 % der gesamten Ausgaben 
des Bundes. Der Zuwachs gegenüber dem Jahr 1970 betrug 

rund 133 %. 

Dem Bundesministerium für soziale Verwaltung standen 

für die Erfüllung seiner Aufgaben laut Stellenplan im 

Jahre 1978 ohne saison- oder teilbeschäftigte Vertragsbe­
dienstete (z.B. Heizer, Reinigungskräfte) 4289 Planstellen 
zur Verfügung, die sich wie folgt verteilen: 

Zentralleitung ............... 424 
Landesarbeitsämter ..••.....•. 2692 
Landesinvalidenämter •..••.•.. 810 
Prothesenwerkstätten ......... 41 
Heimarbeitskommissionen ...... 8 
Arbeitsinspektion ............ 314 

Summe ••.... 4289 
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Kapitel 15 "Soziales" und Kapitel 16 "Sozialversicherung" 

E r f 0 1 g 1978 

A u s g a b 

nesetzl.Verpflichtungen1) Errnessensausgaben 
Mill.S % Mill. S % 

Sozialversicherung 24~098'494 

Kriegsopferversorgung, 
Heeresversorgung, 
Opferfürsorge und 
Kleinrentnerentschä-

5.506'193 2a ) digung 
Arbeitsmarktver-

4.839'408 2b ) waltung (I~ 
Sonstiges 3 5'14' 829 2C ) 

Insgesamt 34.958'924 2d ) 

1) einschließlich Personalaufwand 
2) Hievon Personalaufwand : 

Mill. S 
al··············155,995 
b ••.••.•••••••• 453' 455 
c ••••••...•..•• 167'668 
d) ••••.•••••.•• ~ 777' 118 

3) Aufgliederung siehe 2. Tabelle 

66'80 

15'26 28' 878 0'08 

13'42 1.021'545 2'83 
1 '43 66 '.588 0' 18 

96'91 1.117'011 3'09 

e n 

:?;usammen 
Mill. S % 

24.098'494 66'80 

5.535 '.071 15'34 

5.860'953 16'25 

581'417 1 '61 

36 .• 075' 935 100'00 

~ i n nah m e n 

Mill. S i 

897'336 12'98 

I ' 
52'063 0'75 'Lv 

-" 
cx: 

5.583'300 80'78 
379 '164 5'49 

6.911'863 100'00 
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Aufgliederung der "Sonstigen Ausgaben" und "Sonstigen Einnahmen" 

Bundesministerium für soziale Verwaltung 
Hilfeleistungen an Opfer von Verbrechen 

Allgemeine Fürsorge 
(ohne Kleinrentnerentschädigung) ••••• 

Schlechtwetterentschädigung im Baugewerbe 
Überbrückungshilfen an ehemalige öffent-
lich Bedienstete •••.••••••••.•••.••.••• 
Ersatz der Sonderunterstützung nach dem 

Mutterschutzgesetz ••••.•..•.••.•.•••• 
Leistungen nach dem Wohnungsbeihilfen­

gesetz (Arbeitslpsenversicherung) ••.• 
Einigungsämter,Schlichtungsstellen, 

Heimarbeitskommissionen •••.••.•.•..•• 
Arbei tsinspektion .......•••..........•• 

E r f 0 1 g 1978 

Sonstige 
Gesetzliche 

Verpflichtungen 

119 '. 75 2 
1 '873 

2'82~380 

0' 351 

0' 236 

36'888 

l' 736 
71 '613 

514'829 

Ausgaben 
Ermessens­

ausgaben zusammen 

Mill.S 

30'449 

22'430 

l' 205 
12~ 504 

66'588 

150'201 
l' 873 

22 '430 
282'380 

0'351 

0' 236 

36'888 

2'941 
84' 117 

581!417 

Sonstige 
Einnahmen 

17!904 
0'017 

275'206 

83'307 

2'730 

379' 164 

w ...... 
'-D 

III-9 der B
eilagen X

V
. G

P - B
ericht - 01 H

auptdokum
ent (gescanntes O

riginal)
327 von 371

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



- 320 -

A n h a n g 

BEITRÄGE DER INTERESSENVERTRETUNGEN 
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BUNDESKAMNIE R DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

I. LOHNPOLITIK 

Während im Jahre 1977 in den wichtigsten Branchen die Er­
höhung der kollektivvertraglichen Mindestlöhne durchschnitt­
lich 9 - 10 % und der Istlöhne ca. 7,5 % betragen hat, lag 
die durchschnittliche Erhöhung im Jahre 1978 - was insbe­
sondere auf ~ie gesamtwirtschaftliche Entwicklung zurück­
zuführen ist - bei den Mindestlöhnen zwischen 5,8 - 6 % 
und bei den Istlöhnen zwischen 4,7 und 5 %. Ungeachtet dieses 
positiven Trends ist jedoch auch die letzte Lohnrunde zu 
hoch ausgefallen, weil Produktivitätsfortschritte verteilt 
wurden, die gar nicht realisiert werden konnten. Im Zeitraum 
1974 bis 1978 stiegen nämlich die Reallöhne und -gehälter 
pro Kopf um 5,8 % stärker als die Produktivität. Die Lohn­
und Gehaltsabschlüsse im Jahre 1979 müßten aus diesem Grunde 
und wegen der zu erwartenden wirtschaftlichen Entwicklung 
wesentlich unter denen des Jahres 1978 liegen. 

II. BERUFSAUSBILDUNG 

Trotz der starken Schulabgängerzahlen des Jahres 19 78 ist 
es der Wirtschaft im wesentlichen gelungen, auf dem Lehr­
stellenmarkt die meisten Wünsche zu berücksichtigen und 
alle Jugendlichen auf Lehrplätzen unterzubringen. So wurden 
Ende 1978 in österreich 186.255 Lehrlinge ausgebildet, das 
ist der bisher höchste Lehrlingsstand, der je in Österreich 
erreicht wurde. Den stärksten Zuwachs verzei6hnete mit 9,6 % 
der Fremdenverkehr vor dem größten Lehrlingsausbilder, dem 
Gewerbe (98.870 Lehrlinge), mit 3,2 %. 

III. ARBEITNEHMERSCHUTZ 

Obwohl im Fachausschuß der Arbeitnehmerschutzkommission 
zur Begutachtung eines Entwurfes einer Flüssiggastankstel­
len-Verordnung eine einhellige Meinung erzielt wurde, die 
für die gewerbliche Wirtschaft einen vertretbaren Kompro-
miß darstellte, wurde darauf im Zuge der interministeriellen 
Beratungen aus Gründen des Nachbarschafts- und Umweltschutzes 
nicht Rücksicht genommen; es sind die ' im Entwurf ursprünglich 
vorgesehenen Regelungen .beibehalten worden. 

Im Jahre 1978 wurden auch die Beratungen über den Entwurf 
einer Allgemeinen Arbeitnehmerschutzverordnung fortgesetzt, 
welche die seit dem Jahre 1952 bestehende Allgemeine Dienst­
·nehmerschutzverordnung ablösen soll. Da die neuesten medizi­
nischen, ergonomischen und technischen Erkenntnisse als 
gesetzliche Mindestnorm für den Arbeitnehmerschutz in diesem 
Verordnungsentwurf verankert werden sollen, schreiten die 
Arbeiten nur relativ langsam fort. Seitens der Vertreter 
der Bundeskammer muß besonders darauf geachtet werden, daß 
die im Entwurf äußerst hoch gesteckten Sicherheitsanforde­
rungen auf ein im Wirtschaftsleben realisierbares Maß redu­
ziert werden. 
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Der dem Fachausschuß der Arbeitnehmerschutzkommission ~ 
Begutachtung des Entwurfes einer Verordnung über die Beschäfti­
gungsverbote und -beschränkungen für Jtigendliche vorliegende 
Entwurf stellt eine wesentliche Verschärfung des bisheri-
gen Anhanges zum Kinder- und Jugendlichenbeschäftigungsgesetz, 
in dem die für Jugendliche verbotenen Betriebe und Arbeiten 
angeführt sind, dar. Demgegenüber hat die Bundeskammer bereits 
seit Mitte der sechzLger Jahre versucht, bei den zuständigen 
Bundesministerien eine Novellierung dieses Annanges in der 
Richtung zu erreichen, daß für die Beschäftigung von Jugend­
lichen dringend erforderliche Ausnahmewünsche berücksichtigt 
werden. In den bisherigen drei Sitzungen des Fachausschusses 
wurden die Einwände der Vertreter der Bundes~ammer lediglich 
zu Protokoll genommen; eine endgültige Beschlußfassung da,rüber 
bleibt der 2. Lesung vorbehalten. 

An den Beratungen des Fachausschusses der Arbeitnehmerschutz­
kommission zur Begutachtung von MAK-Werten (Maximale Arbeits­
platzkonzentration) wird die -Bundeskammer nicht teilnehmen, 
weil die von d'er Kommission der Deutschen Forschungsanstal t 
in Bad Godesberg zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeits­
stoffe in einer alljährlich veröffentlichten Liste enthalte­
nen MAK-Werte ohne Einschränkung geeignet sind, auch in 
Österreich vollinhaltlich anerkannt zu werden, so wie dies 
bisher gehandhabt wurde. Es bestehe somit für ,Österreich 
keine medizinisch begründete Notwendigkeit, von der BRD 
abweichende MAK-Werte einzuführen, weil dies weder aus Grün­
den des Arbeitnehmerschutzes ~rforderlich noch aus Wettbewerbs­
gründen zu verantworten sei. 

IY. ENTWURF EINER NOVELLE ZUM INVALIDENEINSTELLUNGSGESETZ, 
ZUM OPFERFÜRSORGEGESETZ UND ZUM INVALIDENFÜRSORGEBEI­
RATSGESETZ: 

Nach den Vorstellungen des Entwurfes sollen die für die 
geplante umfangreiche Rehabilitation behinderter Personen , 
bzw. für die Bereitstellung von geschützten Werkstätten 
erforderlichen beträchtlichen Mittel durch eine Erhöhung 
der Ausgleichstaxe um fast 50 -% aufgebracht werden. Diese 
angesichts der derzeitigen wirtschaftlichen Lage ungeheure 
Erhöhung sowie die beabsichtigte Schaffung weiterer geschützter 
Werkstätten, in die bei einer drohenden pass~ven Gebarung 
noch nicht abzuschätzende Geldmittel aus dem Ausgleichsfonds 
fließen würden, stellen den Kernpunkt der Kritik an dem 
vorliegenden Gesetzentwurf dar. Eine im Dezember 1976 von 

' uns durchgeführte Umfrage hat nämlich gezeigt, daß eine 
Auftragserteilung von Firmen an geschützte Werkstätten nur 
in sehr beschränktem Umfang möglich ist, und daß darüber 
hinaus keine ins Gewicht fallenden Wünsche zur Inanspruch­
nahme ,solcher Werkstätten bestehen. 

Trotz unserer Einwände ist der Entwurf im Februar 1979 be­
schlossen worden. 
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V. NOVELLE ZUM KINDER- UND JUGENDLICHENBESCHÄFTIGUNGSGESETZ: 

über diesen Entwurf konnte bisher eine Einigung nicht erzielt 
werden. Die Vertreter der Arbeitnehmerseite gaben zu der 
von der Bundeskammer vorgeschlagenen Pauschalierung eines 
Berufsschultages mit 9 Stunden bzw. eines Berufsschulhalbtages 
mit 4,5 Stunden und dessen Anrechnung auf die betriebliche 
Arbeitszeit noch keine bindenden Erklärungen ab und wiesen 
darauf hin, daß bereits der vorliegende Ministerialentwurf 
erhebliche Abstriche von ihren ursprünglichen Forderungen 
enthalte. Über die Frage der Einrechnung von Wegzeiten auf 
die Unterrichtszeit und damit auf die betriebliche Arbeitszeit 
erfolgte noch keine endgültige Beschlußfassung. Als völlig 
unannehmbar bezeichneten die Vertreter der Bundeskammer 
den bei lehrgangs- und saisonmäßig geführten Berufsschulen vor­
gesehenen Freizeitausgleich, wonach die über die wöchentliche 
Schulzeit von 40 Stunden hinausgehenden Unterrichtszeiten 
binnen zwei Wochen nach Beendigung des Schulbesuches als Frei­
zeit zu gewähren wären. 

VI. 33. NOVELLE ZUM ALLGEMEINEN SOZIALVERSICHERUNGSGESETZ, 
BUNDESGESETZBLATT NR. 684/1978: 

Wie schon im Sozialversicherungs-Änderungsgesetz des Jahres 
1977 wurden umfangreiche Umschichtungen zwischen den Mitteln 
der einzelnen Sozialversicherungsträger vorgenommen, um 
die Leistungen des Bundes für die Sozialversicherung einzu­
schränken. Nach dem Bundesvoranschlag 1979 wird sich der 
Bund insgesamt rund 2 Mia.S ersparen, weil auch im Bereich 
der gewerblichen und der bäuerlichen Sozialversicherung 
ähnliche Regelungen getroffen wurden. 

Bedeutsam für die gewerbliche Wirtschaft ist die gesetzliche 
Verankerung des Verhältniswahlrechts in Form de~ d'Hondtschen 
Systems bei der Ermittlung der Zahl der von den einzelnen 
entsende berechtigten Stellen zu nominierenden Versicherungs­
vertreter. Infolge dieser Klarsteilung - bisher war das 
Ermittlungsverfahren nicht eindeutig geregelt -erhöhte sich 
die Zahl der von d.er Bundeswirtschaftskammer zu entsendenden 
Versicherungsvertreter geringfügig . 

Wichtige Erfolge konnten noch in den Beratungen im Unteraus­
schuß des Sozialausschusses erzielt werden. So wurde die 
in der Regierungsvorlage vorgesehene Haftung des Dritten 
für Beitragsschulden bei Leiharbeit fallengelassen. Die 
Höhe der Beitragszuschläge, die bei Fristversäumnissen ver­
hängt werden können, konnte auf 2/3 des beabsichtigten Aus­
maßes herabgesetzt werden. Weiters gelang es, das Entsendungs­
recht für die Versicherungsvertreter der Dienstgeber bei der 
Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen für 
die gewerbliche Wirtschaft zu sichern. Im übrigen ist auch 
die beabsichtigte Einschränkung der Kompetenz des überwachungs­
ausschusses bei gewissen gemeinsamen Aufgaben mit dem Vorstand 
unterblieben. 
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VII. GEWERBLICHES SOZIALVERSICHERUNGSGESETZ, BUNDESGESETZ­
BLATT NR. 560/1978: 

Die Ziffern 6 und 7 des § 3 GSPVG wurden durch Erkenntnisse 
des Verfassungsgerichtshofes mit Wirkung vom 1.6.1977 bzw. 
1.6.1975 aufgehoben und damit die Bezieher von ASVG-Pensio­
nen, ferner pragmatisierte Beamte öffentlich-rechtlicher 
Körperschaften sowie Ruhe- ~der Versorgungsgenußempfänger 
dieser Körperschaften in die GSPVG-Pflichtversicherung ein­
bezogen. Erst gegen Ende des Berichtsjahres hat das Sozial­
ministerium auf wiederholtes Drängen der Bundeskammer die 
Diskussion über die dadurch entstandene unbefriedigende 
Situation eingeleitet. Letztlich wird dies dazu führen müs­
sen, daß überhaupt das Verhältnis zwischen der Pensionsver­
sicherung der Dienstnehmer, de~ Wirtschaftstreibenden und 
der Bauern hinsichtlich der Abgrenzung der Pflichtversiche­
rung und der Vorgangsweise bei Mehrfachbeschäftigung über­
dacht wird. 

Das wichtigste, auf das Gewerbliche Pensionsversicherungs­
recht unmittelbar ausstrahlende legistische Ereignis des 
Berichtsjahres ist die Verabschiedung des Bundesgesetzes 
über die Sozialversicherung freiberuflich selbständig Er­
werbstätiger. Der von der Bundeskammer seit 1976 vertretene 
Standpunkt, daß weitere freie Berufe, die eine Sozialver­
s icherung wünschen, nicht in das ASVG, sondern in das So­
zialversicherungsrecht der gewerblichen Wirtschaft einbezo-
gen werden sollten, hat sich durchgesetzt. Im übrigen weist 
die nunmehrige Pensionsversicherung der freien Berufe einige 
wesentliche Besonderheiten gegenüber der für die Handelskammer­
mitglieder geltenden Pensionsversicherung auf. 

Unablässig war die Bundeskammer im Berichtsjahr bemüht, 
dem Sozial- und dem Finanzministerium Vorschläge für eine 
unausweichliche Sanierung des strukturell bedingten Defizits 
der Gewerblichen Selbständigen-Krankenversicherung zu unter­
breiten - das Druchschnittsalter der Versicherten liegt 
nämlich um fast fünfzehn Jahre höher als in der Krankenver­
sicherung der Unselbständigen -, doch zeichnet sich noch 
kein Erfolg dieser Bemühungen ab. Ein entsprechender Lasten­
ausgleich ist auf Sicht um so weniger vermeidbar, als die 
Beitragsbelastung der Handelskammermitglieder gerade in 
der Krankenversicherung schon jetzt an die Grenze des Zumut­
baren stößt (7,7 % der Einkünfte + den halben Beitrag für 
die mitversicherte Ehegattin, wobei die hohe Mindestbei­
tragsgrundla ge vor allem die Inhaber von Kleinbetrieben 
schwer trifft). 
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VIII. ENTWURF EINES BUNDESGESETZES BETREFFEND GEWÄHRUNG 
EINES MUTTERSCHAFTSGELDES AN MÜTTER. DIE IN DER 
GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT ODER IN DER LAND- UND FORST­
WIRTSCHAFT SELBSTÄNDIG ERWERBSTÄTIG SIND: 

In ihrer Stellungnahme zu diesem Entwurf hat die Bundeskam­
mer ihrer Befriedigung darüber Ausdruck verliehen, daß end­
lich auch den selbständig erwerbstätigen Müttern jene Leistun­
gen gewährt werden sollen, die den Unselbständigen während 
des ersten Lebensjahres ihres Kindes gebühren. Damit würde 
ein wesentlicher und schon seit langer Zeit geforderter 
Schritt in Richtung eines Abbaues der sozialen Schlechter­
stellung der selbständig erwerbstätigen Frauen getan werden. 
Da die Mittel für das vorgesehene Mutterschaftsgeld fast 
ausschließlich aus Dienstgeberbeiträgen stammen würden, 
hat sich die Bundeskammer mit Nachdruck gegen die im Entwurf 
enthaltenen teilweisen Schlechterstellungen gegenüber den 
Unselbständigen ausgesprochen, die sachlich nicht gerecht­
fertigt sind. Leider ist dieser Entwurf in der laufenden 
Gesetzgebungsperiode nicht mehr behandelt worden. 

IX. ÄNDERUNG DES ARBEITSLOSENVERSICHERUNGSGESETZES 1977. 
BUNDESGESETZBLATT NR. 380/1978: 

In ihrer Stellungnahme wies die Bundeska~mer dar~uf hin, 
daß die im Entwurf vorgesehenen Ausweitungen des Leistungs­
kataloges der Arbeitslosenversicherung beträchtliche kosten­
mäßige Belastungen der Arbe~tslosenversicherung nach .sich 
ziehen würden, was sich letztlich auf die Beitragsgestaltung 
auswirken könnte. Die gewerbliche Wirtschaft konnte sich 
nicht des Eindrucks der Verharmlosung materiell ins Gewicht 
fallender Leistungsverbesserungen erwehren, weil bezeichnen­
derweise nur für zwei der insgesamt sieben Verbesserungsvor­
schläge eine Kostenschätzung vorlag. 

X. BUNDESGESETZ: ÄNDERUNG FINANZIELLER BESTIMMUNGEN DES 
ARBEITSLOSENVERSICHERUNGSGESETZES 1977 UND DES ARBEITS­
MARKTFÖRDERUNGSGESETZES. BUNDESGESETZBLATT NR. 546/1973: 

Durch die mit diesem Bundesg·esetz erfolgte Ausstattung des 
Reservefonds mit eigener Rechtspersönlichkeit soll eine 
bessere Zugriffsmöglichkeit zu seinen Mitteln geschaffen 
werden. Nach Meinung der Bundeskammer stünde aber auch die 
bisherige rechtliche Konstruktion des Reservefonds einer 
raschen und zielgerichteten Verwendung der vorhandenen Mittel 
nicht im Wege. Dem alternativen Vorschlag der Bundeskammer, 
für den Reservefonds wenigstens eine Selbstverwaltung der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer gemeinsam mit dem Bundesmini­
sterium für soziale Verwaltung vorzusehen, wurde nicht Rech­
n Ulg getragen. 
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XI. FRUHWARNSYSTEM 

Gegen Ende des Jahres hat das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung einen Verordnungsentwurf ausgesandt, der vor­
sieht, daß die der Sektion Industrie angehörenden Betriebe, 
die mindestens 100 Arbeitnehmer beschäftigen, das Arbeits­
amt von einer geplanten Kündigung, die mindestens 5 % des 
Beschäftigtenstandes betrifft, zu verständigen haben. Diese 
Verordnung erscheint deswegen gesetzwidrig, weil die vom 
Arbeitsmarktförderungsgesetz verlangten besonderen Voraus­
setzungen auf dem Arbeitsmarkt nicht vorliegen. Diese beson­
deren Voraussetzungen wären nur dann gegeben, wenn entweder 
in der gesamten Wirtsöhaft oder in einzelnen bestimmten 
Branchen größere Arbeitslosigkeit bestünde oder drohte. 
Da jedoch auch für das Jahr 1979 mit keinem nennenswerten 
Ansteigen der Arbeitslosigkeit zu rechnen ist, sind diese 
Voraussetzungen nicht gegeben. Die Bundeskammer hat in ihrer 
Stellungnahme diese Verordnung daher abgelehnt und warnte 
darüber hinaus vor dem Irrglauben, mit rein administrativen 
Maßnahmen einen Beitrag zur Behebung allfälliger Schwierig­
keiten auf dem Arbeitsmarkt leisten zu können. 

XII. ENTGELTFORTZAHLUNGSGESETZ 

Die Bemühungen um eine gerechtere Regelung der Entgeltfort­
zahlung im Krankheitsfall wurden im Jahre 1978 fortgesetzt, 
zumal der Bundesminister für soziale Verwaltung für den 
Fall einer Nichteinigung zwischen den Sozialpartnern eine . 
Beitragserhöhung angekündigt hatte. Nach der Ablehnung zahl­
reicher Bundeskammervorschläge durch die Arbeitnehmerseite 
bzw. den Sozialminister kam es im letzten Augenblick zu 
'einer Kompromißregelung, die vorsieht, daß Arbeitgeber mit 
einer Lohn- und Gehaltssumme bis S 108.000,-- pro Monat 
weiterhin die volle Refundierung erhalten, während Arbeitge­
bern mit eine r höheren Lohn- und Gehaltssumme der Pauschal­
betrag nicht mehr refundiert wird. Damit ist es gelungen, 
eine Entdiskriminierung der Kleinbetriebe herbeizuführen 
und gleichzeitig eine Beitragserhöhung zu vermeiden. Die 
gefundene Regelung stellt überdies einen Schritt in Rich­
tung der arbeitsrechtlichen Lösung dar, wie sie vom Vorstand 
der Bundeskammer als Zielvorstellung beschlossen worden 
war. 

XIII. ENTGELTSICHERUNGSGESETZ 

Die Realisierung des im Frühjahr zur Begutachtung ausge­
sandten Gesetzentwurfes würde nicht nur schwere Kostenbela­
stungen für di e gewerbliche Wirtschaft mit sich bringen 
- vor allem die Gleichstellung der Arbeiter mit den Ange­
stellten hinsichtlich der Entgeltfortzahlung im Krankheits­
fall bei gleichzeitiger Anhebung des Grundanspruchs für 
alle Arbeitnehmer würde einen weiteren Kostenschub in Milliar­
denhöhe auslösen-, sondern auch die Entwicklung des Arbeits-
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rechts in eine gesellschaftspolitisch höchst unerwünschte 
Richtung lenken. Äußerst bedenklich erscheint die Einschrän­
kung der Autonomie der Arbeitsvertragspartner, insbesondere 
der des Arbeitgebers. So sollen beispielsweise die Möglich­
keiten der Vereinbarung einer Konventionalstrafe oder die 
Widerrufbarkeit freiwillig gewährter betrieblicher Sozial­
leistungen drastisch eingeschränkt werden. Gravierend ist 
auch die vorgesehene Neuregelung der Dienstnehmerhaftpflicht, 
die die Schadenshaftung der Arbeitnehmer praktisch auf den 
Fall der vorsätzlichen Schädigung des Arbeitgebers einschränkt. 
Die Bundeskammer hat daher den gesamten Entwurf, der schon 
in seiner Grundtendenz verfehlt erscheint, nachdrücklich 
abgelehnt. 

XIV. ARBEITSRUHEGESETZ 

In den Verhandlungen über die Neuordnung der Arbeitsruhe 
an Wochenenden und Feiertagen erscheint hinsichtlich des 
Beginns der Wochenendruhe ein Kompromiß in der Form möglich, 
daß der 13-Uhr-Beginn der Wochenendruhe am Samstag zwar 
grundsätzlich akzeptiert wird, daß aber die 36-stündige 
Wochenendruhe vom Arbeitsbeginn am Montag früh rückgerech­
net wird und nur für Arbeiten während dieser 36 Stunden 
e5ne Ersatzruhe . und ein Zuschlag zusteht. Die Bundeskammer 
hd t ihre Zustimmung zu einer derartigen Regelung allerdings 
davon abhängig gemacht, daß für die erforderlichen Arbeiten 
am Samstag Nachmittag eine großzügige Ausnahmeregelung gefun­
den wird. In der Frage der Schichtarbeit konnte eine weit­
gehende Annäherung erzielt werden, wenngleich die Länge 
des erforderlichen Durchrechnungszeitraumes noch offen ist. 
In der Frage des Ausmaßes der Ersatzruhe zeichnet sich vor­
läufig kein Kompromiß ab. 
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ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKA~nERTAG 

Im einzelnen sind folgende Arbeitsbereiche der Arbeiterkammern 

zu erwähnen: 

1) Unterstützung der kammerzugehörigen Arbeitnehmer in rechtlicher 

Hinsicht 

Die rechtliche Beratung und Interessenvertretung kammerzugehöriger 

Arbeitnehmer nimmt einen ständig steigenden umfang im Tätigkeits­

bereich der Kammern ein. Einzelprobleme des Arbeitsrechts und 

der Sozialversicherung, des Jugendschutzes, des Steuerrechtes 

und des Arbeitnehmerschutzes werden persönlich, telefonisch und 

schriftlich an die Arbeiterkammer herangetragen. Dabei zeigt 

sich, daß in Zeiten konjunktureller Schwierigkeiten die Zahl der 

Rechtshilfe- und Interventionsansuchen spürbar steigt. Ein An­

stieg der Fälle ist aber zum Teil auch daraus erklärbar, daß 

neue Rechte für die Arbeitnehmer - im Berichtszeitraum beispiels­

weise der Entgeltschutz bei Insolvenz des Arbeitgebers -

schwieriger durchzusetzen sind, weil .die vom Gesetz vorgesehenen 

Wege noch nicht erprobt und bekannt sind, und die betrotfenen 

Arbeitnehmer daher häufiger der Unterstützung durch die Arbeiter­

kammer bedürfen. 

Als Beispiel für die Beratungstätigkeit seien folgende Zahlen 

genannt: 

Allein in der Arbeiterkammer für Wien sprachen im Jahr 1978 mehr als 
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28.000 Personen im Parteienverkehr vor, weil sie Informationen 

und Unterstützung in rechtlichen Angelegenheiten wünschten. 

Im Bereich der Arbeiterkammer Oberösterreich haben allein 

rund 10.800 Jugendliche rechtliche Probleme und Schwierig­

keiten bei ihrer gesetzlichen Interessenvertretung vorgebracht. 

Ein Ansteigen der Parteienverkehrszahlen wird meist im Ausmaß 

von etwa 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr berichtet. 

Die Hilfestellung der Arbeiterkammern in diesen rechtlichen 

Einzelfragen für die Arbeitnehmer besteht in der Regel in einer 

umfassenden Information über die konkrete Rechtslage. Im Ein­

vernehmen mit der zuständigen Gewerkschaft und dem allenfalls 

vorhandenen Betriebsrat wird in schwierigen Fällen auch ver- , 

sucht, dSm betroffenen Kollegen die Rechtsdurchsetzung zu er­

leichtern. Unmittelbare Rechtsvertretung vor der Behörde über­

nehmen die Arbeiterkammern im allgemeinen nur in Fragen des 

Lehrlings- und Jugendschutzes und in Angelegenheiten der So-, 

zialversicherung. In diesen Bereichen konnten für die Arbeit­

nehmer namhafte Beträge im streitigen Verfahren gesichert 

werden (zB wurden von der Arbeiterkammer Oberösterreich für 

Lehrlinge im Interventions- und Klageweg insgesamt 2,3 Mio 

Schilling erstritten). 

2} Schulung von Funktionären der Arbeiterbewegung und anderen 

kammerzugehörigen Personen 

In Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Berufsförderungs­

institut, Volkshochschulen, Gewerkschaften, Gemeinden) oder 

auch in selbständiger Organisation veranstalteten die Arbeiter­

kammern auch im 'Jahr 1978 zahlreiche Kurse, Seminare und 

sonstige Schulungen, die der Erweiterung von Kenntnissen und 

Fähigkeiten der Arbeitnehmer dienten. 

Neben der Schulung von Funktionären der Arbeiterbewegung in 

jenen Fachgebieten, die für deren praktische Arbeit besonders 

wichtig sind (Arbeitsverfassung, Arbeitsrecht, Betriebswirt­

schaft, Ergonomie, Arbeitsschutz, Sozialversicherung), standen 

besondere Schulungsprogramme für bestimmte AIbeitnehmergrppen 

im Vordergrund: 
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So etwa Schulungskurse für Bauarbeiter zur Hebung der be­

ruflichen Mobilität und zur Beseitigung und Verhütung sai­

sonaler Arbeitslosigkeit in Kärnten; Vorträge in den Eltern­

schulen der Gemeinde Wien; 

Berufswettbewerbe für Lehrlinge zur Förderung derer Arbeits~ . 

platzchancen. 

Die Förderung der Kurse erfolgte nicht nur durch Beistellung 

von Referenten und finanzieller Zuschüsse zu den Kurskosten, 

sondern auch durch die Förderung von Schulungseinrichtungen 

(zB technisch-gewerbliche Abendschule in Wien) und zwischen-

betrieblichen Lehrwerkstätten (zB in St Stefan in Kärnten). 

Die Arbeiterkammer Wien veranstaltete im Karl Weigl-Schulungs­

heim in der Hinterbrühl neben dem traditionellen zehnmonatigen 

Kurs der "Sozialakadernie" ab dem Jahr 1978 auch mehrwöchige 

Kurse zur speziellen Ausbildung von Arbeitnehmer~ertretern 

im Aufsichtsrat im Rahmen des neugegründeten "Instituts für 

Arbeitsverfassung und Mitbestimmung". 

3) Finanzielle Unterstützung von kammerzugehörigen Arbeitnehmern 

a) Wohnbaudarlehen und Wohnungskredite 

Diese Aktionen zur Förderung der Wohnungssituation der Arbeit­

nehmer wurden im, Berichtszeitraum weitergeführt und ausgebaut. 

Die Länderkammern gaben nach verschiedenen Richtlinien an kammer­

zugehörige Arbeitnehmer jeweils zinsenlose oder zinsenbegünstigte 

Darlehen zur Förderung eines Wohnungskaufs bzw einer Wohnungsan­

mietung. 

Als Beispiel für diese umfangreichen Unterstützungsaktionen sei 

erwähnt, daß allein die Arbeiterkammer Kärnten im Jahr 1978 

Wohnbaudarlehen mit einem Gesamtbetrag von fast 17 Mio Schilling 

vergab. 

b) Außerordentliche unterstützungen 

Die Arbeiterkammern vergeben in besonderen Fällen außerordent­

liche Unterstützungen, die es den betroffenen Arbeitnehmern in 

der Regel ermöglichen sollen, kurzzeitige finanzielle Engpässe 
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(meist im Zusammenhang mit vorübergehender Arbeitslosigkeit) 

zu überbrücken. 

c) Stipendien 

Studienbeihilfen werden von den Arbeiterkarnmern zum Teil an 

besonders bedürftige Schüler und Studenten gewährt, zum Teil 

werden besonders vorn Standpunkt der Arbeitnehmerinteressen 

wichtig erscheinende Arbeiten von Studenten gefördert. 

Von der Arbeiterkammer für Wien wurden für diese Zwecke fast 

7 Mio Schilling aufgewendet. 

4) Förderung des Freizeitangebotes 

Durch die Förderung verschiedener kultureller Verans~altungen 

und sportlicher Aktivität wurde auch das ' Freizeitangebot für 

die arbeitenden Menschen erweitert. Hiebei sind besonders Be­

mühungen zu erwähnen, kulturell außergewöhnliche Darbietungen 

auch jenen Menschen zugänglich zu machen, die entfernt von den 

• Zentren des kulturellen Lebens wohnen (zB Theater in den Außen­

bezirken von Wien, Tourneen des Burgtheaters und der Staats­

oper in den Bundesländern). 

5) Erweiterung des Bildungsangebots durch Büchereien und Dokumen­

tationen 

Einige Arbeiterkarnmern fÜhren nicht nur Bibliotheken, die inter­

essierten Arbeitnehmer und Studtenten offenstehen, sondern be­

treuen und unterstützen auch Büchereien in Schulungs- und Lehr­

lingsheimen (zB die . Arbeiterkammer Wien: Betreuung des Karl 

Weigl-Schulungsheimes, des Schulungsheimes Vöslau, des Domes­

Lehrlingsheimes, des Anna Boschek-Mädchenheimes). 

Die sozialwissenschaftliche Studienbibliothek der Arbeiter­

kammer für Wien verzeichnete mit Jahresende einen Gesamtbestand 

von 175.162 Bänden, der Jahreszuwachs 1978 betrug 6.149, wobei 

der Schwerpunkt der Zugänge auf den Sachgebieten Betriebswirt­

schaft, Volkswirtschaft, Statistik und Soziologie lag. 
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Die sozialwissenschaftliche Dokumentation der Arbeiter­

kammer Wien verfügte Ende 1978 über einen Archivbestand 

von rund 2,9 Mio zeitungsausschnitten und 6.750 kartei­

mäßig erfaßten wissenschaftlichen Zeitschriftenartikeln. 

Dieses Archiv bietet nicht nur Praktikern aus Politik, 

Wirtschaft und Verwaltung, Journalisten, Wissenschaft­

lern und Studenten fachliche Information, sondern kann 

auch Betriebsräten für ihre Aufgaben eine wertvolle Hilfe 

sein, da die durch die Dokumentation erfaßten Sachgebiete 

vor allem auf Themen konzentriert sind, in denen den Be­

triebsräten nach dem Arbeitsverfassungsgesetz Mitwirkungs­

rechte zukommen (Recht, Sozialpolitik, Wirtschaftsfragen, 

Lehrlingsfragen, Bildungspolitik, etc). 

6) Konsumentenpolitik 

Anteil an der Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen 

Situation der Arbeitnehmer haben in nicht unbedeutendem Aus­

maß konsumentenpolitische Aktivitäten. Rechtlicher Schutz 

des Verbrauchers soll ihn vor Übervorteilung und gesundheit­

lichem wie wirtschaftlichem Schaden bewahren, Verbraucherin­

formationen sollen es ihm ermöglichen, entsprechend seinen 

wirtschaftlichen Gegebenheiten und Bedürfnissen und zweck­

mäßig zu konsumieren. Die Vielfältigkeit der soiialen Realität 

hat es auch notwendig gemacht, den einzelnen Konsumenten über 

soziale und wirtschaftliche Zusammenhänge des Konsums zu unter­

richten. Hiezu gehört auch, die sozialen Implikationen des 

Konsums, wie beispielsweise beim Kauf von Prestigegütern, 

nicht unreflektiert zu lassen. 

Als Beispiel für Aktivitäten, die von allen Arbeiterkammern 

dem Grunde nach gesetzt werden, sei genannt: 

Die Kamrne.r für Arbe i ter und Angestellte für Wien führt in 

ihrem Bereich seit Anfang des letzten Jahres das Informations­

programm Konsument-AK-tiv durch. Eine Serie von Prospekten 
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informiert über die Rechte des Verbrauchers, ein en·tsprechendes 

Veranstaltungsangebot ermöglicht es interessierten Konsumenten, 

gemeinsam mit Experten Verbraucherprobleme zu bearbeiten und 

Verbraucherwissen zu erwerben. Beim Konsumentenforum der Kammer 

für Arbeiter und Angestellte für Wien im November 1978 wurde 

einem großen publikum die Möglichkeit gegeben, Verbraucherwünschn 

und -vorstellungen zu artikulieren. 

Eine ausgedehnte Marktbeobachtung, Beratung bei Beschwerdefällen 

und eine rege Publikationstätigkeit sowie die Auswertung ent­

sprechender Forschungsergebnisse ergänzen die konsumentenpoli­

tischen Aktivitäten der Arbeiterkammer. 

7) Studien, untersuchungen 

Zu den Aufgaben der Arbeiterkammern gehört es auch, durch wissen­

schaftliche Untersuchungen auf bestimmten Fachgebieten Daten zu 

ermitteln, die Grundlage späterer legistischer oder administrativer 

Maßnahmen zum Vorteil der Arbeitnehmer sein können. 

Als Beispiel für solche Untersuchungen, Studien und Aktionen 

seien angeführt: 

Die Arbeiterkammer für Kärnten fördert und führt zum Teil selbst 

Studien auf dem Gebiet' der Raumordnung und des Umweltschutzes 

("Regionale Lebensqualität in Kärnten") durch. 

Die Arbeiterkammer für Salzburg untersuchte ebenso wie die Ar­

beiterkammer für Oberösterreich "Preisunterschiede bei Markenar­

tikeln" und führte Studien fort, die sich mit der Gesundheit 

der Arbeitnehmer in Salzburg und mit der wasserqualität der 

Salzburger Seen und Flüsse befassen. 

Die Arbeiterkammer für Wien führte eine Studie über 

Bestimmungen in Betriebsvereinbarungen durch, wo­

durch Frauen diskriminiert werden. Die Studie soll eine Grund­

lage für die Eliminierung diesbezüglicher Bestimmungen sein. 
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Die Aktion "Mehr Mädchen in Metallberufen", die gemeinsam mit 

der· Gewerkschaft Metall, Bergbau, Energie durchgeführt wird 

und die durch sachgerechte Information und Öffentlichkeitsar­

beit die Revision von Vorurteilen über die Eignung von Mädchen 

für Metallberufe erreichen soll, zeigte im Berichtszeitraum 

erste Erfolge. 

8) Öffentlichkeitsarbeit 

Laufend informieren die Arbeiterkarnrnern durch eigene Presse­

mitteilungen und Informationsblätter über aktuelle Ereignisse 

und Fakten, d i e speziell für die Arbeitnehmer von Bedeutung 

s i nd . 

Besonders zu erwähnen sind Publikationen der Arbeiterkarnrner 

Salzburg zum Thema "Lehrlings- und Jugendschutz-Ausgabe 1978" 

sowie die wandzeitung "panorama". 

Die Arbeiterkarnrner Wien übertrug die Herausgeberschaft der 

arbeits- und sozialrechtswissenschaftlichen Zeitschrift 

"Das Recht der Arbeit" dem Österreichischen Arbeiterkarnrnertag. 

Mit dieser Änderung in der Herausgeberschaft war auch eine 

organisatorische Neugestaltung verbunden , wodurch eine weitere . 

Verbreitung rechtswissenschaftlicher Standpunkte, welche die 

Interessen der Arbeitnehmerschaft berücksichtigt, erreicht 

werden soll. 
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ÖSTE RRE ICHISCHER GEWERKSCHAFT SBUND 

Auf Grl..U1d seiner statutarisch festgelegten Auf2;8.ben hat der 

Österreichische Gewerkschaftsbund, wie in den vergangenen 

Jahren, in Zusarnmenarbei t mit seinen angeschlossenen Gewcrk-­

schaften am Kollektivvertragssektor wie bei sonstür,en Anläs­

sen sozialpolitischer Natur die Interessen seiner Mltglieder 

vertreten. Dies zeigt sowohl die Statistik der abgeschlossenen 

Kollektivverträge für das Jahr 1978 als auch der Rechtsschut;~­

bericht. 

Vom Österreichischen Gewerkschaftsbund wurden im Berichts­

jahr 428 Kollektivverträge abgeschlossen, die sich aus 121 

Bundeskollektivverträgen, 265 Landeskollektivverträgen, 8 

Betriebsvereinbarungen, 2 Heimarbeitsverträgen und 32 Mindest­

lohntarifen oder Entgeltverordnungen zusammensetzen. 

Rechtsschutztätigkeit 

Im Jahre 1978 haben die Gewerkschaften eine erfolgreiche 

Rechtsschutztätigkeit aufzuweisen. Bei den Streitfällen hllil­

delt es sich in erster Linie um Lohn- oder Gehaltsdifferen­

zen, Übe rstund enbe zahlungen, Auflösung des Dienstverhältnis­

ses, Urlaubsangelegenheiten, Sonderzahlun.;en, Abfertii2,Un.gen, 

AnsprUche nach dem L~solvenz-Entgeltsicherungsgesetz und dem 

Entgeltfortzahlungsgesetz und anderes mehr. Die von den Ge­

werkschaften der Eisenbahner und der Post- und Telegranhen-­

bediensteten geleistete Rechtshilfe ist infolge der Besonder­

heit des öffentlichen Dienstes in Zahlen kaum faßbar und des­

halb in der nachfolgenden Aufstellung nicht enthalten. 
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Durch Vergleich oder Insolvenz-[ntgclt- Durch Interventi-
Urteil erstrittene onen erzielte Be- Insgesamt 

Gewerkschaft (der) . Beträge sicherungsgesetz träge 

in S 1000 

Privatangestellten 52.243 39.276 91.520 
öffentlich. Bediensteten 975 6.189 7.163 
Gemeindebediensteten 60 572 63 :::' 
Kunst, Medien, freie Berufe 886 599 1.485 
Bau- und Holzarbeiter 17.070 52.966 15.823 85.859 
Chemiearbeiter 3.472 319 3.791 
Druck und Papier 506 '701 1. 207 

\0 Handel, Transport, Verkehr 757 199 1.729 2.685 
f""") 
f""") gastgewerblicher Arbeitnehmer 1.142 2.793 3.935 

Arbeiter in der Land- und 
Forstwirtschaft 1.743 1.743 

Lebens- und Genußmittelarbeiter 1 .413 2.925 4.338 
Metall, Bergbau, Energie 858 20.779 4.635 26.273 
Textil, Bekleidung, Leder 11.683 6.856 18.539 
persönlicher Dienst 1.405 2.509 3.914 

Insgesamt 92.471 73.944 86.670 253.085 

l 
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Die Vertreter des Österreichischen Gewerkschaftsbundes 

haben wie in den vergangenen Jahren auch im Jahre 1978 

an den Arbeiten der Kommission zur Vorbereitung der Kodifi­

kation des Arbeitsrechts mitgearbeitet. 

Die Stellungnahmen zu den einzelnen Gesetzes- bzw. Verord­

nungsentwürfen wurden gemeinsam mit dem Österreichischen Ar­
beiterkammertag erstellt. 

Lohnpolitik 

Das Tariflohnniveau der Gesamtwirtschaft stieg im Jahres­

durchschnitt 1978 um 6,9 %. Der Anstieg der Pro-Kopf-Einkom­

men ließ von 7,9 % (19.77) auf 7 % nach und wich damit wie im 
Vorjahr von der Tariflohnerhöhung ab. Die Gehälter im öffent­
lichen Dienst erhöhten sich stärker (+ 8,7 %), was vor allem 
durch den Verhandlungsrhythmus bedingt ist, während die Löhne 

im Handel (+ 5,8 %) und in der Industrie (+ 5,9 %) am schwäch­
sten wuchsen. Die Lohndrift spielte gesamtwirtschaftlich 

keine Rolle. 

Streikstatistik 

Insgesamt fanden im Jahre 1978 nur fünf Streiks statt, an 

denen sich 699 Arbeiter und Angestellte beteiligten. Dabei 

gingen 81.778 Arbeitsstunden verloren. Im Durchschnitt ent­

fielen auf jeden Streikenden zwar 117 Stunden, auf jeden 
österreichischen" Arbeitnehmer aber nur 1 Minute 47 Sekunden. 

Nur 0,025 % aller österreichischen Arbeitne~~er beteiligten 

sich 1978 an einem Streik. 

Am Streik im Werk Traiskirchen der Firma Semperit, der vom 
17. April bis zum 11. Mai 1978 dauerte, beteiligten sich 478 
Arbeiter. Dabei gingen 74.980 Arbeitsstunden verloren. Bei 
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diesem Streik ging es um die Zuerkennung einer Qualifi-
kationszulage für die Arbeiter der Reifenentwicklung. We­
gen Streichung einer Sonderzahlungstreikten vom 2. bis 
8. März 1978 143 Arbeiter und 13 Angestellte der Firma 
König & Bauer in Mödling. Durch diesen Streik sind 5720 
Arbeitsstunden verloren gegangen • 

. Bezogen auf die Streikdauer wurden 99,4 % der Streiks im 
Einvernehmen mit der zuständigen Gew.erkschaft geführt .. Bei 
99,5 % der Streiks ging es um LohnfOrderungen. 

Arbeitsmarktpolitik 

Wie in der Vergangenheit hat der Österreichische Gewerk­
schaftsbund durch die Vertreter im Arbeitsmarktbeirat und 
seinen Ausschüssen das Hauptaugenmerk auf die Erhaltung und · 
Schaffung von Arbeitsplätzen gerichtet. 

Auch die Ausländerbeschäftigung wurde, wie in den vergan­
gehen Jahren, mit der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
abgesprochen und Vereinbarungen getroffen. Es wurden im Jah­
re 1978 in Österreich auf Grund von Kontingentvereinbarun­
gen 108.289 Ausländer beschäftigt. 

Internationale Arbeitskonferenz 

Vom 7. bis 28.Juni 1978 fand die 64. Tagung der Internatio­
nalen Arbeitskonferenz in Genf statt. Als ordentlicher Dele­
gierter wurde von der Arbeitnehmer~eite Präsident Anton BENYA 
und der stellvertretende Delegierte Dr. Ferdinand MALY, 
Dr. Heribert MAIER und Johann GASSNER nominiert. Zu den ein­
zelnen Tagesordnungspunkten wurden noch technische Berater 
beigezogen und zwar Wilhelm FOLLRICH, Tibor KARNY, Alois STIDL 
und Dr. Alfred STIFTER. 
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Auf der Tagesordnung waren folgende Punkte: 

I. Bericht des Generaldirektors; 

II. Entwurf des Programms und Haushalts und andere Finanz­

fragen; 

III. Information und Berichte betreffend die Durchführung 
der Übereinkommen und Empfehlungen; 

IV. Arbeitsverwaltung: Aufgaben, Befugnisse, Aufbau (zwei­
te Diskussion); 

V. Vereinigungsfreiheit und Verfahren für die Festsetzung 
der Beschäftigungsbedingungen im öffentlichen Dienst 
(zweite Diskussion); 

VI. Neufassung des Übereinkommens (Nr. 32) über den Unfall­
schutz der Hafenarbeiter (abgeänderter Wortlaut), 1932 
(erste Diskussion); 

VII. Arbeits- und Ruhezeiten im Straßentransport (erste Dis­
kussion) ; 

VIII. Struktur der IAO; Bericht der Arbeitsgruppe für Struk­
turfragen. 

Bei dieser Konferenz wurden folgende' Übereinkommen und Emp­
fehlungen angenommen: 

Übereinkommen Nr. 151 über den Schutz des Vereinigungsrech­
te's und über Verfahren zur Festsetzung der Beschäftigungsbe­
dingungen im öffentlichen Dienst und dazu die Empfehlung Nr. 
159 betreffend das Verfahren über Beschäftigungsbedingungen 
im öffentlichen Dienst. Weiters wurde das Übereinkommen Nr. 150 
über die Arbeitsverwaltung: Rolle, Aufgaben, Aufbau und die 
Empfehlung 158 mit demselben Inhalt angenommen. 
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Arbeitswissenschaft 

Die Probleme Rationalisierung, Arbeits- und Leistungsbe­
wertung sowie menschengerechte Arbeitsplatzgestaltung haben 

im Jahre 1978 den ÖGB beschäftigt. 450 Betriebsräte wurden 
auf dem Gebiet der Arbeitstechnik und der Lohnfestsetzung 
geschult. 210 ' Betriebsräte beschäftigten sich mit dem Thema 
der menschengerechten Arbeitsgestaltung. 

Vorn 16. bis 28. April 1978 hat in Posen bei der SECURA 78 
eine Ausstellung über ' das Thema "Menschengerechte Arbeits­
gestaltung" stattgefunden. Ebenso wurde während. des Bundes­
jugendtreffens des ÖGB vom 12. bis 15. August 1978 in Wien 
diese Ausstellung gezeigt und ein Arbeitsplatzsimulator, der 
in der Forschung eine große Rolle spielt, von den Teilneh­
mern getestet. 

Bei einer Internationalen Arbeitsstudienkonferenz, die vorn 

25. bis 27. September 1978 stattfand, wurden ausführlich die 
neuen Tendenzen der Technik und Arbeitsorganisation behandelt. 

Frauenabteilung 

Am 31. Dezember 1978 waren im Österreichischen Gewerkschafts­

bund 1,628.803 Mitglieder organisiert, davon 480.494 Frauen, 
das entspricht einem Anteil von 29,5 Prozent. Damit ist ein 

neuerlicher Zuwachs von weiblichen Mitgliedern festzustel­
len. Er beträgt gegenüber dem Vorjahr ' 6467 Frauen. Seit Grün­
dung des Österreichischen Gewerkschaftsbundes ist dies sowohl 

zahlenmäßig als auch prozentuell der höchste Stand an weib­
lichen Mitgliedern. Bemerkenswert ist, daß fast 60 Prozent 
der weiblichen Mitglieder in den Gewerkschaf ten Privatange­
stellte, öffentlich Bedienstete und Gemeindebedienstete or­
ganisiert sind. Diese drei Gewerkschaften zusammen mit den 

Gewerkschaften Metall und Textil erfassen mehr als Dreiviertel 

aller weiblichen Mitglieder. 
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In organisatorischer Hinsicht bildet die Bundesfrauenaus­

schußsitzung den Höhepunkt eines Tätigkeitsjahres. Die 

Sitzung, die vom 27. bis 29. September 1978 in Bad Tatz­

mannsdorf tagte, beschäftigte sich neben dem organisatori­

schen Bericht und der Diskussion über aktuelle Probleme 

der Frauenarbeit mit dem Thema "Gleicher Lohn für gle"ich­
wertige Arbeit". Im Rahmen des Tätigkeitsberichtes gab die Vor­

sitzende der Frauenabteilung Kollegin Maria Metzker einen 
Überblick über die EntWicklung der Frauenbeschäftigung und 

der gewerkschaftlichen Organisation. Weiters wurden die so­

zialpolitischen Fortschritte der letzten Jahre wie die Er­

höhung des Mindesturlaubes auf 24 Werktage, die Einführung 

der Pflegefreistellung, die Neuregelung der Beschäftigungs­
verbote und -beschränkungen für Frauen sowie die Erhöhung 

der Familienbeihilfe und des Karenzurlaubsgeldes besprochen. 

Die Schulungstätigkeitwurde weiter fortgesetzt. Im Berichts­

jahr wurden insgesamt 169 KUrse und 874 sonstige allgemein 
bildende KUrse und Vorträge von den Frauenausschüssen im ÖGB 

durchgeführt. 

Studienförderung 

Im Berichtsjahr 1978 wurden durch den Johann-Böhm-Fonds an 

1563 Mittelschüler 2,353.000 S und an 1124 Hochschüler 

3,672.000 S an Stipendien ausbezahlt. Davon entfielen auf 

die Gewerkschaft der Privatangestellten 15,22 %, auf die 
Gewerkschaft ' öffentlicher Dienst 44,98 % und auf die Arbeiter­

gewerkschaften 39,80 %. 

Kurse des Ö'sterreichischen Gewerkschaftsbundes 

Im Jahre 1978 fanden 509 Internatskurse, 728 Tages- und 

Wochenendkurse und 4704 Vorträge statt, die sich mit Themen 
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des Arbeitsrechtes, der Volkswirtschaft und der Gewerk­

schaftsbewegun~ befaßten. An Gewerkschaftsschulen laufen im 

Bundesgebiet 89 Jahrgänge. 

Berufsförderungsinstitut 

Die nachstehend angeführten Zahlen beweisen, daß die Tätig­

keit des Berufsförderungsinstituts für die Arbeitnehmer von 
ungeheurer Wichtigkeit ist. Außerdem muß beachtet werden, daß 

die Projekte des Österreichischen Instituts für Berufsfor­

schung zugenommen haben und immer mehr an Bedeutung gewinnen.-

Ubersicht über die Kurstätigkeit im gesamten Bundesgebiet 

1978 

Niederösterreich ........ 887 ,Kurse •••• 8618 Teilnehme 

Oberösterreich ............. 
Burgenland ............... 
Landesstelle Salzburg ••••• 

Landesstelle Kärnten 

Landesstelle Tirol 

Landesstelle Vorarlberg 

Landesstelle Steiermark 

Zentrale Veranstaltungen 

. . . 

... 

916 Kurse 

112 Kurse 

224 Kurse 

289 Kurse 

392 Kurse 

130 Kurse 

344 Kurse 

(Wien) •••••••••••• 545 Kurse 

Schulen mit Öffentlichkeitsrecht 

Handelsschule, Handelsakademie, 
Uberleitungslehrgang, Schule 
für elektronische Datenver~ 

. .. 

. .. 
13743 Teilnehme 

1294 Teilnehme 

22274 Teilnehme 

3403 Teilnehme 

5552 Teilnehme 

1279 Teilnehme · 

5090 Teilnehme 

16035 Teilnehme 

arbeitung •....•.•••.•••••••• 30 Klassen ••• 8So-Teilnehme 

Fernschule . ••••••••••• 100 Lehrgäne .. 7610 Teilnehme 
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Führungskräfteabteilung 

Öffentliche Seminare, inner­
betriebliche Seminare, Seminare 
f. Gewerkschaften, Arbeiter­
kammern und nahestehende 

I 

li . 
'\ 

Organisationen •••••••••.• 699 Manntage ••• 6947 · Teilnehm~ 

Scriptura Büroservice 

Ausbildungskurse für Büro­
. kräfte, Vorbereitungskurse 
f. die Kaufmannsgehilfen-
prüfung •••••••••••••••••• 7 Kurse 105 Teilnehme 

Gesamtsumme der Kurse 4675 •• 92a50 Teilnehme 

und Klassen: \ ~=====~====~=~=====~========= 

: , 

" . 

" . 

"':1 
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ÖSTERREICHISCHER LANPARBEITEmDUmIT&RTAG , 

Arbeitsmarkt 

Auch im Jahr 1978 ergab sich wieder ein kleiner RUckgang bei 

den Unselbständigen in der Land- und Forstwirtschaft. Die Zahl 

der Arbeiter nahm von 36.708 im Jahre 1977 auf 35.275 im Jahre 

1978 ab (alles zum Stichtag Ende JUli), was einen Rückgang um 

3,9 % darstellt. Bei den Angestellten waren mit 14.307 1978 

um 0,8 % mehr in der Land- und Forstwirtschaft beschäftigt als 

1977 (14.191). Insgesamt hielt sich die Abwanderung mit rund 

2,5 %, nämlich von 50.899 Beschäftigten im Jahre 1977 auf 

49.582 im Berichtsjahr im Schnitt der vergangenen Jahre. Die 

zahlenrnäßig stärkste Gruppe sind nach wie vor die Landarbeiter 

mit 13.758 (1977: 14.393), gefolgt von den Forst- und Säge­

arbeitern mit 11.413 (1977: 12.445). 

Die saisonal bedingte Arbeitslosigkeit in den Wintermonaten hielt 

sich ungefähr im Rahmen des Vorjahres. Ende Dezember 1977 gab 

es 7.156 Arbeitsuchende im Bereich der Land- und Forstwirt­

schaft (1976: 7.265), Ende Jänner 1978 waren es 8.858 (1977: 

9.258). Der Höchststand an Beschäftigungslosen wurde mit 9.157 

Ende Februar registriert, aber auch im März gab es noch rund 

6.000 arbeitslose Land- und Forstarbeiter. 

Lohnentwicklung 

Die Landarbeiterkarnrnern wirken in den meisten Bundesländern an 

den Kollektivvertragsverhandlungen mit und sind zum Teil aus­

schließliche KOllektivvertragspartner auf Arbeitnehmerseite. 

Es gab im Berichtsjahr bei fast allen Kollektivverträgen Lohn­

erhöhungen, wobei die meisten Abschlüsse zwischen 6 und 8 % 

lagen. Die Löhne der Dienstnehmer in bäuerlichen Betrieben 
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wurden in K~rnten, Salzburg, Steiermark und Vorarlberg zwischen 

6,5 und 7,7 t angehoben. In Burgenland, Niederösterreich und 

Wien gab es Erhöhungen um rund 8,7 t, in Oberösterreich sogar 

teilweise bis zu 12,4 t. Die Gutsarbeiterlöhne wurden ziemlich 

einheitlich um 6,6 \ und die Löhne der Forst- und S~gearbeiter 

um 6 \ erhöht. 

Der Wert der freien Station wurde von den Finanzlandesdirektionen 

für 1978 mit S 1.245,-- festgesetzt. 

Berufsausbildung 

Bei den Lehrlingen in der Land- und Forstwirtschaft ergab sich 

im Jahr 1978 wieder ein leichter Ansti~g um rund 5 t, wobei die 

Gesamtzahl 7 . 405 (1977: 7.025) betrug. Der Anteil der männlichen 

Lehrlinge war mit 4.786 (1977: 4.622) rund doppelt so groß wie 

die Zahl weiblicher Lehrlinge, die 2.619 (1977: 2.403) ausmachte. 

Die Zahl der Heimlehrlinge stieg von 5.903 im Jahr 1977 auf 

6.203 an; eine Fremdlehre absolvierten 1.202 (1977: 1.122) 

BurschenundMädchen . Am stärksten sind die Fremdlehrlinge in 

der Sparte Gartenbau vertreten, die meisten Heimlehrlinge finden 

sich nach wie vor in der allgemeinen Landwirtschaft, wo die 

Ausbildung fast ausnahmslos im elterlichen Betrieb erfolgt. 

Bei den Facharbeiter- und Gehilfenprüfungen war gegenüber 1977 

ein leichter Rückgang festzustellen. Insgesamt wurden in der 

Landwirtschaft 1.171 (1977 : 1.221), in den Sondergebieten der 

Landwirtschaft 961 (1977: 950) und in der Forstwirtschaft 154 

(1977: 172) Facharbeiter- bzw. Gehilfenprüfungen abgelegt. 

Einen starken Anstieg gab es hingegen bei den Meisterprüfungen. 

Insgesamt haben im Berichtsjahr 817 (davon im Fachgebiet Land­

wirtschaft 473) Facharbeiter bzw. Gehilfen die Meisterprüfung 

abgelegt. Im Jahr 1977 waren es blaß 671 (Landwirtschaft 436) 
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Förderungswesen 

Eine wichtige Aufgabe im Rahmen der Tätigkeit der Landarbeiter­

kammern stellt die Mitwirkung bei der Förderung des Landarbeiter­

eigenheim- und -wohnungsbaues dar. Insgesamt wurden im Jahr 

1978 558Eigenheime (1977: 512) mit einem Gesamtvolumen von rund 

46 Mill.S (1977: 54,5 Mill.S) an Zuschüssen und rund 111 Mill.S 

(1977: 103 Mill.S) an Darlehen und Krediten gefördert. Im Rahmen 

Agrarinvestitionskreditaktion wurden 301 (1977: 237) Bewerbern 

zinsverbilligte Darlehen in der Höhe von 42,2 Mill.S (1977: 

33,7 Mill.S) gewährt. Dazu kommen noch erhebliche Beträge aus 

Kammermitteln. Insgesamt war zur Finanzierung der 558 Eigenheime 

ein Betrag von 373,2 Mill.S (1977: 399,6 Mill.S) erforderlich. 

Für die Berufsausbildung wurden zur Gewährung von Beihilfen zur 

Erleichterung des Besuches von Kursen und Lehrgängen 1978 ins­

gesamt rund 3,4 Mill.S (1977: 2,5 Mill.S) an Bllndesmi~teln und 

rund 2,2 Mill.S (1977: 2,3 Mill.S) an Landes- und Kammermitteln 

aufgewendet. Damit konnten 13.579 Personen gefördert werden. 

Im Rahmen der Treueprämienaktion zur Ehrung langjähriger Dienst­

nehmer in der Land- und Forstwirtschaft standen den Landarbeiter­

kammern im Jahre 1978 1,95 Mill.S (1977: 2 Mill.S) an Bundes­

rnitteIn und 0.96 Mill.S (1977: 1,05 Mill.S) an Landes und Kammer­

mitteln zur Verfügung. Damit konnten im Berichtsjahr 1.323 

(1977: 1 . 333) Dienstnehmer für ihre langjährige Berufstreue 

geeh~t werden. 

Stellungnahme zu Gesetzentwürfen 

Auch im Jahr 1978 ist dem österr. Landarbeiterkammertag eine 

große Zahl von Bundesgesetz- .und Verordnungsentwürfen zur Be-
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gutachtung vorgelegt worden. Darüber hinaus nehmen die Land­

arbeiterkammern zu den jeweiligen Landesgesetzen und -~erordnungen 

Stellung. 

Von den zum Bundesministerium für Soziale Verwaltung ressor­

tierenden Bundesgesetze~ zu denen der österr. Landarbeiter­

kammertag ausführlicher Stellung genommen hat, sollen das 

Bauern - Sozialversicherungsgesetz, die 33. Novelle zum ASVG 

sowie das Entgeltsicherungsgesetz erwähnt werden. 

Zum Bauern - Sozialversicherungsgesetz vertrat der österr. 

Landarbeiterkammertag die Meinung, daß die Herausnahme der 

Schwiegersöhne aus der Vollversicherung nach dem ASVG und 

deren Einbeziehung in die Bauernversicherung den tatsächlichen 

Verhältnissen vielfach nicht Rechnung trage. Die Schwieger­

söhne, die oft genau wie Dienstnehmer im Sinne des ASVG tätig 

sind und vielfach auch keine Aussicht haben, später selb­

ständiger Landwirt zu werden, sollten daher dann, wenn sie wie 

andere Dienstnehmer tätig sind, nicht dem Bauern - Sozialver­

sicherungsgesetz sondern dem ASVG unterliegen. 

Zur 33. ASVG Novelle vertrat der österr. Landarbeiterkammertag 

die Ansicht, daß die sozialversicherungsrechtliche Berück­

sichtigung der Zeiten der Kindererziehung für die Pension bei 

halben Beitragssätzen nicht voll befriedigend sei und regte an, eie 

Zeiten der Kindererziehung anderen Ausfallszeiten wi e Schul-

zeit, Kriegs- oder Präsenzdienst, Arbeitslosigkeit usw. gleich­

zustellen und somit beitrags frei als Ersatzzeiten in der 

Pensionsversicherung anzuerkennen . Abgelehnt wurde vom Land-

arbeiterkammertag die Zuerkennung einer Witwenpension für die 

Lebensgefährtin, weil die verwaltungsmäßige Durchführung sowie 
die Oberprüfung der Wohnungs- und Wirtschaftsgemeinschaft mit 

erheblichen Schwierigkeiten verbunden sei . Darüber hinaus 
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bedeutet diese Regelung eine Ungerechtigkeit gegenüber Personen, 

die eine "Wohnungs- und Wirtschaftsgemeinschaft" ohne E~e grund­

sätzlich ablehnen. Auch gegen die Verankerung des d'Hondt'schen 

Systems im ASVG sprach sich der österr. Landarbeiterkammer-

tag aus, da dies in der Selbstverwaltung systemwidrig sei. Ober­

dies bewirkt das d'Hondt'sche System eine Benachteiligung der 

Minderheit, weil es stärker als alle anderen Systeme <und zwar 

regelmäßig zu Lasten der kleineren Gruppen) von den tatsächlichen 

<mathematischen) Werten abweicht. 

Als besonderer Erfolg des österr. Landarbeiterkammertages ist es 

zu werten, daß durch die 33. Novelle zum ASVG endlich die 
Weißfingerkrankheit in die Liste der Berufskrankheiten aufge­

nommen worden ist. Dadurch wird einer nicht geringen Zahl von 

Forstarbeitern, die an 'dieser Krankheit leiden/die Möglichkeit 

zur Erlangung einer Versehrtenrente aus der Unfallversicherung 

geboten. 

Der Entwurf des Bundesgesetzes über die Sicherung und Fort­

zahlung des Entgeltes sowie die Neuregelung der Schadenshaftung 

der Arbeitnehmer wurde vom Grundsätzlichen her begrüßt, gleich­

zeitig jedoch die Meinung vertreten, daß der Entwurf in vielen 
Belangen noch verbesserungsbedürftig sei und eine neuerliche 

Aussendung zur Begutachtung nach erfolgter überarbeitung un­

erläßlich erscheine. 
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PRÄSIDENTE~~ONFERENZ DER LANUNIRTSCHAFTSKA1~ff.ERN 

ÖSTERRE ICHS 

Auf dem Gebiet der Sozialpolitik traten am 1.151978 die zweite 
und am 1~101979 die dritte und letzte Etappe der Umwandlung der 
früheren landwirtschaftlichen Zuschußrenten in Übergangs­
pensionen in Kraft. Diese Lösung des bäuerlichen Altrenten­
problems hatte die Präsidentenkonferenz der Bundesregierung 
nach fast sechsjährigen unablässigen Bemühungen im Jahre 1976 
abgerungen, wobei gewaltige Beitragsmehrbelastungen der Bauern, 
die im Regierungsentwurf enthalten waren, durch intensive Ver­
handlungen schließlich auf ein noch vertretbares Maß zurückge­
führt worden waren. 

Im Jahr 1978 setzten die Bundesregierung und die Parlamentsmehr­
heit die schon im Jahr 1977 eingeschlagene Linie fort, ein­
seitig von dem 1976 erzieltem und in der 5. Novelle zum Bauern­
Pensionsversicherungsgesetz niedergelegten Verhandlungs ergebnis 
abgehend, die Bauernschaft mit noch höheren Sozialversicherungs­
beiträgen zu belasten. 

Die Präsidentenkonferenz trat gegen solche Mehrbelastungen der 
Bauernschaft mit Entschiedenheit auf. Sie verlangte auch eine 
Korrektur in Form einer Degression der Bei träge entspreche.nd den 
in der land- und forstwirtschaftlichen BuchfÜhrung ausgewiesenen 
Einkommen 0 Ungeachtet dieser Einwände erhöhte die Parlaments-
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mehrheit die Beiträge zur Bauern-Pensionsversicherung. Der Bauer 
hat deshalb bereits 10,25 % der Dienstnehmer dagegen nur 8,75 % 
der jeweiligen Beitragsgrundlage zu zahlen. In absoluten Zahlen 
beträgt der monatliche Pensionsbeitrag des Bauern (Betriebs­
führers) ab Beginn des Jahres 1979 schon bis zu 2.224 S, wogegen 
dem Arbeitnehmer höehstens S 1.627,50 vom Lohn oder Gehalt abge­
zogen werden. 

Das Bauern-Krankenversicherungsgesetz und das Bauern-Pensions­
versicherungsgesetz wurden im Jahr 1978 mit Bestimmungen über 
die bäuerliche Unfallversicherung zu einem Bauern-Sozialver":' 
sicherungs gesetz - B-SVG zusamn:sngefaßt. 

Obwohl die Bundesregierung schon in der Regierungserklärung 1971 
versprochen hatte, einen verstärkten Kampf gegen die Armut zu 
führen, begann der Sozialminister erst im Jahre 1978 mit , 
theoretischen überlegungen dazu. ,Die Präsidentenko,nferenz wies 
bei der Enquete "Kampf gegen die Armut" mit Nachdruck auf die 
durCh die Einkommensentwicklung der letzten Jahre verschärfte 
Armut vieler bäuerlicher Familien und auf deren offene aozial­
politische Probleme, hin. 

Im einzelnen ist folgendes hervorzuheben: 

Im Bereich der Bauern-Pensionsversicherung trat die Präsidenten­
konferenz in einer Stellungnahme zum Entwurf einer 2~_~2Y~1!~ 
zum B-PVG., ein für 
---~------
- eine elastische Neuregelung des bei der Feststellung des An­

spruches auf eine Ausgleichszulage anzurechnenden Ausgedinges 
und seine Herabsetzung auf ein realistisches Ausmaß, 

- den Verzicht auf die Dynamisierung des anzurechnenden Aus­
gedinges nach dem sachfremden ASVG.-Faktor sowie 

- ' die Ausdehnung der Neuregelting der Wanderversicherung auf 
Fälle, deren Stichtag vor dem 1.1.1979 liegt. 

Zum Entwurf eines Bauern-Sozialversicherungsgesetzes (B-SVG.) 
stimmte die Präsidentenkonferenz, der Zusammenfassung der Bauern­
Pensionsversicherung und der Bauern-Kranl{enversicherung zu, 
weil dadurch eine Vereinfachung gegeben ist. Angeregt wurde, 
auch Bestimmungen der bäuerlichen Unfallversicherung in das 
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B-SVGw aufzlmehmen, Q~ eine weitere Vereinfachung zu erzielene 
Diese JillXegung wurde von der Regierung aufgegr~ffen und fand in 

dem am 11& Oktober 1978 vom Nationalrat beschlossenen BundEsge­
setz über die Sozialversicherung der in der Land- und Forst­

wirtschaft selbständig Erwerbstätigen (Bauern-Sozial versicherungs­
gesetz - B-SVG,,) ihren NiedeI'ccJ.:lla€,;o Das B-SVG .. trat am 1 ~ 101979 
in Kraft o 

Auf den Gebiet der Bauern-KrankenversicherU::Jg trat die 
Präsidentenko~erenz in der Stellungnahme zum Entwurf einer 

1Q.:._~~~~11~_3i,~ .. !?~~~Eg=g§~~~::!~E§t~h~E~g~g~~~~~ ge gen eine Er­
höhung der Kranken-:rersicherungsbeiträge ein, weil sie nicht not-
vre:c.dig war und die Belastung der I,<,.nd- und Forstwirte durch 
Sozialversicherungsbeiträge in den letzten Jahren ohnedies 
extrem gestiegen waro Dieser Einsatz hatte eine Herabsetzung 
des im Regierungsentwurf enthaltene~ Boitragssatzes von 5 % auf 
4,8 % zur Folge. Unberücksichtigt blieb die erneute und sach­
lich untermauerte Forderung, die land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebsführer von der Beitragslast für Bauern-Pensionisten und 
Übergangspensionisten zu einem größeren Teil als bisher durch 
einen Beitrag der Pensionsversicherung zu befreiene Die An­
regung der Präsidentenkonferenz, soziale Härte der Kostenbe­
teiligung der Versiche~Jcen bei \V'iederholtem Spitalsaufenthalt 
zu beseitigen, y.Turde zwar im Gesetz nicht berücksichtigt, doch 
genehmigte das Ministerium eine den Versicherten entgegen­
kommende Anstaltspraxiso 

Im Bereich des Allgemeinen Sozialvers~cherun~sgesetzes (ASVG.) 
legte das Bundesministerium fü~ soziale Verwaltung eine umfang­
reiche Vorlage einer 330 ASVG.-Novelle mit einer Fülle von 

Details zur Begutachtung vor, die kaum Leistungsverbesserungen, 
jedoch Versuche von Leistungskürzungen enthielt. In einem um­
fangreichen Gutachten verlangte die Präsidente~~onferenz für 
Mütter mit Kleinkindern eine Anrechnlli~g der ersten drei Jahre 
der Kindererziehung als beitragsfreie Ersatzzeit, anstelle der 
im Entwurf enthaltenAn bescheidenen Möglichkeit einer billigeren 
freiwilligen \.leiterversicherung der Mütter von Kleinkindern in 
der Pensionsversicherungo Die Anrechnung von Zeiten einer Wohn­
und Wirtschaftsgemeinschaft vor der Eheschließung auf die für 
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eine Witwenpension erforderliche Mindestdauer lehnte die 
Präsidentenkonferenz ab, weil das eine Förderung des außer­
ehelichen Zusammenlebens auf Kosten der Versichertengemein­
schaft bedeutet. Schließlich verlangte die Präsidentenkonferenz 
eine Ausdehnung des Unfaliversicherungsschutzes auf bisher 
nicht unfallgeschützte frühere Betriebsführer lnnd- und forst­
wirtschaftlicher Betriebe und deren Ehegatten, die mit dem Be­
triebsfÜhrer in häuslicher G€meinschaft leben und hauptberuflich 
keiner Beschäftigung außerhalb des Betriebes nachgeheno 

Mit Nachdruck wies die Präsidentenkonferenz auf die unbe­
friedigende Lage der land- und forstwirtschaftlichen Unfallver­
sicherung hin: Niedrige Unfallrenten, Fremdlasten und relativ 
hohe Beiträge der Bauern infolge der ungünstigen Struktur der 
Versicherung .. 

Bei der Enquete "Kam-pf gegen die Armut" des Bundesministers für 
soziale Verwaltung wies die Präsidentenkonferenz an Hand des 
"Grünen Berichtes" die Tatsache der Armut eines beachtlichen 
Teiles der Bauernfamilien nach und verlangte wirksame Abhilfe 
durch zielführende Maßnahmen, besonders auf den Gebieten der 
Preis- und Einkommenspolitik. In Arbeitskreisen zeigte die 
Präsidentenkonferenz offene Probleme des bäuerlichen Sozial­
rechtes auf, vor allem in der bäuerlichen Unfallversicherung 
und die notwendige Herabsetzung des bei der Berechnung der Aus­
gleichszulagen angerechneten fi~tiven Ausgedinges. 

Auf dem Gebiet des Mutterschutzes setzte die Präsidentenkonferenz 
ihre seit 1973 laufenden Bemühungen um eine Verbesserung für 
Bäuerinnen und in der Land- und Forstwirtschaft mittätige 
Frauen fort. Nachdem Mitte 1977 ein ÖVP-Initiativantrag im 
Nationalrat betreffend ein Karenzgeld für Bäuerinnen abgelehnt 
und die Lösung des Problems durch einen Entschließungsantrag 
verschoben worden war, legte der Sozialminister den Entwurf 
eines Bundesgesetzes über die Gewährung eines Mutterschafts­
geldes an Mütter, die in der gewerblichen Wirtschaft oder in 
der Land- und Forstwirtschaft selbständig erwerbstätig sind, 
zur Begutachtung vor~ Die Präsidentenkonferenz mußte diesen 
Entwurf als untauglich ablehnen, weil die größte und wichtigste 
Gruppe, nämlich die Vollerwerbsbäuerinnen, vom Anspruch auf 
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Mutterschaftsgeld ausgeschlossen gewesen wäre. Außerdem enthiel~ 
der Entwurf im Vergleich zum Karenzurlaubsgeld für DiGnst­
nehmerinnen erschwerte Anspruchsvoraussetzungen und einen 
Sonderbeitrag der krankenversicherten Bauern. Bei anschließenden 
intensiven Verhandlungen der Präsidentenkonferenz mit dem 
Sozialminister über eine Verbesserung dieses Gesetzentwurfes 
konnte letztlich deshalb kein Ergebnis erzielt werden, weil der 
Sozialminister auf Grund der ablehnenden Hcltung des Finanz­
ministers nicht in der Lage war, für jede bäuerliche Mutter 
einen Beitrag aus Mitteln des ,Familienlastenausgleichs zum 
Mutterschaftsgeld zuzuschießen, wie er seit 1974 jeder Dienst­
nehmerin mit dem Karenzurlaubsgeld zufließt. 

Im Kriegsopfer- und Invalidenfürsorgerecht trat die Präsidenten­
konferenz in Stellungnahmen zu Entwürfen von Änderungen des 
Invalideneinstellungsgesetzes, des Opferfersorgegesetzes und 
des Invalidenfürsorgebeiratsgesetzes für eine bessere Ein­
gliederung der Behinderten in den Arbeitsprozeß ein. Sie ver­
wies auf die bestehende Benachteiligung der Wirtschaftszweige 
mit überwiegend schwerer körperlicher Arbeit, z.B. der Land- und 
Forstwirtschaft, durch die Invalideneunstellungspf~ht und die 
Ausgleichstaxpflicht. Auch wandte sie sich gegen die übermäßige 
Erhöhung der Ausgleichstaxe im Ausmaß von ca. 50 %. Neuerlich 
wurden verfassungsrechtliche Bederu~en gegen die seit einigen 
Jahren geltende Ausgleichstaxenregelung geltend gemacht, die 
kein finanzieller Ausgleich für die Nichteinstellung von be­
günstigten Personen, sondern eine steuer auch für einstellungs­
willige Betriebe ist. 

Auf dem Gebiet der Arbeitsmarktpolitik trat die Präsidentenkon­
ferenz ia Beirat für Arbeitsmarktpolitik beim Bundesministerium 
für soziale Verwaltung für die Sicherung der zunehmend ge­
fährdeten Arbeitsplätze in ländlichen Gebieten ein. Insbesondere 
wurden gezielte und koordinierte Betriebsförderungen zur Er­
haltung und Förderung von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum 
verlangt. Die Präsidentenkonferenz arbeitete in diesem Sinne 
aucb am arbeitsmarktpolitischen Schwerpunktprogramm 1979 mit. 
Entschieden trat die Präsidentenkonferenz gegen Überlegungen 
auf, Nebenerwerbslandwirte bei notwendigen Kündigungsmaßnahmen 
als erste zu kündigen. 

III-9 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 361 von 371

www.parlament.gv.at



- 354 -

Auf dem Gebiet des Arbeitsrechtes lehnte die Präsidentenkonferenz 
den Entwurf eines Bundesgesetzes über die Sicherung und Fort­
zahlung des Entgeltes sowie die Neuregelung der Schadenshaftung 
für Arbeitnehmer Entgeltsicherungsgesetz ab, weil durch eine 
solche Regelung eines Teilgebietes die schon lang betriebene 
Kodifikation des Arbeitsrechtes erschwert, wenn nicht gar ver­
hindert wird, und weil die Vorlage eine derzeit unzumutbare Be­
lastung der Wirtschaft und damit der österreichischen Be­
völkerung enthielt: Die Nichtleistungslöhne würden weiter ange~ 
hoben, obwohl Österreich diesbezüglich im europäischen Spitzen­
feId liegt. Eine weitere Minderung der Konkurre~zfähigkeit 
österreichischer Produkte beim Export und gegenüber importierten 
ausländischen Waren bedeutet für die Zukunft mehr gefährdete 
Arbeitsplätze von Österreichern. Außerdem enthielt der Entwurf 
leistungs- und verantwortungsfeindliche Bestimmungen, z.B. die 
Beschränkung der Arbeitnehmerhaftung auf grobe Fahrlässigkeit. 

In der Arbeitslosenversicherung trat die PräsidenteLKonferenz 
neuerlich für eine Verbesserung der Absicherung der Nebenerwerbs­
landwirte im Falle der Arbeitslosigkeit durch Anhebung der 
Einheitswertgrenze von 44.000 S und Dynamisierung der Grenze 
analog der für Arbeitnehmer geltenden Teilversicherungsgrenze 
ein. 

D~~ Generalsekre~är: 

/ t -, tfiÜA.(j{'1-!.1i«c-; 
/ 

/ 
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VEREINIGUNG ÖSTERREICHISCHER INDUSTRIELLER 

Die Vereinigung Österreichischer Industrieller sieht als 
freiwilliger organisatorischer Zusammenschluß der in Öster­
reich tätigen industriellen Unternehmen, ihrer Eigentümer, 
leitenden Persönlichkeiten und Führungskräfte ihre Aufgabe 
darin, die Stellung der Industrie in der österreichischen 
Wirtschaft und im staat z~ festigen und auszubauen. 

Innerhalb des Tätigkeitsbereiches der Industriellenvereini­
gung stellt die Sozialpolitik eine wichtige Aufgabe dar. 
Die Sozialpoli ti.'t lst l~gst fiber ihr~ urspr.i.l.ng:.iche f'r.nktion 
des Ausgleichs von sozialen Spannungen hinausgewachsen. Sie 
ist zu einem entscheidenden Faktor in den Bemühungen um 
Wirtschaftsbelebung, in der Inflationsbekämpfung und in der 
Verbesserung der \'/ettbewerbsfähigkei t unserer Wirtschaft 
geworden~ Sie beei~lußt darüber hinaus auch die Wirtschafts­
und Gesellschaftsordnung grundlegend. Sie ist von größter 
Bedeutung für den Weiterbestand eines freien Unternehmertums, 
insbesondere aber für die Vielzahl und Vielfalt von Klein­
und Mittelbetrieben, die durch die Lasten, die aus sozial­
politischen Entscheidungen resultieren, in ,ihrem Bestand 
ernsthaft gefährdet sinde In der Sozialpolitik wird aber auch 
über den Freiheitsraum des einzelnen Menschen und über die 
Möglichkeit seiner Persönlichkeitsentfaltung entschieden. 

Die Vereinigung Österreichischer Industrieller bemüht sich 
daher um ein neues Verständnis des Begriffes "sozial", das 
den Veränderungen j.n der Gesellschaft und in den Wertvor­
stellungen der Menschen Rechnung trägt. Ihr Ziel im sozialen 
Bereich ist eine individuelle Lebensgestaltung, Arbeitsfreude 
und Entfaltungsmöglichkeit im Beruf und ein Höchstmaß an 
persönlicher Vorsorge für ' möglichst viele Menschen. Dabei 
sollte in Zukunft mehr auf die Bedürfnisse des einzelnen 
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Rücksicht genommen werden und einer wahllosen, unverant­
wortlichen Inanspruchnahme von Gemeinschaftsleistungen vor­
gebeugt werden. Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit der Betriebe sollen die qualitativen As­
pekte den Vorrang vor quantitativen Überlegungen haben. Von 
diesem gesellschaftspolitischen Standort ausgehend hat die 
Vereinigung Österreichischer Industrieller im Sinne einer 
offensiven Verbandspolitik im Berichtsjahr zu einer Reihe von 
sozialpolitischen Problemen Lösungsvorschläge erarbeitet und 
der Öffentlichkeit präsentiert. Nachstehend daraus die wich­
tigsten Aussagen: 

Arbeitsmedizin --------------
Die Arbeitgeberseite betrachtet die Verantwortung für das 
körperliche, geistige und seelische Wohlbefinden der Mit­
arbeiter im Betrieb nicht nur als soziale und h1lmanjtäre 
Forderung, sondern als unternehmerische Verpflichtung. Zur 
Erf~lung dieser Aufgabe bedient sich der Unternehmer viel­
fach der Unterstützung und der wertvollen Hilfe des Betriebs­
arztes. Er sieht den Betriebsarz~ als seinen Helfer und Ba­
rater in allen Fragen des Gesundheitsschutzes im Betrieb. Das 
solcherart aufgebaute Vertrauensverhältnis zwischen Unter­
nehmer und Betriebsarzt ist unabdingbare Voraussetzung für 

eine fruchtbare betriebsärztliche Tätigkeit. 

Eben dieses Vertrauensverhältnis aber wäre durch Maßnahmen, 
wie sie in letzter Zeit von Seiten der Regierung und der 
Arbeitnehmervertretungen angestrebt werden, nämlich durch 
eine Herauslösung der Betriebsärzte aus der Betriebsorganisa­
tion und durch ihre Anstellung bei einem staatlich gelenkten 
Fonds, mit einem Schlag zerstört. Die Industriellenvereini­
gung lehnt derartige ferngesteuerte Betriebsärzte und einen 
staatlichen Gesundheitsdienst in den Betrieben nachdrücklich 
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ab und befürwortet eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
zwischen Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Betriebsärzten 
im 'Interesse- einer gemeinsamen Sache. Es wird von Arbeit­
geberseite daher angestrebt, gemeinsam mit den Betriebsärzten 
und der Arbeitnehmerseite die Möglichkeiten zu erörtern, auf 
freiwilliger Basis für mehrere Betriebe gemeinsam betriebs­
ärztliehe Einrichtungen zu schaffen. Erste konkrete Erfolge 
für solche Kooperationsmodelle zeichnen sich bereits ab und 
zeigen, daß im Bereich der Arbeitsmedizin auch die Zukunft 
mit Kooperation und Konsens bewältigt werden kann; Konflikts­
modelle sind durchaus entbehrlich. 

Die finanzielle Entwicklung der Pensionsversicherung hat in 
den letzten Jahren immer wieder zu Besorgnis Anlaß gegeben; 
die aufgetretenen Lücken wurden jedoch immer durch finanzielle 
Transaktionen, durch Beitragserhöhungen sowie durch den sprung­
haft angestiegenen Bundeszuschuß geschlossen. Weder die stär­
kere Heranziehung öffentlicher Mittel, noch die weitere Ver­
schärfung der Belastung der arbeitenden Generation durch er­
höhte Beiträge erscheinen jedoch geeignet, die Problematik, 
die durch unkontrollierte Leistungsexpansion und eine un­
günstige Bevölkerungsentwicklung hervorgerufen wird, zu be­
wältigen. Der Hebel ist vielmehr auf dem Ausgabensektor an-' 
zusetzen. 

Dies darf jedoch keinesfalls als Forderung nach einem generellen 
Pensionsstopp verstanden werden. Auch in Zukunft können im 
Bereich der Altersversorgung soziale Bedürfnisse entstehen, die 
nicht vom einzelnen allein, sondern nur von der Versicherten­
gemeinschaft befriedigt werden können. Soweit aber solche 
Leistungsverbesserungen notwendig sind, werden sie künftig im 
Wege von Leistungsumschichtungen und Ausgabeneinsparungen fi­
nanziert werden müssen und nicht über zusätzlich steigende 
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Beiträge oder Bundesmittel. Man wird einfach nicht darum herum­
kommen, vom bisherigen Dogma einer starren Wahrung des "sozialen 
Besitzstandes" abzugehen. 

Die Pension, die ja einen Ersatz für den Wegfall des Arbeits­
einkommens darstellt, sollte prinzipiell nicht höher sein 
als das Aktiveinkommen, ein Grundsatz, der heute vielfach durch­
brochen wird. Diese Großzügigkeit wird nicht beibehalten werden 
können. Es sind vielmehr alle jene Fälle neu zu überdenken, in 
denen sich ~ etwa durch das Zusammentreffen von mehreren Pen­
sionen - in der Pension ein höheres Einkommen ergibt als während 
der Aktivzeit. 

Zu einer Verringerung der Einnahmen-Ausgaben-Schere könnte 
auch eine leistungsgerechtere und entnivellierende Neugestal­
tung der Pensionsformel beitragen. Sie hätte so zu erfolgen, 
daß die während des gesamten Versicherungsverlaufes ent-
-richteten Beiträge zur Bildung der Bemessungsgrundlage heran­
gezogen werden. 

Schließlich ist insbesondere den durch den Geburtenrückgang 
bewirkten langfristigen Gefahren entgegenzuwirken: Man sollte 
unbedingt der Verlockung widerstehen, während der durch das 
Eintreten geburtenstarker Jahrgänge in den Arbeitsmarkt vor­
übergehenden Entlastung politische Geschenke in Form von 
Leistungsausweitungen zu machen, die nach der Jahrhundert­
wende durch die Bevölkerungsentwicklung zu einem Zusammen­
bruch des Pensionssystems führen müßten. Daneben sind auf 
allen Gebieten familienpolitische Maßnahmen zur Steigerung 
der Geburtenhäufigkeit zu treffen. 

Viele soziale Fragen und Probleme sind heute nicht mit mehr 
Geld zu lösen, sondern erfordern mehr menschliche Nähe und 
das Eingehen auf immaterielle Bedürfnisse. Dies gilt im be-
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sonderen Maß für den Bereich der Sozialeinrichtungen, die 
ja klassische Einrichtungen zur Hilfeleistung für den 
Menschen sind. Ein Wiederbesinnen auf diese eigentliche 
Funktion erfordert ein Umdenken und eine Mentalitätsände­
rung auf mehreren Ebenen: Das Sozialrecht wäre überschaubar 
zusammenzufassen, die Organisationsstrukturen der Sozialver­
sicherung wären der Dienstleistungsfunktion anzupassen und 
auf die Bedürfnisse der Praxis auszurichten; schließlich 
stellt die Verwaltungspraxis der Sozialversicherungsträger 
ein breites Betätigungsfeld für Serviceüberlegungen dar. 
Auf dem Gebiete der Demokratisierung muß vor allem der ur­
sprüngliche Gedanke der Selbstverwaltung wieder aktiviert 
werden: Die Verwaltung soll dabei in möglichst großer Ent­
fernung vom Staat und in möglichst großer Nähe zum Menschen 
geführt werden. 

Abgesehen von diesen grundsätzlichen Überlegungen bestand die 
Haupttätigkeit der Vereinigung Österreichischer Industrieller 
auf sozialpolitischem Gebiet in der Befassung mit den Aktivi­
täten der Regierung~ insbesondere mit folgenden Schwerpunkten: 

Das wichtigste Ereignis des Berichtsjahres auf arbeitsrecht­
lichem Gebiet war der Entwurf eines Entgeltsicherungsgesetzes. 
Dieser Entwurf ist von Tendenzen zur neuerlichen finanziellen 
Belastung der Arbeitgeber, zur weiteren Verbürokratisierung 
der betrieblichen Tätigkeit, zur neuerlichen Einschränkung der 
unternehmerischen Vertragsfreiheit sowie durch ausgesprochen 
klassenkämpferische Züge gekennzeichnet . Dementsprechend ent­
hielt die Stellungnahme der Vereinigung die härteste Ablehnung 
seit Jahren. 
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Gegen den heftigsten \'iiderstand der Arbeitgeberseite und nach . 
einem Einspruch des Bundesrates wurden im \'Tege eines Beharrungs­
beschlusses·-das Arbeiterkammergesetz und das Arbeitsverfassungs­
gesetz geändert und den Angehörigen des Betriebsinhabers das 
Arbeiterkammer- und Betriebsratswahlrecht entzogen. Anfang 1979 
bestätigte der Verfassungsgerichtshof die Bedenken der Arbeit­
geberseite und hob die Novelle wegen Verletzung des Gleichheits­

grundsatzes auf. 

In der Frage der Neuregelung der Entgeltfortzahlung im Krank­
heitsfall kam es nach langen und sehr schwierigen Verhandlungen 
zu einem Kompromiß, der das bisherige Erstattungssystem dahin­
ge:aend lnCJdifizier"c, daß ab Ja:iresbeginn 1979 Betriebe lll.i t ein~I' 

Lohnsumme von über S 108.000,- den Pauschalbetrag nicht mehr 
erstattet erhalten. 

In der Kommission zur Vorbereitung der Kodifikation des Öster­
reichischen Arbeitsrechts, in der auch die Industriellenvereinigun~ ', 

vertreten ist, wurde die Diskussion des Entwurfes IIBeendigung 
des Arbeitsverhältnisses" von Univ. Prof.Dr.Strasser in Verbin­
dung mit dem I. Teilentwurf zur Kodifikation des Arbeitsrechts 
fortgesetzt ,und ein Großteil des Entwurfes eines neuen ~ntgelt­
sicherungsgesetzes beraten . 

Arbeitsmarktuolitik -----------------
Die Gespräche im Bundesministerium für soziale Ven~altung über 
einen Novellenentvrurf zum Arbeitsmarktförderungsgesetz, mit dem 
insbesondere die gewerbsmäßige Überlassung von Arbeitskräften 
verboten werden sollte, wurden zur Jahresmitte vorläufig abge­
schlossen. In wesentlichen Punkten konnte keine Einigung erziel~ 
werden. 

Die Industriellenvereinigung hat im Sinne ihrer Vorschläge für 
das arbeitsmarktpolitische Schwerpunktprogramm 1978 verlangt, die 
Entscheidungsgrundlagen für die Arbeitsmarktpolitik zu verbessern 
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Der Ausschuß 11 für Fragen der Arbeitsmarktbeobachtung und Ar­

beitsmarktforschun.g regte Verbesserungen bei den Erhebungen über 
die Arbeitsmarktsituation an. Bei der Arbeitsmarktförderung und 
der Ausländerbeschäftigung konnte die Vereinigung den f'Ii tgliedern 
mit Rat und Hilfe zur Verfügung stehen und in Problemsituationen 
einvernehmliche Lösungen erzielen~ Im Geschäftsführenden Ausschuß 
des Beirates für Arbeitsmarktpolitikmnnten die Interessen der 
Hitglieder insbesondere bei Beihilfebegehren vertreten werdenb 

Der zum Jahresende ausgesandte Verordnungsentwurf über die Ver­
pflichtung von Dienstgebern zur Verständigung der Arbeitsämter 
im Falle der Verringerung des Beschäftigtenstandes wurde von der 
Vereinigung mit aller Schärfe abgelehnt, weil insbesondere die für 
eine Einführung notwendigen arbeitsmarktpolitischen Erfordernisse 
nicht gegeben sind, die Arbeitsmarktverwaltung alleine nicht in 
der Lage ist, Probleme zu beseitigen und dieses bürokratische 
Zwangsmeldesystem zu unnötigen administrativen Mehrbelastungen 

der Betriebe führt, die in der Regel die Arbeitsämter bei Abbau­
maßnahmen schon bisher auf freiwilliger Basis informiert haben. 

Soziale Sicherun~ ----------------Q-

Zu Beginn des Berichtsjahres trat das Sozialve!sicherungs-Äncer~~gs 
gesetz in Kraft, an dem die Vereinigung insbesondere die Vorgangs­
weise, durch die Form eines Initiativantrages das Begutachtungs­

verfahren auszuschalten, sowie den Umstand, daß wiederum nur neue 
Mittel zur Finanzierung erschlossen wurden, ohne daß an die Be-
~t/äl tigung der grundsätzlichen Probleme herangegangen \vurd.e, kri­

tisierte. 

\·lährend des Jahres erfolgten darm die Vorbereitungen der 33.ASVG­
Novelle und die Zusammenfassung der Sozialversicherungsgesetze 
der ge'l-ierbliche Selbstl3.n.digen und der Bauern. 
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Arbeitnehmerschutz 

Schwerpunkt auf diesem Gebiet waren die Beratungen der Arbeit­
nehmerschutz-Kommission über eine neue Allgemeine Arbeitnehmer­
schutzverordnung. 

Ferner nahm die Industriellenvereinigung an mehreren Aussprachen 
der Interessenvertretungen mit der Arbeitsinspektion teil und 
konnte dabei zu Sachfragen aus Arbeitgebersicht Stellung nehmen 
und die wichtigen Kontakte zur Arbeitsinspektion vertiefen. 

Im wichtigen Bereich der betriebsärztlichen Tätigkeit und der 
Arbeitsmedizin war die Industriellenvereinigung dUrch Bemühungen 
zur Förderung und Beratung freiwilliger betrieblicher Koopera­
tionsmodelle und durch Mitarbeit im Ausschuß "Aus- und Fort­
bildung von Betriebsärzten" des Österreichischen Bundesinstituts 
für Gesundheitswesen tätig. 
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